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Bestehendes Recht Referentenentwurf 13. SGB II-ÄndG 

Synopse Synopse 

Artikel 1 Artikel 1 
u n v e r ä n d e r t  

SGB II SGB II 

§ 2 § 2 

Grundsatz des Forderns Grundsatz des Forderns 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte und die mit ihnen in einer Bedarfsge-
meinschaft lebenden Personen müssen alle 
Möglichkeiten zur Beendigung oder Verrin-
gerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. 
Eine erwerbsfähige leistungsberechtigte 
Person muss aktiv an allen Maßnahmen zu 
ihrer Eingliederung in Arbeit mitwirken, ins-
besondere einen Kooperationsplan ab-
schließen. Im Rahmen der vorrangigen 
Selbsthilfe und Eigenverantwortung sollen 
erwerbsfähige leistungsberechtigte Perso-
nen eigene Potenziale nutzen und Leistun-
gen anderer Träger in Anspruch nehmen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte und die mit ihnen in einer Bedarfsge-
meinschaft lebenden Personen haben in ei-
gener Verantwortung alle Möglichkeiten zu 
nutzen, ihren Lebensunterhalt aus eigenen 
Mitteln und Kräften zu bestreiten. Erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte müssen ihre Ar-
beitskraft zur Beschaffung des Lebensunter-
halts für sich und die mit ihnen in einer Be-
darfsgemeinschaft lebenden Personen ein-
setzen. 

(2) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte und die mit ihnen in einer Bedarfsge-
meinschaft lebenden Personen haben in ei-
gener Verantwortung alle Möglichkeiten zu 
nutzen, ihren Lebensunterhalt aus eigenen 
Mitteln und Kräften zu bestreiten. Erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte müssen ihre 
Arbeitskraft in dem Umfang einsetzen, 
der zur vollständigen Überwindung ihrer 
Hilfebedürftigkeit und der mit ihnen in ei-
ner Bedarfsgemeinschaft lebenden Perso-
nen erforderlich ist. Soweit zu diesem 
Zweck erforderlich und individuell zu-
mutbar bedeutet dies insebesondere die 
Aufnahme einer Vollzeittätigkeit. 
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§ 3 § 3 

Leistungsgrundsätze Leistungsgrundsätze 

(1) Leistungen zur Eingliederung in Ar-
beit können erbracht werden, soweit sie zur 
Vermeidung oder Beseitigung, Verkürzung 
oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit für 
die Eingliederung erforderlich sind. Bei den 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sind 
zu berücksichtigen  

(1) Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit können erbracht werden, soweit sie 
zur Vermeidung oder Beseitigung, Verkür-
zung oder Verminderung der Hilfebedürf-
tigkeit für die Eingliederung erforderlich 
sind. Bei den Leistungen zur Eingliederung 
in Arbeit sind zu berücksichtigen  

1. die Eignung der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die individuelle Lebenssituation der er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten, 
insbesondere ihre familiäre Situation, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die voraussichtliche Dauer der Hilfebe-
dürftigkeit der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Dauerhaftigkeit der Eingliederung 
der erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Vorrangig sollen Leistungen erbracht wer-
den, die die unmittelbare Aufnahme einer 
Ausbildung oder Erwerbstätigkeit ermögli-
chen, es sei denn, eine andere Leistung ist 
für die dauerhafte Eingliederung erforder-
lich. Von der Erforderlichkeit für die dauer-
hafte Eingliederung ist insbesondere auszu-
gehen, wenn leistungsberechtigte Personen 
ohne Berufsabschluss Leistungen zur Un-
terstützung der Aufnahme einer Ausbildung 
nach diesem Buch, dem Dritten Buch oder 
auf anderer rechtlicher Grundlage erhalten 
oder an einer nach § 81 des Dritten Buches 
zu fördernden beruflichen Weiterbildung teil-
nehmen oder voraussichtlich teilnehmen 
werden. Die Verpflichtung zur vorrangigen 
Aufnahme einer Ausbildung oder Erwerbs-
tätigkeit gilt nicht im Verhältnis zur Förde-
rung von Existenzgründungen mit einem 
Einstiegsgeld für eine selbständige Er-
werbstätigkeit nach § 16b. 
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(2) Bei der Beantragung von Leistun-
gen nach diesem Buch sollen unverzüglich 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach 
dem Ersten Abschnitt des Dritten Kapitels 
erbracht werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Bei der Erbringung von Leistungen 
nach dem Ersten Abschnitt des Dritten Ka-
pitels sind die Grundsätze von Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Agentur für Arbeit hat darauf 
hinzuwirken, dass erwerbsfähige teilnahme-
berechtigte Leistungsberechtigte, die  

(4) Die Agentur für Arbeit hat darauf 
hinzuwirken, dass erwerbsfähige teilnah-
meberechtigte Leistungsberechtigte, die  

1. nicht über ausreichende deutsche 
Sprachkenntnisse verfügen, vorrangig 
an einem Integrationskurs nach § 43 
des Aufenthaltsgesetzes teilnehmen, o-
der 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. darüber hinaus notwendige berufsbe-
zogene Sprachkenntnisse benötigen, 
vorrangig an der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung nach § 45a 
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes teil-
nehmen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. In den 
Fällen des Satzes 1 ist die Teilnahme am In-
tegrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsge-
setzes oder an der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung nach § 45a des 
Aufenthaltsgesetzes in der Regel für eine 
dauerhafte Eingliederung erforderlich. Für 
die Teilnahmeberechtigung, die Verpflich-
tung zur Teilnahme und die Zugangsvoraus-
setzungen gelten die §§ 44, 44a und 45a 
des Aufenthaltsgesetzes sowie des § 9 Ab-
satz 1 Satz 1 des Bundesvertriebenengeset-
zes in Verbindung mit der Verordnung über 
die Durchführung von Integrationskursen für 
Ausländer und Spätaussiedler und der Ver-
ordnung über die berufsbezogene Deutsch-
sprachförderung. 

§ 3a Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend. In 
den Fällen des Satzes 1 ist die Teilnahme 
am Integrationskurs nach § 43 des Aufent-
haltsgesetzes oder an der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung nach § 45a des 
Aufenthaltsgesetzes in der Regel für eine 
dauerhafte Eingliederung erforderlich. Für 
die Teilnahmeberechtigung, die Verpflich-
tung zur Teilnahme und die Zugangsvoraus-
setzungen gelten die §§ 44, 44a und 45a 
des Aufenthaltsgesetzes sowie des § 9 Ab-
satz 1 Satz 1 des Bundesvertriebenengeset-
zes in Verbindung mit der Verordnung über 
die Durchführung von Integrationskursen für 
Ausländer und Spätaussiedler und der Ver-
ordnung über die berufsbezogene Deutsch-
sprachförderung. 

(5) Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts dürfen nur erbracht werden, 
soweit die Hilfebedürftigkeit nicht anderwei-
tig beseitigt werden kann. Die nach diesem 
Buch vorgesehenen Leistungen decken den 
Bedarf der erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten und der mit ihnen in einer Be-
darfsgemeinschaft lebenden Personen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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 § 3a 

 Vorrang der Vermittlung 

 

(1) Die Vermittlung in Ausbildung 
und Arbeit hat Vorrang vor den Leistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhal-
tes. 

 

(2) Der Vermittlungsvorrang gilt 
auch im Verhältnis zu den sonstigen 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit. 
Eine Ausnahme kann bestehen, wenn 
die Leistung erfolgsversprechender ist, 
insbesondere bei Personen, die das 30. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
Der Vermittlungsvorrang gilt nicht im 
Verhältnis zur Förderung von Existenz-
gründungen mit einem Einstiegsgeld 
für eine selbständige Erwerbstätigkeit 
nach § 16b. 

§ 5 § 5 

Verhältnis zu anderen Leistungen Verhältnis zu anderen Leistungen 

(1) Auf Rechtsvorschriften beruhende 
Leistungen Anderer, insbesondere der Trä-
ger anderer Sozialleistungen, werden durch 
dieses Buch nicht berührt. Ermessensleis-
tungen dürfen nicht deshalb versagt wer-
den, weil dieses Buch entsprechende Leis-
tungen vorsieht. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Anspruch auf Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts nach die-
sem Buch schließt Leistungen nach dem 
Dritten Kapitel des Zwölften Buches aus. 
Leistungen nach dem Vierten Kapitel des 
Zwölften Buches sind gegenüber dem Bür-
gergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 2 vorran-
gig. 

(2) Der Anspruch auf Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts nach die-
sem Buch schließt Leistungen nach dem 
Dritten Kapitel des Zwölften Buches aus. 
Leistungen nach dem Vierten Kapitel des 
Zwölften Buches sind gegenüber dem 
Grundsicherungsgeld nach § 19 Absatz 
1 Satz 2 vorrangig. 
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(3) Stellen Leistungsberechtigte trotz 
Aufforderung einen erforderlichen Antrag 
auf Leistungen eines anderen Trägers nicht, 
können die Leistungsträger nach diesem 
Buch den Antrag stellen sowie Rechtsbe-
helfe und Rechtsmittel einlegen. Der Ablauf 
von Fristen, die ohne Verschulden der Leis-
tungsträger nach diesem Buch verstrichen 
sind, wirkt nicht gegen die Leistungsträger 
nach diesem Buch; dies gilt nicht für Verfah-
rensfristen, soweit die Leistungsträger nach 
diesem Buch das Verfahren selbst betrei-
ben. Wird eine Leistung aufgrund eines An-
trages nach Satz 1 von einem anderen Trä-
ger nach § 66 des Ersten Buches bestands-
kräftig entzogen oder versagt, sind die Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
nach diesem Buch ganz oder teilweise so 
lange zu entziehen oder zu versagen, bis 
die leistungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung nach den §§ 60 bis 64 des Ersten 
Buches gegenüber dem anderen Träger 
nachgekommen ist. Eine Entziehung oder 
Versagung nach Satz 3 ist nur möglich, 
wenn die leistungsberechtigte Person vom 
zuständigen Leistungsträger nach diesem 
Buch zuvor schriftlich auf diese Folgen hin-
gewiesen wurde. Wird die Mitwirkung ge-
genüber dem anderen Träger nachgeholt, 
ist die Versagung oder Entziehung rückwir-
kend aufzuheben. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Leistungen zur Eingliederung in Ar-
beit nach dem Ersten Abschnitt des Dritten 
Kapitels werden nicht an oder für erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte erbracht, die ei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder 
Teilarbeitslosengeld haben. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Leistungen nach den §§ 16a, 16b, 
16d sowie 16f bis 16i und 16k können auch 
an erwerbsfähige Leistungsberechtigte er-
bracht werden, sofern ein Rehabilitationsträ-
ger im Sinne des Neunten Buches zuständig 
ist; § 22 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Dritten 
Buches ist entsprechend anzuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 6 § 6 

Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende 

Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende 

(1) Träger der Leistungen nach die-
sem Buch sind:  

(1) Träger der Leistungen nach die-
sem Buch sind:  

1. die Bundesagentur für Arbeit (Bunde-
sagentur), soweit Nummer 2 nichts An-
deres bestimmt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die kreisfreien Städte und Kreise für die 
Leistungen nach § 16a, für das Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 und 2 
und die Leistungen nach § 27 Absatz 3, 
soweit diese Leistungen für den Bedarf 
für Unterkunft und Heizung geleistet 
werden, für die Leistungen nach § 24 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie 
für die Leistungen nach § 28, soweit 
durch Landesrecht nicht andere Träger 
bestimmt sind (kommunale Träger). 

2. die kreisfreien Städte und Kreise für die 
Leistungen nach § 16a, für das Grund-
sicherungsgeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 und 2 und die Leistungen nach § 
27 Absatz 3, soweit diese Leistungen 
für den Bedarf für Unterkunft und Hei-
zung geleistet werden, für die Leistun-
gen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 und 2 sowie für die Leistungen 
nach § 28, soweit durch Landesrecht 
nicht andere Träger bestimmt sind 
(kommunale Träger). 

Zu ihrer Unterstützung können sie Dritte mit 
der Wahrnehmung von Aufgaben beauftra-
gen; sie sollen einen Außendienst zur Be-
kämpfung von Leistungsmissbrauch einrich-
ten. 

Zu ihrer Unterstützung können sie Dritte mit 
der Wahrnehmung von Aufgaben beauftra-
gen; sie sollen einen Außendienst zur Be-
kämpfung von Leistungsmissbrauch einrich-
ten. 

(2) Die Länder können bestimmen, 
dass und inwieweit die Kreise ihnen zuge-
hörige Gemeinden oder Gemeindever-
bände zur Durchführung der in Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 genannten Aufgaben 
nach diesem Gesetz heranziehen und ihnen 
dabei Weisungen erteilen können; in diesen 
Fällen erlassen die Kreise den Wider-
spruchsbescheid nach dem Sozialgerichts-
gesetz. § 44b Absatz 1 Satz 3 bleibt unbe-
rührt. Die Sätze 1 und 2 gelten auch in den 
Fällen des § 6a mit der Maßgabe, dass eine 
Heranziehung auch für die Aufgaben nach § 
6b Absatz 1 Satz 1 erfolgen kann. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Länder Berlin, Bremen und 
Hamburg werden ermächtigt, die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes über die Zuständigkeit 
von Behörden für die Grundsicherung für Ar-
beitsuchende dem besonderen Verwal-
tungsaufbau ihrer Länder anzupassen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 7b § 7b 

Erreichbarkeit Erreichbarkeit 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte erhalten Leistungen, wenn sie erreich-
bar sind. Erreichbar sind erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte, wenn sie sich im nä-
heren Bereich des zuständigen Jobcenters 
aufhalten und werktäglich dessen Mitteilun-
gen und Aufforderungen zur Kenntnis neh-
men können. Ein Aufenthalt im näheren Be-
reich liegt vor, wenn es den erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten möglich ist, eine 
Dienststelle des zuständigen Jobcenters, ei-
nen möglichen Arbeitgeber oder den Durch-
führungsort einer Integrationsmaßnahme im 
örtlichen Zuständigkeitsbereich des Jobcen-
ters in einer für den Vermittlungsprozess an-
gemessenen Zeitspanne und ohne unzu-
mutbaren oder die Eigenleistungsfähigkeit 
übersteigenden Aufwand aufzusuchen. Der 
nähere Bereich schließt auch einen Bereich 
im grenznahen Ausland ein. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte, die nicht erreichbar sind, erhalten nur 
dann Leistungen, wenn für den Aufenthalt 
außerhalb des näheren Bereichs ein wichti-
ger Grund vorliegt und das Jobcenter dem 
Aufenthalt außerhalb des näheren Bereichs 
zugestimmt hat. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor bei  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Teilnahme an einer ärztlich verordneten 
Maßnahme der medizinischen Vor-
sorge oder Rehabilitation, 

 

2. Teilnahme an einer Veranstaltung, die 
kirchlichen oder gewerkschaftlichen 
Zwecken dient oder im öffentlichen In-
teresse liegt, 

 

3. Aufenthalten außerhalb des näheren 
Bereichs, die überwiegend der Einglie-
derung in Ausbildung oder Arbeit die-
nen, oder 

 

4. Ausübung einer ehrenamtlichen Tätig-
keit, wenn die Eingliederung in Ausbil-
dung oder Arbeit nicht wesentlich be-
einträchtigt wird. 
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Für Abwesenheiten außerhalb des näheren 
Bereichs aufgrund der Ausübung einer Er-
werbstätigkeit ist abweichend von Satz 1 
keine Zustimmung des Jobcenters erforder-
lich. 

 

(3) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte, die ohne wichtigen Grund nicht er-
reichbar sind, erhalten Leistungen, wenn 
das Jobcenter dem Aufenthalt außerhalb 
des näheren Bereichs zugestimmt hat und 
die Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit 
nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Die Zu-
stimmung zu Abwesenheiten ohne wichti-
gen Grund soll in der Regel für insgesamt 
längstens drei Wochen im Kalenderjahr er-
teilt werden. Bei erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten, die weder arbeitslos noch er-
werbstätig sind, ist die Zustimmung nach 
Satz 1 zu erteilen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 (4) Erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte, denen der Leistungsan-
spruch in Höhe des Regelbedarfes 
nach § 32a Absatz 1 Satz 1 entzogen 
wurde, gelten als nicht erreichbar, 
wenn sie nicht innerhalb der Frist nach 
§ 32a Absatz 1 Satz 3 persönlich im Job-
center erscheinen. 

§ 10 § 10 

Zumutbarkeit Zumutbarkeit 

(1) Einer erwerbsfähigen leistungsbe-
rechtigten Person ist jede Arbeit zumutbar, 
es sei denn, dass  

(1) Einer erwerbsfähigen leistungs-
berechtigten Person ist jede Arbeit zumut-
bar, es sei denn, dass  

1. sie zu der bestimmten Arbeit körperlich, 
geistig oder seelisch nicht in der Lage 
ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Ausübung der Arbeit die künftige 
Ausübung der bisherigen überwiegen-
den Arbeit wesentlich erschweren 
würde, weil die bisherige Tätigkeit be-
sondere körperliche Anforderungen 
stellt, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung 
ihres Kindes oder des Kindes ihrer Part-
nerin oder ihres Partners gefährden 
würde; die Erziehung eines Kindes, das 
das dritte Lebensjahr vollendet hat, ist 
in der Regel nicht gefährdet, soweit die 
Betreuung in einer Tageseinrichtung o-
der in Tagespflege im Sinne der Vor-
schriften des Achten Buches oder auf 
sonstige Weise sichergestellt ist; die zu-
ständigen kommunalen Träger sollen 
darauf hinwirken, dass erwerbsfähigen 
Erziehenden vorrangig ein Platz zur Ta-
gesbetreuung des Kindes angeboten 
wird, 

3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung 
ihres Kindes oder des Kindes ihrer Part-
nerin oder ihres Partners gefährden 
würde; die Erziehung eines Kindes, das 
das erste Lebensjahr vollendet hat, ist 
in der Regel nicht gefährdet, soweit die 
Betreuung in einer Tageseinrichtung o-
der in Tagespflege im Sinne der Vor-
schriften des Achten Buches oder auf 
sonstige Weise sichergestellt ist; die zu-
ständigen kommunalen Träger sollen 
darauf hinwirken, dass erwerbsfähigen 
Erziehenden vorrangig ein Platz zur Ta-
gesbetreuung des Kindes angeboten 
wird, 

4. die Ausübung der Arbeit mit der Pflege 
einer oder eines Angehörigen nicht ver-
einbar wäre und die Pflege nicht auf an-
dere Weise sichergestellt werden kann, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger 
wichtiger Grund entgegensteht. 

5. u n v e r ä n d e r t  

(2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb 
unzumutbar, weil  

(2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb 
unzumutbar, weil  

1. sie nicht einer früheren beruflichen Tä-
tigkeit entspricht, für die die erwerbsfä-
hige leistungsberechtigte Person aus-
gebildet ist oder die früher ausgeübt 
wurde, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. sie im Hinblick auf die Ausbildung der 
erwerbsfähigen leistungsberechtigten 
Person als geringerwertig anzusehen 
ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Beschäftigungsort vom Wohnort der 
erwerbsfähigen leistungsberechtigten 
Person weiter entfernt ist als ein frühe-
rer Beschäftigungs- oder Ausbildungs-
ort, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Arbeitsbedingungen ungünstiger 
sind als bei den bisherigen Beschäfti-
gungen der erwerbsfähigen leistungs-
berechtigten Person, 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. sie mit der Beendigung einer Erwerbs-
tätigkeit verbunden ist, es sei denn, es 
liegen begründete Anhaltspunkte vor, 
dass durch die bisherige Tätigkeit künf-
tig die Hilfebedürftigkeit beendet wer-
den kann. 

5. sie mit der Beendigung einer Erwerbs-
tätigkeit verbunden ist, es sei denn, es 
liegen begründete Anhaltspunkte vor, 
dass durch die bisherige Tätigkeit künf-
tig die Hilfebedürftigkeit beendet wer-
den kann; bei Leistungsberechtigten, 
die selbständig tätig sind, wird nach 
einem Jahr ununterbrochenen Leis-
tungsbezuges in der Regel geprüft, 
ob ein Verweis auf eine andere selb-
ständige Tätigkeit oder eine Be-
schäftigung zumutbar ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die 
Teilnahme an Maßnahmen zur Eingliede-
rung in Arbeit entsprechend. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die 
Teilnahme an Maßnahmen zur Eingliede-
rung in Arbeit sowie an einem Integrati-
onskurs nach § 43 des Aufenthaltsge-
setzes oder an einer Maßnahme der be-
rufsbezogenen Deutschsprachförde-
rung nach § 45a des Aufenthaltsgeset-
zes entsprechend. 

§ 12 § 12 

Zu berücksichtigendes Vermögen Zu berücksichtigendes Vermögen 

(1) Alle verwertbaren Vermögensge-
genstände sind vorbehaltlich des Satzes 2 
als Vermögen zu berücksichtigen. Nicht zu 
berücksichtigen sind  

(1) Alle verwertbaren Vermögensge-
genstände sind vorbehaltlich des Satzes 2 
als Vermögen zu berücksichtigen. Nicht zu 
berücksichtigen sind  

1. angemessener Hausrat; für die Beurtei-
lung der Angemessenheit sind die Le-
bensumstände während des Bezugs 
von Bürgergeld maßgebend, 

1. angemessener Hausrat; für die Beurtei-
lung der Angemessenheit sind die Le-
bensumstände während des Bezugs 
von Grundsicherungsgeld maßge-
bend, 

2. ein angemessenes Kraftfahrzeug für 
jede in der Bedarfsgemeinschaft le-
bende erwerbsfähige Person; die Ange-
messenheit wird vermutet, wenn die 
Antragstellerin oder der Antragsteller 
dies im Antrag erklärt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. für die Altersvorsorge bestimmte Versi-
cherungsverträge; zudem andere For-
men der Altersvorsorge, wenn sie nach 
Bundesrecht ausdrücklich als Altersvor-
sorge gefördert werden, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. weitere Vermögensgegenstände, die 
unabhängig von der Anlageform als für 
die Altersvorsorge bestimmt bezeichnet 
werden; hierbei ist für jedes angefan-
gene Jahr einer hauptberuflich selb-
ständigen Tätigkeit, in dem keine Bei-
träge an die gesetzliche Rentenversi-
cherung, an eine öffentlich-rechtliche 
Versicherungseinrichtung oder an eine 
Versorgungseinrichtung einer Berufs-
gruppe entrichtet wurden, höchstens 
der Betrag nicht zu berücksichtigen, der 
sich ergibt, wenn der zum Zeitpunkt der 
Antragstellung geltende Beitragssatz 
zur allgemeinen Rentenversicherung 
nach § 158 des Sechsten Buches mit 
dem zuletzt festgestellten endgültigen 
Durchschnittsentgelt gemäß Anlage 1 
des Sechsten Buches multipliziert und 
anschließend auf den nächsten durch 
500 teilbaren Betrag aufgerundet wird, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. ein selbst genutztes Hausgrundstück 
mit einer Wohnfläche von bis zu 
140 Quadratmetern oder eine selbst 
genutzte Eigentumswohnung von bis zu 
130 Quadratmetern; bewohnen mehr 
als vier Personen das Hausgrundstück 
beziehungsweise die Eigentumswoh-
nung, erhöht sich die maßgebende 
Wohnfläche um jeweils 20 Quadratme-
ter für jede weitere Person; höhere 
Wohnflächen sind anzuerkennen, so-
fern die Berücksichtigung als Vermögen 
eine besondere Härte bedeuten würde, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Vermögen, solange es nachweislich zur 
baldigen Beschaffung oder Erhaltung 
eines Hausgrundstücks oder einer Ei-
gentumswohnung von angemessener 
Größe bestimmt ist, und das Haus-
grundstück oder die Eigentumswoh-
nung Menschen mit Behinderungen o-
der pflegebedürftigen Menschen zu 
Wohnzwecken dient oder dienen soll 
und dieser Zweck durch den Einsatz o-
der die Verwertung des Vermögens ge-
fährdet würde sowie 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Sachen und Rechte, soweit ihre Ver-
wertung für die betroffene Person eine 
besondere Härte bedeuten würde. 

7. Sachen und Rechte, soweit ihre Ver-
wertung für die betroffene Person eine 
besondere Härte bedeuten würde. 
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 Abweichend von Satz 2 Nummer 5 wird 
ein selbstgenutztes Hausgrundstück o-
der eine selbstgenutzte Eigentumswoh-
nung während der Karenzzeit nach § 22 
Absatz 1 Satz 2 nicht als Vermögen be-
rücksichtigt. 

(2) Von dem zu berücksichtigenden 
Vermögen ist für jede Person in der Bedarfs-
gemeinschaft ein Betrag in Höhe von 15 000 
Euro abzusetzen. Übersteigt das Vermögen 
einer Person in der Bedarfsgemeinschaft 
den Betrag nach Satz 1, sind nicht ausge-
schöpfte Freibeträge der anderen Personen 
in der Bedarfsgemeinschaft auf diese Per-
son zu übertragen. 

(2) Von dem zu berücksichtigenden 
Vermögen ist für jede Person in der Be-
darfsgemeinschaft ein Betrag abhängig 
vom Lebensalter abzusetzen: 

 Alter Freibetrag in 
Euro 

bis zur Vollendung des 
30. Lebensjahres 

5 000 

ab dem 31. Lebensjahr 10 000 

ab dem 41. Lebensjahr 12 500 

ab dem 51. Lebensjahr 20 000 
 

 Der erhöhte Freibetrag gilt ab Beginn des 
Monats, in dem die jeweilige Alters-
grenze des Satzes 1 erreicht wird. Über-
steigt das Vermögen einer Person in der 
Bedarfsgemeinschaft den Betrag nach 
Satz 1, sind nicht ausgeschöpfte Freibe-
träge der anderen Personen in der Be-
darfsgemeinschaft auf diese Person zu 
übertragen. 

(3) Für die Berücksichtigung von Ver-
mögen gilt eine Karenzzeit von einem Jahr 
ab Beginn des Monats, für den erstmals 
Leistungen nach diesem Buch bezogen 
werden. Innerhalb dieser Karenzzeit wird 
Vermögen nur berücksichtigt, wenn es er-
heblich ist. Wird der Leistungsbezug in der 
Karenzzeit für mindestens einen Monat un-
terbrochen, verlängert sich die Karenzzeit 
um volle Monate ohne Leistungsbezug. Eine 
neue Karenzzeit beginnt, wenn zuvor min-
destens drei Jahre keine Leistungen nach 
diesem oder dem Zwölften Buch bezogen 
worden sind. 

(3) Das Vermögen ist mit seinem 
Verkehrswert zu berücksichtigen. Für 
die Bewertung ist der Zeitpunkt maßge-
bend, in dem der Antrag auf Bewilligung 
oder erneute Bewilligung der Leistun-
gen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende gestellt wird, bei späterem Er-
werb von Vermögen der Zeitpunkt des 
Erwerbs. 
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(4) Vermögen ist im Sinne von Absatz 
3 Satz 2 erheblich, wenn es in der Summe 
40 000 Euro für die leistungsberechtigte 
Person sowie 15 000 Euro für jede weitere 
mit dieser in Bedarfsgemeinschaft lebende 
Person übersteigt; Absatz 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Bei der Berechnung des erheb-
lichen Vermögens ist ein selbst genutztes 
Hausgrundstück oder eine selbst genutzte 
Eigentumswohnung abweichend von Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 5 nicht zu berücksich-
tigen. Es wird vermutet, dass kein erhebli-
ches Vermögen vorhanden ist, wenn die An-
tragstellerin oder der Antragsteller dies im 
Antrag erklärt. Liegt erhebliches Vermögen 
vor, sind während der Karenzzeit Beträge 
nach Satz 1 an Stelle der Freibeträge nach 
Absatz 2 abzusetzen. Der Erklärung ist eine 
Selbstauskunft beizufügen; Nachweise zum 
vorhandenen Vermögen sind nur auf Auffor-

derung des Jobcenters vorzulegen. 

entfällt 

(5) Das Vermögen ist mit seinem Ver-
kehrswert zu berücksichtigen. Für die Be-
wertung ist der Zeitpunkt maßgebend, in 
dem der Antrag auf Bewilligung oder er-
neute Bewilligung der Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende gestellt 
wird, bei späterem Erwerb von Vermögen 
der Zeitpunkt des Erwerbs. 

entfällt 

(6) Ist Bürgergeld unter Berücksichti-
gung des Einkommens nur für einen Monat 
zu erbringen, gilt keine Karenzzeit. Es wird 
vermutet, dass kein zu berücksichtigendes 
Vermögen vorhanden ist, wenn die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller dies im An-
trag erklärt. Absatz 4 Satz 5 gilt entspre-

chend. 

entfällt 
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Kapitel 3 Kapitel 3 

Leistungen Leistungen 

§ 14 § 14 

Grundsatz des Förderns Grundsatz des Förderns 

(1) Die Träger der Leistungen nach 
diesem Buch unterstützen erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte umfassend und nach-
haltig mit dem Ziel der Eingliederung in Ar-
beit und Überwindung der Hilfebedürftigkeit. 
Dies gilt sowohl für arbeitslose als auch für 
nicht arbeitslose erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Leistungsberechtigte Personen er-
halten Beratung. Im Rahmen der Beratung 
wird gemeinsam eine individuelle Strategie 
zur Erreichung der in Absatz 1 genannten 
Ziele erarbeitet und deren schrittweise Um-
setzung begleitet. Aufgabe der Beratung ist 
darüber hinaus die Erteilung von Auskunft 
und Rat, insbesondere zur Berechnung der 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts, zum Eingliederungsprozess und zu 
den Mitwirkungspflichten und Selbsthilfeob-
liegenheiten sowie dem Schlichtungsverfah-
ren, zu den Leistungen der Eingliederung 
nach diesem Abschnitt sowie zur Möglich-
keit der Inanspruchnahme von Leistungen 
anderer Träger. Art und Umfang der Bera-
tung richten sich nach dem Beratungsbedarf 
der leistungsberechtigten Person. Bera-
tungsleistungen, die Leistungsberechtigte 
nach den §§ 29 bis 33 des Dritten Buches 
von den für die Arbeitsförderung zuständi-
gen Dienststellen der Bundesagentur für Ar-
beit erhalten, sollen dabei Berücksichtigung 
finden. Hierbei arbeiten die Träger der Leis-
tungen nach diesem Buch mit den in Satz 4 
genannten Dienststellen eng zusammen. 

(2) Leistungsberechtigte Personen 
erhalten Beratung. Im Rahmen der Bera-
tung wird gemeinsam eine individuelle 
Strategie zur Erreichung der in Absatz 1 
genannten Ziele erarbeitet und deren 
schrittweise Umsetzung begleitet. Aufgabe 
der Beratung ist darüber hinaus die Ertei-
lung von Auskunft und Rat, insbesondere 
zur Berechnung der Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts, zum Einglie-
derungsprozess und zu den Mitwirkungs-
pflichten und Selbsthilfeobliegenheiten, zu 
den Leistungen der Eingliederung nach 
diesem Abschnitt sowie zur Möglichkeit 
der Inanspruchnahme von Leistungen an-
derer Träger. Zum Erhalt oder zur Ver-
besserung der Erwerbsfähigkeit wird 
bei Bedarf insbesondere auch auf die 
Inanspruchnahme von Präventions- 
und Gesundheitsleistungen anderer 
Träger und auf Leistungen im Sinne von 
§ 5 des Neunten Buches verwiesen. Art 
und Umfang der Beratung richten sich 
nach dem Beratungsbedarf der leistungs-
berechtigten Person. Beratungsleistun-
gen, die Leistungsberechtigte nach den §§ 
29 bis 33 des Dritten Buches von den für 
die Arbeitsförderung zuständigen Dienst-
stellen der Bundesagentur für Arbeit erhal-
ten, sollen dabei Berücksichtigung finden. 
Hierbei arbeiten die Träger der Leistungen 
nach diesem Buch mit den in Satz 6 ge-
nannten Dienststellen eng zusammen. 
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(3) Die Agentur für Arbeit soll eine per-
sönliche Ansprechpartnerin oder einen per-
sönlichen Ansprechpartner für jede er-
werbsfähige leistungsberechtigte Person 
und die mit dieser in einer Bedarfsgemein-
schaft lebenden Personen benennen. Die 
Beratung kann aufsuchend und sozialraum-
orientiert erfolgen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Träger der Leistungen nach 
diesem Buch erbringen unter Beachtung der 
Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit alle im Einzelfall für die Eingliede-
rung in Arbeit erforderlichen Leistungen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 15 § 15 

Potenzialanalyse und Kooperationsplan Potenzialanalyse und Kooperationsplan 

(1) Die Agentur für Arbeit soll unver-
züglich zusammen mit jeder erwerbsfähigen 
leistungsberechtigten Person die für die Ein-
gliederung in Ausbildung oder Arbeit erfor-
derlichen persönlichen Merkmale, die beruf-
lichen Fähigkeiten und die Eignung feststel-
len; diese Feststellungen erstrecken sich 
auch auf die individuellen Stärken sowie da-
rauf, ob und durch welche Umstände die be-
rufliche Eingliederung voraussichtlich er-
schwert sein wird (Potenzialanalyse). Tatsa-
chen, über die die Agentur für Arbeit nach § 
9a Satz 2 Nummer 2 des Dritten Buches un-
terrichtet wird, müssen nicht erneut festge-
stellt werden, es sei denn, es liegen Anhalts-
punkte dafür vor, dass sich Umstände, die 
für die Eingliederung maßgebend sind, ver-
ändert haben. 

(1) Die Agentur für Arbeit soll unver-
züglich zusammen mit jeder erwerbsfähi-
gen leistungsberechtigten Person in ei-
nem persönlichen Gespräch im Job-
center die für die Eingliederung in Ausbil-
dung oder Arbeit erforderlichen persönli-
chen Merkmale, die beruflichen Fähigkei-
ten und die Eignung feststellen; diese 
Feststellungen erstrecken sich auch auf 
die individuellen Stärken sowie darauf, ob 
und durch welche Umstände die berufliche 
Eingliederung voraussichtlich erschwert 
sein wird (Potenzialanalyse). Tatsachen, 
über die die Agentur für Arbeit nach § 9a 
Satz 2 Nummer 2 des Dritten Buches un-
terrichtet wird, müssen nicht erneut festge-
stellt werden, es sei denn, es liegen An-
haltspunkte dafür vor, dass sich Um-
stände, die für die Eingliederung maßge-
bend sind, verändert haben. 
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(2) Die Agentur für Arbeit soll im Ein-
vernehmen mit dem kommunalen Träger 
unverzüglich nach der Potenzialanalyse mit 
jeder erwerbsfähigen leistungsberechtigten 
Person unter Berücksichtigung der Feststel-
lungen nach Absatz 1 gemeinsam einen 
Plan zur Verbesserung der Teilhabe (Ko-
operationsplan) erstellen. In diesem werden 
das Eingliederungsziel und die wesentli-
chen Schritte zur Eingliederung festgehal-

ten, insbesondere soll festgelegt werden,  

(2) Die Agentur für Arbeit soll im Ein-
vernehmen mit dem kommunalen Träger 
unverzüglich nach der Potenzialanalyse 
mit jeder erwerbsfähigen leistungsberech-
tigten Person unter Berücksichtigung der 
Feststellungen nach Absatz 1 gemeinsam 
einen Kooperationsplan erstellen. Der Ko-
operationsplan enthält unter Berück-
sichtigung der §§ 3 und 3a ein persönli-
ches Angebot der Beratung, Unterstüt-
zung oder Vermittlung. Der Kooperati-
onsplan hält zudem das Eingliederungs-
ziel und die wesentlichen Schritte zur Ein-
gliederung fest. Insbesondere soll festge-
legt werden, 

1. welche Leistungen zur Eingliederung in 
Ausbildung oder Arbeit nach diesem 
Abschnitt in Betracht kommen, 

1. in welche Ausbildung, Tätigkeiten oder 
Tätigkeitsbereiche die erwerbsfä-
hige leistungsberechtigte Person 
vermittelt werden soll,  

2. welche für eine erfolgreiche Überwin-
dung von Hilfebedürftigkeit, vor allem 
durch Eingliederung in Ausbildung oder 
Arbeit, erforderlichen Eigenbemühun-
gen erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte mindestens unternehmen und 
nachweisen, 

2. welche für eine erfolgreiche Überwin-
dung von Hilfebedürftigkeit, vor allem 
durch Eingliederung in Ausbildung oder 
Arbeit, erforderlichen Eigenbemühun-
gen erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte mindestens zu unternehmen und 
nachzuweisen haben,  

3. eine vorgesehene Teilnahme an einem 
Integrationskurs nach § 43 des Aufent-
haltsgesetzes oder an einer Maßnahme 
der berufsbezogenen Deutschsprach-
förderung nach § 45a des Aufenthalts-
gesetzes, 

3. welche Leistungen zur Eingliede-
rung in Ausbildung oder Arbeit nach 
diesem Abschnitt in Betracht kom-
men,  

4. wie Leistungen anderer Leistungsträger 
in den Eingliederungsprozess einbezo-
gen werden, 

4. eine vorgesehene Teilnahme an ei-
nem Integrationskurs nach § 43 des 
Aufenthaltsgesetzes oder an einer 
Maßnahme der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung nach § 45a 
des Aufenthaltsgesetzes,  

5. in welche Ausbildung, Tätigkeiten oder 
Tätigkeitsbereiche die erwerbsfähige 
leistungsberechtigte Person vermittelt 
werden soll und 

5. wie Leistungen anderer Leistungs-
träger in den Eingliederungsprozess 
einbezogen werden und 

6. ob ein möglicher Bedarf für Leistungen 
zur beruflichen oder medizinischen Re-
habilitation mit dem Ziel einer entspre-
chenden Antragstellung in Betracht 

kommt. 

6. dass bei Bedarfen an Leistungen im 
Sinne von § 5 des Neunten Buches 
auf eine entsprechende Antragstel-
lung hingewirkt wird. 
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 Die besonderen Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderungen und schwerbe-
hinderten Menschen sollen angemessen 
berücksichtigt werden. 

Im Kooperationsplan kann auch festgehal-
ten werden,  

Im Kooperationsplan kann auch festgehal-
ten werden,  

1. welche Maßnahmen und Leistungen 
der aktiven Arbeitsförderung im Hinblick 
auf mögliche gesundheitliche Beein-
trächtigungen, die einer Integration in 
den Arbeitsmarkt entgegenstehen, in 
Betracht kommen und welche anderen 
Leistungsträger im Hinblick auf diese 
Beeinträchtigungen voraussichtlich zu 
beteiligen sind und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. welche Leistungen nach diesem Ab-
schnitt für Personen in Betracht kom-
men, die mit der oder dem erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten in einer Be-
darfsgemeinschaft leben, um Hemm-
nisse der erwerbsfähigen leistungsbe-
rechtigten Person zu beseitigen oder zu 
verringern; diese Personen sind hierbei 
zu beteiligen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(3) Die erwerbsfähige leistungsbe-
rechtigte Person erhält den Kooperations-
plan in Textform. Der Kooperationsplan soll 
spätestens nach Ablauf von jeweils sechs 
Monaten gemeinsam aktualisiert und fortge-
schrieben werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die erste Einladung zum Gespräch 
zur Erstellung der Potenzialanalyse und des 
Kooperationsplans erfolgt ohne Belehrung 
über die Rechtsfolgen bei Nichtteilnahme. 

(4) Das erste Gespräch zur Erstel-
lung der Potenzialanalyse und des Koope-
rationsplans findet persönlich im Job-
center statt. Hiervon kann nur in be-
gründeten Ausnahmefällen abgewi-
chen werden. 

(5) Die Agentur für Arbeit überprüft re-
gelmäßig, ob die erwerbsfähige leistungsbe-
rechtigte Person die im Kooperationsplan 
festgehaltenen Absprachen einhält. Auffor-
derungen hierzu erfolgen grundsätzlich mit 
Rechtsfolgenbelehrung, insbesondere bei 
Maßnahmen gemäß §§ 16, 16d ist eine 
Rechtsfolgenbelehrung vorzusehen. 

entfällt 
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(6) Wenn ein Kooperationsplan nicht 
zustande kommt oder nicht fortgeschrieben 
werden kann, erfolgen Aufforderungen zu 
erforderlichen Mitwirkungshandlungen mit 
Rechtsfolgenbelehrung. 

entfällt 

§ 15a § 15a 

Schlichtungsverfahren Verpflichtung 

(1) Ist die Erstellung oder die Fort-
schreibung eines Kooperationsplans auf-
grund von Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Agentur für Arbeit oder kommu-
nalem Träger und leistungsberechtigter 
Person nicht möglich, so soll auf Verlan-
gen einer oder beider Seiten ein Schlich-
tungsverfahren eingeleitet werden. Die 
Agentur für Arbeit schafft im Einverneh-
men mit dem kommunalen Träger die Vo-
raussetzungen für einen Schlichtungsme-
chanismus unter Hinzuziehung einer bis-
her unbeteiligten und insofern nicht wei-
sungsgebundenen Person innerhalb oder 
außerhalb der Dienststelle. Das nähere 
Verfahren entsprechend § 44c Absatz 2 
Satz 2 Nummer 2 legt die Trägerversamm-
lung fest. 

(2) Wird eine Einladung zu einem 
Gespräch durch die leistungsberech-
tigte Person ohne wichtigen Grund erst-
mals nicht wahrgenommen, kann die 
Agentur für Arbeit unter Belehrung über 
die Rechtsfolgen 
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1. zur Vornahme von konkreten Eigen-
bemühungen, 

 

2. zur Aufnahme oder Fortführung ei-
ner zumutbaren Arbeit, Ausbildung 
oder eines nach § 16e geförderten 
Arbeitsverhältnisses, 

 

3. zur Teilnahme an einer Maßnahme 
zur Eingliederung in Arbeit, zur Teil-
nahme an einem Integrationskurs 
nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes 
oder an einer Maßnahme der berufs-
bezogenen Deutschsprachförderung 
nach § 45a des Aufenthaltsgesetzes 
verpflichten. 

 

Liegt ein Kooperationsplan vor, ist dieser 
bei dem Erlass eines Verwaltungsaktes 
zu berücksichtigen. 

(3) In dem Schlichtungsverfahren soll 
ein gemeinsamer Lösungsvorschlag ent-
wickelt werden. Diesen gemeinsamen Lö-
sungsvorschlag haben die Agentur für Ar-
beit und der kommunale Träger zu berück-
sichtigen. 

(2) Werden die aus dem Kooperati-
onsplan folgenden Schritte zur Einglie-
derung durch die leistungsberechtigte 
Person nicht erbracht, verpflichtet die 
Agentur für Arbeit die leistungsberech-
tigte Person durch Verwaltungsakte mit 
Rechtsfolgenbelehrung nach Absatz 1. 

(3) Während des Schlichtungsver-
fahrens führt die Verletzung von Pflichten 
nach § 31 nicht zu Leistungsverminderun-
gen nach § 31a. 

(3) Wenn ein Kooperationsplan 
nicht zustande kommt oder nicht fortge-
schrieben werden kann, werden Ver-
waltungsakte zu erforderlichen Mitwir-
kungshandlungen nach Absatz 1 mit 
Rechtsfolgenbelehrung erlassen. 

(4) Das Schlichtungsverfahren endet 
durch eine Einigung oder spätestens mit 
Ablauf von vier Wochen ab Beginn. 

(4) In der Verpflichtung nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 hat die Agentur 
für Arbeit konkret zu bestimmen, wel-
che Eigenbemühungen die erwerbsfä-
hige leistungsberechtigte Person in 
welcher Häufigkeit mindestens zu er-
bringen hat und in welcher Form und 
Frist diese nachzuweisen sind. 
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§ 16 u n v e r ä n d e r t  

Leistungen zur Eingliederung  

(1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt 
die Agentur für Arbeit Leistungen nach § 35 
des Dritten Buches. Sie kann folgende Leis-
tungen des Dritten Kapitels des Dritten Bu-
ches erbringen:  

(1) Zur Eingliederung in Arbeit er-
bringt die Agentur für Arbeit Leistungen 
nach § 35 des Dritten Buches. Sie kann fol-
gende Leistungen des Dritten Kapitels des 
Dritten Buches erbringen:  

1. die übrigen Leistungen der Beratung 
und Vermittlung nach dem Ersten Ab-
schnitt mit Ausnahme der Leistung 
nach § 31a, 

1. die übrigen Leistungen der Beratung 
und Vermittlung nach dem Ersten Ab-
schnitt mit Ausnahme der Leistung 
nach den §§ 28b, 31a und 31b, 

2. Leistungen zur Aktivierung und berufli-
chen Eingliederung nach dem Zweiten 
Abschnitt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Leistungen zur Berufsausbildung nach 
dem Vierten Unterabschnitt des Dritten 
Abschnitts und Leistungen nach den §§ 
48a und 54a Absatz 1 bis 5, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. (weggefallen) 4. u n v e r ä n d e r t  

5. Leistungen zur Aufnahme einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung 
nach dem Ersten Unterabschnitt des 
Fünften Abschnitts. 

5. u n v e r ä n d e r t  

§ 1 Absatz 2 Nummer 4 sowie die §§ 36, 76 
und 81 Absatz 2 und 3 des Dritten Buches 
sind entsprechend anzuwenden. 

§ 1 Absatz 2 Nummer 4 sowie die §§ 36, 76 
und 81 Absatz 2 und 3 des Dritten Buches 
sind entsprechend anzuwenden. 
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(2) Soweit dieses Buch nichts Abwei-
chendes regelt, gelten für die Leistungen 
nach Absatz 1 die Regelungen des Dritten 
Buches mit Ausnahme der Verordnungser-
mächtigung nach § 47 des Dritten Buches 
sowie der Anordnungsermächtigungen für 
die Bundesagentur und mit der Maßgabe, 
dass an die Stelle des Arbeitslosengeldes 
das Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
tritt. § 44 Absatz 3 Satz 3 des Dritten Buches 
gilt mit der Maßgabe, dass die Förderung 
aus dem Vermittlungsbudget auch die ande-
ren Leistungen nach dem Zweiten Buch 
nicht aufstocken, ersetzen oder umgehen 
darf. Für die Teilnahme erwerbsfähiger Leis-
tungsberechtigter an einer Maßnahme zur 
beruflichen Weiterbildung im Rahmen eines 
bestehenden Arbeitsverhältnisses werden 
Leistungen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 
in Verbindung mit § 82 des Dritten Buches 
nicht gewährt, wenn die betreffende Maß-
nahme auf ein nach § 2 Absatz 1 des Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetzes för-
derfähiges Fortbildungsziel vorbereitet. 

(2) Soweit dieses Buch nichts Abwei-
chendes regelt, gelten für die Leistungen 
nach Absatz 1 die Regelungen des Dritten 
Buches mit Ausnahme der Verordnungser-
mächtigung nach § 47 des Dritten Buches 
sowie der Anordnungsermächtigungen für 
die Bundesagentur und mit der Maßgabe, 
dass an die Stelle des Arbeitslosengeldes 
das Grundsicherungsgeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 tritt. § 44 Absatz 3 Satz 3 des 
Dritten Buches gilt mit der Maßgabe, dass 
die Förderung aus dem Vermittlungs-
budget auch die anderen Leistungen nach 
dem Zweiten Buch nicht aufstocken, erset-
zen oder umgehen darf. Für die Teilnahme 
erwerbsfähiger Leistungsberechtigter an 
einer Maßnahme zur beruflichen Weiterbil-
dung im Rahmen eines bestehenden Ar-
beitsverhältnisses werden Leistungen 
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 in Verbin-
dung mit § 82 des Dritten Buches nicht ge-
währt, wenn die betreffende Maßnahme 
auf ein nach § 2 Absatz 1 des Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetzes förderfä-
higes Fortbildungsziel vorbereitet. 

(3) Abweichend von § 44 Absatz 1 
Satz 1 des Dritten Buches können Leistun-
gen auch für die Anbahnung und Aufnahme 
einer schulischen Berufsausbildung er-
bracht werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Agentur für Arbeit als Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
kann die Ausbildungsvermittlung durch die 
für die Arbeitsförderung zuständigen Stellen 
der Bundesagentur wahrnehmen lassen. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates 
das Nähere über die Höhe, Möglichkeiten 
der Pauschalierung und den Zeitpunkt der 
Fälligkeit der Erstattung von Aufwendungen 
bei der Ausführung des Auftrags nach Satz 
1 festzulegen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  



 - 22 - Bearbeitungsstand:Bearbeitungsstand: 

29.09.2025  15:02 

Bestehendes Recht Referentenentwurf 13. SGB II-ÄndG 

§ 16d § 16d 

Arbeitsgelegenheiten Arbeitsgelegenheiten 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte können zur Erhaltung oder Wiederer-
langung ihrer Beschäftigungsfähigkeit, die 
für eine Eingliederung in Arbeit erforderlich 
ist, in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen 
werden, wenn die darin verrichteten Arbei-
ten zusätzlich sind, im öffentlichen Interesse 
liegen und wettbewerbsneutral sind. § 18d 
Satz 2 findet Anwendung. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Arbeiten sind zusätzlich, wenn sie 
ohne die Förderung nicht, nicht in diesem 
Umfang oder erst zu einem späteren Zeit-
punkt durchgeführt würden. Arbeiten, die 
auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung 
durchzuführen sind oder die üblicherweise 
von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts durchgeführt werden, sind nur förde-
rungsfähig, wenn sie ohne die Förderung 
voraussichtlich erst nach zwei Jahren durch-
geführt würden. Ausgenommen sind Arbei-
ten zur Bewältigung von Naturkatastrophen 
und sonstigen außergewöhnlichen Ereignis-
sen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Arbeiten liegen im öffentlichen Inte-
resse, wenn das Arbeitsergebnis der Allge-
meinheit dient. Arbeiten, deren Ergebnis 
überwiegend erwerbswirtschaftlichen Inte-
ressen oder den Interessen eines begrenz-
ten Personenkreises dient, liegen nicht im 
öffentlichen Interesse. Das Vorliegen des öf-
fentlichen Interesses wird nicht allein 
dadurch ausgeschlossen, dass das Arbeits-
ergebnis auch den in der Maßnahme be-
schäftigten Leistungsberechtigten zugute 
kommt, wenn sichergestellt ist, dass die Ar-
beiten nicht zu einer Bereicherung Einzelner 
führen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Arbeiten sind wettbewerbsneutral, 
wenn durch sie eine Beeinträchtigung der 
Wirtschaft infolge der Förderung nicht zu be-
fürchten ist und Erwerbstätigkeit auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt weder verdrängt 
noch in ihrer Entstehung verhindert wird. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Leistungen zur Eingliederung in Ar-
beit nach diesem Buch, mit denen die Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt unmittelbar unterstützt 
werden kann, haben Vorrang gegenüber der 
Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte dürfen innerhalb eines Zeitraums von 
fünf Jahren nicht länger als insgesamt 24 
Monate in Arbeitsgelegenheiten zugewie-
sen werden. Der Zeitraum beginnt mit Ein-
tritt in die erste Arbeitsgelegenheit. Abwei-
chend von Satz 1 können erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte nach Ablauf der 24 
Monate bis zu zwölf weitere Monate in Ar-
beitsgelegenheiten zugewiesen werden, 
wenn die Voraussetzungen der Absätze 1 
und 5 weiterhin vorliegen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Den erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten ist während einer Arbeitsgelegen-
heit zuzüglich zum Bürgergeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 von der Agentur für Arbeit 
eine angemessene Entschädigung für 
Mehraufwendungen zu zahlen. Die Arbeiten 
begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne 
des Arbeitsrechts und auch kein Beschäfti-
gungsverhältnis im Sinne des Vierten Bu-
ches; die Vorschriften über den Arbeits-
schutz und das Bundesurlaubsgesetz mit 
Ausnahme der Regelungen über das Ur-
laubsentgelt sind entsprechend anzuwen-
den. Für Schäden bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit haften die erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten wie Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. 

(7) Den erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten ist während einer Arbeitsgele-
genheit zuzüglich zum Grundsicherungs-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 von der 
Agentur für Arbeit eine angemessene Ent-
schädigung für Mehraufwendungen zu 
zahlen. Die Arbeiten begründen kein Ar-
beitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts 
und auch kein Beschäftigungsverhältnis im 
Sinne des Vierten Buches; die Vorschriften 
über den Arbeitsschutz und das Bundesur-
laubsgesetz mit Ausnahme der Regelun-
gen über das Urlaubsentgelt sind entspre-
chend anzuwenden. Für Schäden bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit haften die er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten wie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

(8) Auf Antrag werden die unmittelbar 
im Zusammenhang mit der Verrichtung von 
Arbeiten nach Absatz 1 erforderlichen Kos-
ten erstattet. Hierzu können auch Personal-
kosten gehören, die entstehen, wenn eine 
besondere Anleitung, eine tätigkeitsbezo-
gene Unterweisung oder eine sozialpädago-
gische Betreuung notwendig ist. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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§ 16e § 16e 

Eingliederung von Langzeitarbeitslosen Eingliederung von Langzeitleistungsbe-
ziehenden 

(1) Arbeitgeber können für die nicht 
nur geringfügige Beschäftigung von er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten, die 
trotz vermittlerischer Unterstützung nach § 
16 Absatz 1 Satz 1 unter Einbeziehung der 
übrigen Eingliederungsleistungen nach die-
sem Buch seit mindestens zwei Jahren ar-
beitslos sind, durch Zuschüsse zum Arbeits-
entgelt gefördert werden, wenn sie mit einer 
erwerbsfähigen leistungsberechtigten Per-
son ein Arbeitsverhältnis für die Dauer von 
mindestens zwei Jahren begründen. Für die 
Berechnung der Dauer der Arbeitslosigkeit 
nach Satz 1 findet § 18 des Dritten Buches 
entsprechende Anwendung. 

(1) Arbeitgeber können für die nicht 
nur geringfügige Beschäftigung von er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten durch 
Zuschüsse zum Arbeitsentgelt gefördert 
werden, wenn sie ein Arbeitsverhältnis für 
die Dauer von mindestens zwei Jahren mit 
einer erwerbsfähigen leistungsberech-
tigten Person begründen, die trotz ver-
mittlerischer Unterstützung nach § 16 
Absatz 1 Satz 1 unter Einbeziehung der 
übrigen Eingliederungsleistungen nach 
diesem Buch 

 1. innerhalb der letzten 24 Monate für 
insgesamt mindestens 21 Monate 
Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts nach diesem Buch 
erhalten hat und 

 2. innerhalb der letzten 24 Monate nicht 
oder nur kurzzeitig sozialversiche-
rungspflichtig oder geringfügig be-
schäftigt oder selbständig tätig war. 

(2) Der Zuschuss nach Absatz 1 wird 
in den ersten beiden Jahren des Bestehens 
des Arbeitsverhältnisses geleistet. Er be-
trägt im ersten Jahr des Arbeitsverhältnis-
ses 75 Prozent des zu berücksichtigenden 
Arbeitsentgelts und im zweiten Jahr des Ar-
beitsverhältnisses 50 Prozent des zu be-
rücksichtigenden Arbeitsentgelts. Für das 
zu berücksichtigende Arbeitsentgelt findet § 
91 Absatz 1 des Dritten Buches mit der 
Maßgabe entsprechende Anwendung, dass 
nur der pauschalierte Anteil des Arbeitge-
bers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
abzüglich des Beitrags zur Arbeitsförderung 
zu berücksichtigen ist. § 22 Absatz 4 Satz 1 
des Mindestlohngesetzes gilt nicht für Ar-
beitsverhältnisse, für die der Arbeitgeber ei-
nen Zuschuss nach Absatz 1 erhält. 

(2) Der Zuschuss nach Absatz 1 wird 
in den ersten beiden Jahren des Beste-
hens des Arbeitsverhältnisses geleistet. Er 
beträgt im ersten Jahr des Arbeitsverhält-
nisses 75 Prozent des zu berücksichtigen-
den Arbeitsentgelts und im zweiten Jahr 
des Arbeitsverhältnisses 50 Prozent des 
zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts. Für 
das zu berücksichtigende Arbeitsentgelt 
findet § 91 Absatz 1 des Dritten Buches 
entsprechende Anwendung. § 22 Absatz 4 
Satz 1 des Mindestlohngesetzes gilt nicht 
für Arbeitsverhältnisse, für die der Arbeit-
geber einen Zuschuss nach Absatz 1 er-
hält.“ 
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(3) § 92 Absatz 1 des Dritten Buches 
findet entsprechende Anwendung. § 92 Ab-
satz 2 Satz 1 erste Alternative, Satz 2 und 3 
des Dritten Buches ist mit der Maßgabe ent-
sprechend anzuwenden, dass abweichend 
von § 92 Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz 
des Dritten Buches der für die letzten sechs 
Monate bewilligte Förderbetrag zurückzu-
zahlen ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Während einer Beschäftigung in ei-
nem Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 soll 
eine erforderliche ganzheitliche beschäfti-
gungsbegleitende Betreuung durch die 
Agentur für Arbeit oder einen durch diese 
beauftragten Dritten erbracht werden. In den 
ersten sechs Monaten der Beschäftigung in 
einem Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 hat 
der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin oder 
den Arbeitnehmer in angemessenem Um-
fang für eine ganzheitliche beschäftigungs-
begleitende Betreuung nach Satz 1 unter 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts freizustel-
len. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 16h § 16h 

Förderung schwer zu erreichender jun-
ger Menschen 

Förderung schwer zu erreichender jun-
ger Menschen 

(1) Für Leistungsberechtigte, die das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
kann die Agentur für Arbeit Leistungen er-
bringen mit dem Ziel, die aufgrund der indi-
viduellen Situation der Leistungsberechtig-
ten bestehenden Schwierigkeiten zu über-
winden,  

(1) Für Leistungsberechtigte, die das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, kann die Agentur für Arbeit Leistun-
gen mit dem Ziel erbringen, die individuel-
len Schwierigkeiten der Leistungsberech-
tigten zu überwinden, eine schulische, 
aus-bildungsbezogene oder berufliche 
Qualifikation abzuschließen oder an-
ders ins Arbeitsleben einzumünden. 

1. eine schulische, ausbildungsbezogene 
oder berufliche Qualifikation abzu-
schließen oder anders ins Arbeitsleben 
einzumünden und 

Die Förderung umfasst zusätzliche Be-
treuungs- und Unterstützungsleistungen 
mit dem Ziel, dass Sozialleistungen in 
Anspruch genommen werden, erforderli-
che therapeutische Behandlungen ein-
geleitet werden und an Regelangebote 
dieses Buches zur Aktivierung und Sta-
bilisierung und eine frühzeitige intensive 
berufsorientierte Förderung herange-
führt wird. 
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2. Sozialleistungen zu beantragen oder 
anzunehmen. 

entfällt 

Die Förderung umfasst zusätzliche Betreu-
ungs- und Unterstützungsleistungen mit 
dem Ziel, dass Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende in Anspruch ge-
nommen werden, erforderliche therapeuti-
sche Behandlungen eingeleitet werden und 
an Regelangebote dieses Buches zur Akti-
vierung und Stabilisierung und eine frühzei-
tige intensive berufsorientierte Förderung 
herangeführt wird. 

 

(2) Leistungen nach Absatz 1 können 
erbracht werden, wenn die Voraussetzun-
gen der Leistungsberechtigung mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit vorliegen oder 
zu erwarten sind oder eine Leistungsbe-
rechtigung dem Grunde nach besteht. Einer 
Leistung nach Absatz 1 steht eine fehlende 
Antragstellung der leistungsberechtigten 
Person nicht entgegen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Über die Leistungserbringung stim-
men sich die Agentur für Arbeit und der ört-
lich zuständige Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe ab. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Träger bedürfen einer Zulassung 
nach dem Fünften Kapitel des Dritten Bu-
ches, um Maßnahmen nach Absatz 1 durch-
zuführen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Zuwendungen sind nach Maßgabe 
der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsord-
nung zulässig. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

L e i s t u n g e n  z u r  S i c h e r u n g  
d e s  L e b e n s u n t e r h a l t s  

L e i s t u n g e n  z u r  S i c h e r u n g  
d e s  L e b e n s u n t e r h a l t s  

§ 19 § 19 

Bürgergeld und Leistungen für Bildung 
und Teilhabe 

Grundsicherungsgeld und Leistungen 
für Bildung und Teilhabe 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte erhalten Bürgergeld. Nichterwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte, die mit erwerbs-
fähigen Leistungsberechtigten in einer Be-
darfsgemeinschaft leben, erhalten Bürger-
geld, soweit sie keinen Anspruch auf Leis-
tungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölf-
ten Buches haben. Die Leistungen umfas-
sen den Regelbedarf, Mehrbedarfe und den 
Bedarf für Unterkunft und Heizung. 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte erhalten Grundsicherungsgeld. 
Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte, 
die mit erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, 
erhalten Grundsicherungsgeld, soweit 
sie keinen Anspruch auf Leistungen nach 
dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches 
haben. Die Leistungen umfassen den Re-
gelbedarf, Mehrbedarfe und den Bedarf für 
Unterkunft und Heizung. 

(2) Leistungsberechtigte haben unter 
den Voraussetzungen des § 28 Anspruch 
auf Leistungen für Bildung und Teilhabe, so-
weit sie keinen Anspruch auf Leistungen 
nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Bu-
ches haben. Soweit für Kinder Leistungen 
zur Deckung von Bedarfen für Bildung und 
Teilhabe nach § 6b des Bundeskindergeld-
gesetzes gewährt werden, haben sie keinen 
Anspruch auf entsprechende Leistungen 
zur Deckung von Bedarfen nach § 28. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts werden in Höhe der Be-
darfe nach den Absätzen 1 und 2 erbracht, 
soweit diese nicht durch das zu berücksich-
tigende Einkommen und Vermögen gedeckt 
sind. Zu berücksichtigendes Einkommen 
und Vermögen deckt zunächst die Bedarfe 
nach den §§ 20, 21 und 23, darüber hinaus 
die Bedarfe nach § 22. Sind nur noch Leis-
tungen für Bildung und Teilhabe zu leisten, 
deckt weiteres zu berücksichtigendes Ein-
kommen und Vermögen die Bedarfe in der 
Reihenfolge der Absätze 2 bis 7 nach § 28. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Unterabschnitt 2 Unterabschnitt 2 

Bürgergeld Grundsicherungsgeld 

§ 22 § 22 

Bedarfe für Unterkunft und Heizung Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
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(1) Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
werden in Höhe der tatsächlichen Aufwen-
dungen anerkannt, soweit diese angemes-
sen sind. Für die Anerkennung der Bedarfe 
für Unterkunft gilt eine Karenzzeit von einem 
Jahr ab Beginn des Monats, für den erst-
mals Leistungen nach diesem Buch bezo-
gen werden. Innerhalb dieser Karenzzeit 
werden die Bedarfe für Unterkunft in Höhe 
der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt; 
Satz 6 bleibt unberührt. Wird der Leistungs-
bezug in der Karenzzeit für mindestens ei-
nen Monat unterbrochen, verlängert sich die 
Karenzzeit um volle Monate ohne Leis-
tungsbezug. Eine neue Karenzzeit beginnt, 
wenn zuvor mindestens drei Jahre keine 
Leistungen nach diesem oder dem Zwölften 
Buch bezogen worden sind. Erhöhen sich 
nach einem nicht erforderlichen Umzug die 
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, 
wird nur der bisherige Bedarf anerkannt. So-
weit die Aufwendungen für Heizung und, 
nach Ablauf der Karenzzeit, die Aufwendun-
gen der Unterkunft den der Besonderheit 
des Einzelfalles angemessenen Umfang 
übersteigen, sind sie als Bedarf so lange an-
zuerkennen, wie es der oder dem alleinste-
henden Leistungsberechtigten oder der Be-
darfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht 
zuzumuten ist, durch einen Wohnungs-
wechsel, durch Vermieten oder auf andere 
Weise die Aufwendungen zu senken, in der 
Regel jedoch längstens für sechs Monate. 
Nach Ablauf der Karenzzeit ist Satz 7 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Zeitraum 
der Karenzzeit nicht auf die in Satz 7 ge-
nannte Frist anzurechnen ist. Verstirbt ein 
Mitglied der Bedarfs- oder Haushaltsge-
meinschaft und waren die Aufwendungen 
für die Unterkunft und Heizung davor ange-
messen, ist die Senkung der Aufwendungen 
für die weiterhin bewohnte Unterkunft für die 
Dauer von mindestens zwölf Monaten nach 
dem Sterbemonat nicht zumutbar. Eine Ab-
senkung der nach Satz 1 unangemessenen 
Aufwendungen muss nicht gefordert wer-
den, wenn diese unter Berücksichtigung der 
bei einem Wohnungswechsel zu erbringen-
den Leistungen unwirtschaftlich wäre. 

(4) Bedarfe für Unterkunft und Hei-
zung werden in Höhe der tatsächlichen 
Aufwendungen anerkannt, soweit diese 
angemessen sind. Für die Anerkennung 
der Bedarfe für Unterkunft gilt eine Karenz-
zeit von einem Jahr ab Beginn des Monats, 
für den erstmals Leistungen nach diesem 
Buch bezogen werden. Innerhalb dieser 
Karenzzeit werden die Bedarfe für Unter-
kunft in Höhe der tatsächlichen Aufwen-
dungen anerkannt. Wird der Leistungsbe-
zug in der Karenzzeit für mindestens einen 
Monat unterbrochen, verlängert sich die 
Karenzzeit um volle Monate ohne Leis-
tungsbezug. Eine neue Karenzzeit be-
ginnt, wenn zuvor mindestens drei Jahre 
keine Leistungen nach diesem oder dem 
Zwölften Buch bezogen worden sind. Ab-
weichend von den Sätzen 1 bis 3 wer-
den tatsächliche Aufwendungen für die 
Unterkunft nicht als Bedarf anerkannt, so-
weit sie mehr als eineinhalbmal so hoch 
sind wie die abstrakt als angemessen 
geltenden Aufwendungen; nach einer 
Verminderung der Anzahl der Mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft ist Satz 9 an-
zuwenden. In der Karenzzeit können im 
Einzelfall unabweisbar höhere Aufwen-
dungen für die Unterkunft anerkannt wer-
den. Tatsächliche Aufwendungen für die 
Unterkunft gelten als unangemessen 
und die Sätze 2 und 3 gelten nicht, so-
weit 
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 1. in dem für die Angemessenheitsprü-
fung maßgeblichen Gebiet eine 
Obergrenze für tatsächliche Aufwen-
dungen bezogen auf einen Quadrat-
meter Wohnfläche bestimmt ist und 
die tatsächlichen Aufwendungen 
darüber liegen oder 

 2. die vereinbarte Miete die nach § 556d 
des Bürgerlichen Gesetzbuches zu-
lässige Miethöhe übersteigt; in die-
sem Fall ist die Mieterin oder der Mie-
ter nach Satz 9 aufzufordern, den an-
genommenen Verstoß gegen die §§ 
556d bis 556g des Bürgerlichen Ge-
setzbuches zu rügen.  

 Soweit die Aufwendungen für Heizung 
und, nach Ablauf der Karenzzeit, die 
Aufwendungen der Unterkunft den der 
Besonderheit des Einzelfalles angemes-
senen Umfang übersteigen, sind sie als 
Bedarf so lange anzuerkennen, wie es 
der oder dem alleinstehenden Leis-
tungsberechtigten oder der Bedarfsge-
meinschaft nicht möglich oder nicht zu-
zumuten ist, durch einen Wohnungs-
wechsel, durch Vermieten oder auf an-
dere Weise die Aufwendungen zu sen-
ken, in der Regel jedoch längstens für 
sechs Monate. Nach Ablauf der Karenz-
zeit ist Satz 9 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass der Zeitraum der Karenzzeit 
nicht auf die in Satz 9 genannte Frist an-
zurechnen ist. Verstirbt ein Mitglied der 
Bedarfs- oder Haushaltsgemeinschaft 
und waren die Aufwendungen für die 
Unterkunft und Heizung davor ange-
messen, ist die Senkung der Aufwen-
dungen für die weiterhin bewohnte Un-
terkunft für die Dauer von mindestens 
zwölf Monaten nach dem Sterbemonat 
nicht zumutbar; Satz 6 ist nicht anzu-
wenden. Eine Absenkung der nach Satz 
1 oder 8 unangemessenen Aufwendun-
gen muss nicht gefordert werden, wenn 
diese unter Berücksichtigung der bei ei-
nem Wohnungswechsel zu erbringen-
den Leistungen unwirtschaftlich wäre. 
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(1a) (weggefallen) (1a)  Die Angemessenheit der Aufwen-
dungen für Unterkunft und Heizung wird 
für den Bewilligungszeitraum geprüft. 
Übersteigen die Aufwendungen für Un-
terkunft und Heizung den abstrakt ange-
messenen Umfang, teilt der kommunale 
Träger dies den Leistungsberechtigten 
mit und unterrichtet sie über die Dauer 
und die Voraus-setzungen für die Aner-
kennung unangemessener Aufwendun-
gen. 

(2) Als Bedarf für die Unterkunft wer-
den auch unabweisbare Aufwendungen für 
Instandhaltung und Reparatur bei selbst be-
wohntem Wohneigentum im Sinne des § 12 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 anerkannt, so-
weit diese unter Berücksichtigung der im 
laufenden sowie den darauffolgenden elf 
Kalendermonaten anfallenden Aufwendun-
gen insgesamt angemessen sind. Überstei-
gen unabweisbare Aufwendungen für In-
standhaltung und Reparatur den Bedarf für 
die Unterkunft nach Satz 1, kann der kom-
munale Träger zur Deckung dieses Teils der 
Aufwendungen ein Darlehen erbringen, das 
dinglich gesichert werden soll. Für die Be-
darfe nach Satz 1 gilt Absatz 1 Satz 2 bis 4 
nicht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Rückzahlungen und Guthaben, die 
dem Bedarf für Unterkunft und Heizung zu-
zuordnen sind, mindern die Aufwendungen 
für Unterkunft und Heizung nach dem Monat 
der Rückzahlung oder der Gutschrift; Rück-
zahlungen, die sich auf die Kosten für Haus-
haltsenergie oder nicht anerkannte Aufwen-
dungen für Unterkunft und Heizung bezie-
hen, bleiben außer Betracht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Vor Abschluss eines Vertrages 
über eine neue Unterkunft soll die leistungs-
berechtigte Person die Zusicherung des für 
die neue Unterkunft örtlich zuständigen 
kommunalen Trägers zur Berücksichtigung 
der Aufwendungen für die neue Unterkunft 
einholen. Innerhalb der Karenzzeit nach Ab-
satz 1 Satz 2 bis 5 werden nach einem Um-
zug höhere als angemessene Aufwendun-
gen nur dann als Bedarf anerkannt, wenn 
der nach Satz 1 zuständige Träger die An-
erkennung vorab zugesichert hat. Der kom-
munale Träger ist zur Zusicherung verpflich-
tet, wenn die Aufwendungen für die neue 
Unterkunft angemessen sind. 

(4) Vor Abschluss eines Vertrages 
über eine neue Unterkunft soll die leis-
tungsberechtigte Person die Zusicherung 
des für die neue Unterkunft örtlich zustän-
digen kommunalen Trägers zur Berück-
sichtigung der Aufwendungen für die neue 
Unterkunft einholen. Bei einem Umzug in 
ein anderes für die Prüfung der Ange-
messenheit maßgebliches Gebiet ist 
der für die neue Unterkunft örtlich zu-
ständige kommunale Träger zur Zusi-
cherung verpflichtet, wenn die Aufwen-
dungen für die neue Unterkunft ange-
messen sind. Höhere als angemessene 
Aufwendungen für die Unterkunft wer-
den nach einem Umzug nur dann als Be-
darf anerkannt, wenn der nach Satz 1 zu-
ständige Träger die Anerkennung vorab 
zugesichert hat. Bei einem Umzug inner-
halb des für die Prüfung der Angemes-
senheit maßgeblichen Gebiets wird 
höchstens der bisherige Bedarf für die 
Unterkunft anerkannt, wenn der Umzug 
nicht erforderlich ist oder war. 

(5) Sofern Personen, die das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, umzie-
hen, werden Bedarfe für Unterkunft und Hei-
zung für die Zeit nach einem Umzug bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres nur aner-
kannt, wenn der kommunale Träger dies vor 
Abschluss des Vertrages über die Unter-
kunft zugesichert hat. Der kommunale Trä-
ger ist zur Zusicherung verpflichtet, wenn  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. die oder der Betroffene aus schwerwie-
genden sozialen Gründen nicht auf die 
Wohnung der Eltern oder eines Eltern-
teils verwiesen werden kann, 

 

2. der Bezug der Unterkunft zur Eingliede-
rung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist 
oder 

 

3. ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender 
Grund vorliegt. 

 



 - 33 - Bearbeitungsstand:Bearbeitungsstand: 

29.09.2025  15:02 

Bestehendes Recht Referentenentwurf 13. SGB II-ÄndG 

Unter den Voraussetzungen des Satzes 2 
kann vom Erfordernis der Zusicherung ab-
gesehen werden, wenn es der oder dem Be-
troffenen aus wichtigem Grund nicht zumut-
bar war, die Zusicherung einzuholen. Be-
darfe für Unterkunft und Heizung werden bei 
Personen, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, nicht anerkannt, 
wenn diese vor der Beantragung von Leis-
tungen in eine Unterkunft in der Absicht um-
ziehen, die Voraussetzungen für die Ge-
währung der Leistungen herbeizuführen. 

 

(6) Wohnungsbeschaffungskosten 
und Umzugskosten können bei vorheriger 
Zusicherung durch den bis zum Umzug ört-
lich zuständigen kommunalen Träger als 
Bedarf anerkannt werden; Aufwendungen 
für eine Mietkaution und für den Erwerb von 
Genossenschaftsanteilen können bei vorhe-
riger Zusicherung durch den am Ort der 
neuen Unterkunft zuständigen kommunalen 
Träger als Bedarf anerkannt werden. Die 
Zusicherung soll erteilt werden, wenn der 
Umzug durch den kommunalen Träger ver-
anlasst oder aus anderen Gründen notwen-
dig ist und wenn ohne die Zusicherung eine 
Unterkunft in einem angemessenen Zeit-
raum nicht gefunden werden kann. Aufwen-
dungen für eine Mietkaution und für Genos-
senschaftsanteile sollen als Darlehen er-
bracht werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Soweit Bürgergeld für den Bedarf 
für Unterkunft und Heizung geleistet wird, ist 
es auf Antrag der leistungsberechtigten Per-
son an den Vermieter oder andere Emp-
fangsberechtigte zu zahlen. Es soll an den 
Vermieter oder andere Empfangsberech-
tigte gezahlt werden, wenn die zweckent-
sprechende Verwendung durch die leis-
tungsberechtigte Person nicht sichergestellt 
ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn  

(7) Soweit Grundsicherungsgeld 
für den Bedarf für Unterkunft und Heizung 
geleistet wird, ist es auf Antrag der leis-
tungsberechtigten Person an den Vermie-
ter oder andere Empfangsberechtigte zu 
zahlen. Es soll an den Vermieter oder an-
dere Empfangsberechtigte gezahlt wer-
den, wenn die zweckentsprechende Ver-
wendung durch die leistungsberechtigte 
Person nicht sichergestellt ist. Das ist ins-
besondere der Fall, wenn  

1. Mietrückstände bestehen, die zu einer 
außerordentlichen Kündigung des Miet-
verhältnisses berechtigen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Energiekostenrückstände bestehen, 
die zu einer Unterbrechung der Ener-
gieversorgung berechtigen, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. konkrete Anhaltspunkte für ein krank-
heits- oder suchtbedingtes Unvermö-
gen der leistungsberechtigten Person 
bestehen, die Mittel zweckentspre-
chend zu verwenden, oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. konkrete Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass die im Schuldnerverzeichnis 
eingetragene leistungsberechtigte Per-
son die Mittel nicht zweckentsprechend 
verwendet. 

4. konkrete Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass die im Schuldnerverzeichnis 
eingetragene leistungsberechtigte Per-
son die Mittel nicht zweckentsprechend 
verwendet, 

 5. in den Fällen des § 7b Absatz 4 eine 
nicht erreichbare Person mit ande-
ren Personen in einer Bedarfsge-
meinschaft lebt. 

Der kommunale Träger hat die leistungsbe-
rechtigte Person über eine Zahlung der 
Leistungen für die Unterkunft und Heizung 
an den Vermieter oder andere Empfangsbe-
rechtigte schriftlich zu unterrichten. 

Der kommunale Träger hat die leistungsbe-
rechtigte Person über eine Zahlung der 
Leistungen für die Unterkunft und Heizung 
an den Vermieter oder andere Empfangsbe-
rechtigte schriftlich zu unterrichten. Lebt die 
nicht erreichbare Person im Fall des Sat-
zes 3 Nummer 5 mit anderen Personen in 
einer Bedarfsgemeinschaft, ist der auf 
die nicht erreichbare Person entfallene 
Anteil der Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung auf die übrigen Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft verteilen.  

(8) Sofern Bürgergeld für den Bedarf 
für Unterkunft und Heizung erbracht wird, 
können auch Schulden übernommen wer-
den, soweit dies zur Sicherung der Unter-
kunft oder zur Behebung einer vergleichba-
ren Notlage gerechtfertigt ist. Sie sollen 
übernommen werden, wenn dies gerechtfer-
tigt und notwendig ist und sonst Wohnungs-
losigkeit einzutreten droht. Vermögen nach 
§ 12 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 ist 
vorrangig einzusetzen. Geldleistungen sol-
len als Darlehen erbracht werden. 

(8) Sofern Grundsicherungsgeld 
für den Bedarf für Unterkunft und Heizung 
erbracht wird, können auch Schulden 
übernommen werden, soweit dies zur Si-
cherung der Unterkunft oder zur Behebung 
einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt 
ist. Sie sollen übernommen werden, wenn 
dies gerechtfertigt und notwendig ist und 
sonst Wohnungslosigkeit einzutreten 
droht. Vermögen nach § 12 Absatz 2 Satz 
1 ist vorrangig einzusetzen. Geldleistun-
gen sollen als Darlehen erbracht werden. 

(9) Geht bei einem Gericht eine Klage 
auf Räumung von Wohnraum im Falle der 
Kündigung des Mietverhältnisses nach § 
543 Absatz 1, 2 Satz 1 Nummer 3 in Verbin-
dung mit § 569 Absatz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ein, teilt das Gericht dem ört-
lich zuständigen Träger nach diesem Buch 
oder der von diesem beauftragten Stelle zur 
Wahrnehmung der in Absatz 8 bestimmten 
Aufgaben unverzüglich Folgendes mit:  

(9) u n v e r ä n d e r t  
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1. den Tag des Eingangs der Klage,  

2. die Namen und die Anschriften der Par-
teien, 

 

3. die Höhe der monatlich zu entrichten-
den Miete, 

 

4. die Höhe des geltend gemachten Miet-
rückstandes und der geltend gemach-
ten Entschädigung und 

 

5. den Termin zur mündlichen Verhand-
lung, sofern dieser bereits bestimmt ist. 

 

Außerdem kann der Tag der Rechtshängig-
keit mitgeteilt werden. Die Übermittlung un-
terbleibt, wenn die Nichtzahlung der Miete 
nach dem Inhalt der Klageschrift offensicht-
lich nicht auf Zahlungsunfähigkeit der Miete-
rin oder des Mieters beruht. 

 

(10) Zur Beurteilung der Angemessen-
heit der Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung nach Absatz 1 Satz 1 ist die Bildung 
einer Gesamtangemessenheitsgrenze zu-
lässig. Dabei kann für die Aufwendungen für 
Heizung der Wert berücksichtigt werden, 
der bei einer gesonderten Beurteilung der 
Angemessenheit der Aufwendungen für Un-
terkunft und der Aufwendungen für Heizung 
ohne Prüfung der Angemessenheit im Ein-
zelfall höchstens anzuerkennen wäre. Ab-
satz 1 Satz 6 bis 10 gilt entsprechend. 

(10) u n v e r ä n d e r t  
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(11) Die für die Erstellung von Mietspie-
geln nach § 558c Absatz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs nach Landesrecht zuständi-
gen Behörden sind befugt, die in Artikel 238 
§ 2 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a, d und 
e des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche genannten Daten zu ver-
arbeiten, soweit dies für die Erstellung von 
Übersichten über die Angemessenheit von 
Aufwendungen für eine Unterkunft nach Ab-
satz 1 Satz 1 erforderlich ist. Erstellen die 
nach Landesrecht zuständigen Behörden 
solche Übersichten nicht, so sind sie befugt, 
die Daten nach Satz 1 auf Ersuchen an die 
kommunalen Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende für ihren örtlichen Zustän-
digkeitsbereich zu übermitteln, soweit dies 
für die Erstellung von Übersichten über die 
Angemessenheit von Aufwendungen für die 
Unterkunft erforderlich ist. Werden den kom-
munalen Trägern der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende die Übersichten nicht zur 
Verfügung gestellt, so sind sie befugt, die 
Daten nach Satz 1 für ihren örtlichen Zu-
ständigkeitsbereich bei den nach Landes-
recht für die Erstellung von Mietspiegeln zu-
ständigen Behörden zu erheben und in 
sonstiger Weise zu verarbeiten, soweit dies 
für die Erstellung von Übersichten über und 
die Bestimmung der Angemessenheit von 
Aufwendungen für die Unterkunft nach Ab-
satz 1 Satz 1 erforderlich ist. 

(11) u n v e r ä n d e r t  

(12) Die Daten nach Absatz 11 Satz 1 
und 3 sind zu löschen, wenn sie für die dort 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich 
sind. 

(12) u n v e r ä n d e r t  

§ 23 § 23 

Besonderheiten beim Bürgergeld für 
nicht erwerbsfähige Leistungsberech-

tigte 

Besonderheiten beim Grundsicherungs-
geld für nicht erwerbsfähige Leistungs-

berechtigte 

Beim Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 2 gelten ergänzend folgende Maßga-
ben:  

Beim Grundsicherungsgeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 2 gelten ergänzend folgende 
Maßgaben:  
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1. Als Regelbedarf wird bis zur Vollendung 
des sechsten Lebensjahres ein Betrag 
in Höhe der Regelbedarfsstufe 6, vom 
Beginn des siebten bis zur Vollendung 
des 14. Lebensjahres ein Betrag in 
Höhe der Regelbedarfsstufe 5 und im 
15. Lebensjahr ein Betrag in Höhe der 
Regelbedarfsstufe 4 anerkannt; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Mehrbedarfe nach § 21 Absatz 4 wer-
den auch bei Menschen mit Behinde-
rungen, die das 15. Lebensjahr vollen-
det haben, anerkannt, wenn Leistungen 
der Eingliederungshilfe nach § 112 des 
Neunten Buches erbracht werden; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. § 21 Absatz 4 Satz 2 gilt auch nach Be-
endigung der in § 112 des Neunten Bu-
ches genannten Maßnahmen; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. bei nicht erwerbsfähigen Personen, die 
voll erwerbsgemindert nach dem 
Sechsten Buch sind, wird ein Mehrbe-
darf von 17 Prozent der nach § 20 maß-
gebenden Regelbedarfe anerkannt, 
wenn sie Inhaberin oder Inhaber eines 
Ausweises nach § 152 Absatz 5 des 
Neunten Buches mit dem Merkzeichen 
G sind; dies gilt nicht, wenn bereits ein 
Anspruch auf einen Mehrbedarf wegen 
Behinderung nach § 21 Absatz 4 oder 
nach der vorstehenden Nummer 2 oder 
3 besteht. 

4. u n v e r ä n d e r t  

§ 24 § 24 

Abweichende Erbringung von Leistun-
gen 

Abweichende Erbringung von Leistun-
gen 

(1) Kann im Einzelfall ein vom Regel-
bedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts 
umfasster und nach den Umständen unab-
weisbarer Bedarf nicht gedeckt werden, er-
bringt die Agentur für Arbeit bei entspre-
chendem Nachweis den Bedarf als Sach-
leistung oder als Geldleistung und gewährt 
der oder dem Leistungsberechtigten ein ent-
sprechendes Darlehen. Bei Sachleistungen 
wird das Darlehen in Höhe des für die Agen-
tur für Arbeit entstandenen Anschaffungs-
wertes gewährt. Weiter gehende Leistungen 
sind ausgeschlossen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Solange sich Leistungsberechtigte, 
insbesondere bei Drogen- oder Alkoholab-
hängigkeit sowie im Falle unwirtschaftlichen 
Verhaltens, als ungeeignet erweisen, mit 
den Leistungen für den Regelbedarf nach § 
20 ihren Bedarf zu decken, kann das Bür-
gergeld bis zur Höhe des Regelbedarfs für 
den Lebensunterhalt in voller Höhe oder an-
teilig in Form von Sachleistungen erbracht 
werden. 

(2) Solange sich Leistungsberech-
tigte, insbesondere bei Drogen- oder Alko-
holabhängigkeit sowie im Falle unwirt-
schaftlichen Verhaltens, als ungeeignet er-
weisen, mit den Leistungen für den Regel-
bedarf nach § 20 ihren Bedarf zu decken, 
kann das Grundsicherungsgeld bis zur 
Höhe des Regelbedarfs für den Lebensun-
terhalt in voller Höhe oder anteilig in Form 
von Sachleistungen erbracht werden. 

(3) Nicht vom Regelbedarf nach § 20 
umfasst sind Bedarfe für  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Erstausstattungen für die Wohnung ein-
schließlich Haushaltsgeräten, 

 

2. Erstausstattungen für Bekleidung und 
Erstausstattungen bei Schwanger-
schaft und Geburt sowie 

 

3. Anschaffung und Reparaturen von or-
thopädischen Schuhen, Reparaturen 
von therapeutischen Geräten und Aus-
rüstungen sowie die Miete von thera-
peutischen Geräten. 

 

Leistungen für diese Bedarfe werden geson-
dert erbracht. Leistungen nach Satz 2 wer-
den auch erbracht, wenn Leistungsberech-
tigte keine Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts einschließlich der ange-
messenen Kosten für Unterkunft und Hei-
zung benötigen, den Bedarf nach Satz 1 je-
doch aus eigenen Kräften und Mitteln nicht 
voll decken können. In diesem Fall kann das 
Einkommen berücksichtigt werden, das 
Leistungsberechtigte innerhalb eines Zeit-
raumes von bis zu sechs Monaten nach Ab-
lauf des Monats erwerben, in dem über die 
Leistung entschieden wird. Die Leistungen 
für Bedarfe nach Satz 1 Nummer 1 und 2 
können als Sachleistung oder Geldleistung, 
auch in Form von Pauschalbeträgen, er-
bracht werden. Bei der Bemessung der Pau-
schalbeträge sind geeignete Angaben über 
die erforderlichen Aufwendungen und nach-
vollziehbare Erfahrungswerte zu berück-
sichtigen. 
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(4) Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts können als Darlehen er-
bracht werden, soweit in dem Monat, für den 
die Leistungen erbracht werden, voraus-
sichtlich Einnahmen anfallen. Satz 1 gilt 
auch, soweit Leistungsberechtigte einma-
lige Einnahmen nach § 11 Absatz 3 vorzeitig 
verbraucht haben. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Soweit Leistungsberechtigten der 
sofortige Verbrauch oder die sofortige Ver-
wertung von zu berücksichtigendem Vermö-
gen nicht möglich ist oder für sie eine beson-
dere Härte bedeuten würde, sind Leistun-
gen als Darlehen zu erbringen. Die Leistun-
gen können davon abhängig gemacht wer-
den, dass der Anspruch auf Rückzahlung 
dinglich oder in anderer Weise gesichert 
wird. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) In Fällen des § 22 Absatz 5 werden 
Leistungen für Erstausstattungen für die 
Wohnung nur erbracht, wenn der kommu-
nale Träger die Übernahme der Leistungen 
für Unterkunft und Heizung zugesichert hat 
oder vom Erfordernis der Zusicherung abge-
sehen werden konnte. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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§ 26 § 26 

Zuschüsse zu Beiträgen zur Kranken-
versicherung und Pflegeversicherung 

Zuschüsse zu Beiträgen zur Kranken-
versicherung und Pflegeversicherung 

(1) Für Bezieherinnen und Bezieher 
von Bürgergeld, die gegen das Risiko 
Krankheit bei einem privaten Krankenversi-
cherungsunternehmen im Rahmen von Ver-
sicherungsverträgen, die der Versiche-
rungspflicht nach § 193 Absatz 3 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes genügen, versi-
chert sind, wird für die Dauer des Leistungs-
bezugs ein Zuschuss zum Beitrag geleistet; 
der Zuschuss ist begrenzt auf die Höhe des 
nach § 152 Absatz 4 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes halbierten Beitrags für den 
Basistarif in der privaten Krankenversiche-
rung, den Hilfebedürftige zu leisten haben. 
Für Bezieherinnen und Bezieher von Bür-
gergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 2, die in der 
gesetzlichen Krankenversicherung versi-
cherungspflichtig oder freiwillig versichert 
sind, wird für die Dauer des Leistungsbe-
zugs ein Zuschuss in Höhe des Beitrags ge-
leistet, soweit dieser nicht nach § 11b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 abgesetzt wird; 
Gleiches gilt für Bezieherinnen und Bezie-
her von Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 
1, die nicht nach § 5 Absatz 1 Nummer 2a 
des Fünften Buches versicherungspflichtig 
sind. 

(1) Für Bezieherinnen und Bezieher 
von Grundsicherungsgeld, die gegen 
das Risiko Krankheit bei einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen im 
Rahmen von Versicherungsverträgen, die 
der Versicherungspflicht nach § 193 Ab-
satz 3 des Versicherungsvertragsgesetzes 
genügen, versichert sind, wird für die 
Dauer des Leistungsbezugs ein Zuschuss 
zum Beitrag geleistet; der Zuschuss ist be-
grenzt auf die Höhe des nach § 152 Absatz 
4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
halbierten Beitrags für den Basistarif in der 
privaten Krankenversicherung, den Hilfe-
bedürftige zu leisten haben. Für Beziehe-
rinnen und Bezieher von Grundsiche-
rungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 2, die 
in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherungspflichtig oder freiwillig versi-
chert sind, wird für die Dauer des Leis-
tungsbezugs ein Zuschuss in Höhe des 
Beitrags geleistet, soweit dieser nicht nach 
§ 11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 abge-
setzt wird; Gleiches gilt für Bezieherinnen 
und Bezieher von Grundsicherungsgeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1, die nicht nach 
§ 5 Absatz 1 Nummer 2a des Fünften Bu-
ches versicherungspflichtig sind. 

(2) Für Personen, die  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versicherungspflichtig oder freiwil-
lig versichert sind oder 

 

2. unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Satz 1 erster Halbsatz privat kran-
kenversichert sind und die 

 

allein durch die Zahlung des Beitrags hilfe-
bedürftig würden, wird ein Zuschuss zum 
Beitrag in Höhe des Betrages geleistet, der 
notwendig ist, um die Hilfebedürftigkeit zu 
vermeiden. In den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 2 gilt die Begrenzung des Zuschusses 
nach Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz ent-
sprechend. 
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(3) Für Bezieherinnen und Bezieher 
von Bürgergeld, die gegen das Risiko Pfle-
gebedürftigkeit bei einem privaten Versiche-
rungsunternehmen in Erfüllung ihrer Versi-
cherungspflicht nach § 23 des Elften Buches 
versichert sind, wird für die Dauer des Leis-
tungsbezugs ein Zuschuss zum Beitrag ge-
leistet; der Zuschuss ist begrenzt auf die 
Hälfte des Höchstbeitrags in der sozialen 
Pflegeversicherung. Für Bezieherinnen und 
Bezieher von Bürgergeld nach § 19 Absatz 
1 Satz 2, die in der sozialen Pflegeversiche-
rung versicherungspflichtig sind, wird für die 
Dauer des Leistungsbezugs ein Zuschuss in 
Höhe des Beitrags geleistet, soweit dieser 
nicht nach § 11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
abgesetzt wird; Gleiches gilt für Bezieherin-
nen und Bezieher von Bürgergeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 1, die nicht nach § 20 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 2a des Elften Buches ver-
sicherungspflichtig sind. 

(3) Für Bezieherinnen und Bezieher 
von Grundsicherungsgeld, die gegen 
das Risiko Pflegebedürftigkeit bei einem 
privaten Versicherungsunternehmen in Er-
füllung ihrer Versicherungspflicht nach § 
23 des Elften Buches versichert sind, wird 
für die Dauer des Leistungsbezugs ein Zu-
schuss zum Beitrag geleistet; der Zu-
schuss ist begrenzt auf die Hälfte des 
Höchstbeitrags in der sozialen Pflegever-
sicherung. Für Bezieherinnen und Bezie-
her von Grundsicherungsgeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 2, die in der sozialen Pflege-
versicherung versicherungspflichtig sind, 
wird für die Dauer des Leistungsbezugs 
ein Zuschuss in Höhe des Beitrags geleis-
tet, soweit dieser nicht nach § 11b Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 abgesetzt wird; Glei-
ches gilt für Bezieherinnen und Bezieher 
von Grundsicherungsgeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1, die nicht nach § 20 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2a des Elften Buches ver-
sicherungspflichtig sind. 

(4) Für Personen, die  (4) u n v e r ä n d e r t  

1. in der sozialen Pflegeversicherung ver-
sicherungspflichtig sind oder 

 

2. unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 3 Satz 1 erster Halbsatz privat pfle-
geversichert sind und die 

 

allein durch die Zahlung des Beitrags hilfe-
bedürftig würden, wird ein Zuschuss zum 
Beitrag in Höhe des Betrages geleistet, der 
notwendig ist, um die Hilfebedürftigkeit zu 
vermeiden. In den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 2 gilt die Begrenzung des Zuschusses 
nach Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz ent-
sprechend. 

 

(5) Der Zuschuss nach Absatz 1 Satz 
1, nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, nach 
Absatz 3 Satz 1 und nach Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 ist an das private Versicherungs-
unternehmen zu zahlen, bei dem die leis-
tungsberechtigte Person versichert ist. Der 
Zuschuss nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 
3 Satz 2 ist an die Krankenkasse zu zahlen, 
bei der die leistungsberechtigte Person ver-
sichert ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Für Bezieherinnen und Bezieher 
von Bürgergeld, die Mitglied in einer in § 176 
Absatz 1 des Fünften Buches genannten 
Solidargemeinschaft sind, gelten die Ab-
sätze 1 und 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 
entsprechend. Für Bezieherinnen und Be-
zieher von Bürgergeld, die nach § 21a Ab-
satz 1 Satz 1 des Elften Buches in der sozi-
alen Pflegeversicherung versicherungs-
pflichtig sind, wird für die Dauer des Leis-
tungsbezugs ein Zuschuss in Höhe des Bei-
trags geleistet, soweit dieser nicht nach § 
11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 abgesetzt 
wird. 

(6) Für Bezieherinnen und Bezieher 
von Grundsicherungsgeld, die Mitglied in 
einer in § 176 Absatz 1 des Fünften Bu-
ches genannten Solidargemeinschaft sind, 
gelten die Absätze 1 und 2 Satz 1 Nummer 
2 und Satz 2 entsprechend. Für Beziehe-
rinnen und Bezieher von Grundsiche-
rungsgeld, die nach § 21a Absatz 1 Satz 
1 des Elften Buches in der sozialen Pflege-
versicherung versicherungspflichtig sind, 
wird für die Dauer des Leistungsbezugs 
ein Zuschuss in Höhe des Beitrags geleis-
tet, soweit dieser nicht nach § 11b Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 abgesetzt wird. 

§ 27 § 27 

Leistungen für Auszubildende Leistungen für Auszubildende 

(1) Auszubildende im Sinne des § 7 
Absatz 5 erhalten Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach Maßgabe der 
folgenden Absätze. Die Leistungen für Aus-
zubildende im Sinne des § 7 Absatz 5 gelten 
nicht als Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 1. 

(1) Auszubildende im Sinne des § 7 
Absatz 5 erhalten Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts nach Maßgabe 
der folgenden Absätze. Die Leistungen für 
Auszubildende im Sinne des § 7 Absatz 5 
gelten nicht als Grundsicherungsgeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1. 

(2) Leistungen werden in Höhe der 
Mehrbedarfe nach § 21 Absatz 2, 3, 5 und 6 
und in Höhe der Leistungen nach § 24 Ab-
satz 3 Nummer 2 erbracht, soweit die Mehr-
bedarfe nicht durch zu berücksichtigendes 
Einkommen oder Vermögen gedeckt sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Leistungen können für Regelbe-
darfe, den Mehrbedarf nach § 21 Absatz 7, 
Bedarfe für Unterkunft und Heizung, Be-
darfe für Bildung und Teilhabe und notwen-
dige Beiträge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung als Darlehen erbracht werden, so-
fern der Leistungsausschluss nach § 7 Ab-
satz 5 eine besondere Härte bedeutet. Eine 
besondere Härte ist auch anzunehmen, 
wenn Auszubildenden, deren Bedarf sich 
nach §§ 12 oder 13 Absatz 1 Nummer 1 des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes be-
misst, aufgrund von § 10 Absatz 3 des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes keine 
Leistungen zustehen, diese Ausbildung im 
Einzelfall für die Eingliederung der oder des 
Auszubildenden in das Erwerbsleben zwin-
gend erforderlich ist und ohne die Erbrin-
gung von Leistungen zum Lebensunterhalt 
der Abbruch der Ausbildung droht; in die-
sem Fall sind Leistungen als Zuschuss zu 
erbringen. Für den Monat der Aufnahme ei-
ner Ausbildung können Leistungen entspre-
chend § 24 Absatz 4 Satz 1 erbracht wer-
den. Leistungen nach Satz 1 sind gegen-
über den Leistungen nach Absatz 2 nach-
rangig. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 5 Unterabschnitt 5 
u n v e r ä n d e r t  

Leistungsminderungen Leistungsminderungen und Leistungs-
entzug 

§ 31 § 31 

Pflichtverletzungen Pflichtverletzungen 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz 
schriftlicher Belehrung über die Rechtsfol-
gen oder deren Kenntnis  

(1) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz 
schriftlicher Belehrung über die Rechtsfol-
gen oder deren Kenntnis  

1. sich weigern, einer Aufforderung ge-
mäß § 15 Absatz 5 oder Absatz 6 nach-
zukommen, 

1. die von der Agentur für Arbeit gefor-
derten Eigenbemühungen nicht 
nachweisen, 
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2. sich weigern, eine zumutbare Arbeit, 
Ausbildung oder ein nach § 16e geför-
dertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen, 
fortzuführen oder deren Anbahnung 
durch ihr Verhalten verhindern, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. eine zumutbare Maßnahme zur Einglie-
derung in Arbeit nicht antreten, abbre-
chen oder Anlass für den Abbruch ge-
geben haben. 

3. eine zumutbare Maßnahme zur Einglie-
derung in Arbeit, einen Integrations-
kurs nach § 43 des Aufenthaltsgeset-
zes oder eine Maßnahme der berufs-
bezogenen Deutschsprachförderung 
nach § 45a des Aufenthalts-gesetzes 
nicht antreten, abbrechen oder Anlass 
für den Abbruch gegeben haben. 

Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte einen wichtigen Grund für 
ihr Verhalten darlegen und nachweisen. 

Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte einen wichtigen Grund für 
ihr Verhalten darlegen und nachweisen. 

(2) Eine Pflichtverletzung von erwerbs-
fähigen Leistungsberechtigten ist auch an-
zunehmen, wenn  

(2) Eine Pflichtverletzung von er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten ist 
auch anzunehmen, wenn  

1. sie nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres ihr Einkommen oder Vermögen 
in der Absicht vermindert haben, die 
Voraussetzungen für die Gewährung o-
der Erhöhung des Bürgergeldes nach § 
19 Absatz 1 Satz 1 herbeizuführen, 

1. sie nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres ihr Einkommen oder Vermögen 
in der Absicht vermindert haben, die 
Voraussetzungen für die Gewährung o-
der Erhöhung des Grundsicherungs-
geldes nach § 19 Absatz 1 Satz 1 her-
beizuführen, 

2. sie trotz Belehrung über die Rechtsfol-
gen oder deren Kenntnis ihr unwirt-
schaftliches Verhalten fortsetzen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht 
oder erloschen ist, weil die Agentur für 
Arbeit das Eintreten einer Sperrzeit o-
der das Erlöschen des Anspruchs nach 
den Vorschriften des Dritten Buches 
festgestellt hat, oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. sie die im Dritten Buch genannten Vo-
raussetzungen für das Eintreten einer 
Sperrzeit erfüllen, die das Ruhen oder 
Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeits-
losengeld begründen. 

4. u n v e r ä n d e r t  
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§ 31a § 31a 

Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen 

(1) Bei einer Pflichtverletzung nach § 
31 mindert sich das Bürgergeld um 10 Pro-
zent des nach § 20 jeweils maßgebenden 
Regelbedarfs. Bei einer weiteren Pflichtver-
letzung nach § 31 mindert sich das Bürger-
geld um 20 Prozent des nach § 20 jeweils 
maßgebenden Regelbedarfs. Bei jeder wei-
teren Pflichtverletzung nach § 31 mindert 
sich das Bürgergeld um 30 Prozent des 
nach § 20 jeweils maßgeblichen Regelbe-
darfs. Eine weitere Pflichtverletzung liegt 
nur vor, wenn bereits zuvor eine Minderung 
festgestellt wurde. Sie liegt nicht vor, wenn 
der Beginn des vorangegangenen Minde-
rungszeitraums länger als ein Jahr zurück-
liegt. Minderungen nach den Sätzen 1 bis 3 
sind aufzuheben, sobald erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte diese Pflichten erfül-
len oder sich nachträglich ernsthaft und 
nachhaltig dazu bereit erklären, diesen künf-
tig nachzukommen. Abweichend von den 
Sätzen 1 bis 3 gelten bei Pflichtverletzungen 
nach § 31 Absatz 2 Nummer 3 in Fällen ei-
ner Sperrzeit bei Meldeversäumnis nach § 
159 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 des Dritten 
Buches die Rechtsfolgen des § 32. 

(1) Bei einer Pflichtverletzung nach § 
31 mindert sich das Grundsicherungs-
geld um 30 Prozent des nach § 20 jeweils 
maßgebenden Regelbedarfs. Minderun-
gen sind aufzuheben, sobald erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte diese Pflichten 
erfüllen oder sich nachträglich ernsthaft 
und nachhaltig dazu bereit erklären, die-
sen künftig nachzukommen. Abweichend 
von Satz 1 gelten bei Pflichtverletzungen 
nach § 31 Absatz 2 Nummer 3 in Fällen ei-
ner Sperrzeit bei Meldeversäumnis nach § 
159 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 des Dritten 
Buches die Rechtsfolgen des § 32. 

(2) Vor der Feststellung der Minderung 
nach Absatz 1 soll auf Verlangen der er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten die An-
hörung nach § 24 des Zehnten Buches per-
sönlich erfolgen. Verletzen die erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten wiederholt ihre 
Pflichten oder versäumen wiederholt Melde-
termine nach § 32, soll die Anhörung per-
sönlich erfolgen. 

(2) Vor der Feststellung der Minde-
rung nach Absatz 1 soll auf Verlangen der 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten die 
Anhörung nach § 24 des Zehnten Buches 
persönlich erfolgen. Sind der Agentur für 
Arbeit psychische Erkrankungen be-
kannt oder liegen Anhaltspunkte dafür 
vor, dass die erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten nicht in der Lage sind, sich 
zu den für die Entscheidung über die 
Minderung erheblichen Tatsachen in ei-
ner schriftlichen Anhörung zu äußern, 
oder in den Fällen des § 32a Absatz 1 
soll die Anhörung persönlich erfolgen. 

(3) Eine Leistungsminderung erfolgt 
nicht, wenn sie im Einzelfall eine außerge-
wöhnliche Härte bedeuten würde. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Leistungsminderungen bei wieder-
holten Pflichtverletzungen oder wiederhol-
ten Meldeversäumnissen nach § 32 sind auf 
insgesamt 30 Prozent des nach § 20 maß-
gebenden Regelbedarfs begrenzt. Die sich 
rechnerisch ergebenden Zahlbeträge für die 
Kosten der Unterkunft und Heizung dürfen 
durch eine Leistungsminderung nicht verrin-
gert werden. 

(4) Leistungsminderungen bei wie-
derholten Pflichtverletzungen oder wieder-
holten Meldeversäumnissen nach § 32 
sind auf insgesamt 30 Prozent des nach § 
20 maßgebenden Regelbedarfs begrenzt. 
Sofern sich nur aufgrund einer Leis-
tungsminderung, wegen des Entfalls 
des Leistungsanspruchs in Höhe des 
Regelbedarfes nach Absatz 7 oder des 
Entzuges des Leistungsanspruches 
nach § 32a Absatz 1 rechnerisch kein 
Leistungsanspruch ergeben würde, 
wird für die Dauer der Leistungsminde-
rung, des Entfalls oder des Entzuges 
Grundsicherungsgeld in Höhe von mo-
natlich 1 Euro bewilligt. 

(5) Für nicht erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte gelten die Absätze 1 bis 4 bei 
Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 2 
Nummer 1 und 2 entsprechend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, sollen innerhalb von vier Wo-
chen nach Feststellung einer Leistungsmin-
derung ein Beratungsangebot erhalten, in 
dem die Inhalte des Kooperationsplans 
überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben 
werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 
entfällt der Leistungsanspruch in Höhe des 
Regelbedarfes, wenn erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte, deren Bürgergeld wegen 
einer Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2, Absatz 2 Nummer 3 oder 
Absatz 2 Nummer 4 innerhalb des letzten 
Jahres gemindert war, eine zumutbare Ar-
beit nicht aufnehmen. Die Möglichkeit der 
Arbeitsaufnahme muss tatsächlich und un-
mittelbar bestehen und willentlich verweigert 
werden. Absatz 1 Satz 6, die Absätze 2 und 
3 sowie § 31 Absatz 1 Satz 2 finden Anwen-
dung. 

(7) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 
entfällt der Leistungsanspruch in Höhe des 
Regelbedarfes, wenn erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte eine zumutbare Arbeit 
nicht aufnehmen. Die Arbeitsaufnahme 
muss tatsächlich und unmittelbar möglich 
sein und willentlich verweigert werden. In 
diesem Fall soll das Grundsicherungs-
geld, soweit es für die Bedarfe für Un-
terkunft und Heizung erbracht wird, für 
die gesamte Bedarfsgemeinschaft an 
den Vermieter oder andere Empfangs-
berechtigte gezahlt werden. Absatz 1 
Satz 2, die Absätze 2 und 3 sowie § 31 Ab-
satz 1 Satz 2 finden Anwendung.“ 
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§ 31b § 31b 

Beginn und Dauer der Minderung Beginn und Dauer der Minderung 

(1) Der Auszahlungsanspruch mindert 
sich mit Beginn des Kalendermonats, der 
auf das Wirksamwerden des Verwaltungs-
aktes folgt, der die Pflichtverletzung und den 
Umfang der Minderung der Leistung fest-
stellt. In den Fällen des § 31 Absatz 2 Num-
mer 3 tritt die Minderung mit Beginn der 
Sperrzeit oder mit dem Erlöschen des An-
spruchs nach dem Dritten Buch ein. Die 
Feststellung der Minderung ist nur innerhalb 
von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Pflichtverletzung zulässig. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Minderungszeitraum beträgt  (2) Der Minderungszeitraum beträgt 
drei Monate. In den Fällen des § 31a Ab-
satz 1 Satz 2 ist die Minderung ab dem 
Zeitpunkt der Pflichterfüllung oder der 
Erklärung der Bereitschaft zur Pflichter-
füllung aufzuheben, soweit der Minde-
rungszeitraum mindestens einen Monat 
betragen hat, andernfalls nach Ablauf 
dieses Monats. 

1. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 1 
einen Monat, 

entfällt 

2. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 2 
zwei Monate und 

entfällt 

3. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 3 
jeweils drei Monate. 

entfällt 

In den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 6 ist 
die Minderung ab dem Zeitpunkt der Pflicht-
erfüllung oder der Erklärung der Bereitschaft 
zur Pflichterfüllung aufzuheben, soweit der 
Minderungszeitraum mindestens einen Mo-
nat betragen hat, andernfalls nach Ablauf 
dieses Monats. 
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(3) In den Fällen des § 31a Absatz 7 
wird die Minderung aufgehoben, wenn die 
Möglichkeit der Arbeitsaufnahme nicht mehr 
besteht, spätestens aber mit dem Ablauf ei-
nes Zeitraums von zwei Monaten. Absatz 1 
Satz 1 und 3 sowie Absatz 2 Satz 2 sind ent-
sprechend anzuwenden. 

(3) In den Fällen des § 31a Absatz 7 
wird der Wegfall des Leistungsan-
spruchs nach Ablauf eines Minde-
rungszeitraums von einem Monat auf-
gehoben, wenn die Möglichkeit der Ar-
beitsaufnahme nicht mehr besteht, spätes-
tens aber mit dem Ablauf eines Zeitraums 
von zwei Monaten. Absatz 1 Satz 1 und 3 
ist entsprechend anzuwenden.“ 

(4) Während der Minderung des Aus-
zahlungsanspruchs besteht kein Anspruch 
auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach den Vorschriften des Zwölften Buches. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 32 § 32 

Meldeversäumnisse Meldeversäumnisse 

(1) Kommen Leistungsberechtigte 
trotz schriftlicher Belehrung über die 
Rechtsfolgen oder deren Kenntnis einer 
Aufforderung des zuständigen Trägers, sich 
bei ihm zu melden oder bei einem ärztlichen 
oder psychologischen Untersuchungstermin 
zu erscheinen, nicht nach, mindert sich das 
Bürgergeld jeweils um 10 Prozent des für 
sie nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. 
Dies gilt nicht, wenn Leistungsberechtigte 
einen wichtigen Grund für ihr Verhalten dar-
legen und nachweisen. 

(1) Kommen Leistungsberechtigte 
trotz schriftlicher Belehrung über die 
Rechtsfolgen oder deren Kenntnis einer 
Aufforderung des zuständigen Trägers, 
sich bei ihm zu melden oder bei einem 
ärztlichen oder psychologischen Untersu-
chungstermin zu erscheinen, wiederholt 
nicht nach, mindert sich das Grundsiche-
rungsgeld jeweils um 30 Prozent des für 
sie nach § 20 maßgebenden Regelbe-
darfs.  

(2) § 31a Absatz 2 bis 5 und § 31b Ab-
satz 1 und 4 gelten entsprechend. Der Min-
derungszeitraum beträgt einen Monat. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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 § 32a 

 Leistungsentzug bei mehrfachen Melde-
versäumnissen 

 

(1) Erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten, die trotz schriftlicher Beleh-
rung über die Rechtsfolgen oder deren 
Kenntnis drei aufeinander folgenden 
Meldeaufforderungen der Agentur für 
Arbeit ohne Darlegung eines wichtigen 
Grundes nicht nachkommen, wird der 
Leistungsanspruch in Höhe des Regel-
bedarfes entzogen. In diesem Fall soll 
das Grundsicherungsgeld, soweit es 
für die Bedarfe für Unterkunft und Hei-
zung erbracht wird, für die gesamte Be-
darfsgemeinschaft an den Vermieter o-
der andere Empfangsberechtigte ge-
zahlt werden. Erscheint die leistungs-
berechtigte Person spätestens mit Ab-
lauf eines Monats ab Beginn des Leis-
tungsentzuges persönlich bei der zu-
ständigen Agentur für Arbeit und liegen 
die Leistungsvoraussetzungen vor, ist 
der Regelbedarf in nach § 32 Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 geminderter 
Höhe zu erbringen. 

 

(2) § 31a Absatz 2 und 3, Absatz 4 
Satz 3 und Absatz 5 sowie § 31b Absatz 
1 und 4 gelten entsprechend.“ 

§ 40 § 40 

Anwendung von Verfahrensvorschriften Anwendung von Verfahrensvorschriften 

(1) Für das Verfahren nach diesem 
Buch gilt das Zehnte Buch. Abweichend von 
Satz 1 gilt § 44 des Zehnten Buches mit der 
Maßgabe, dass  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. rechtswidrige nicht begünstigende Ver-
waltungsakte nach den Absätzen 1 und 
2 nicht später als vier Jahre nach Ablauf 
des Jahres, in dem der Verwaltungsakt 
bekanntgegeben wurde, zurückzuneh-
men sind; ausreichend ist, wenn die 
Rücknahme innerhalb dieses Zeitraums 
beantragt wird, 
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2. anstelle des Zeitraums von vier Jahren 
nach Absatz 4 Satz 1 ein Zeitraum von 
einem Jahr tritt. 

 

Abweichend von Satz 1 gelten die §§ 45, 47 
und 48 des Zehnten Buches mit der Maß-
gabe, dass ein Verwaltungsakt mit Wirkung 
für die Vergangenheit nicht aufzuheben ist, 
wenn sich ausschließlich Erstattungsforde-
rungen nach § 50 Absatz 1 des Zehnten Bu-
ches von insgesamt weniger als 50 Euro für 
die Gesamtheit der Mitglieder der Bedarfs-
gemeinschaft ergäben. Bei der Prüfung der 
Aufhebung nach Satz 3 sind Umstände, die 
bereits Gegenstand einer vorherigen Prü-
fung nach Satz 3 waren, nicht zu berück-
sichtigen. Die Sätze 3 und 4 gelten in den 
Fällen des § 50 Absatz 2 des Zehnten Bu-
ches entsprechend. 

 

(2) Entsprechend anwendbar sind die 
Vorschriften des Dritten Buches über  

(2) Entsprechend anwendbar sind 
die Vorschriften des Dritten Buches über  

1. (weggefallen) 1. u n v e r ä n d e r t  

2. (weggefallen) 2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Aufhebung von Verwaltungsakten 
(§ 330 Absatz 2, 3 Satz 1 und 4); 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die vorläufige Zahlungseinstellung nach 
§ 331 mit der Maßgabe, dass die Träger 
auch zur teilweisen Zahlungseinstel-
lung berechtigt sind, wenn sie von Tat-
sachen Kenntnis erhalten, die zu einem 
geringeren Leistungsanspruch führen; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die Erstattung von Beiträgen zur Kran-
ken-, Renten- und Pflegeversicherung 
(§ 335 Absatz 1, 2 und 5); § 335 Absatz 
1 Satz 1 und Absatz 5 in Verbindung mit 
Absatz 1 Satz 1 ist nicht anwendbar, 
wenn in einem Kalendermonat für min-
destens einen Tag rechtmäßig Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 gewährt 
wurde; in den Fällen des § 335 Absatz 
1 Satz 2 und Absatz 5 in Verbindung mit 
Absatz 1 Satz 2 besteht kein Bei-
tragserstattungsanspruch. 

5. die Erstattung von Beiträgen zur Kran-
ken-, Renten- und Pflegeversicherung 
(§ 335 Absatz 1, 2 und 5); § 335 Absatz 
1 Satz 1 und Absatz 5 in Verbindung mit 
Absatz 1 Satz 1 ist nicht anwendbar, 
wenn in einem Kalendermonat für min-
destens einen Tag rechtmäßig Grund-
sicherungsgeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 gewährt wurde; in den Fällen des 
§ 335 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 5 in 
Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 besteht 
kein Beitragserstattungsanspruch. 
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(3) Liegen die in § 44 Absatz 1 Satz 1 
des Zehnten Buches genannten Vorausset-
zungen für die Rücknahme eines rechtswid-
rigen nicht begünstigenden Verwaltungsak-
tes vor, weil dieser auf einer Rechtsnorm 
beruht, die nach Erlass des Verwaltungsak-
tes  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. durch eine Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts für nichtig oder für 
unvereinbar mit dem Grundgesetz er-
klärt worden ist oder 

 

2. in ständiger Rechtsprechung anders als 
durch den für die jeweilige Leistungsart 
zuständigen Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende ausgelegt wor-
den ist, 

 

so ist der Verwaltungsakt, wenn er unan-
fechtbar geworden ist, nur mit Wirkung für 
die Zeit nach der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts oder ab dem Bestehen 
der ständigen Rechtsprechung zurückzu-
nehmen. Bei der Unwirksamkeit einer Sat-
zung oder einer anderen im Rang unter ei-
nem Landesgesetz stehenden Rechtsvor-
schrift, die nach § 22a Absatz 1 und dem 
dazu ergangenen Landesgesetz erlassen 
worden ist, ist abweichend von Satz 1 auf 
die Zeit nach der Entscheidung durch das 
Landessozialgericht abzustellen. 

 

(4) Der Verwaltungsakt, mit dem über 
die Gewährung von Leistungen nach die-
sem Buch abschließend entschieden wurde, 
ist mit Wirkung für die Zukunft ganz aufzu-
heben, wenn in den tatsächlichen Verhält-
nissen der leistungsberechtigten Person Än-
derungen eintreten, aufgrund derer nach 
Maßgabe des § 41a vorläufig zu entschei-
den wäre. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Verstirbt eine leistungsberechtigte 
Person oder eine Person, die mit der leis-
tungsberechtigten Person in häuslicher Ge-
meinschaft lebt, bleiben im Sterbemonat al-
lein die dadurch eintretenden Änderungen in 
den bereits bewilligten Leistungsansprü-
chen der leistungsberechtigten Person und 
der mit ihr in Bedarfsgemeinschaft lebenden 
Personen unberücksichtigt; die §§ 48 und 
50 Absatz 2 des Zehnten Buches sind inso-
weit nicht anzuwenden. § 118 Absatz 3 bis 
4a des Sechsten Buches findet mit der Maß-
gabe entsprechend Anwendung, dass Geld-
leistungen, die für die Zeit nach dem Monat 
des Todes der leistungsberechtigten Person 
überwiesen wurden, als unter Vorbehalt er-
bracht gelten. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) § 50 Absatz 1 des Zehnten Buches 
ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Gut-
scheine in Geld zu erstatten sind. Die leis-
tungsberechtigte Person kann die Erstat-
tungsforderung auch durch Rückgabe des 
Gutscheins erfüllen, soweit dieser nicht in 
Anspruch genommen wurde. Eine Erstat-
tung der Leistungen nach § 28 erfolgt nicht, 
soweit eine Aufhebungsentscheidung allein 
wegen dieser Leistungen zu treffen wäre. 
Satz 3 gilt nicht im Fall des Widerrufs einer 
Bewilligungsentscheidung nach § 29 Absatz 
5 Satz 2. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) § 28 des Zehnten Buches gilt mit 
der Maßgabe, dass der Antrag unverzüglich 
nach Ablauf des Monats, in dem die Ableh-
nung oder Erstattung der anderen Leistung 
bindend geworden ist, nachzuholen ist. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Für die Vollstreckung von Ansprü-
chen der in gemeinsamen Einrichtungen zu-
sammenwirkenden Träger nach diesem 
Buch gilt das Verwaltungs-Vollstreckungs-
gesetz des Bundes; im Übrigen gilt § 66 des 
Zehnten Buches. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) § 1629a des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gilt mit der Maßgabe, dass sich die 
Haftung eines Kindes auf das Vermögen be-
schränkt, das bei Eintritt der Volljährigkeit 
den Betrag von 15 000 Euro übersteigt. 

(9) u n v e r ä n d e r t  
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(10) Erstattungsansprüche nach § 50 
des Zehnten Buches, die auf die Aufnahme 
einer bedarfsdeckenden sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung zurückzu-
führen sind, sind in monatlichen Raten in 
Höhe von 10 Prozent des maßgebenden 
Regelbedarfs zu tilgen. Dies gilt nicht, wenn 
vor Tilgung der gesamten Summe erneute 
Hilfebedürftigkeit eintritt. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

§ 40a § 40a 

Erstattungsanspruch Erstattungsanspruch 

Wird einer leistungsberechtigten Per-
son für denselben Zeitraum, für den ein Trä-
ger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
Leistungen nach diesem Buch erbracht hat, 
eine andere Sozialleistung bewilligt, so steht 
dem Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende unter den Voraussetzungen des § 
104 des Zehnten Buches ein Erstattungsan-
spruch gegen den anderen Sozialleistungs-
träger zu. Der Erstattungsanspruch besteht 
auch, soweit die Erbringung des Arbeitslo-
sengeldes II allein auf Grund einer nachträg-
lich festgestellten vollen Erwerbsminderung 
rechtswidrig war oder rückwirkend eine 
Rente wegen Alters oder eine Knapp-
schaftsausgleichsleistung zuerkannt wird. 
Die §§ 106 bis 114 des Zehnten Buches gel-
ten entsprechend. § 44a Absatz 3 bleibt un-
berührt. 

Wird einer leistungsberechtigten Per-
son für denselben Zeitraum, für den ein Trä-
ger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
Leistungen nach diesem Buch erbracht hat, 
eine andere Sozialleistung bewilligt, so steht 
dem Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende unter den Voraussetzungen des § 
104 des Zehnten Buches ein Erstattungsan-
spruch gegen den anderen Sozialleistungs-
träger zu. Der Erstattungsanspruch besteht 
auch, soweit die Erbringung des Grundsi-
cherungsgeldes allein auf Grund einer 
nachträglich festgestellten vollen Erwerbs-
minderung rechtswidrig war oder rückwir-
kend eine Rente wegen Alters oder eine 
Knappschaftsausgleichsleistung zuerkannt 
wird. Die §§ 106 bis 114 des Zehnten Bu-
ches gelten entsprechend. § 44a Absatz 3 
bleibt unberührt. 

§ 41a § 41a 

Vorläufige Entscheidung Vorläufige Entscheidung 

(1) Über die Erbringung von Geld- und 
Sachleistungen ist vorläufig zu entscheiden, 
wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. zur Feststellung der Voraussetzungen 
des Anspruchs auf Geld- und Sachleis-
tungen voraussichtlich längere Zeit er-
forderlich ist und die Voraussetzungen 
für den Anspruch mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit vorliegen oder 

 



 - 54 - Bearbeitungsstand:Bearbeitungsstand: 

29.09.2025  15:02 

Bestehendes Recht Referentenentwurf 13. SGB II-ÄndG 

2. ein Anspruch auf Geld- und Sachleis-
tungen dem Grunde nach besteht und 
zur Feststellung seiner Höhe voraus-
sichtlich längere Zeit erforderlich ist. 

 

Besteht eine Bedarfsgemeinschaft aus 
mehreren Personen, ist unter den Voraus-
setzungen des Satzes 1 über den Leis-
tungsanspruch aller Mitglieder der Bedarfs-
gemeinschaft vorläufig zu entscheiden. Eine 
vorläufige Entscheidung ergeht nicht, wenn 
Leistungsberechtigte die Umstände, die ei-
ner sofortigen abschließenden Entschei-
dung entgegenstehen, zu vertreten haben. 

 

(2) Der Grund der Vorläufigkeit ist an-
zugeben. Die vorläufige Leistung ist so zu 
bemessen, dass der monatliche Bedarf der 
Leistungsberechtigten zur Sicherung des 
Lebensunterhalts gedeckt ist; davon ist aus-
zugehen, wenn das vorläufig berücksich-
tigte Einkommen voraussichtlich höchstens 
in Höhe des Absetzbetrages nach § 11b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 6 von dem nach Satz 
3 zugrunde zu legenden Einkommen ab-
weicht. Hierbei sind die im Zeitpunkt der 
Entscheidung bekannten und prognostizier-
ten Verhältnisse zugrunde zu legen. Soweit 
die vorläufige Entscheidung nach Absatz 1 
rechtswidrig ist, ist sie für die Zukunft zu-
rückzunehmen. § 45 Absatz 2 des Zehnten 
Buches findet keine Anwendung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende entscheiden abschließend 
über den monatlichen Leistungsanspruch, 
sofern die vorläufig bewilligte Leistung nicht 
der abschließend festzustellenden ent-
spricht oder die leistungsberechtigte Person 
eine abschließende Entscheidung bean-
tragt. Die leistungsberechtigte Person und 
die mit ihr in Bedarfsgemeinschaft lebenden 
Personen sind nach Ablauf des Bewilli-
gungszeitraums verpflichtet, die von den 
Trägern der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende zum Erlass einer abschließenden 
Entscheidung geforderten leistungserhebli-
chen Tatsachen nachzuweisen; die §§ 60, 
61, 65 und 65a des Ersten Buches gelten 
entsprechend. Kommen die leistungsbe-
rechtigte Person oder die mit ihr in Bedarfs-
gemeinschaft lebenden Personen ihrer 
Nachweis- oder Auskunftspflicht bis zur ab-
schließenden Entscheidung nicht, nicht voll-
ständig oder trotz angemessener Fristset-
zung und schriftlicher Belehrung über die 
Rechtsfolgen nicht fristgemäß nach, setzen 
die Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende den Leistungsanspruch für diejeni-
gen Kalendermonate nur in der Höhe ab-
schließend fest, in welcher seine Vorausset-
zungen ganz oder teilweise nachgewiesen 
wurden. Für die übrigen Kalendermonate 
wird festgestellt, dass ein Leistungsan-
spruch nicht bestand. 

(3) Die Träger der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende entscheiden abschlie-
ßend über den monatlichen Leistungsan-
spruch, sofern die vorläufig bewilligte Leis-
tung nicht der abschließend festzustellen-
den entspricht oder die leistungsberech-
tigte Person eine abschließende Entschei-
dung beantragt. Die leistungsberechtigte 
Person und die mit ihr in Bedarfsgemein-
schaft lebenden Personen sind nach Ab-
lauf des Bewilligungszeitraums verpflich-
tet, die von den Trägern der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende zum Erlass einer 
abschließenden Entscheidung geforderten 
leistungserheblichen Tatsachen nachzu-
weisen; die §§ 60, 61, 65 und 65a des Ers-
ten Buches gelten entsprechend. Kommen 
die leistungsberechtigte Person oder die 
mit ihr in Bedarfsgemeinschaft lebenden 
Personen ihrer Nachweis- oder Auskunfts-
pflicht bis zur abschließenden Entschei-
dung nicht, nicht vollständig oder trotz an-
gemessener Fristsetzung und schriftlicher 
Belehrung über die Rechtsfolgen nicht 
fristgemäß nach, setzen die Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende den 
Leistungsanspruch für diejenigen Kalen-
dermonate nur in der Höhe abschließend 
fest, in welcher seine Voraussetzungen 
ganz oder teilweise nachgewiesen wur-
den. Die Berücksichtigung von Nach-
weisen und Auskünften, die dem Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende zur abschließenden Entschei-
dung über den Leistungsanspruch 
nach Abschluss des Verwaltungsver-
fahrens, spätestens mit Bekanntgabe 
des Widerspruchsbescheides, zuge-
gangen sind, ist ausgeschlossen. Für 
die übrigen Kalendermonate wird festge-
stellt, dass ein Leistungsanspruch nicht 
bestand. 

(4) Die abschließende Entscheidung 
nach Absatz 3 soll nach Ablauf des Bewilli-
gungszeitraums erfolgen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Ergeht innerhalb eines Jahres nach 
Ablauf des Bewilligungszeitraums keine ab-
schließende Entscheidung nach Absatz 3, 
gelten die vorläufig bewilligten Leistungen 
als abschließend festgesetzt. Dies gilt nicht, 
wenn  

(5) u n v e r ä n d e r t  
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1. die leistungsberechtigte Person inner-
halb der Frist nach Satz 1 eine abschlie-
ßende Entscheidung beantragt oder 

 

2. der Leistungsanspruch aus einem an-
deren als dem nach Absatz 2 Satz 1 an-
zugebenden Grund nicht oder nur in ge-
ringerer Höhe als die vorläufigen Leis-
tungen besteht und der Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
über den Leistungsanspruch innerhalb 
eines Jahres seit Kenntnis von diesen 
Tatsachen, spätestens aber nach Ab-
lauf von zehn Jahren nach der Bekannt-
gabe der vorläufigen Entscheidung, ab-
schließend entscheidet. 

 

(6) Die aufgrund der vorläufigen Ent-
scheidung erbrachten Leistungen sind auf 
die abschließend festgestellten Leistungen 
anzurechnen. Soweit im Bewilligungszeit-
raum in einzelnen Kalendermonaten vorläu-
fig zu hohe Leistungen erbracht wurden, 
sind die sich daraus ergebenden Überzah-
lungen auf die abschließend bewilligten 
Leistungen anzurechnen, die für andere Ka-
lendermonate dieses Bewilligungszeitraums 
nachzuzahlen wären. Überzahlungen, die 
nach der Anrechnung fortbestehen, sind zu 
erstatten, sofern sie insgesamt mindestens 
50 Euro für die Gesamtheit der Mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft betragen. Das gilt 
auch im Fall des Absatzes 3 Satz 3 und 4. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Über die Erbringung von Geld- und 
Sachleistungen kann vorläufig entschieden 
werden, wenn  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. die Vereinbarkeit einer Vorschrift dieses 
Buches, von der die Entscheidung über 
den Antrag abhängt, mit höherrangigem 
Recht Gegenstand eines Verfahrens 
bei dem Bundesverfassungsgericht o-
der dem Gerichtshof der Europäischen 
Union ist oder 

 

2. eine entscheidungserhebliche Rechts-
frage von grundsätzlicher Bedeutung 
Gegenstand eines Verfahrens beim 
Bundessozialgericht ist. 

 

Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 2 bis 4 sowie 

Absatz 6 gelten entsprechend. 
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§ 42a § 42a 
u n v e r ä n d e r t  

Darlehen Darlehen 

(1) Darlehen werden nur erbracht, 
wenn ein Bedarf weder durch Vermögen 
nach § 12 Absatz 2 und 4 Satz 1 noch auf 
andere Weise gedeckt werden kann. Dar-
lehen können an einzelne Mitglieder von 
Bedarfsgemeinschaften oder an mehrere 
gemeinsam vergeben werden. Die Rück-
zahlungsverpflichtung trifft die Darlehens-
nehmer. 

Darlehen werden nur erbracht, wenn ein Be-
darf weder durch Vermögen nach § 12 Ab-
satz 2 Satz 1 noch auf andere Weise ge-
deckt werden kann. Darlehen können an 
einzelne Mitglieder von Bedarfsgemein-
schaften oder an mehrere gemeinsam ver-
geben werden. Die Rückzahlungsverpflich-
tung trifft die Darlehensnehmer. 

(2) Solange Darlehensnehmer Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts bezie-hen, werden Rückzahlungsan-
sprüche aus Darlehen ab dem Monat, der 
auf die Auszahlung folgt, durch monatliche 
Aufrechnung in Höhe von 5 Prozent des 
maßgebenden Regelbe-darfs getilgt. § 43 
Absatz 3 gilt entsprechend. Die Aufrech-
nung ist gegenüber den Darle-hensneh-
mern schriftlich durch Verwaltungsakt zu 
erklären. Satz 1 gilt nicht, soweit Leistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
als Darlehen erbracht werden oder soweit 
bereits gemäß § 43 in Höhe von mehr als 
20 Prozent des für die Darlehensnehmer 
maßgebenden Regelbedarfs gegen deren 
Ansprüche auf Geldleistungen zur Siche-
rung des Lebensunter-halts aufgerechnet 
wird. 

u n v e r ä n d e r t  

(3) Rückzahlungsansprüche aus 
Darlehen nach § 24 Absatz 5 sind nach er-
folgter Verwertung sofort in voller Höhe 
und Rückzahlungsansprüche aus Darle-
hen nach § 22 Absatz 6 bei Rückzahlung 
durch den Vermieter sofort in Höhe des 
noch nicht getilgten Dar-lehensbetrages 
fällig. Deckt der erlangte Betrag den noch 
nicht getilgten Darlehensbetrag nicht, soll 
eine Vereinbarung über die Rückzahlung 
des ausstehenden Betrags unter Be-rück-
sichtigung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Darlehensnehmer getroffen wer-
den. 

u n v e r ä n d e r t  
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(4) Nach Beendigung des Leistungs-
bezuges ist der noch nicht getilgte Darle-
hensbe-trag sofort fällig. Über die Rück-
zahlung des ausstehenden Betrags soll 
eine Vereinbarung unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse der Dar-
lehensnehmer getroffen werden. 

u n v e r ä n d e r t  

(5) Rückzahlungsansprüche aus 
Darlehen nach § 27 Absatz 3 sind abwei-
chend von Absatz 4 Satz 1 erst nach Ab-
schluss der Ausbildung fällig. Absatz 4 
Satz 2 gilt entspre-chend. 

u n v e r ä n d e r t  

(6) Sofern keine abweichende Til-
gungsbestimmung getroffen wird, werden 
Zahlun-gen, die zur Tilgung der gesamten 
fälligen Schuld nicht ausreichen, zunächst 
auf das zu-erst erbrachte Darlehen ange-
rechnet. 

u n v e r ä n d e r t  

§ 43 § 43 

Aufrechnung Aufrechnung 

(1) Die Jobcenter können gegen An-
sprüche von leistungsberechtigten Perso-
nen auf Geldleistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts aufrechnen mit  

(1) Die Jobcenter können gegen An-
sprüche von leistungsberechtigten Perso-
nen auf Geldleistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts aufrechnen mit be-
standskräftigen 

1. Erstattungsansprüchen nach § 50 des 
Zehnten Buches, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Ersatzansprüchen nach den §§ 34 und 
34a, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Erstattungsansprüchen nach § 34b o-
der 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Erstattungsansprüchen nach § 41a Ab-
satz 6 Satz 3. 

4. u n v e r ä n d e r t  

 Die Jobcenter rechnen gegen Ansprüche 
von leistungsberechtigten Personen auf 
Geldleistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts mit bestandskräftigen Er-
stattungs- oder Ersatzansprüchen nach 
Satz 1 auf, wenn nach § 24 Absatz 2 Num-
mer 7 des Zehnten Buches von einer An-
hörung abgesehen werden kann. 
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(2) Die Höhe der Aufrechnung beträgt 
bei Erstattungsansprüchen, die auf § 41a o-
der auf § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 in 
Verbindung mit § 50 des Zehnten Buches 
beruhen, 10 Prozent des für die leistungsbe-
rechtigte Person maßgebenden Regelbe-
darfs, in den übrigen Fällen 30 Prozent. Die 
Aufrechnung, die zusammen mit bereits lau-
fenden Aufrechnungen nach Absatz 1 und 
nach § 42a Absatz 2 insgesamt 30 Prozent 
des maßgebenden Regelbedarfs überstei-
gen würde, ist unzulässig. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Eine Aufrechnung ist nicht zulässig 
für Zeiträume, in denen der Auszahlungsan-
spruch nach § 31b Absatz 1 Satz 1 um min-
destens 30 Prozent des maßgebenden Re-
gelbedarfs gemindert ist. Ist die Minderung 
des Auszahlungsanspruchs geringer, ist die 
Höhe der Aufrechnung auf die Differenz zwi-
schen dem Minderungsbetrag und 30 Pro-
zent des maßgebenden Regelbedarfs be-
grenzt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Aufrechnung ist gegenüber der 
leistungsberechtigten Person schriftlich 
durch Verwaltungsakt zu erklären. Sie endet 
spätestens drei Jahre nach dem Monat, der 
auf die Bestandskraft der in Absatz 1 ge-
nannten Entscheidungen folgt. Zeiten, in de-
nen die Aufrechnung nicht vollziehbar ist, 
verlängern den Aufrechnungszeitraum ent-
sprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 44f § 44f 

Bewirtschaftung von Bundesmitteln Bewirtschaftung von Bundesmitteln 

(1) Die Bundesagentur überträgt der 
gemeinsamen Einrichtung die Bewirtschaf-
tung von Haushaltsmitteln des Bundes, die 
sie im Rahmen von § 46 bewirtschaftet. Für 
die Übertragung und die Bewirtschaftung 
gelten die haushaltsrechtlichen Bestimmun-
gen des Bundes. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Zur Bewirtschaftung der Haushalts-
mittel des Bundes bestellt die Geschäftsfüh-
rerin oder der Geschäftsführer eine Beauf-
tragte oder einen Beauftragten für den 
Haushalt. Die Geschäftsführerin oder der 
Geschäftsführer und die Trägerversamm-
lung haben die Beauftragte oder den Beauf-
tragten für den Haushalt an allen Maßnah-
men von finanzieller Bedeutung zu beteili-
gen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Bundesagentur hat die Über-
tragung der Bewirtschaftung zu widerrufen, 
wenn die gemeinsame Einrichtung bei der 
Bewirtschaftung wiederholt oder erheblich 
gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschrif-
ten verstoßen hat und durch die Bestellung 
einer oder eines anderen Beauftragten für 
den Haushalt keine Abhilfe zu erwarten ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Näheres zur Übertragung und 
Durchführung der Bewirtschaftung von 
Haushaltsmitteln des Bundes kann zwi-
schen der Bundesagentur und der gemein-
samen Einrichtung vereinbart werden. Der 
kommunale Träger kann die gemeinsame 
Einrichtung auch mit der Bewirtschaftung 
von kommunalen Haushaltsmitteln beauf-
tragen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Auf Beschluss der Trägerver-
sammlung kann die Befugnis nach Absatz 1 
auf die Bundesagentur zurückübertragen 
werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 (6) Über einen Passiv-Aktiv-Trans-
fer können Förderungen in Höhe von 50 
Prozent aus Mitteln für Leistungen nach 
den §§ 20 und 21 finanziert werden. 

 1. zur Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung 
nach § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5,  

 2. zur Aufnahme einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung oder 
selbständigen Erwerbstätigkeit nach 
§ 16b,  

 3. zur Eingliederung von Langzeitleis-
tungsbeziehenden nach § 16e und 

 4. zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 
16i. 
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 Die Finanzierung nach Satz 1 ist auf ins-
gesamt 700 Millionen Euro pro Jahr be-
grenzt. 

 

§ 50b 

 Zentral verwaltete Verfahren der Infor-
mationstechnik 

 (1) Die Bundesagentur kann neue 
Technologien erproben, um die Wirt-
schaftlichkeit der Entwicklung oder 
Weiterentwicklung eines zentral verwal-
teten Verfahrens der Informationstech-
nik zu bewerten. 

 (2) Die Bundesagentur verfolgt bei 
der Entwicklung und Weiterentwick-
lung zentral verwalteter Verfahren der 
Informationstechnik und hierfür erfor-
derlicher Basisdienste folgende Ziele: 

 1. nutzerinnen- und nutzerzentrierte 
Entwicklung und Ausgestaltung von 
elektronischen Verwaltungsleistun-
gen und -abläufen; 

 2. Ende-zu-Ende Digitalisierung und 
Automatisierung von Verwaltungs-
verfahren; 

 3. Entwicklung und Betrieb informati-
onstechnischer Infrastrukturen, die 
eine zügige Anpassung zentral ver-
walteter Verfahren der Informations-
technik an gesetzliche Vorgaben si-
cherstellen. 



 - 62 - Bearbeitungsstand:Bearbeitungsstand: 

29.09.2025  15:02 

Bestehendes Recht Referentenentwurf 13. SGB II-ÄndG 

§ 52 § 52 

Automatisierter Datenabgleich Automatisierter Datenabgleich 
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(1) Die Bundesagentur und die zuge-
lassenen kommunalen Träger überprüfen 
Perso-nen, die Leistungen nach diesem 
Buch beziehen, zum 1. Januar, 1. April, 1. 
Juli und 1. Oktober im Wege des automati-
sierten Datenabgleichs daraufhin,  

1. ob und in welcher Höhe und für welche 
Zeiträume von ihnen Leistungen der 
Träger der gesetzlichen Unfall- oder 
Rentenversicherung bezogen werden 
oder wurden, 

2. ob und in welchem Umfang Zeiten des 
Leistungsbezuges nach diesem Buch 
mit Zei-ten einer Versicherungspflicht o-
der Zeiten einer geringfügigen Beschäf-
tigung zusam-mentreffen, 

3. ob und welche Daten nach § 45d Ab-
satz 1 und § 45e des Einkommensteu-
ergesetzes an das Bundeszentralamt 
für Steuern übermittelt worden sind, 

4. ob und in welcher Höhe ein Kapital 
nach § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
nicht mehr dem Zweck einer geförder-
ten zusätzlichen Altersvorsorge im 
Sinne des § 10a oder des Abschnitts XI 
des Einkommensteuergesetzes dient, 

5. ob und in welcher Höhe und für welche 
Zeiträume von ihnen Leistungen der 
Bunde-sagentur als Träger der Arbeits-
förderung nach dem Dritten Buch bezo-
gen werden oder wurden, 

6. ob und in welcher Höhe und für welche 
Zeiträume von ihnen Leistungen ande-
rer Trä-ger der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende bezogen werden oder 
wurden. 

Satz 1 gilt entsprechend für nicht leis-
tungsberechtigte Personen, die mit Perso-
nen, die Leistungen nach diesem Buch be-
ziehen, in einer Bedarfsgemeinschaft leben. 
Abweichend von Satz 1 können die dort ge-
nannten Träger die Überprüfung nach Satz 
1 Nummer 2 zum ersten jedes Kalendermo-
nats durchführen. 

(1) Die Bundesagentur und die zuge-
lassenen kommunalen Träger überprüfen 
Perso-nen, die Leistungen nach diesem 
Buch beziehen, zum 1. Januar, 1. April, 1. 
Juli und 1. Oktober im Wege des automati-
sierten Datenabgleichs daraufhin,  
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 1. ob und in welcher Höhe und für wel-
che Zeiträume von ihnen Leistungen 
der Träger der gesetzlichen Unfall- o-
der Rentenversicherung bezogen 
werden oder wurden, 

 2. ob und in welchem Umfang Zeiten 
des Leistungsbezuges nach diesem 
Buch mit Zei-ten einer Versiche-
rungspflicht oder Zeiten einer ge-
ringfügigen Beschäftigung zusam-
mentreffen, 

 3. ob und welche Daten nach § 45d Ab-
satz 1 und § 45e des Einkommen-
steuergesetzes an das Bundeszent-
ralamt für Steuern übermittelt wor-
den sind, 

 4. ob und in welcher Höhe ein Kapital 
nach § 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 
nicht mehr dem Zweck einer geför-
derten zusätzlichen Altersvorsorge 
im Sinne des § 10a oder des Ab-
schnitts XI des Einkommensteuerge-
setzes dient, 

 5. ob und in welcher Höhe und für wel-
che Zeiträume von ihnen Leistungen 
der Bunde-sagentur als Träger der 
Arbeitsförderung nach dem Dritten 
Buch bezogen werden oder wurden, 

 6. ob und in welcher Höhe und für wel-
che Zeiträume von ihnen Leistungen 
anderer Trä-ger der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende bezogen werden 
oder wurden. 

 Satz 1 gilt entsprechend für nicht 
leistungsberechtigte Personen, die mit 
Personen, die Leistungen nach diesem 
Buch beziehen, in einer Bedarfsgemein-
schaft leben. Abweichend von Satz 1 
können die dort genannten Träger die 
Überprüfung nach Satz 1 Nummer 2 zum 
ersten jedes Kalendermonats durchfüh-
ren. 
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(2) Zur Durchführung des automati-
sierten Datenabgleichs dürfen die Träger 
der Leis-tungen nach diesem Buch die fol-
genden Daten einer Person, die Leistungen 
nach diesem Buch bezieht, an die in Absatz 
1 genannten Stellen übermitteln:  

1. Name und Vorname, 

2. Geburtsdatum und -ort, 

3. Anschrift, 

4. Versicherungsnummer. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Die Datenstelle der Rentenversi-
cherung darf als Vermittlungsstelle die nach 
den Absätzen 1 und 2 übermittelten Daten 
speichern und nutzen, soweit dies für die 
Datenab-gleiche nach den Absätzen 1 und 
2 erforderlich ist. Sie darf die Daten der 
Stammsatzdatei (§ 150 des Sechsten Bu-
ches) und des bei ihr für die Prüfung bei den 
Arbeitgebern geführ-ten Dateisystems (§ 
28p Absatz 8 Satz 2 des Vierten Buches) 
nutzen, soweit die Daten für die Datenab-
gleiche erforderlich sind. Die nach Satz 1 bei 
der Datenstelle der Rentenversi-cherung 
gespeicherten Daten sind unverzüglich 
nach Abschluss des Datenabgleichs zu lö-
schen. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die den in Absatz 1 genannten 
Stellen überlassenen Daten und Datenträ-
ger sind nach Durchführung des Abgleichs 
unverzüglich zurückzugeben, zu löschen o-
der zu ver-nichten. Die Träger der Leistun-
gen nach diesem Buch dürfen die ihnen 
übermittelten Daten nur zur Überprüfung 
nach Absatz 1 nutzen. Die übermittelten Da-
ten der Personen, bei de-nen die Überprü-
fung zu keinen abweichenden Feststellun-
gen führt, sind unverzüglich zu löschen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales wird ermächtigt, durch Rechts-
ver-ordnung das Nähere über das Verfahren 
des automatisierten Datenabgleichs und die 
Kos-ten des Verfahrens zu regeln; dabei ist 
vorzusehen, dass die Übermittlung an die 
Aus-kunftsstellen durch eine zentrale Ver-
mittlungsstelle (Kopfstelle) zu erfolgen hat, 
deren Zu-ständigkeitsbereich zumindest 
das Gebiet eines Bundeslandes umfasst. 
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§ 60 § 60 

Auskunftspflicht und Mitwirkungspflicht 
Dritter 

Auskunfts-, Mitwirkungs- und Nachweis-
pflicht Dritter 

(1) Wer jemandem, der Leistungen 
nach diesem Buch beantragt hat oder be-
zieht, Leistungen erbringt, die geeignet sind, 
diese Leistungen nach diesem Buch auszu-
schließen oder zu mindern, hat der Agentur 
für Arbeit auf Verlangen hierüber Auskunft 
zu erteilen, soweit es zur Durchführung der 
Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Wer jemandem, der eine Leistung 
nach diesem Buch beantragt hat oder be-
zieht, zu Leistungen verpflichtet ist, die ge-
eignet sind, Leistungen nach diesem Buch 
auszuschließen oder zu mindern, oder wer 
für ihn Guthaben führt oder Vermögensge-
genstände verwahrt, hat der Agentur für Ar-
beit auf Verlangen hierüber sowie über da-
mit im Zusammenhang stehendes Einkom-
men oder Vermögen Auskunft zu erteilen, 
soweit es zur Durchführung der Aufgaben 
nach diesem Buch erforderlich ist. § 21 Ab-
satz 3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt ent-
sprechend. Für die Feststellung einer Unter-
haltsverpflichtung ist § 1605 Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Wer jemanden, der  (3) u n v e r ä n d e r t  

1. Leistungen nach diesem Buch bean-
tragt hat oder bezieht oder dessen Part-
nerin oder Partner oder 

 

2. nach Absatz 2 zur Auskunft verpflichtet 
ist, 

 

beschäftigt, hat der Agentur für Arbeit auf 
Verlangen über die Beschäftigung, insbe-
sondere über das Arbeitsentgelt, Auskunft 
zu erteilen, soweit es zur Durchführung der 
Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist. 

 

(4) Sind Einkommen oder Vermögen 
der Partnerin oder des Partners zu berück-
sichtigen, haben  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. diese Partnerin oder dieser Partner,  
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2. Dritte, die für diese Partnerin oder die-
sen Partner Guthaben führen oder Ver-
mögensgegenstände verwahren, 

 

der Agentur für Arbeit auf Verlangen hier-
über Auskunft zu erteilen, soweit es zur 
Durchführung der Aufgaben nach diesem 
Buch erforderlich ist. § 21 Absatz 3 Satz 4 
des Zehnten Buches gilt entsprechend. 

 

(5) Wer jemanden, der Leistungen 
nach diesem Buch beantragt hat, bezieht o-
der bezogen hat, beschäftigt, hat der Agen-
tur für Arbeit auf Verlangen Einsicht in Ge-
schäftsbücher, Geschäftsunterlagen und 
Belege sowie in Listen, Entgeltverzeich-
nisse und Entgeltbelege für Heimarbeiterin-
nen oder Heimarbeiter zu gewähren, soweit 
es zur Durchführung der Aufgaben nach die-
sem Buch erforderlich ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 (6) Wer jemanden, der Leistungen 
nach diesem Buch beantragt hat, be-
zieht oder bezogen hat, eine Unterkunft 
zur Verfügung stellt, für die Aufwen-
dungen als Bedarf nach § 22 Absatz 1 
anerkannt werden, hat dem zuständi-
gen Träger auf Verlangen hierüber, ins-
besondere über die Höhe etwaiger Ent-
gelte, Dauer, Nutzerzahlen und Abrech-
nungsmodalitäten, Auskunft zu ertei-
len, soweit es zur Durchführung der 
Aufgaben nach diesem Buch erforder-
lich ist. Dasselbe gilt für Vermieter von 
Ge-werberäumen oder Gewerbeflä-
chen, die von den in Satz 1 genannten 
Personen zum Zwecke einer Erwerbstä-
tigkeit angemietet werden. § 21 Absatz 
3 Satz 4 des Zehnten Buches gilt ent-

sprechend. 

 (7) Wer Auskünfte nach den Absät-
zen 1 bis 6 erteilen muss, hat auf Ver-
langen des zuständigen Trägers ent-
sprechende Beweismittel zu bezeich-
nen, vorzulegen und ihrer Vorlage 
durch Dritte zuzustimmen. 

 (8) Soweit für die in den Absätzen 
1 bis 6 genannten Angaben Vordrucke 
vorgesehen sind, sollen diese benutzt 
werden. 
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 § 62a 

 Haftung des Arbeitgebers 

 (1) Beschäftigt ein Arbeitgeber 
eine Person, die Leistungen nach die-
sem Buch erhält, ohne die Beschäfti-
gung gemäß § 28a des Vierten Buches 
zu melden oder erfolgt die Anmeldung, 
ohne dass ein Beschäftigungsverhält-
nis tatsächlich ausgeübt wird oder wer-
den soll, so ist der Arbeitgeber zum Er-
satz der deswegen rechtswidrig er-
brachten Leistungen verpflichtet. Die 
zu erstattenden ersetzenden Leistun-
gen sind schriftlich durch Verwaltungs-
akt festzusetzen. 

 (2) Der zur Erstattung nach § 50 
des Zehnten Buches verpflichtete Leis-
tungsempfänger und der zum Ersatz 
nach Absatz 1 verpflichtete Arbeitgeber 
haften als Gesamtschuldner. Sachleis-
tungen sind, auch wenn sie in Form ei-
nes Gutscheins erbracht wurden, in 
Ged zu ersetzen. Der Ersatzanspruch 
umfasst auch die geleisteten Beiträge 
zur Sozialversicherung entsprechend § 
40 Absatz 2 Nummer 5. Mehrere zum Er-
satz nach Absatz 1 verpflichtete Arbeit-
geber haften als Gesamtschuldner. 

 (3) Von der Inanspruchnahme des 
Arbeitgebers kann bei unbilliger Härte 
abgesehen werden. 

 (4) Die Absätze 1 bis 3 sind ent-
sprechend anzuwenden, wenn die Leis-
tungen nach § 41a Absatz 6 Satz 3 zu 
erstatten sind. 

§ 63 § 63 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 57 Satz 1 eine Auskunft 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erteilt, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. entgegen § 58 Absatz 1 Satz 1 oder 3 
Art oder Dauer der Erwerbstätigkeit o-
der die Höhe des Arbeitsentgelts oder 
der Vergütung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig be-
scheinigt oder eine Bescheinigung nicht 
oder nicht rechtzeitig aushändigt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 58 Absatz 2 einen Vordruck 
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. entgegen § 60 Absatz 1, 2 Satz 1, Ab-
satz 3 oder 4 Satz 1 oder als privater 
Träger entgegen § 61 Absatz 1 Satz 1 
eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. entgegen § 60 Absatz 5 Einsicht nicht 
oder nicht rechtzeitig gewährt, 

5. u n v e r ä n d e r t  

 6. entgegen § 60 Absatz 5 oder 6 ent-
sprechende Beweismittel nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 

6. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 des Ersten Buches eine Angabe nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht oder 

7. u n v e r ä n d e r t  

7. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 des Ersten Buches eine Änderung in 
den Verhältnissen, die für einen An-
spruch auf eine laufende Leistung er-
heblich ist, nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig mitteilt. 

8. u n v e r ä n d e r t  

(1a) Die Bestimmungen des Absatzes 1 
Nummer 1, 4, 5, 6 und 7 gelten auch in Ver-
bindung mit § 6b Absatz 1 Satz 2 oder § 44b 
Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz. 

(1a) Die Bestimmungen des Absatzes 1 
Nummer 1 und 4 bis 8 gelten auch in Ver-
bindung mit § 6b Absatz 1 Satz 2 oder § 44b 
Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 6 und 7 
mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, 
in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis 
zu zweitausend Euro geahndet werden. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 7 und 
8 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend 
Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu zweitausend Euro geahndet 
werden. 
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§ 64 § 64 

Zuständigkeit und Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden 

Zuständigkeit und Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden 

(1) Für die Bekämpfung von Leis-
tungsmissbrauch gilt § 319 des Dritten Bu-
ches entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Verwaltungsbehörden im Sinne 
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten sind in den Fäl-
len  

(2) Verwaltungsbehörden im Sinne 
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten sind in den 
Fällen  

1. des § 63 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 die 
gemeinsame Einrichtung oder der nach 
§ 6a zugelassene kommunale Träger, 

1. des § 63 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 die 
gemeinsame Einrichtung oder der nach 
§ 6a zugelassene kommunale Träger, 

2. des § 63 Absatz 1 Nummer 6 und 7 2. des § 63 Absatz 1 Nummer 7 und 8 

a) die gemeinsame Einrichtung oder 
der nach § 6a zugelassene kom-
munale Träger sowie 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die Behörden der Zollverwaltung b) u n v e r ä n d e r t  

jeweils für ihren Geschäftsbereich. jeweils für ihren Geschäftsbereich. 

(3) Bei der Verfolgung und Ahndung 
der Ordnungswidrigkeiten nach § 63 Absatz 
1 Nummer 6 und 7 arbeiten die Behörden 
nach Absatz 2 Nummer 2 mit den in § 2 Ab-
satz 4 des Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes genannten Behörden zusammen. 

(3) Bei der Verfolgung und Ahndung 
der Ordnungswidrigkeiten nach § 63 Ab-
satz 1 Nummer 7 und 8 arbeiten die Behör-
den nach Absatz 2 Nummer 2 mit den in § 
2 Absatz 4 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes genannten Behörden zu-
sammen. Die gemeinsamen Einrichtun-
gen und die zugelassenen kommunalen 
Träger unterrichten die zuständigen Be-
hörden der Zollverwaltung, wenn sich 
im Einzelfall Anhaltspunkte für vorsätz-
liche Schwarzarbeit im Sinne des § 1 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes oder eine Unterschreitung des 
gesetzlichen Mindestlohns nach dem 
Mindestlohngesetz ergeben. Die Aufga-
ben zur Zusammenarbeit mit den Be-
hörden der Zollverwaltung nach § 6 Ab-
satz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 2 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 7 des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes bleiben da-
von unberührt. 
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(4) Soweit die gemeinsame Einrich-
tung Verwaltungsbehörde nach Absatz 2 ist, 
fließen die Geldbußen in die Bundeskasse. 
§ 66 des Zehnten Buches gilt entsprechend. 
Die Bundeskasse trägt abweichend von § 
105 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten die notwendigen Auslagen. Sie 
ist auch ersatzpflichtig im Sinne des § 110 
Absatz 4 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 65 § 65 

Übergangsregelungen aus Anlass des 
Zwölften Gesetzes zur Änderung des 

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze – Einführung eines 

Bürgergeldes 

Übergangsregelungen aus Anlass des 
Zwölften Gesetzes zur Änderung des 

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze – Einführung eines 

Bürgergeldes 

(1) § 3 Absatz 2a in der bis zum 31. 
Dezember 2022 geltenden Fassung findet 
bis zur erstmaligen Erstellung eines Ko-
operationsplans nach § 15, spätestens bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2023, wei-
ter Anwendung. 

(1) Sofern die Träger der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende vor dem 1. 
Januar 2023 nach § 5 Absatz 3 Satz 1 
Leistungsberechtigte aufgefordert ha-
ben, eine Rente wegen Alters vorzeitig 
in Anspruch zu nehmen, ist die Stellung 
eines entsprechenden Antrages durch 
die Träger nach diesem Buch nach dem 
31. Dezember 2022 unzulässig. 

(2) Sofern die Träger der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende vor dem 1. Ja-
nuar 2023 nach § 5 Absatz 3 Satz 1 Leis-
tungsberechtigte aufgefordert haben, eine 
Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch 
zu nehmen, ist die Stellung eines entspre-
chenden Antrages durch die Träger nach 
diesem Buch nach dem 31. Dezember 
2022 unzulässig. 

(2) Zeiten eines Leistungsbezugs 
bis zum 31. Dezember 2022 bleiben bei 
den Karenzzeiten nach § 22 Absatz 1 
Satz 2 unberücksichtigt. 

(3) Zeiten eines Leistungsbezugs bis 
zum 31. Dezember 2022 bleiben bei den 
Karenzzeiten nach § 12 Absatz 3 Satz 1 
und § 22 Absatz 1 Satz 2 unberücksichtigt. 

(3) Abweichend von § 20 Absatz 1a 
Satz 3 SGB II ist für das Jahr 2023 auf 
den Betrag abzustellen, der sich aus 
der Tabelle in der Anlage zu § 28 SGB 
XII in Verbindung mit § 134 Absatz 2 
SGB XII ergibt. 
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(4) § 15 ist in der bis zum Ablauf des 
30. Juni 2023 geltenden Fassung für bis zu 
diesem Zeitpunkt abgeschlossene Einglie-
derungsvereinbarungen bis zur erstmali-
gen Erstellung eines Kooperationsplans 
nach § 15, spätestens bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2023, weiter anzuwenden. 

(4) § 22 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht in 
den Fällen, in denen in einem der voran-
gegangenen Bewilligungszeiträume für 
die aktuell bewohnte Unterkunft die an-
gemessenen und nicht die tatsächli-
chen Aufwendungen als Bedarf aner-
kannt wurden. 

(5) Abweichend von § 20 Absatz 1a 
Satz 3 SGB II ist für das Jahr 2023 auf den 
Betrag abzustellen, der sich aus der Ta-
belle in der Anlage zu § 28 SGB XII in Ver-
bindung mit § 134 Absatz 2 SGB XII ergibt. 

(5) In den Fällen des Absatz 4 ist § 
31 Absatz 1 Nummer 1 in der bis zum Ab-
lauf des 30. Juni 2022 geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden. 

(6) § 22 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht in 
den Fällen, in denen in einem der vorange-
gangenen Bewilligungszeiträume für die 
aktuell bewohnte Unterkunft die angemes-
senen und nicht die tatsächlichen Aufwen-
dungen als Bedarf anerkannt wurden. 

(6) § 40 Absatz 1 Satz 3 bis 5 ist bei 
Prüfungen ab dem 1. Januar 2023 anzu-
wenden. § 41a Absatz 6 Satz 3 in der ab 
dem 1. Januar 2023 geltenden Fassung 
ist bei abschließenden Entscheidungen 
anzuwenden, die ab dem 1. Januar 2023 
getroffen werden. 

(6a) In den Fällen des Absatz 4 ist § 31 
Absatz 1 Nummer 1 in der bis zum Ablauf 
des 30. Juni 2022 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. 

(7) Erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte, die am 31. Dezember 2022 
aufgrund von § 53a Absatz 2 in der bis 
zum 31. Dezember 2022 geltenden Fas-
sung nicht als arbeitslos galten, gelten 
auch weiterhin nicht als arbeitslos, so-
fern die Voraussetzungen des § 53a Ab-
satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2022 
geltenden Fassung weiter vorliegen. Die 
Vorschrift hat keine Auswirkungen auf 
die Erbringung von Eingliederungsleis-
tungen. 

(7) § 40 Absatz 1 Satz 3 bis 5 ist bei 
Prüfungen ab dem 1. Januar 2023 anzu-
wenden. § 41a Absatz 6 Satz 3 in der ab 
dem 1. Januar 2023 geltenden Fassung ist 
bei abschließenden Entscheidungen anzu-
wenden, die ab dem 1. Januar 2023 getrof-
fen werden. 

(8) Bis zum Ablauf des 30. Juni 
2023 kann von den zuständigen Behör-
den für den Begriff Bürgergeld auch der 
Begriff „Arbeitslosengeld II“ oder „So-
zialgeld“ verwendet werden. 

(8) Erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte, die am 31. Dezember 2022 aufgrund 
von § 53a Absatz 2 in der bis zum 31. De-
zember 2022 geltenden Fassung nicht als 
arbeitslos galten, gelten auch weiterhin nicht 
als arbeitslos, sofern die Voraussetzungen 
des § 53a Absatz 2 in der bis zum 31. De-
zember 2022 geltenden Fassung weiter vor-
liegen. Die Vorschrift hat keine Auswirkun-
gen auf die Erbringung von Eingliederungs-
leistungen. 

entfällt 
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(9) Bis zum Ablauf des 30. Juni 2023 
kann von den zuständigen Behörden für den 
Begriff Bürgergeld auch der Begriff „Arbeits-
losengeld II“ oder „Sozialgeld“ verwendet 
werden. 

entfällt 
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§ 65a § 65a 

(weggefallen) Übergangsregelung aus Anlass des 
Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und 

anderer Gesetze 

 (1) Für Bewilligungszeiträume, die 
vor dem [einsetzen: Datum des Tages 
des Inkrafttretens nach Artikel 11 Ab-
satz 1 dieses Gesetzes] begonnen ha-
ben, ist § 12 in der bis einschließlich 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung 
weiter anzuwenden. 

 (2) Bei Pflichtverletzungen nach § 
31 und Meldeversäumnissen nach § 32, 
die vor dem [einsetzen: Datum des Ta-
ges des Inkrafttretens nach Artikel 11 
Absatz 1 die-ses Gesetzes] stattgefun-
den haben, gelten die Rechtsfolgen der 
§§ 31a, 31b sowie § 32 in der bis ein-
schließlich [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Inkrafttreten nach Artikel 
11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung. 

 (3) § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
ist auch nach dem [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] 
weiter in der bis zum [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung anzuwenden, so-
weit die erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigen zu den bis zum [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Inkrafttreten 
nach Artikel 11 Absatz 1 dieses Geset-
zes] geltenden Rechtsfolgen belehrt 
wurden. 

§ 68 § 68 

Abweichende Leistungserbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften 

Abweichende Leistungserbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften 
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Ist eine leistungsberechtigte Person in 
einer Gemeinschaftsunterkunft ohne Selbst-
versorgungsmöglichkeit untergebracht, 
kann der Anspruch auf Bürgergeld, soweit 
er sich auf die Bedarfe für Ernährung und 
Haushaltsenergie bezieht, in Form von 
Sachleistungen erfüllt werden. Der Wert der 
Sachleistung nach Satz 1 beträgt  

Ist eine leistungsberechtigte Person in 
einer Gemeinschaftsunterkunft ohne Selbst-
versorgungsmöglichkeit untergebracht, 
kann der Anspruch auf Grundsicherungs-
geld, soweit er sich auf die Bedarfe für Er-
nährung und Haushaltsenergie bezieht, in 
Form von Sachleistungen erfüllt werden. 
Der Wert der Sachleistung nach Satz 1 be-
trägt  

1. bei Erwachsenen, bei denen der Regel-
bedarf für eine alleinstehende Person 
anerkannt wird, 186 Euro, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. bei Erwachsenen, die mit einem Partner 
zusammenleben, 167 Euro, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. bei jungen Erwachsenen, die das 18. 
Lebensjahr vollendet, aber das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben 
149 Euro, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. bei Jugendlichen von 14 bis unter 18 
Jahren 178 Euro, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. bei Kindern von sechs bis unter 14 Jah-
ren 131 Euro und 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. bei Kindern von null bis unter 6 Jahren 
98 Euro. 

6. u n v e r ä n d e r t  

Wird die Sachleistung im Auftrag oder mit 
Zustimmung der Agentur für Arbeit durch ei-
nen anderen öffentlich-rechtlichen Träger o-
der einen privaten Dritten erbracht, gilt dies 
als Leistung nach diesem Buch. Die Agentur 
für Arbeit hat dem öffentlich-rechtlichen Trä-
ger der Gemeinschaftsunterkunft oder, so-
weit ein solcher nicht vorhanden ist, dem pri-
vaten Betreiber der Gemeinschaftsunter-
kunft Aufwendungen für die Verpflegung 
einschließlich Haushaltsstrom in Höhe der 
in Satz 2 benannten Beträge zu erstatten. 

Wird die Sachleistung im Auftrag oder mit 
Zustimmung der Agentur für Arbeit durch ei-
nen anderen öffentlich-rechtlichen Träger o-
der einen privaten Dritten erbracht, gilt dies 
als Leistung nach diesem Buch. Die Agentur 
für Arbeit hat dem öffentlich-rechtlichen Trä-
ger der Gemeinschaftsunterkunft oder, so-
weit ein solcher nicht vorhanden ist, dem pri-
vaten Betreiber der Gemeinschaftsunter-
kunft Aufwendungen für die Verpflegung 
einschließlich Haushaltsstrom in Höhe der 
in Satz 2 benannten Beträge zu erstatten. 
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§ 72 § 72 

Sofortzuschlag Sofortzuschlag 

(1) Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene, die Anspruch auf Bürgergeld ha-
ben, dem ein Regelbedarf nach den Regel-
bedarfsstufen 3, 4, 5 oder 6 zu Grunde liegt, 
haben zusätzlich Anspruch auf einen mo-
natlichen Sofortzuschlag in Höhe von 25 
Euro. Satz 1 gilt auch für Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene, die  

(1) Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene, die Anspruch auf Grundsiche-
rungsgeld haben, dem ein Regelbedarf 
nach den Regelbedarfsstufen 3, 4, 5 oder 
6 zu Grunde liegt, haben zusätzlich An-
spruch auf einen monatlichen Sofortzu-
schlag in Höhe von 25 Euro. Satz 1 gilt 
auch für Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene, die  

1. nur einen Anspruch auf eine Bildungs- 
und Teilhabeleistung haben oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. nur deshalb keinen Anspruch auf Bür-
gergeld haben, weil im Rahmen der 
Prüfung der Hilfebedürftigkeit Kinder-
geld berücksichtigt wurde (§ 11 Absatz 
1 Satz 5). 

2. u n v e r ä n d e r t  

Der Sofortzuschlag wird erstmalig für den 
Monat Juli 2022 erbracht. 

Der Sofortzuschlag wird erstmalig für den 
Monat Juli 2022 erbracht. 

(2) Wird die Entscheidung über die Be-
willigung von Bürgergeld oder der Bildungs- 
und Teilhabeleistung rückwirkend geändert 
oder fällt sie rückwirkend weg, erfolgt keine 
rückwirkende Aufhebung der Bewilligung 
und keine Rückforderung des Sofortzu-
schlages. Dies gilt auch, wenn sich aufgrund 
einer abschließenden Entscheidung nach § 
41a Absatz 3 kein Anspruch auf Bürgergeld 
oder eine Bildungs- und Teilhabeleistung 
ergibt. 

(2) Wird die Entscheidung über die 
Bewilligung von Grundsicherungsgeld o-
der der Bildungs- und Teilhabeleistung 
rückwirkend geändert oder fällt sie rückwir-
kend weg, erfolgt keine rückwirkende Auf-
hebung der Bewilligung und keine Rück-
forderung des Sofortzuschlages. Dies gilt 
auch, wenn sich aufgrund einer abschlie-
ßenden Entscheidung nach § 41a Absatz 
3 kein Anspruch auf Bürgergeld oder eine 
Bildungs- und Teilhabeleistung ergibt. 

(3) § 42 Absatz 4 gilt auch für den An-
spruch auf den Sofortzuschlag. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 86 § 86 

Zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 
2024 

Übergangsregelung zu § 31a Absatz 7 

§ 31a Absatz 7 und § 31b Absatz 3 wer-
den mit Ablauf des 27. März 2026 aufgeho-
ben. 

§ 31a Absatz 7 und § 31b Absatz 3 wer-
den mit Ablauf des [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 
11 Absatz 1 dieses Gesetzes] aufgeho-
ben. 
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Artikel 2 Artikel 2 
u n v e r ä n d e r t  

Änderung des Dritten Buches Änderung des Dritten Buches 

 § 9b 

 

Zusammenarbeit mit den für die Wahr-
nehmung der Aufgaben der Förderung 
junger Menschen zuständigen Beteilig-

ten 

 

(1)  Bei der arbeitsmarktpolitischen 
Förderung junger Menschen sind die 
Agenturen für Arbeit verpflichtet, mit 
den wesentlichen Beteiligten des örtli-
chen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes 
eng zusammenzuarbeiten. Zu den we-
sentlichen Beteiligten zählen insbeson-
dere die 

 

1. für die Wahrnehmung der Aufgaben 
der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende zuständigen gemeinsamen 
Einrichtungen und zugelassenen 
kommunalen Träger, 

 

2. Träger der Jugendhilfe, 

 

3. Gemeinden, Kreise und Bezirke, 

 

4. Träger der Eingliederungshilfe, 

 

5. Ausländerbehörden und das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 
und 

 

6. allgemein- und berufsbildenden 
Schulen sowie Schulverwaltungen 
und -behörden. 

§ 10 § 10 
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(weggefallen) Förderung junger Menschen in rechts-
kreisübergreifenden Kooperationen 

 (1) Für die umfassende Förderung 
junger Menschen sollen die Agenturen 
für Arbeit im Rahmen der Zusammenar-
beit nach § 9b auf die Entstehung oder 
Fortführung einer rechtskreisübergrei-
fenden Kooperation am Übergang von 
der Schule in den Beruf (Jugendberufs-
agentur) mit den wesentlichen Beteilig-
ten des örtlichen Ausbildungs- und Ar-
beitsmarktes hinwirken. 

 (2) In den Jugendberufsagenturen 
können die Agenturen für Arbeit ge-
meinsam mit den Beteiligten eine Ziel-
gruppe sowie im Rahmen der jeweiligen 
Zuständigkeiten aufeinander abge-
stimmte Leistungsangebote festlegen. 

 (3) Die Agenturen für Arbeit kön-
nen im Rahmen der Zusammenarbeit 
nach § 9b in Abstimmung mit den Betei-
ligten nach § 9b Satz 2 Nummer 1 und 2 
koordinierende Tätigkeiten innerhalb 
der Jugendberufsagentur übernehmen. 

§ 22 § 22 

Verhältnis zu anderen Leistungen Verhältnis zu anderen Leistungen 

(1) Leistungen der aktiven Arbeitsför-
derung dürfen nur erbracht werden, wenn 
nicht andere Leistungsträger oder andere 
öffentlich-rechtliche Stellen zur Erbringung 
gleichartiger Leistungen gesetzlich ver-
pflichtet sind. Leistungen nach den §§ 82 
und 82a dürfen auch erbracht werden, wenn 
ein anderer Rehabilitationsträger im Sinne 
des Neunten Buches zuständig ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(1a) Leistungen nach den §§ 82 und 
82a dürfen nur erbracht werden, wenn die 
berufliche Weiterbildung nicht auf ein nach 
§ 2 Absatz 1 des Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetzes förderfähiges Fortbildungs-
ziel vorbereitet. Abweichend von Satz 1 dür-
fen nach § 82a Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer gefördert werden, die vor dem 1. 
April 2028 eine Maßnahme beginnen, die 
auf einen Fortbildungsabschluss zu öffent-
lich-rechtlich geregelten Prüfungen auf 
Grundlage des § 53b des Berufsbildungsge-
setzes oder des § 42b der Handwerksord-
nung vorbereitet. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Allgemeine und besondere Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben dürfen 
nur erbracht werden, sofern nicht ein ande-
rer Rehabilitationsträger im Sinne des 
Neunten Buches zuständig ist. Dies gilt nicht 
für Leistungen nach den §§ 44 und 45, so-
fern nicht bereits der nach Satz 1 zuständige 
Rehabilitationsträger nach dem jeweiligen 
für ihn geltenden Leistungsgesetz gleichar-
tige Leistungen erbringt. Der Eingliede-
rungszuschuss für besonders betroffene 
schwerbehinderte Menschen nach § 90 Ab-
satz 2 bis 4 und Zuschüsse zur Ausbil-
dungsvergütung für schwerbehinderte Men-
schen nach § 73 dürfen auch dann erbracht 
werden, wenn ein anderer Leistungsträger 
zur Erbringung gleichartiger Leistungen ge-
setzlich verpflichtet ist oder, ohne gesetzlich 
verpflichtet zu sein, Leistungen erbringt. In 
diesem Fall werden die Leistungen des an-
deren Leistungsträgers angerechnet. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Soweit Leistungen zur Förderung 
der Berufsausbildung und zur Förderung der 
beruflichen Weiterbildung der Sicherung 
des Lebensunterhaltes dienen, gehen sie 
der Ausbildungsbeihilfe nach § 44 des Straf-
vollzugsgesetzes vor. Die Leistungen für 
Gefangene dürfen die Höhe der Ausbil-
dungsbeihilfe nach § 44 des Strafvollzugs-
gesetzes nicht übersteigen. Sie werden den 
Gefangenen nach einer Förderzusage der 
Agentur für Arbeit in Vorleistung von den 
Ländern erbracht und von der Bundesagen-
tur erstattet. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Folgende Leistungen des Dritten 
Kapitels werden nicht an oder für erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte im Sinne des 
Zweiten Buches erbracht:  

(4) Folgende Leistungen des Dritten 
Kapitels werden nicht an oder für erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte im Sinne des 
Zweiten Buches erbracht:  

1. Leistungen nach § 35, 1. Leistungen nach §§ 28b und 35, 

2. Leistungen zur Aktivierung und berufli-
chen Eingliederung nach dem Zweiten 
Abschnitt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Leistungen zur Berufsausbildung nach 
dem Vierten Unterabschnitt des Dritten 
Abschnitts und Leistungen nach den §§ 
48a und 54a, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. (weggefallen) 4. u n v e r ä n d e r t  

5. Leistungen zur Aufnahme einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung 
nach dem Ersten Unterabschnitt des 
Fünften Abschnitts, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Leistungen zur Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen am Arbeitsleben 
nach den §§ 119 bis 121. 

6. u n v e r ä n d e r t  

Sofern die Bundesagentur für die Erbrin-
gung von Leistungen nach § 35 besondere 
Dienststellen nach § 367 Abs. 2 Satz 2 ein-
gerichtet oder zusätzliche Vermittlungs-
dienstleistungen agenturübergreifend orga-
nisiert hat, erbringt sie die dort angebotenen 
Vermittlungsleistungen abweichend von 
Satz 1 auch an oder für erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte im Sinne des Zweiten Bu-
ches. Eine Leistungserbringung an oder für 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte im 
Sinne des Zweiten Buches nach den 
Grundsätzen der §§ 88 bis 92 des Zehnten 
Buches bleibt ebenfalls unberührt. Die 
Agenturen für Arbeit dürfen Aufträge nach 
Satz 3 zur Ausbildungsvermittlung nur aus 
wichtigem Grund ablehnen. Satz 1 gilt nicht 
für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im 
Sinne des Zweiten Buches, die einen An-
spruch auf Arbeitslosengeld oder Teilar-
beitslosengeld haben; die Sätze 2 bis 4 fin-
den insoweit keine Anwendung. 

Sofern die Bundesagentur für die Erbrin-
gung von Leistungen nach § 35 besondere 
Dienststellen nach § 367 Abs. 2 Satz 2 ein-
gerichtet oder zusätzliche Vermittlungs-
dienstleistungen agenturübergreifend orga-
nisiert hat, erbringt sie die dort angebotenen 
Vermittlungsleistungen abweichend von 
Satz 1 auch an oder für erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte im Sinne des Zweiten Bu-
ches. Eine Leistungserbringung an oder für 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte im 
Sinne des Zweiten Buches nach den 
Grundsätzen der §§ 88 bis 92 des Zehnten 
Buches bleibt ebenfalls unberührt. Die 
Agenturen für Arbeit dürfen Aufträge nach 
Satz 3 zur Ausbildungsvermittlung nur aus 
wichtigem Grund ablehnen. Satz 1 gilt nicht 
für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im 
Sinne des Zweiten Buches, die einen An-
spruch auf Arbeitslosengeld oder Teilar-
beitslosengeld haben; die Sätze 2 bis 4 fin-
den insoweit keine Anwendung. 
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§ 27 § 27 

Versicherungsfreie Beschäftigte Versicherungsfreie Beschäftigte 

(1) Versicherungsfrei sind Personen in 
einer Beschäftigung als 

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Beamtin, Beamter, Richterin, Richter, 
Soldatin auf Zeit, Soldat auf Zeit, Be-
rufssoldatin oder Berufssoldat der Bun-
deswehr sowie als sonstige Beschäf-
tigte oder sonstiger Beschäftigter des 
Bundes, eines Landes, eines Gemein-
deverbandes, einer Gemeinde, einer öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaft, An-
stalt, Stiftung oder eines Verbandes öf-
fentlich-rechtlicher Körperschaften oder 
deren Spitzenverbänden, wenn sie 
nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
oder Grundsätzen bei Krankheit An-
spruch auf Fortzahlung der Bezüge und 
auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben, 

 

2. Geistliche der als öffentlich-rechtliche 
Körperschaften anerkannten Religions-
gesellschaften, wenn sie nach beam-
tenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen bei Krankheit Anspruch 
auf Fortzahlung der Bezüge und auf 
Beihilfe haben, 

 

3. Lehrerin oder Lehrer an privaten geneh-
migten Ersatzschulen, wenn sie haupt-
amtlich beschäftigt sind und nach be-
amtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen bei Krankheit Anspruch 
auf Fortzahlung der Bezüge und auf 
Beihilfe haben, 

 

4. satzungsmäßige Mitglieder von geistli-
chen Genossenschaften, Diakonissen 
und ähnliche Personen, wenn sie sich 
aus überwiegend religiösen oder sittli-
chen Beweggründen mit Kranken-
pflege, Unterricht oder anderen ge-
meinnützigen Tätigkeiten beschäftigen 
und nicht mehr als freien Unterhalt oder 
ein geringes Entgelt beziehen, das nur 
zur Beschaffung der unmittelbaren Le-
bensbedürfnisse an Wohnung, Verpfle-
gung, Kleidung und dergleichen aus-
reicht, 
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5. Mitglieder des Vorstandes einer Aktien-
gesellschaft für das Unternehmen, des-
sen Vorstand sie angehören. Konzern-
unternehmen im Sinne des § 18 des Ak-
tiengesetzes gelten als ein Unterneh-
men. 

 

(2) Versicherungsfrei sind Personen in 
einer geringfügigen Beschäftigung; abwei-
chend von § 8 Abs. 2 Satz 1 des Vierten Bu-
ches werden geringfügige Beschäftigungen 
und nicht geringfügige Beschäftigungen 
nicht zusammengerechnet. Versicherungs-
freiheit besteht nicht für Personen, die 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. im Rahmen betrieblicher Berufsbildung, 
nach dem Jugendfreiwilligendienstege-
setz, nach dem Bundesfreiwilligen-
dienstgesetz, 

 

2. wegen eines Arbeitsausfalls mit Entgel-
tausfall im Sinne der Vorschriften über 
das Kurzarbeitergeld oder wegen eines 
weiterbildungsbedingten Entgeltaus-
falls im Sinne der Vorschriften über das 
Qualifizierungsgeld oder 

 

3. wegen stufenweiser Wiedereingliede-
rung in das Erwerbsleben (§ 74 Fünftes 
Buch, § 44 Neuntes Buch) oder aus ei-
nem sonstigen der in § 146 Absatz 1 ge-
nannten Gründe 

 

nur geringfügig beschäftigt sind.  

(3) Versicherungsfrei sind Personen in 
einer 

(3) Versicherungsfrei sind Personen 
in einer 

1. unständigen Beschäftigung, die sie be-
rufsmäßig ausüben. Unständig ist eine 
Beschäftigung, die auf weniger als eine 
Woche der Natur der Sache nach be-
schränkt zu sein pflegt oder im voraus 
durch Arbeitsvertrag beschränkt ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Beschäftigung als Heimarbeiterin oder 
Heimarbeiter, die gleichzeitig mit einer 
Tätigkeit als Zwischenmeisterin oder 
Zwischenmeister (§ 12 Abs. 4 Viertes 
Buch) ausgeübt wird, wenn der über-
wiegende Teil des Verdienstes aus der 
Tätigkeit als Zwischenmeisterin oder 
Zwischenmeister bezogen wird, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. Beschäftigung als ausländische Arbeit-
nehmerin oder ausländischer Arbeit-
nehmer zur beruflichen Aus- oder Fort-
bildung, wenn 

3. u n v e r ä n d e r t  

a) die berufliche Aus- oder Fortbil-
dung aus Mitteln des Bundes, ei-
nes Landes, einer Gemeinde oder 
eines Gemeindeverbandes oder 
aus Mitteln einer Einrichtung oder 
einer Organisation, die sich der 
Aus- oder Fortbildung von Auslän-
derinnen oder Ausländern widmet, 
gefördert wird, 

 

b) sie verpflichtet sind, nach Beendi-
gung der geförderten Aus- oder 
Fortbildung das Inland zu verlas-
sen, und 

 

c) die im Inland zurückgelegten Versi-
cherungszeiten weder nach dem 
Recht der Europäischen Gemein-
schaft noch nach zwischenstaatli-
chen Abkommen oder dem Recht 
des Wohnlandes der Arbeitnehme-
rin oder des Arbeitnehmers einen 
Anspruch auf Leistungen für den 
Fall der Arbeitslosigkeit in dem 
Wohnland der oder des Betreffen-
den begründen können, 

 

4. Beschäftigung als Bürgermeisterin, 
Bürgermeister, Beigeordnete oder Bei-
geordneter, wenn diese Beschäftigung 
ehrenamtlich ausgeübt wird, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Beschäftigung, die nach den §§ 16e 
und 16i des Zweiten Buches gefördert 
wird. 

5. Beschäftigung, die nach den § 16i des 
Zweiten Buches gefördert wird. 

(4) Versicherungsfrei sind Personen, 
die während der Dauer 

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. ihrer Ausbildung an einer allgemeinbil-
denden Schule oder 

 

2. ihres Studiums als ordentliche Studie-
rende einer Hochschule oder einer der 
fachlichen Ausbildung dienenden 
Schule 
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eine Beschäftigung ausüben. Satz 1 Nr. 1 
gilt nicht, wenn die oder der Beschäftigte 
schulische Einrichtungen besucht, die der 
Fortbildung außerhalb der üblichen Arbeits-
zeit dienen. 

 

(5) Versicherungsfrei sind Personen, 
die während einer Zeit, in der ein Anspruch 
auf Arbeitslosengeld besteht, eine Beschäf-
tigung ausüben. Satz 1 gilt nicht für Be-
schäftigungen, die während der Zeit, in der 
ein Anspruch auf Teilarbeitslosengeld be-
steht, ausgeübt werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  



 - 9 - Bearbeitungsstand:Bearbeitungsstand: 

29.09.2025  15:02 

Bestehendes Recht Referentenentwurf 13. SGB II-ÄndG 

 § 28b 

 

Umfassende Beratung 

 

(1) Die Agentur für Arbeit berät 
junge Menschen umfassend und nach-
haltig mit dem Ziel der Heranführung, 
Aufnahme, Beibehaltung oder Auswei-
tung einer Ausbildung oder Arbeit. Sie 
berät auch über Möglichkeiten der Inan-
spruchnahme von Leistungen anderer 
Träger, insbesondere der Träger der Ju-
gendhilfe. 

 

(2) Bei jungen Menschen mit be-
sonderem Unterstützungsbedarf er-
bringt die Agentur für Arbeit eine ganz-
heitliche Beratung und Betreuung, 
wenn dies für die Erreichung der Ziele 
des Absatzes 1 erforderlich ist. Dabei 
sind alle Lebensumstände des jungen 
Menschen zu berücksichtigen. Die Leis-
tungsgewährung kann auch aufsu-
chend erfolgen. Sie kann zur Koordinie-
rung und intensiven Begleitung der Un-
terstützung im Rahmen eines Fallmana-
gements umgesetzt werden. 

 

(3) Die Agenturen für Arbeit sollen 
mit den Gemeinden, Kreisen und Bezir-
ken zusammenarbeiten, damit junge 
Menschen die für ihre Eingliederung in 
das Erwerbsleben erforderlichen kom-
munalen Leistungen entsprechend § 
16a des Zweiten Buches erhalten. Zur 
Erfüllung ihrer Pflicht zur Leistungser-
bringung nach den Absätzen 1 und 2 ar-
beiten die Agenturen für Arbeit insbe-
sondere mit den Trägern der Jugend-
hilfe zusammen. § 9 bleibt unberührt. 

 

(4) Die Zusammenarbeit im Sinne 
von Absatz 3 Satz 1 erfolgt auch, damit 
Erwachsene zur Heranführung, Auf-
nahme, Beibehaltung oder Ausweitung 
einer Ausbildung oder Arbeit die für 
ihre Eingliederung in das Erwerbsleben 
erforderlichen kommunalen Leistungen 
entsprechend § 16a des Zweiten Bu-
ches erhalten. 
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§ 31a § 31a 

Informationen an junge Menschen ohne 
Anschlussperspektive; erforderliche Da-

tenerhebung und Datenübermittlung 

Informationen an junge Menschen ohne 
Anschlussperspektive; erforderliche Da-

tenerhebung und Datenübermittlung 

(1) Die Agentur für Arbeit hat junge 
Menschen, die nach ihrer Kenntnis bei Be-
endigung der Schule oder einer vergleichba-
ren Ersatzmaßnahme keine konkrete beruf-
liche Anschlussperspektive haben, zu kon-
taktieren und über Angebote der Berufsbe-
ratung und Berufsorientierung zu informie-
ren, soweit diese noch nicht genutzt werden. 
Zu diesem Zweck erhebt die Agentur für Ar-
beit folgende Daten, soweit sie ihr von den 
Ländern übermittelt werden:  

(1) Die Agentur für Arbeit hat junge 
Menschen, die nach ihrer Kenntnis bei Be-
endigung der Schule oder einer vergleich-
baren Ersatzmaßnahme keine konkrete 
berufliche Anschlussperspektive haben, 
zu kontaktieren und über ihre Leistungen  
zu informieren, soweit diese noch nicht ge-
nutzt werden. Zu diesem Zweck soll die 
Agentur für Arbeit auch über die Leis-
tungen der wesentlichen Akteure einer 
Jugendberufsagentur nach § 10 infor-
mieren. Zu diesem Zweck erhebt die 
Agentur für Arbeit folgende Daten, soweit 
sie ihr von den Ländern übermittelt wer-
den:  

1. Name, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Vorname, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. Geburtsdatum, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. Geschlecht, 4. u n v e r ä n d e r t  

5. Wohnanschrift, 5. u n v e r ä n d e r t  

6. voraussichtlich beendete Schulform o-
der Ersatzmaßnahme, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. erreichter Abschluss. 7. erreichter Abschluss, 

 8. Telefonnummer. 

(2) Nimmt der junge Mensch nach ei-
ner Kontaktaufnahme nach Absatz 1 das 
Angebot der Agentur für Arbeit nicht in An-
spruch, hat die Agentur für Arbeit den nach 
Landesrecht bestimmten Stellen des Lan-
des, in dem der junge Mensch seinen 
Wohnsitz hat, die Sozialdaten zu übermit-
teln, die erforderlich sind, damit das Land 
dem jungen Menschen weitere Angebote 
unterbreiten kann. Erforderlich sind fol-
gende Daten:  

(2) Nimmt der junge Mensch nach ei-
ner Kontaktaufnahme nach Absatz 1 das 
Angebot der Agentur für Arbeit nicht in An-
spruch, hat die Agentur für Arbeit den nach 
Landesrecht bestimmten Stellen des Lan-
des, in dem der junge Mensch seinen 
Wohnsitz hat, die Sozialdaten zu übermit-
teln, die erforderlich sind, damit das Land 
dem jungen Menschen weitere Angebote 
unterbreiten kann. Erforderlich sind fol-
gende Daten:  

1. Name, 1. u n v e r ä n d e r t  
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2. Vorname, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. Geburtsdatum, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. Wohnanschrift, falls sich diese gegen-
über der vom Land übermittelten An-
schrift geändert hat. 

4. Wohnanschrift, falls sich diese gegen-
über der vom Land übermittelten An-
schrift geändert hat oder wenn die 
nach Landesrecht bestimmte Stelle 
nach Satz 1 nicht der Stelle ent-
spricht, die nach Absatz 1 Daten an 
die Agentur für Arbeit übermittelt 
hat, 

 5. Telefonnummer, wenn die nach Lan-
desrecht bestimmte Stelle nach Satz 
1 nicht der Stelle entspricht, die nach 
Absatz 1 Daten an die Agentur für Ar-
beit übermittelt hat. 

Eine Datenübermittlung darf nur erfolgen, 
wenn die jeweiligen landesrechtlichen Re-
gelungen die Erhebung der Daten erlauben. 
Die Daten werden nicht an die jeweiligen 
Stellen der Länder übermittelt, wenn der 
junge Mensch der Übermittlung wider-
spricht. Auf sein Widerspruchsrecht ist er 
hinzuweisen. 

Eine Datenübermittlung darf nur erfolgen, 
wenn die jeweiligen landesrechtlichen Re-
gelungen die Erhebung der Daten erlauben. 
Die Daten werden nicht an die jeweiligen 
Stellen der Länder übermittelt, wenn der 
junge Mensch der Übermittlung wider-
spricht. Auf sein Widerspruchsrecht ist er 
hinzuweisen. 

(3) Die Agentur für Arbeit hat die per-
sonenbezogenen Daten zu löschen, sobald 
sie für die Kontaktaufnahme nach Absatz 1 
und die Übermittlung nach Absatz 2 nicht 
mehr erforderlich sind, spätestens jedoch 
sechs Monate nach Erhebung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 31b 

 Förderung schwer zu erreichender jun-
ger Menschen 
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 (1) Für schwer zu erreichende 
junge Menschen, die das 25. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben und die 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
keinen Anspruch auf Leistungen nach 
dem Zweiten Buch haben, kann die 
Agentur für Arbeit Leistungen mit dem 
Ziel erbringen, die individuellen 
Schwierigkeiten dieser jungen Men-
schen zu überwinden, eine schulische, 
ausbildungsbezogene oder berufliche 
Qualifikation abzuschließen oder an-
ders ins Arbeitsleben einzumünden. 
Die Förderung umfasst Unterstützungs-
elemente, um an die weiteren Leistun-
gen dieses Buches heranzuführen. 

 (2) Einer Leistung nach Absatz 1 
steht eine fehlende Antragstellung des 
jungen Menschen nicht entgegen. 

 (3) Über die Leistungserbringung 
stimmt sich die Agentur für Arbeit mit 
dem örtlich zuständigen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe sowie der örtlich 
für die Wahrnehmung der Aufgaben der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
zuständigen gemeinsamen Einrichtung 
oder dem insoweit zuständigen zuge-
lassenen kommunalen Träger ab. 

 (4) Zuwendungen sind nach Maß-
gabe der §§ 23 und 44 der Bundeshaus-
halts-ordnung zulässig. 

§ 48a § 48a 

Berufsorientierungspraktikum Berufsorientierungspraktikum 

(1) Die Agentur für Arbeit kann junge 
Menschen, die ihre Berufswahl noch nicht 
abschließend getroffen haben, durch ein 
Berufsorientierungspraktikum fördern, um 
sie beim Übergang in eine Berufsausbildung 
zu unterstützen. Voraussetzung für die För-
derung ist, dass die jungen Menschen  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die Vollzeitschulpflicht nach den Geset-
zen der Länder erfüllt haben, 

 

2. keine Schule besuchen und  
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3. bei der Agentur für Arbeit ausbildungsu-
chend gemeldet sind. 

 

(2) Das Berufsorientierungspraktikum 
kann bei einem oder bei mehreren Arbeitge-
bern durchgeführt werden. Die Dauer des 
Berufsorientierungspraktikums muss des-
sen Zweck und Inhalt entsprechen. Das Be-
rufsorientierungspraktikum bei dem jeweili-
gen Arbeitgeber soll  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. eine Dauer von einer Woche nicht un-

terschreiten und 
 

2. eine Dauer von sechs Wochen nicht 
überschreiten. 

 

(3) Die Förderung umfasst im Regelfall 
die Übernahme der Kosten  

(3) Die Förderung umfasst im Regel-
fall die Übernahme der Kosten  

1. für Fahrten zwischen Unterkunft und 
Praktikumsbetrieb sowie 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. für Unterkunft, sofern der Praktikums-
betrieb vom Wohnort des jungen Men-
schen nicht in angemessener Zeit er-
reicht werden kann. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Für die Höhe der Fahrkosten gilt § 63 Ab-
satz 3 entsprechend. Für die Unterkunft wird 
der jeweils geltende Bedarf nach § 13 Ab-
satz 2 Nummer 2 des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes zugrunde gelegt. Hin-
sichtlich der Übernahme sonstiger Aufwen-
dungen gilt § 64 Absatz 1 und 3 entspre-
chend. 

Für die Höhe der Fahrkosten gilt § 63 Ab-
satz 3 entsprechend. Für die Höhe der Kos-
ten für Unterkunft gilt § 86 Nummer 1 ent-
sprechend. Hinsichtlich der Übernahme 
sonstiger Aufwendungen gilt § 64 Absatz 1 
und 3 entsprechend. 

§ 368 § 368 

Aufgaben der Bundesagentur Aufgaben der Bundesagentur 

(1) Die Bundesagentur ist der für die 
Durchführung der Aufgaben nach diesem 
Buch zuständige Verwaltungsträger. Sie 
darf ihre Mittel nur für die gesetzlich vorge-
schriebenen oder zugelassenen Zwecke 
verwenden. 

u n v e r ä n d e r t  

(1a) Die Bundesagentur für Arbeit 
nimmt auf der Grundlage des über- und zwi-
schenstaatlichen Rechts die Funktion der 
Verbindungsstelle für die Aufgaben nach 
diesem Buch oder nach dem Zweiten Buch 
wahr. Hierzu gehören insbesondere 

u n v e r ä n d e r t  
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1. die Koordinierung der Verwaltungshilfe 
und des Datenaustauschs bei grenz-
überschreitenden Sachverhalten für 
den Bereich der Leistungen bei Arbeits-
losigkeit, 

 

2. Aufklärung, Beratung und Information.  

(2) Die Bundesagentur darf für Bundes-
behörden Dienstleistungen im Rahmen der 
Festlegungen des Rates der IT-Beauftrag-
ten in den Bereichen Internet-Webhosting, 
Dienstausweis mit elektronischer Signatur, 
Druck- und Kuvertierleistungen sowie Archi-
vierung von elektronischen Informationsob-
jekten erbringen, soweit dies ihre durch die-
ses Gesetz oder andere Bundesgesetze o-
der auf Grund dieser Gesetze zugewiese-
nen Aufgaben nicht beeinträchtigt. Dadurch 
entstehende Kosten sind ihr zu erstatten. 
Das Nähere ist jeweils in Verwaltungsver-
einbarungen zu regeln. 

u n v e r ä n d e r t  

(2a) Um die örtliche rechtskreisüber-
greifende Zusammenarbeit zur Integration 
junger Menschen in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt zu unterstützen, entwickelt 
und betreibt die Bundesagentur ein IT-Sys-
tem, welches den im jeweiligen Einzelfall 
beteiligten Leistungsträgern zur Verfügung 
gestellt werden kann, soweit dies für die Zu-
sammenarbeit erforderlich ist. 

(2a) Um die örtliche rechtskreisüber-
greifende Zusammenarbeit zur Integration 
junger Menschen in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt zu unterstützen, entwickelt, 
betreibt und finanziert die Bundesagentur 
ein IT-System, welches den im jeweiligen 
Einzelfall beteiligten Leistungsträgern zur 
Verfügung gestellt werden kann. 

(2b) Um die Transparenz auf dem Ar-
beitsmarkt zu erhöhen und die Weiterbil-
dungsbeteiligung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern zu steigern, prüft die 
Bundesagentur den Aufbau und Betrieb ei-
nes Weiterbildungsportals. Abhängig von 
den Ergebnissen der Prüfung kann sie ein 
Weiterbildungsportal probeweise entwickeln 
und betreiben. Der Bund kann sich an den 
Kosten der Entwicklung des Weiterbildung-
sportals einschließlich der Prüfung nach 
Satz 1 beteiligen. 

u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Bundesregierung kann der Bun-
desagentur durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates weitere Auf-
gaben übertragen, die im Zusammenhang 
mit deren Aufgaben nach diesem Buch ste-
hen. Die Durchführung befristeter Arbeits-
marktprogramme kann sie der Bundesagen-
tur durch Verwaltungsvereinbarung übertra-
gen. 

u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Regionaldirektionen können mit 
Zustimmung der Zentrale durch Verwal-
tungsvereinbarung die Durchführung befris-
teter Arbeitsmarktprogramme der Länder 
übernehmen. 

u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Agenturen für Arbeit können die 
Zusammenarbeit mit Kreisen und Gemein-
den in Verwaltungsvereinbarungen regeln. 

u n v e r ä n d e r t  

 § 460 

 Dreizehntes Gesetz zur Änderung des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und 

anderer Gesetze 

 Personen, die am [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten nach Ar-
tikel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] in ei-
ner nach § 16e des Zweiten Buches ge-
förderten Beschäftigung nach § 27 Ab-
satz 3 Nummer 5 versicherungsfrei sind, 
bleiben in dieser Beschäftigung bis zum 
Ende der Förderung nach § 16e des Zwei-
ten Buches versicherungsfrei. 
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Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch 

Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch 

§ 23 § 23 

Fälligkeit Fälligkeit 
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(1) Laufende Beiträge, die geschuldet 
werden, werden entsprechend den Rege-
lungen der Satzung der Krankenkasse und 
den Entscheidungen des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen fällig. Beiträge, 
die nach dem Arbeitsentgelt oder dem Ar-
beitseinkommen zu bemessen sind, sind in 
voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld 
spätestens am drittletzten Bankarbeitstag 
des Monats fällig, in dem die Beschäftigung 
oder Tätigkeit, mit der das Arbeitsentgelt o-
der Arbeitseinkommen erzielt wird, ausge-
übt worden ist oder als ausgeübt gilt; ein 
verbleibender Restbeitrag wird zum drittletz-
ten Bankarbeitstag des Folgemonats fällig. 
Der Arbeitgeber kann abweichend von Satz 
2 den Betrag in Höhe der Beiträge des Vor-
monats zahlen; für einen verbleibenden 
Restbetrag bleibt es bei der Fälligkeit zum 
drittletzten Bankarbeitstag des Folgemo-
nats. In den Fällen des Satzes 3 sind Bei-
träge, die auf eine Einmalzahlung im Vormo-
nat entfallen, nicht zu berücksichtigen. 
Sonstige Beiträge werden spätestens am 
Fünfzehnten des Monats fällig, der auf den 
Monat folgt, für den sie zu entrichten sind. 
Die erstmalige Fälligkeit der Beiträge für die 
nach § 26 Absatz 2b des Dritten Buches so-
wie für die nach § 3 Satz 1 Nummer 1a des 
Sechsten Buches versicherten Pflegeperso-
nen ist abhängig von dem Zeitpunkt, zu dem 
die Pflegekasse, das private Versicherungs-
unternehmen, die Festsetzungsstelle für die 
Beihilfe oder der Dienstherr bei Heilfürsor-
geberechtigten die Versicherungspflicht der 
Pflegeperson festgestellt hat oder ohne Ver-
schulden hätte feststellen können. Wird die 
Feststellung in der Zeit vom Ersten bis zum 
Fünfzehnten eines Monats getroffen, wer-
den die Beiträge erstmals spätestens am 
Fünfzehnten des folgenden Monats fällig; 
wird die Feststellung in der Zeit vom Sech-
zehnten bis zum Ende eines Monats getrof-
fen, werden die Beiträge erstmals am Fünf-
zehnten des zweiten darauffolgenden Mo-
nats fällig; das Nähere vereinbaren die Spit-
zenverbände der beteiligten Träger der So-
zialversicherung, der Verband der privaten 
Krankenversicherung e. V. und die Festset-
zungsstellen für die Beihilfe. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Beiträge für eine Sozialleistung 
im Sinne des § 3 Satz 1 Nummer 3 des 
Sechsten Buches einschließlich Sozialleis-
tungen, auf die die Vorschriften des Fünften 
und des Sechsten Buches über die Kran-
ken- und Rentenversicherung der Bezieher 
von Arbeitslosengeld oder die Krankenver-
sicherung der Bezieher von Bürgergeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Bu-
ches entsprechend anzuwenden sind, wer-
den am Achten des auf die Zahlung der So-
zialleistung folgenden Monats fällig. Die Trä-
ger der Rentenversicherung und die Bunde-
sagentur für Arbeit können unbeschadet des 
Satzes 1 vereinbaren, dass die Beiträge zur 
Rentenversicherung aus Sozialleistungen 
der Bundesagentur für Arbeit zu den vom 
Bundesamt für Soziale Sicherung festgeleg-
ten Fälligkeitsterminen für die Rentenzah-
lungen im Inland gezahlt werden. Die Träger 
der Rentenversicherung mit Ausnahme der 
Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See als Träger der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung, die Bun-
desagentur für Arbeit und die Behörden des 
sozialen Entschädigungsrechts können un-
beschadet des Satzes 1 vereinbaren, dass 
die Beiträge zur Rentenversicherung und 
nach dem Recht der Arbeitsförderung aus 
Sozialleistungen nach dem sozialen Ent-
schädigungsrecht in voraussichtlicher Höhe 
der Beitragsschuld spätestens zum 30. Juni 
des laufenden Jahres und ein verbleibender 
Restbetrag zum nächsten Fälligkeitstermin 
gezahlt werden. 

(2) Die Beiträge für eine Sozialleis-
tung im Sinne des § 3 Satz 1 Nummer 3 
des Sechsten Buches einschließlich Sozi-
alleistungen, auf die die Vorschriften des 
Fünften und des Sechsten Buches über 
die Kranken- und Rentenversicherung der 
Bezieher von Arbeitslosengeld oder die 
Krankenversicherung der Bezieher von 
Grundsicherungsgeld nach § 19 Absatz 
1 Satz 1 des Zweiten Buches entspre-
chend anzuwenden sind, werden am Ach-
ten des auf die Zahlung der Sozialleistung 
folgenden Monats fällig. Die Träger der 
Rentenversicherung und die Bundesagen-
tur für Arbeit können unbeschadet des Sat-
zes 1 vereinbaren, dass die Beiträge zur 
Rentenversicherung aus Sozialleistungen 
der Bundesagentur für Arbeit zu den vom 
Bundesamt für Soziale Sicherung festge-
legten Fälligkeitsterminen für die Renten-
zahlungen im Inland gezahlt werden. Die 
Träger der Rentenversicherung mit Aus-
nahme der Deutschen Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See als Träger 
der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung, die Bundesagentur für Arbeit und die 
Behörden des sozialen Entschädigungs-
rechts können unbeschadet des Satzes 1 
vereinbaren, dass die Beiträge zur Ren-
tenversicherung und nach dem Recht der 
Arbeitsförderung aus Sozialleistungen 
nach dem sozialen Entschädigungsrecht 
in voraussichtlicher Höhe der Beitrags-
schuld spätestens zum 30. Juni des lau-
fenden Jahres und ein verbleibender Rest-
betrag zum nächsten Fälligkeitstermin ge-
zahlt werden. 

(2a) Bei Verwendung eines Haus-
haltsschecks (§ 28a Absatz 7) sind die Bei-
träge für das in den Monaten Januar bis Juni 
erzielte Arbeitsentgelt am 31. Juli des lau-
fenden Jahres und für das in den Monaten 
Juli bis Dezember erzielte Arbeitsentgelt am 
31. Januar des folgenden Jahres fällig. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Geschuldete Beiträge der Unfall-
versicherung werden am Fünfzehnten des 
Monats fällig, der dem Monat folgt, in dem 
der Beitragsbescheid dem Zahlungspflichti-
gen bekannt gegeben worden ist; Entspre-
chendes gilt für Beitragsvorschüsse, wenn 
der Bescheid hierüber keinen anderen Fäl-
ligkeitstermin bestimmt. Die landwirtschaftli-
che Berufsgenossenschaft kann in ihrer Sat-
zung von Satz 1 abweichende Fälligkeitster-
mine bestimmen. Für den Tag der Zahlung 
und die zulässigen Zahlungsmittel gelten die 
für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
geltenden Bestimmungen entsprechend. 
Die Fälligkeit von Beiträgen für geringfügig 
Beschäftigte in Privathaushalten, die nach § 
28a Absatz 7 der Einzugsstelle gemeldet 
worden sind, richtet sich abweichend von 
Satz 1 nach Absatz 2a. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Besondere Vorschriften für ein-
zelne Versicherungszweige, die von den 
Absätzen 1 bis 3 abweichen oder abwei-
chende Bestimmungen zulassen, bleiben 
unberührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 4 Artikel 4 

Änderung des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch 

Änderung des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch 

§ 5 § 5 

Versicherungspflicht Versicherungspflicht 

(1) Versicherungspflichtig sind  (1) Versicherungspflichtig sind  

1. Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Be-
rufsausbildung Beschäftigte, die gegen 
Arbeitsentgelt beschäftigt sind, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Personen in der Zeit, für die sie Arbeits-
losengeld nach dem Dritten Buch bezie-
hen oder nur deshalb nicht beziehen, 
weil der Anspruch wegen einer Sperr-
zeit (§ 159 des Dritten Buches) oder 
wegen einer Urlaubsabgeltung (§ 157 
Absatz 2 des Dritten Buches) ruht; dies 
gilt auch, wenn die Entscheidung, die 
zum Bezug der Leistung geführt hat, 
rückwirkend aufgehoben oder die Leis-
tung zurückgefordert oder zurückge-
zahlt worden ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. Personen in der Zeit, für die sie Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches beziehen, es sei denn, 
dass diese Leistung nur darlehens-
weise gewährt wird oder nur Leistungen 
nach § 24 Absatz 3 Satz 1 des Zweiten 
Buches bezogen werden; dies gilt auch, 
wenn die Entscheidung, die zum Bezug 
der Leistung geführt hat, rückwirkend 
aufgehoben oder die Leistung zurück-
gefordert oder zurückgezahlt worden 
ist, 

2a. Personen in der Zeit, für die sie Grund-
sicherungsgeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 des Zweiten Buches beziehen, 
es sei denn, dass diese Leistung nur 
darlehensweise gewährt wird oder nur 
Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 
des Zweiten Buches bezogen werden; 
dies gilt auch, wenn die Entscheidung, 
die zum Bezug der Leistung geführt hat, 
rückwirkend aufgehoben oder die Leis-
tung zurückgefordert oder zurückge-
zahlt worden ist, 

3. Landwirte, ihre mitarbeitenden Fami-
lienangehörigen und Altenteiler nach 
näherer Bestimmung des Zweiten Ge-
setzes über die Krankenversicherung 
der Landwirte, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. Künstler und Publizisten nach näherer 
Bestimmung des Künstlersozialversi-
cherungsgesetzes, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Personen, die in Einrichtungen der Ju-
gendhilfe für eine Erwerbstätigkeit befä-
higt werden sollen, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben sowie an Abklärungen 
der beruflichen Eignung oder Arbeitser-
probung, es sei denn, sie gehören zum 
Personenkreis nach § 151 des Vier-
zehnten Buches oder zum Personen-
kreis nach § 81 Absatz 3 des Soldaten-
entschädigungsgesetzes, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. behinderte Menschen, die in anerkann-
ten Werkstätten für behinderte Men-
schen oder in Blindenwerkstätten im 
Sinne des § 226 des Neunten Buches 
oder für diese Einrichtungen in Heimar-
beit oder bei einem anderen Leistungs-
anbieter nach § 60 des Neunten Bu-
ches tätig sind, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. behinderte Menschen, die in Anstalten, 
Heimen oder gleichartigen Einrichtun-
gen in gewisser Regelmäßigkeit eine 
Leistung erbringen, die einem Fünftel 
der Leistung eines voll erwerbsfähigen 
Beschäftigten in gleichartiger Beschäfti-
gung entspricht; hierzu zählen auch 
Dienstleistungen für den Träger der 
Einrichtung, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. Studenten, die an staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen ein-
geschrieben sind, unabhängig davon, 
ob sie ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Inland haben, wenn 
für sie auf Grund über- oder zwischen-
staatlichen Rechts kein Anspruch auf 
Sachleistungen besteht, längstens bis 
zur Vollendung des dreißigsten Lebens-
jahres; Studenten nach Vollendung des 
dreißigsten Lebensjahres sind nur ver-
sicherungspflichtig, wenn die Art der 
Ausbildung oder familiäre sowie per-
sönliche Gründe, insbesondere der Er-
werb der Zugangsvoraussetzungen in 
einer Ausbildungsstätte des Zweiten 
Bildungswegs, die Überschreitung der 
Altersgrenze rechtfertigen, 

9. u n v e r ä n d e r t  
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10. Personen, die eine in Studien- oder 
Prüfungsordnungen vorgeschriebene 
berufspraktische Tätigkeit ohne Ar-
beitsentgelt verrichten, längstens bis 
zur Vollendung des 30. Lebensjahres , 
sowie zu ihrer Berufsausbildung ohne 
Arbeitsentgelt Beschäftigte; Auszubil-
dende des Zweiten Bildungswegs, die 
sich in einem förderungsfähigen Teil ei-
nes Ausbildungsabschnitts nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
befinden, sind Praktikanten gleichge-
stellt, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. Personen, die die Voraussetzungen für 
den Anspruch auf eine Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung erfül-
len und diese Rente beantragt haben, 
wenn sie seit der erstmaligen Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit bis zur 
Stellung des Rentenantrags mindes-
tens neun Zehntel der zweiten Hälfte 
des Zeitraums Mitglied oder nach § 10 
versichert waren, 

11. u n v e r ä n d e r t  

11a. Personen, die eine selbständige 
künstlerische oder publizistische Tätig-
keit vor dem 1. Januar 1983 aufgenom-
men haben, die Voraussetzungen für 
den Anspruch auf eine Rente aus der 
Rentenversicherung erfüllen und diese 
Rente beantragt haben, wenn sie min-
destens neun Zehntel des Zeitraums 
zwischen dem 1. Januar 1985 und der 
Stellung des Rentenantrags nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz in 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert waren; für Personen, die am 
3. Oktober 1990 ihren Wohnsitz im Bei-
trittsgebiet hatten, ist anstelle des 1. Ja-
nuar 1985 der 1. Januar 1992 maßge-
bend, 

11a. u n v e r ä n d e r t  

11b. Personen, die die Voraussetzungen 
für den Anspruch 

11b. u n v e r ä n d e r t  

a) auf eine Waisenrente nach § 48 
des Sechsten Buches oder 
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b) auf eine entsprechende Leistung 
einer berufsständischen Versor-
gungseinrichtung, wenn der ver-
storbene Elternteil zuletzt als Be-
schäftigter von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung wegen einer Pflicht-
mitgliedschaft in einer berufsstän-
dischen Versorgungseinrichtung 
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 des Sechsten Buches befreit war, 

 

erfüllen und diese beantragt haben; 
dies gilt nicht für Personen, die zuletzt 
vor der Stellung des Rentenantrags pri-
vat krankenversichert waren, es sei 
denn, sie erfüllen die Voraussetzungen 
für eine Familienversicherung mit Aus-
nahme des § 10 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 oder die Voraussetzungen der 
Nummer 11, 

 

12. Personen, die die Voraussetzungen für 
den Anspruch auf eine Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung erfül-
len und diese Rente beantragt haben, 
wenn sie zu den in § 1 oder § 17a des 
Fremdrentengesetzes oder zu den in § 
20 des Gesetzes zur Wiedergutma-
chung nationalsozialistischen Unrechts 
in der Sozialversicherung genannten 
Personen gehören und ihren Wohnsitz 
innerhalb der letzten 10 Jahre vor der 
Stellung des Rentenantrags in das In-
land verlegt haben, 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. Personen, die keinen anderweitigen 
Anspruch auf Absicherung im Krank-
heitsfall haben und 

13. u n v e r ä n d e r t  

a) zuletzt gesetzlich krankenversi-
chert waren oder 

 

b) bisher nicht gesetzlich oder privat 
krankenversichert waren, es sei 
denn, dass sie zu den in Absatz 5 
oder den in § 6 Abs. 1 oder 2 ge-
nannten Personen gehören oder 
bei Ausübung ihrer beruflichen Tä-
tigkeit im Inland gehört hätten. 
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(2) Der nach Absatz 1 Nr. 11 erforder-
lichen Mitgliedszeit steht bis zum 31. De-
zember 1988 die Zeit der Ehe mit einem Mit-
glied gleich, wenn die mit dem Mitglied ver-
heiratete Person nicht mehr als nur gering-
fügig beschäftigt oder geringfügig selbstän-
dig tätig war. Bei Personen, die ihren Ren-
tenanspruch aus der Versicherung einer an-
deren Person ableiten, gelten die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Nr. 11 oder 12 
als erfüllt, wenn die andere Person diese 
Voraussetzungen erfüllt hatte. Auf die nach 
Absatz 1 Nummer 11 erforderliche Mit-
gliedszeit wird für jedes Kind, Stiefkind oder 
Pflegekind (§ 56 Absatz 2 Nummer 2 des 
Ersten Buches) eine Zeit von drei Jahren 
angerechnet. Eine Anrechnung erfolgt nicht 
für  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. ein Adoptivkind, wenn das Kind zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Adoption bereits die in § 10 Absatz 2 
vorgesehenen Altersgrenzen erreicht 
hat, oder 

 

2. ein Stiefkind, wenn das Kind zum Zeit-
punkt der Eheschließung mit dem El-
ternteil des Kindes bereits die in § 10 
Absatz 2 vorgesehenen Altersgrenzen 
erreicht hat oder wenn das Kind vor Er-
reichen dieser Altersgrenzen nicht in 
den gemeinsamen Haushalt mit dem 
Mitglied aufgenommen wurde. 

 

(3) Als gegen Arbeitsentgelt beschäf-
tigte Arbeiter und Angestellte im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 1 gelten Bezieher von Vorru-
hestandsgeld, wenn sie unmittelbar vor Be-
zug des Vorruhestandsgeldes versiche-
rungspflichtig waren und das Vorruhe-
standsgeld mindestens in Höhe von 65 vom 
Hundert des Bruttoarbeitsentgelts im Sinne 
des § 3 Abs. 2 des Vorruhestandsgesetzes 
gezahlt wird. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Als Bezieher von Vorruhestands-
geld ist nicht versicherungspflichtig, wer im 
Ausland seinen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt in einem Staat hat, mit dem 
für Arbeitnehmer mit Wohnsitz oder ge-
wöhnlichem Aufenthalt in diesem Staat 
keine über- oder zwischenstaatlichen Rege-
lungen über Sachleistungen bei Krankheit 
bestehen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(4a) Die folgenden Personen ste-
hen Beschäftigten zur Berufsausbildung im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 gleich:  

(4a) u n v e r ä n d e r t  

1. Auszubildende, die im Rahmen eines 
Berufsausbildungsvertrages nach dem 
Berufsbildungsgesetz in einer außerbe-
trieblichen Einrichtung ausgebildet wer-
den, 

 

2. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
dualen Studiengängen und 

 

3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
Ausbildungen mit Abschnitten des 
schulischen Unterrichts und der prakti-
schen Ausbildung, für die ein Ausbil-
dungsvertrag und Anspruch auf Ausbil-
dungsvergütung besteht (praxisinte-
grierte Ausbildungen). 

 

Als zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte 
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gelten Perso-
nen, die als nicht satzungsmäßige Mitglie-
der geistlicher Genossenschaften oder ähn-
licher religiöser Gemeinschaften für den 
Dienst in einer solchen Genossenschaft o-
der ähnlichen religiösen Gemeinschaft au-
ßerschulisch ausgebildet werden. 

 

(5) Nach Absatz 1 Nr. 1 oder 5 bis 12 
ist nicht versicherungspflichtig, wer haupt-
beruflich selbständig erwerbstätig ist. Bei 
Personen, die im Zusammenhang mit ihrer 
selbständigen Erwerbstätigkeit regelmäßig 
mindestens einen Arbeitnehmer mehr als 
geringfügig beschäftigen, wird vermutet, 
dass sie hauptberuflich selbständig er-
werbstätig sind; als Arbeitnehmer gelten für 
Gesellschafter auch die Arbeitnehmer der 
Gesellschaft. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(5a) Nach Absatz 1 Nr. 2a ist nicht 
versicherungspflichtig, wer zuletzt vor dem 
Bezug von Bürgergeld privat krankenversi-
chert war oder weder gesetzlich noch privat 
krankenversichert war und zu den in Absatz 
5 oder den in § 6 Abs. 1 oder 2 genannten 
Personen gehört oder bei Ausübung seiner 
beruflichen Tätigkeit im Inland gehört hätte. 
Satz 1 gilt nicht für Personen, die am 31. De-
zember 2008 nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a versi-
cherungspflichtig waren, für die Dauer ihrer 
Hilfebedürftigkeit. Personen nach Satz 1 
sind nicht nach § 10 versichert. Personen 
nach Satz 1, die am 31. Dezember 2015 die 
Voraussetzungen des § 10 erfüllt haben, 
sind ab dem 1. Januar 2016 versicherungs-
pflichtig nach Absatz 1 Nummer 2a, solange 
sie diese Voraussetzungen erfüllen. 

(5a) Nach Absatz 1 Nr. 2a ist nicht 
versicherungspflichtig, wer zuletzt vor dem 
Bezug von Grundsicherungsgeld privat 
krankenversichert war oder weder gesetz-
lich noch privat krankenversichert war und 
zu den in Absatz 5 oder den in § 6 Abs. 1 
oder 2 genannten Personen gehört oder bei 
Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit im In-
land gehört hätte. Satz 1 gilt nicht für Perso-
nen, die am 31. Dezember 2008 nach § 5 
Abs. 1 Nr. 2a versicherungspflichtig waren, 
für die Dauer ihrer Hilfebedürftigkeit. Perso-
nen nach Satz 1 sind nicht nach § 10 versi-
chert. Personen nach Satz 1, die am 31. De-
zember 2015 die Voraussetzungen des § 10 
erfüllt haben, sind ab dem 1. Januar 2016 
versicherungspflichtig nach Absatz 1 Num-
mer 2a, solange sie diese Voraussetzungen 
erfüllen. 

(6) Nach Absatz 1 Nr. 5 bis 7 oder 8 ist 
nicht versicherungspflichtig, wer nach Ab-
satz 1 Nr. 1 versicherungspflichtig ist. Trifft 
eine Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 
6 mit einer Versicherungspflicht nach Ab-
satz 1 Nr. 7 oder 8 zusammen, geht die Ver-
sicherungspflicht vor, nach der die höheren 
Beiträge zu zahlen sind. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Nach Absatz 1 Nr. 9 oder 10 ist 
nicht versicherungspflichtig, wer nach Ab-
satz 1 Nr. 1 bis 8, 11 bis 12 versicherungs-
pflichtig oder nach § 10 versichert ist, es sei 
denn, der Ehegatte, der Lebenspartner oder 
das Kind des Studenten oder Praktikanten 
ist nicht versichert oder die Versicherungs-
pflicht nach Absatz 1 Nummer 11b besteht 
über die Altersgrenze des § 10 Absatz 2 
Nummer 3 hinaus. Die Versicherungspflicht 
nach Absatz 1 Nr. 9 geht der Versicherungs-
pflicht nach Absatz 1 Nr. 10 vor. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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(8) Nach Absatz 1 Nr. 11 bis 12 ist 
nicht versicherungspflichtig, wer nach Ab-
satz 1 Nr. 1 bis 7 oder 8 versicherungspflich-
tig ist. Satz 1 gilt für die in § 190 Abs. 11a 
genannten Personen entsprechend. Bei Be-
ziehern einer Rente der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, die nach dem 31. März 
2002 nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 versicherungs-
pflichtig geworden sind, deren Anspruch auf 
Rente schon an diesem Tag bestand und 
die bis zu diesem Zeitpunkt nach § 10 oder 
nach § 7 des Zweiten Gesetzes über die 
Krankenversicherung der Landwirte versi-
chert waren, aber nicht die Vorversiche-
rungszeit des § 5 Abs. 1 Nr. 11 in der seit 
dem 1. Januar 1993 geltenden Fassung er-
füllt hatten und deren Versicherung nach § 
10 oder nach § 7 des Zweiten Gesetzes 
über die Krankenversicherung der Land-
wirte nicht von einer der in § 9 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 6 in der am 10. Mai 2019 gelten-
den Fassung genannten Personen abgelei-
tet worden ist, geht die Versicherung nach § 
10 oder nach § 7 des Zweiten Gesetzes 
über die Krankenversicherung der Land-
wirte der Versicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 
11 vor. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(8a) Nach Absatz 1 Nr. 13 ist nicht 
versicherungspflichtig, wer nach Absatz 1 
Nr. 1 bis 12 versicherungspflichtig, freiwilli-
ges Mitglied oder nach § 10 versichert ist. 
Satz 1 gilt entsprechend für Empfänger lau-
fender Leistungen nach dem Dritten, Vierten 
und Siebten Kapitel des Zwölften Buches, 
dem Teil 2 des Neunten Buches und für 
Empfänger laufender Leistungen nach § 2 
des Asylbewerberleistungsgesetzes. Satz 2 
gilt auch, wenn der Anspruch auf diese Leis-
tungen für weniger als einen Monat unter-
brochen wird. Der Anspruch auf Leistungen 
nach § 19 Abs. 2 gilt nicht als Absicherung 
im Krankheitsfall im Sinne von Absatz 1 Nr. 
13, sofern im Anschluss daran kein ander-
weitiger Anspruch auf Absicherung im 
Krankheitsfall besteht. 

(8a) u n v e r ä n d e r t  
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(9) Kommt eine Versicherung nach 
den §§ 5, 9 oder 10 nach Kündigung des 
Versicherungsvertrages nicht zu Stande o-
der endet eine Versicherung nach den §§ 5 
oder 10 vor Erfüllung der Vorversicherungs-
zeit nach § 9, ist das private Krankenversi-
cherungsunternehmen zum erneuten Ab-
schluss eines Versicherungsvertrages ver-
pflichtet, wenn der vorherige Vertrag für 
mindestens fünf Jahre vor seiner Kündigung 
ununterbrochen bestanden hat. Der Ab-
schluss erfolgt ohne Risikoprüfung zu glei-
chen Tarifbedingungen, die zum Zeitpunkt 
der Kündigung bestanden haben; die bis 
zum Ausscheiden erworbenen Alterungs-
rückstellungen sind dem Vertrag zuzu-
schreiben. Wird eine gesetzliche Kranken-
versicherung nach Satz 1 nicht begründet, 
tritt der neue Versicherungsvertrag am Tag 
nach der Beendigung des vorhergehenden 
Versicherungsvertrages in Kraft. Endet die 
gesetzliche Krankenversicherung nach Satz 
1 vor Erfüllung der Vorversicherungszeit, 
tritt der neue Versicherungsvertrag am Tag 
nach Beendigung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung in Kraft. Die Verpflichtung 
nach Satz 1 endet drei Monate nach der Be-
endigung des Versicherungsvertrages, 
wenn eine Versicherung nach den §§ 5, 9 
oder 10 nicht begründet wurde. Bei Beendi-
gung der Versicherung nach den §§ 5 oder 
10 vor Erfüllung der Vorversicherungszeiten 
nach § 9 endet die Verpflichtung nach Satz 
1 längstens zwölf Monate nach der Beendi-
gung des privaten Versicherungsvertrages. 
Die vorstehenden Regelungen zum Versi-
cherungsvertrag sind auf eine Anwart-
schaftsversicherung in der privaten Kran-
kenversicherung entsprechend anzuwen-
den. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) nicht belegt (10) u n v e r ä n d e r t  
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(11) Ausländer, die nicht Angehörige ei-
nes Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, Angehörige eines Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder Staatsangehörige der 
Schweiz sind, werden von der Versiche-
rungspflicht nach Absatz 1 Nr. 13 erfasst, 
wenn sie eine Niederlassungserlaubnis o-
der eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Be-
fristung auf mehr als zwölf Monate nach 
dem Aufenthaltsgesetz besitzen und für die 
Erteilung dieser Aufenthaltstitel keine Ver-
pflichtung zur Sicherung des Lebensunter-
halts nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 des Aufenthalts-
gesetzes besteht. Angehörige eines ande-
ren Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, Angehörige eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder Staatsangehö-
rige der Schweiz werden von der Versiche-
rungspflicht nach Absatz 1 Nr. 13 nicht er-
fasst, wenn die Voraussetzung für die Woh-
nortnahme in Deutschland die Existenz ei-
nes Krankenversicherungsschutzes nach § 
4 des Freizügigkeitsgesetzes/EU ist. Bei 
Leistungsberechtigten nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz liegt eine Absiche-
rung im Krankheitsfall bereits dann vor, 
wenn ein Anspruch auf Leistungen bei 
Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 
nach § 4 des Asylbewerberleistungsgeset-
zes dem Grunde nach besteht. 

(11) u n v e r ä n d e r t  

§ 9 § 9 

Freiwillige Versicherung Freiwillige Versicherung 

(1) Der Versicherung können beitreten  (1) Der Versicherung können beitre-
ten  
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1. Personen, die als Mitglieder aus der 
Versicherungspflicht ausgeschieden 
sind und in den letzten fünf Jahren vor 
dem Ausscheiden mindestens vierund-
zwanzig Monate oder unmittelbar vor 
dem Ausscheiden ununterbrochen min-
destens zwölf Monate versichert waren; 
Zeiten der Mitgliedschaft nach § 189 
und Zeiten, in denen eine Versicherung 
allein deshalb bestanden hat, weil Bür-
gergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches zu Unrecht bezogen 
wurde, werden nicht berücksichtigt, 

1. Personen, die als Mitglieder aus der 
Versicherungspflicht ausgeschieden 
sind und in den letzten fünf Jahren vor 
dem Ausscheiden mindestens vierund-
zwanzig Monate oder unmittelbar vor 
dem Ausscheiden ununterbrochen min-
destens zwölf Monate versichert waren; 
Zeiten der Mitgliedschaft nach § 189 
und Zeiten, in denen eine Versicherung 
allein deshalb bestanden hat, weil 
Grundsicherungsgeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 des Zweiten Buches zu 
Unrecht bezogen wurde, werden nicht 
berücksichtigt, 

2. Personen, deren Versicherung nach § 
10 erlischt oder nur deswegen nicht be-
steht, weil die Voraussetzungen des § 
10 Abs. 3 vorliegen, wenn sie oder der 
Elternteil, aus dessen Versicherung die 
Familienversicherung abgeleitet wurde, 
die in Nummer 1 genannte Vorversiche-
rungszeit erfüllen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Personen, die erstmals eine Beschäfti-
gung im Inland aufnehmen und nach § 
6 Absatz 1 Nummer 1 versicherungsfrei 
sind; Beschäftigungen vor oder wäh-
rend der beruflichen Ausbildung bleiben 
unberücksichtigt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. schwerbehinderte Menschen im Sinne 
des Neunten Buches, wenn sie, ein El-
ternteil, ihr Ehegatte oder ihr Lebens-
partner in den letzten fünf Jahren vor 
dem Beitritt mindestens drei Jahre ver-
sichert waren, es sei denn, sie konnten 
wegen ihrer Behinderung diese Voraus-
setzung nicht erfüllen; die Satzung kann 
das Recht zum Beitritt von einer Alters-
grenze abhängig machen, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Arbeitnehmer, deren Mitgliedschaft 
durch Beschäftigung im Ausland oder 
bei einer zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Organisation endete, 
wenn sie innerhalb von zwei Monaten 
nach Rückkehr in das Inland oder nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit bei der zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen 
Organisation wieder eine Beschäfti-
gung aufnehmen, 

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. innerhalb von drei Monaten nach Auf-
enthaltnahme im Inland Ausländer mit 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18d 
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. innerhalb von sechs Monaten nach 
ständiger Aufenthaltnahme im Inland o-
der innerhalb von drei Monaten nach 
Ende des Bezugs von Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Bu-
ches Spätaussiedler sowie deren ge-
mäß § 7 Abs. 2 Satz 1 des Bundesver-
triebenengesetzes leistungsberechtigte 
Ehegatten und Abkömmlinge, die bis 
zum Verlassen ihres früheren Versiche-
rungsbereichs bei einem dortigen Trä-
ger der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert waren, 

7. innerhalb von sechs Monaten nach 
ständiger Aufenthaltnahme im Inland o-
der innerhalb von drei Monaten nach 
Ende des Bezugs von Grundsiche-
rungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
des Zweiten Buches Spätaussiedler so-
wie deren gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 des 
Bundesvertriebenengesetzes leis-
tungsberechtigte Ehegatten und Ab-
kömmlinge, die bis zum Verlassen ihres 
früheren Versicherungsbereichs bei ei-
nem dortigen Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert waren, 

8. Personen, die ab dem 31. Dezember 
2018 als Soldatinnen oder Soldaten auf 
Zeit aus dem Dienst ausgeschieden 
sind. 

8. u n v e r ä n d e r t  

Für die Berechnung der Vorversicherungs-
zeiten nach Satz 1 Nr. 1 gelten 360 Tage ei-
nes Bezugs von Leistungen, die nach § 339 
des Dritten Buches berechnet werden, als 
zwölf Monate. 

Für die Berechnung der Vorversicherungs-
zeiten nach Satz 1 Nr. 1 gelten 360 Tage ei-
nes Bezugs von Leistungen, die nach § 339 
des Dritten Buches berechnet werden, als 
zwölf Monate. 

(2) Der Beitritt ist der Krankenkasse in-
nerhalb von drei Monaten anzuzeigen 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 nach Be-
endigung der Mitgliedschaft, 

 

2. im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 nach Be-
endigung der Versicherung oder nach 
Geburt des Kindes, 

 

3. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 
3 nach Aufnahme der Beschäftigung, 

 

4. im Falle des Absatzes 1 Nr. 4 nach 
Feststellung der Behinderung nach § 
151 des Neunten Buches, 

 

5. im Falle des Absatzes 1 Nummer 5 
nach Rückkehr in das Inland oder nach 
Beendigung der Tätigkeit bei der zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen 
Organisation, 
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6. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 
8 nach dem Ausscheiden aus dem 
Dienst als Soldatin oder Soldat auf Zeit. 

 

(3) Kann zum Zeitpunkt des Beitritts 
zur gesetzlichen Krankenversicherung nach 
Absatz 1 Nr. 7 eine Bescheinigung nach § 
15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenen-
gesetzes nicht vorgelegt werden, reicht als 
vorläufiger Nachweis der vom Bundesver-
waltungsamt im Verteilungsverfahren nach 
§ 8 Abs. 1 des Bundesvertriebenengesetzes 
ausgestellte Registrierschein und die Bestä-
tigung der für die Ausstellung einer Beschei-
nigung nach § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundes-
vertriebenengesetzes zuständigen Be-
hörde, dass die Ausstellung dieser Beschei-
nigung beantragt wurde. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 186 § 186 

Beginn der Mitgliedschaft Versiche-
rungspflichtiger 

Beginn der Mitgliedschaft Versiche-
rungspflichtiger 

(1) Die Mitgliedschaft versicherungs-
pflichtig Beschäftigter beginnt mit dem Tag 
des Eintritts in das Beschäftigungsverhält-
nis. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Mitgliedschaft unständig Be-
schäftigter (§ 179 Abs. 2) beginnt mit dem 
Tag der Aufnahme der unständigen Be-
schäftigung, für die die zuständige Kranken-
kasse erstmalig Versicherungspflicht fest-
gestellt hat, wenn die Feststellung innerhalb 
eines Monats nach Aufnahme der Beschäf-
tigung erfolgt, andernfalls mit dem Tag der 
Feststellung. Die Mitgliedschaft besteht 
auch an den Tagen fort, an denen der un-
ständig Beschäftigte vorübergehend, längs-
tens für drei Wochen nicht beschäftigt wird. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Die Mitgliedschaft der Bezie-
her von Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 
1 des Zweiten Buches und Arbeitslosengeld 
oder Unterhaltsgeld nach dem Dritten Buch 
beginnt mit dem Tag, von dem an die Leis-
tung bezogen wird. 

(2a) Die Mitgliedschaft der Bezie-
her von Grundsicherungsgeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches und Ar-
beitslosengeld oder Unterhaltsgeld nach 
dem Dritten Buch beginnt mit dem Tag, von 
dem an die Leistung bezogen wird. 
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(3) Die Mitgliedschaft der nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz Versi-
cherten beginnt mit dem Tage, an dem die 
Versicherungspflicht auf Grund der Feststel-
lung der Künstlersozialkasse beginnt. Ist die 
Versicherungspflicht nach dem Künstlerso-
zialversicherungsgesetz durch eine unstän-
dige Beschäftigung (§ 179 Abs. 2) unterbro-
chen worden, beginnt die Mitgliedschaft mit 
dem Tage nach dem Ende der unständigen 
Beschäftigung. Kann nach § 9 des Künstler-
sozialversicherungsgesetzes ein Versiche-
rungsvertrag gekündigt werden, beginnt die 
Mitgliedschaft mit dem auf die Kündigung 
folgenden Monat, spätestens zwei Monate 
nach der Feststellung der Versicherungs-
pflicht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Mitgliedschaft von Personen, 
die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine 
Erwerbstätigkeit befähigt werden, beginnt 
mit dem Beginn der Maßnahme. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Mitgliedschaft versicherungs-
pflichtiger Teilnehmer an Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben beginnt mit dem 
Beginn der Maßnahme. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Mitgliedschaft versicherungs-
pflichtiger behinderter Menschen beginnt 
mit dem Beginn der Tätigkeit in den aner-
kannten Werkstätten für behinderte Men-
schen, Anstalten, Heimen oder gleicharti-
gen Einrichtungen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Mitgliedschaft versicherungs-
pflichtiger Studenten beginnt mit dem Se-
mester, frühestens mit dem Tag der Ein-
schreibung oder der Rückmeldung an der 
Hochschule. Bei Hochschulen, in denen das 
Studienjahr in Trimester eingeteilt ist, tritt an 
die Stelle des Semesters das Trimester. Für 
Hochschulen, die keine Semestereinteilung 
haben, gelten als Semester im Sinne des 
Satzes 1 die Zeiten vom 1. April bis 30. Sep-
tember und vom 1. Oktober bis 31. März. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die Mitgliedschaft versicherungs-
pflichtiger Praktikanten beginnt mit dem Tag 
der Aufnahme der berufspraktischen Tätig-
keit. Die Mitgliedschaft von zu ihrer Berufs-
ausbildung ohne Arbeitsentgelt Beschäftig-
ten beginnt mit dem Tag des Eintritts in die 
Beschäftigung. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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(9) Die Mitgliedschaft versicherungs-
pflichtiger Rentner beginnt mit dem Tag der 
Stellung des Rentenantrags. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Wird die Mitgliedschaft Versiche-
rungspflichtiger zu einer Krankenkasse ge-
kündigt (§ 175), beginnt die Mitgliedschaft 
bei der neugewählten Krankenkasse abwei-
chend von den Absätzen 1 bis 9 mit dem 
Tag nach Eintritt der Rechtswirksamkeit der 
Kündigung. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

(11) Die Mitgliedschaft der nach § 5 
Abs. 1 Nr. 13 Versicherungspflichtigen be-
ginnt mit dem ersten Tag ohne anderweiti-
gen Anspruch auf Absicherung im Krank-
heitsfall im Inland. Die Mitgliedschaft von 
Ausländern, die nicht Angehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, eines 
Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder Staats-
angehörige der Schweiz sind, beginnt mit 
dem ersten Tag der Geltung der Niederlas-
sungserlaubnis oder der Aufenthaltserlaub-
nis. Für Personen, die am 1. April 2007 kei-
nen anderweitigen Anspruch auf Absiche-
rung im Krankheitsfall haben, beginnt die 
Mitgliedschaft an diesem Tag. 

(11) u n v e r ä n d e r t  

§ 190 § 190 

Ende der Mitgliedschaft Versicherungs-
pflichtiger 

Ende der Mitgliedschaft Versicherungs-
pflichtiger 

(1) Die Mitgliedschaft Versicherungs-
pflichtiger endet mit dem Tod des Mitglieds. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Mitgliedschaft versicherungs-
pflichtig Beschäftigter endet mit Ablauf des 
Tages, an dem das Beschäftigungsverhält-
nis gegen Arbeitsentgelt endet. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) (weggefallen) (3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Mitgliedschaft unständig Be-
schäftigter endet, wenn das Mitglied die be-
rufsmäßige Ausübung der unständigen Be-
schäftigung nicht nur vorübergehend auf-
gibt, spätestens mit Ablauf von drei Wochen 
nach dem Ende der letzten unständigen Be-
schäftigung. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Die Mitgliedschaft der nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz Versi-
cherten endet mit dem Tage, an dem die 
Versicherungspflicht auf Grund der Feststel-
lung der Künstlersozialkasse endet; § 192 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 bleibt unberührt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Mitgliedschaft von Personen, 
die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine 
Erwerbstätigkeit befähigt werden, endet mit 
dem Ende der Maßnahme. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Mitgliedschaft versicherungs-
pflichtiger Teilnehmer an Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben endet mit dem 
Ende der Maßnahme, bei Weiterzahlung 
des Übergangsgeldes mit Ablauf des Tages, 
bis zu dem Übergangsgeld gezahlt wird. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die Mitgliedschaft von versiche-
rungspflichtigen behinderten Menschen in 
anerkannten Werkstätten für behinderte 
Menschen, Anstalten, Heimen oder gleich-
artigen Einrichtungen endet mit Aufgabe der 
Tätigkeit. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Die Mitgliedschaft versicherungs-
pflichtiger Studenten endet mit Ablauf des 
Semesters, für das sie sich zuletzt einge-
schrieben oder zurückgemeldet haben, 
wenn sie  

(9) u n v e r ä n d e r t  

1. bis zum Ablauf oder mit Wirkung zum 
Ablauf dieses Semesters exmatrikuliert 
worden sind oder 

 

2. bis zum Ablauf dieses Semesters das 
30. Lebensjahr vollendet haben. 
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Bei Anerkennung von Hinderungsgründen, 
die eine Überschreitung der Altersgrenze 
nach Satz 1 Nummer 2 rechtfertigen, endet 
die Mitgliedschaft mit Ablauf des Verlänge-
rungszeitraums zum Semesterende. Abwei-
chend von Satz 1 Nummer 1 endet im Fall 
der Exmatrikulation die Mitgliedschaft mit 
Ablauf des Tages, an dem der Student sei-
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
im Geltungsbereich des Sozialgesetzbuchs 
aufgegeben hat oder an dem er dauerhaft 
an seinen Wohnsitz oder Ort des gewöhnli-
chen Aufenthalts außerhalb des Geltungs-
bereichs des Sozialgesetzbuchs zurück-
kehrt. Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn sich 
der Student nach Ablauf des Semesters, in 
dem oder mit Wirkung zu dessen Ablauf er 
exmatrikuliert wurde, innerhalb eines Mo-
nats an einer staatlichen oder staatlich an-
erkannten Hochschule einschreibt. § 186 
Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 

(10) Die Mitgliedschaft versicherungs-
pflichtiger Praktikanten endet mit dem Tag 
der Aufgabe der berufspraktischen Tätigkeit 
oder vor Aufgabe des Praktikums mit Voll-
endung des 30. Lebensjahres. Die Mitglied-
schaft von zu ihrer Berufsausbildung ohne 
Arbeitsentgelt Beschäftigten endet mit dem 
Tag der Aufgabe der Beschäftigung. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

(11) Die Mitgliedschaft versicherungs-
pflichtiger Rentner endet  

(11) u n v e r ä n d e r t  

1. mit Ablauf des Monats, in dem der An-
spruch auf Rente wegfällt oder die Ent-
scheidung über den Wegfall oder den 
Entzug der Rente unanfechtbar gewor-
den ist, frühestens mit Ablauf des Mo-
nats, für den letztmalig Rente zu zahlen 
ist, 

 

2. bei Gewährung einer Rente für zurück-
liegende Zeiträume mit Ablauf des Mo-
nats, in dem die Entscheidung unan-
fechtbar wird. 
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(11a) Die Mitgliedschaft der in § 9 
Abs. 1 Satz 1 Nummer 6 in der am 10. Mai 
2019 geltenden Fassung genannten Perso-
nen, die das Beitrittsrecht ausgeübt haben, 
sowie ihrer Familienangehörigen, die nach 
dem 31. März 2002 nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 
versicherungspflichtig geworden sind, deren 
Anspruch auf Rente schon an diesem Tag 
bestand, die aber nicht die Vorversiche-
rungszeit des § 5 Abs. 1 Nr. 11 in der seit 
dem 1. Januar 1993 geltenden Fassung er-
füllt hatten und die bis zum 31. März 2002 
nach § 10 oder nach § 7 des Zweiten Geset-
zes über die Krankenversicherung der 
Landwirte versichert waren, endet mit dem 
Eintritt der Versicherungspflicht nach § 5 
Abs. 1 Nr. 11. 

(11a) u n v e r ä n d e r t  

(12) Die Mitgliedschaft der Bezieher von 
Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches und Arbeitslosengeld oder 
Unterhaltsgeld nach dem Dritten Buch endet 
mit Ablauf des letzten Tages, für den die 
Leistung bezogen wird. 

(12) Die Mitgliedschaft der Bezieher 
von Grundsicherungsgeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 des Zweiten Buches und Ar-
beitslosengeld oder Unterhaltsgeld nach 
dem Dritten Buch endet mit Ablauf des 
letzten Tages, für den die Leistung bezo-
gen wird. 

(13) Die Mitgliedschaft der in § 5 Abs. 1 
Nr. 13 genannten Personen endet mit Ab-
lauf des Vortages, an dem  

(13) u n v e r ä n d e r t  

1. ein anderweitiger Anspruch auf Absi-
cherung im Krankheitsfall begründet 
wird oder 

 

2. der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufent-
halt in einen anderen Staat verlegt wird. 

 

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für Mitglieder, die Emp-
fänger von Leistungen nach dem Dritten, 
Vierten, Sechsten und Siebten Kapitel des 
Zwölften Buches sind. 
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§ 203a § 203a 

Meldepflicht bei Bezug von Arbeitslo-
sengeld, Bürgergeld oder Unterhalts-

geld 

Meldepflicht bei Bezug von Arbeitslo-
sengeld, Grundsicherungsgeld oder Un-

terhaltsgeld 

Die Agenturen für Arbeit oder in den 
Fällen des § 6a des Zweiten Buches die zu-
gelassenen kommunalen Träger erstatten 
die Meldungen hinsichtlich der nach § 5 
Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 2a Versicherten ent-
sprechend §§ 28a bis 28c des Vierten Bu-
ches. 

u n v e r ä n d e r t  

§ 232a § 232a 

Beitragspflichtige Einnahmen der Bezie-
her von Arbeitslosengeld, Unterhalts-
geld, Kurzarbeitergeld oder Qualifizie-

rungsgeld 

Beitragspflichtige Einnahmen der Bezie-
her von Arbeitslosengeld, Unterhalts-
geld, Kurzarbeitergeld oder Qualifizie-

rungsgeld 

(1) Als beitragspflichtige Einnahmen 
gelten  

(1) Als beitragspflichtige Einnahmen 
gelten  

1. bei Personen, die Arbeitslosengeld o-
der Unterhaltsgeld nach dem Dritten 
Buch beziehen, 80 vom Hundert des 
der Leistung zugrunde liegenden, durch 
sieben geteilten wöchentlichen Arbeits-
entgelts nach § 226 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 
soweit es ein Dreihundertsechzigstel 
der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 
6 Abs. 7 nicht übersteigt; 80 vom Hun-
dert des beitragspflichtigen Arbeitsent-
gelts aus einem nicht geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnis sind abzuzie-

hen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. bei Personen, die Bürgergeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches 
beziehen, das 0,2155fache der monat-
lichen Bezugsgröße; abweichend von § 
223 Absatz 1 sind die Beiträge für jeden 
Kalendermonat, in dem mindestens für 
einen Tag eine Mitgliedschaft besteht, 
zu zahlen. 

2. bei Personen, die Grundsicherungs-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches beziehen, das 
0,2155fache der monatlichen Bezugs-
größe; abweichend von § 223 Absatz 1 
sind die Beiträge für jeden Kalendermo-
nat, in dem mindestens für einen Tag 
eine Mitgliedschaft besteht, zu zahlen. 
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Bei Personen, die Teilarbeitslosengeld oder 
Teilunterhaltsgeld nach dem Dritten Buch 
beziehen, ist Satz 1 Nr. 1 zweiter Teilsatz 
nicht anzuwenden. Ab Beginn des zweiten 
Monats bis zur zwölften Woche einer Sperr-
zeit oder ab Beginn des zweiten Monats ei-
nes Ruhenszeitraumes wegen einer Ur-
laubsabgeltung gelten die Leistungen als 
bezogen. 

Bei Personen, die Teilarbeitslosengeld oder 
Teilunterhaltsgeld nach dem Dritten Buch 
beziehen, ist Satz 1 Nr. 1 zweiter Teilsatz 
nicht anzuwenden. Ab Beginn des zweiten 
Monats bis zur zwölften Woche einer Sperr-
zeit oder ab Beginn des zweiten Monats ei-
nes Ruhenszeitraumes wegen einer Ur-
laubsabgeltung gelten die Leistungen als 
bezogen. 

(1a) (weggefallen) u n v e r ä n d e r t  

(2) Soweit Kurzarbeitergeld oder Qua-
lifizierungsgeld nach dem Dritten Buch ge-
währt wird, gelten als beitragspflichtige Ein-
nahmen nach § 226 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 80 
vom Hundert des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Sollentgelt und dem Istent-
gelt nach § 106 des Dritten Buches beim 
Kurzarbeitergeld oder nach § 82b des Drit-
ten Buches beim Qualifizierungsgeld. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) § 226 gilt entsprechend. (3) u n v e r ä n d e r t  

§ 246 § 246 

Beitragssatz für Beziehende von Bür-
gergeld 

Beitragssatz für Beziehende von Grund-
sicherungsgeld 

Für Personen, die Bürgergeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches bezie-
hen, gilt als Beitragssatz der ermäßigte Bei-
tragssatz nach § 243. 

u n v e r ä n d e r t  

§ 251 § 251 

Tragung der Beiträge durch Dritte Tragung der Beiträge durch Dritte 

(1) Der zuständige Rehabilitationsträ-
ger trägt die auf Grund der Teilnahme an 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
sowie an Berufsfindung oder Arbeitserpro-
bung (§ 5 Abs. 1 Nr. 6) oder des Bezugs von 
Übergangsgeld, Verletztengeld, Versor-
gungskrankengeld, Krankengeld der Sozia-
len Entschädigung oder Krankengeld der 
Soldatenentschädigung (§ 192 Abs. 1 Nr. 3) 
zu zahlenden Beiträge. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Träger der Einrichtung trägt den 
Beitrag allein 

u n v e r ä n d e r t  
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für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 versicherungs-
pflichtigen Jugendlichen, 

u n v e r ä n d e r t  

für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 7 oder 8 versi-
cherungspflichtigen behinderten Men-
schen, wenn das tatsächliche Arbeits-
entgelt den nach § 235 Abs. 3 maßgeb-
lichen Mindestbetrag nicht übersteigt; 
im übrigen gilt § 249 Abs. 1 entspre-
chend. 

u n v e r ä n d e r t  

Für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 7 versiche-
rungspflichtigen behinderten Menschen 
sind die Beiträge, die der Träger der Einrich-
tung zu tragen hat, von den für die behinder-
ten Menschen zuständigen Leistungsträ-
gern zu erstatten. Satz 1 Nummer 2 und 
Satz 2 gelten für einen anderen Leistungs-
anbieter nach § 60 des Neunten Buches 
entsprechend. 

u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Künstlersozialkasse trägt die 
Beiträge für die nach dem Künstlersozialver-
sicherungsgesetz versicherungspflichtigen 
Mitglieder. Hat die Künstlersozialkasse 
nach § 16 Abs. 2 Satz 2 des Künstlersozial-
versicherungsgesetzes das Ruhen der Leis-
tungen festgestellt, entfällt für die Zeit des 
Ruhens die Pflicht zur Entrichtung des Bei-
trages, es sei denn, das Ruhen endet nach 
§ 16 Abs. 2 Satz 5 des Künstlersozialversi-
cherungsgesetzes. Bei einer Vereinbarung 
nach § 16 Abs. 2 Satz 6 des Künstlersozial-
versicherungsgesetzes ist die Künstlersozi-
alkasse zur Entrichtung der Beiträge für die 
Zeit des Ruhens insoweit verpflichtet, als 
der Versicherte seine Beitragsanteile zahlt. 

u n v e r ä n d e r t  
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(4) Der Bund trägt die Beiträge für 
Wehrdienst- und Zivildienstleistende im 
Falle des § 193 Abs. 2 und 3 sowie für die 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a versicherungspflich-
tigen Bezieher von Bürgergeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches. Die 
Höhe der vom Bund zu tragenden Zusatz-
beiträge für die nach § 5 Absatz 1 Nummer 
2a versicherungspflichtigen Bezieher von 
Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches wird für ein Kalenderjahr je-
weils im Folgejahr abschließend festgestellt. 
Hierzu ermittelt das Bundesministerium für 
Gesundheit den rechnerischen Zusatzbei-
tragssatz, der sich als Durchschnitt der im 
Kalenderjahr geltenden Zusatzbeitrags-
sätze der Krankenkassen nach § 242 Ab-
satz 1 unter Berücksichtigung der Zahl ihrer 
Mitglieder ergibt. Weicht der durchschnittli-
che Zusatzbeitragssatz nach § 242a von 
dem für das Kalenderjahr nach Satz 2 ermit-
telten rechnerischen Zusatzbeitragssatz ab, 
so erfolgt zwischen dem Gesundheitsfonds 
und dem Bundeshaushalt ein finanzieller 
Ausgleich des sich aus der Abweichung er-
gebenden Differenzbetrags. Den Ausgleich 
führt das Bundesamtes für Soziale Siche-
rung für den Gesundheitsfonds nach § 271 
und das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen für den Bund 
durch. Ein Ausgleich findet nicht statt, wenn 
sich ein Betrag von weniger als einer Million 
Euro ergibt. 

(4) Der Bund trägt die Beiträge für 
Wehrdienst- und Zivildienstleistende im 
Falle des § 193 Abs. 2 und 3 sowie für die 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a versicherungspflich-
tigen Bezieher von Grundsicherungsgeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Bu-
ches. Die Höhe der vom Bund zu tragenden 
Zusatzbeiträge für die nach § 5 Absatz 1 
Nummer 2a versicherungspflichtigen Bezie-
her von Grundsicherungsgeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches wird für 
ein Kalenderjahr jeweils im Folgejahr ab-
schließend festgestellt. Hierzu ermittelt das 
Bundesministerium für Gesundheit den 
rechnerischen Zusatzbeitragssatz, der sich 
als Durchschnitt der im Kalenderjahr gelten-
den Zusatzbeitragssätze der Krankenkas-
sen nach § 242 Absatz 1 unter Berücksich-
tigung der Zahl ihrer Mitglieder ergibt. 
Weicht der durchschnittliche Zusatzbei-
tragssatz nach § 242a von dem für das Ka-
lenderjahr nach Satz 2 ermittelten rechneri-
schen Zusatzbeitragssatz ab, so erfolgt zwi-
schen dem Gesundheitsfonds und dem 
Bundeshaushalt ein finanzieller Ausgleich 
des sich aus der Abweichung ergebenden 
Differenzbetrags. Den Ausgleich führt das 
Bundesamtes für Soziale Sicherung für den 
Gesundheitsfonds nach § 271 und das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen für den Bund durch. Ein Aus-
gleich findet nicht statt, wenn sich ein Betrag 
von weniger als einer Million Euro ergibt. 

§ 252 § 252 

Beitragszahlung Beitragszahlung 

(1) Soweit gesetzlich nichts Abwei-
chendes bestimmt ist, sind die Beiträge von 
demjenigen zu zahlen, der sie zu tragen hat. 
Abweichend von Satz 1 zahlen die Bunde-
sagentur für Arbeit oder in den Fällen des § 
6a des Zweiten Buches die zugelassenen 
kommunalen Träger die Beiträge für die Be-
zieher von Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 des Zweiten Buches. 

(1) Soweit gesetzlich nichts Abwei-
chendes bestimmt ist, sind die Beiträge 
von demjenigen zu zahlen, der sie zu tra-
gen hat. Abweichend von Satz 1 zahlen 
die Bundesagentur für Arbeit oder in den 
Fällen des § 6a des Zweiten Buches die 
zugelassenen kommunalen Träger die 
Beiträge für die Bezieher von Grundsi-
cherungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
des Zweiten Buches. 
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(2) Die Beitragszahlung erfolgt in den 
Fällen des § 251 Abs. 3, 4 und 4a an den 
Gesundheitsfonds. Ansonsten erfolgt die 
Beitragszahlung an die nach § 28i des Vier-
ten Buches zuständige Einzugsstelle. Die 
Einzugsstellen leiten die nach Satz 2 ge-
zahlten Beiträge einschließlich der Zinsen 
auf Beiträge und Säumniszuschläge ar-
beitstäglich an den Gesundheitsfonds wei-
ter. Das Weitere zum Verfahren der Bei-
tragszahlungen nach Satz 1 und Beitrags-
weiterleitungen nach Satz 3 wird durch 
Rechtsverordnung nach den §§ 28c und 28n 
des Vierten Buches geregelt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Die Pflegekassen zahlen für 
Bezieher von Pflegeunterstützungsgeld die 
Beiträge nach § 249c Satz 1 Nummer 1 und 
3. Die privaten Versicherungsunternehmen, 
die Festsetzungsstellen für die Beihilfe oder 
die Dienstherren zahlen die Beiträge nach § 
249c Satz 1 Nummer 2 und 3; der Verband 
der privaten Krankenversicherung e. V., die 
Festsetzungsstellen für die Beihilfe und die 
Dienstherren vereinbaren mit dem Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen und dem 
Bundesamt für Soziale Sicherung Näheres 
über die Zahlung und Abrechnung der Bei-
träge. Für den Beitragsabzug gilt § 28g Satz 
1 und 2 des Vierten Buches entsprechend. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(2b) (weggefallen) (2b) u n v e r ä n d e r t  

(3) Schuldet ein Mitglied Auslagen, 
Gebühren, insbesondere Mahn- und Voll-
streckungsgebühren sowie wie Gebühren 
zu behandelnde Entgelte für Rücklastschrif-
ten, Beiträge, den Zusatzbeitrag nach § 242 
in der bis zum 31. Dezember 2014 gelten-
den Fassung, Prämien nach § 53, Säumnis-
zuschläge, Zinsen, Bußgelder oder 
Zwangsgelder, kann es bei Zahlung bestim-
men, welche Schuld getilgt werden soll. 
Trifft das Mitglied keine Bestimmung, wer-
den die Schulden in der genannten Reihen-
folge getilgt. Innerhalb der gleichen Schul-
denart werden die einzelnen Schulden nach 
ihrer Fälligkeit, bei gleichzeitiger Fälligkeit 
anteilmäßig getilgt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Für die Haftung der Einzugsstellen 
wegen schuldhafter Pflichtverletzung beim 
Einzug von Beiträgen nach Absatz 2 Satz 2 
gilt § 28r Abs. 1 und 2 des Vierten Buches 
entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Das Bundesministerium für Ge-
sundheit regelt durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates das Nähere 
über die Prüfung der von den Krankenkas-
sen mitzuteilenden Daten durch die mit der 
Prüfung nach § 274 befassten Stellen ein-
schließlich der Folgen fehlerhafter Datenlie-
ferungen oder nicht prüfbarer Daten sowie 
das Verfahren der Prüfung und der Prüfkri-
terien für die Bereiche der Beitragsfestset-
zung, des Beitragseinzugs und der Weiter-
leitung von Beiträgen nach Absatz 2 Satz 2 
durch die Krankenkassen, auch abwei-
chend von § 274. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Stellt die Aufsichtsbehörde fest, 
dass eine Krankenkasse die Monatsabrech-
nungen über die Sonstigen Beiträge gegen-
über dem Bundesamt für Soziale Sicherung 
als Verwalter des Gesundheitsfonds entge-
gen der Rechtsverordnung auf Grundlage 
der §§ 28n und 28p des Vierten Buches 
nicht, nicht vollständig, nicht richtig oder 
nicht fristgerecht abgibt, kann sie die Auffor-
derung zur Behebung der festgestellten 
Rechtsverletzung und zur Unterlassung 
künftiger Rechtsverletzungen mit der Andro-
hung eines Zwangsgeldes bis zu 50 000 
Euro für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
verbinden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 5 Artikel 5 

Änderungen des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch 

Änderungen des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch 

§ 3 § 3 

Sonstige Versicherte Sonstige Versicherte 

Versicherungspflichtig sind Personen in 
der Zeit,  

Versicherungspflichtig sind Personen in 
der Zeit,  

1. für die ihnen Kindererziehungszeiten 
anzurechnen sind (§ 56), 

1. u n v e r ä n d e r t  

1a. in der sie eine oder mehrere pflegebe-
dürftige Personen mit mindestens Pfle-
gegrad 2 wenigstens zehn Stunden wö-
chentlich, verteilt auf regelmäßig min-
destens zwei Tage in der Woche, in ih-
rer häuslichen Umgebung nicht er-
werbsmäßig pflegen (nicht erwerbsmä-
ßig tätige Pflegepersonen), wenn der 
Pflegebedürftige Anspruch auf Leistun-
gen aus der sozialen Pflegeversiche-
rung oder einer privaten Pflege-Pflicht-
versicherung hat, 

1a. u n v e r ä n d e r t  

2. in der sie aufgrund gesetzlicher Pflicht 
Wehrdienst oder Zivildienst leisten, 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. in der sie sich in einem Wehrdienstver-
hältnis besonderer Art nach § 6 des Ein-
satz-Weiterverwendungsgesetzes be-
finden, wenn sich der Einsatzunfall 
während einer Zeit ereignet hat, in der 
sie nach Nummer 2 versicherungs-
pflichtig waren; sind zwischen dem Ein-
satzunfall und der Einstellung in ein 
Wehrdienstverhältnis besonderer Art 
nicht mehr als sechs Wochen vergan-
gen, gilt das Wehrdienstverhältnis be-
sonderer Art als mit dem Tag nach 
Ende einer Versicherungspflicht nach 
Nummer 2 begonnen, 

2a. u n v e r ä n d e r t  
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2b. in der sie als ehemalige Soldaten auf 
Zeit Übergangsgebührnisse beziehen, 
es sei denn, sie sind für die Zeiten als 
Soldaten auf Zeit nach § 186 nachver-
sichert worden, 

2b. u n v e r ä n d e r t  

3. für die sie von einem Leistungsträger 
Krankengeld, Verletztengeld, Kranken-
geld der Sozialen Entschädigung, Kran-
kengeld der Soldatenentschädigung, 
Übergangsgeld, Arbeitslosengeld oder 
von der sozialen oder einer privaten 
Pflegeversicherung Pflegeunterstüt-
zungsgeld beziehen, wenn sie im letz-
ten Jahr vor Beginn der Leistung zuletzt 
versicherungspflichtig waren; der Zeit-
raum von einem Jahr verlängert sich 
um Anrechnungszeiten wegen des Be-
zugs von Bürgergeld nach § 19 Absatz 
1 Satz 1 des Zweiten Buches, 

3. für die sie von einem Leistungsträger 
Krankengeld, Verletztengeld, Kranken-
geld der Sozialen Entschädigung, Kran-
kengeld der Soldatenentschädigung, 
Übergangsgeld, Arbeitslosengeld oder 
von der sozialen oder einer privaten 
Pflegeversicherung Pflegeunterstüt-
zungsgeld beziehen, wenn sie im letz-
ten Jahr vor Beginn der Leistung zuletzt 
versicherungspflichtig waren; der Zeit-
raum von einem Jahr verlängert sich 
um Anrechnungszeiten wegen des Be-
zugs von Grundsicherungsgeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Bu-
ches, 

3a. für die sie von einem privaten Kranken-
versicherungsunternehmen, von einem 
Beihilfeträger des Bundes, von einem 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Träger 
von Kosten in Krankheitsfällen auf Bun-
desebene, von dem Träger der Heilfür-
sorge im Bereich des Bundes, von dem 
Träger der truppenärztlichen Versor-
gung oder von einem öffentlich-rechtli-
chen Träger von Kosten in Krankheits-
fällen auf Landesebene, soweit das 
Landesrecht dies vorsieht, Leistungen 
für den Ausfall von Arbeitseinkünften im 
Zusammenhang mit einer nach den §§ 
8 und 8a des Transplantationsgesetzes 
erfolgenden Spende von Organen oder 
Geweben oder im Zusammenhang mit 
einer im Sinne von § 9 des Transfusi-
onsgesetzes erfolgenden Spende von 
Blut zur Separation von Blutstammzel-
len oder anderen Blutbestandteilen be-
ziehen, wenn sie im letzten Jahr vor Be-
ginn dieser Zahlung zuletzt versiche-
rungspflichtig waren; der Zeitraum von 
einem Jahr verlängert sich um Anrech-
nungszeiten wegen des Bezugs von 
Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
des Zweiten Buches, 

3a. für die sie von einem privaten Kranken-
versicherungsunternehmen, von einem 
Beihilfeträger des Bundes, von einem 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Träger 
von Kosten in Krankheitsfällen auf Bun-
desebene, von dem Träger der Heilfür-
sorge im Bereich des Bundes, von dem 
Träger der truppenärztlichen Versor-
gung oder von einem öffentlich-rechtli-
chen Träger von Kosten in Krankheits-
fällen auf Landesebene, soweit das 
Landesrecht dies vorsieht, Leistungen 
für den Ausfall von Arbeitseinkünften im 
Zusammenhang mit einer nach den §§ 
8 und 8a des Transplantationsgesetzes 
erfolgenden Spende von Organen oder 
Geweben oder im Zusammenhang mit 
einer im Sinne von § 9 des Transfusi-
onsgesetzes erfolgenden Spende von 
Blut zur Separation von Blutstammzel-
len oder anderen Blutbestandteilen be-
ziehen, wenn sie im letzten Jahr vor Be-
ginn dieser Zahlung zuletzt versiche-
rungspflichtig waren; der Zeitraum von 
einem Jahr verlängert sich um Anrech-
nungszeiten wegen des Bezugs von 
Grundsicherungsgeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 des Zweiten Buches, 

4. für die sie Vorruhestandsgeld beziehen, 
wenn sie unmittelbar vor Beginn der 
Leistung versicherungspflichtig waren. 

4. u n v e r ä n d e r t  
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Pflegepersonen, die für ihre Tätigkeit von 
dem oder den Pflegebedürftigen ein Arbeits-
entgelt erhalten, das das dem Umfang der 
jeweiligen Pflegetätigkeit entsprechende 
Pflegegeld im Sinne des § 37 des Elften Bu-
ches nicht übersteigt, gelten als nicht er-
werbsmäßig tätig; sie sind insoweit nicht 
nach § 1 Satz 1 Nr. 1 versicherungspflichtig. 
Nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen, 
die daneben regelmäßig mehr als 30 Stun-
den wöchentlich beschäftigt oder selbstän-
dig tätig sind, sind nicht nach Satz 1 Nr. 1a 
versicherungspflichtig. Wehrdienstleistende 
oder Zivildienstleistende, die für die Zeit ih-
res Dienstes Arbeitsentgelt weitererhalten 
oder Leistungen an Selbständige nach § 6 
des Unterhaltssicherungsgesetzes erhalten, 
sind nicht nach Satz 1 Nr. 2 versicherungs-
pflichtig; die Beschäftigung oder selbstän-
dige Tätigkeit gilt in diesen Fällen als nicht 
unterbrochen. Trifft eine Versicherungs-
pflicht nach Satz 1 Nr. 3 im Rahmen von 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
mit einer Versicherungspflicht nach § 1 Satz 
1 Nr. 2 oder 3 zusammen, geht die Versi-
cherungspflicht vor, nach der die höheren 
Beiträge zu zahlen sind. Die Versicherungs-
pflicht nach Satz 1 Nummer 2b bis 4 er-
streckt sich auch auf Personen, die ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben. 

Pflegepersonen, die für ihre Tätigkeit von 
dem oder den Pflegebedürftigen ein Arbeits-
entgelt erhalten, das das dem Umfang der 
jeweiligen Pflegetätigkeit entsprechende 
Pflegegeld im Sinne des § 37 des Elften Bu-
ches nicht übersteigt, gelten als nicht er-
werbsmäßig tätig; sie sind insoweit nicht 
nach § 1 Satz 1 Nr. 1 versicherungspflichtig. 
Nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen, 
die daneben regelmäßig mehr als 30 Stun-
den wöchentlich beschäftigt oder selbstän-
dig tätig sind, sind nicht nach Satz 1 Nr. 1a 
versicherungspflichtig. Wehrdienstleistende 
oder Zivildienstleistende, die für die Zeit ih-
res Dienstes Arbeitsentgelt weitererhalten 
oder Leistungen an Selbständige nach § 6 
des Unterhaltssicherungsgesetzes erhalten, 
sind nicht nach Satz 1 Nr. 2 versicherungs-
pflichtig; die Beschäftigung oder selbstän-
dige Tätigkeit gilt in diesen Fällen als nicht 
unterbrochen. Trifft eine Versicherungs-
pflicht nach Satz 1 Nr. 3 im Rahmen von 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
mit einer Versicherungspflicht nach § 1 Satz 
1 Nr. 2 oder 3 zusammen, geht die Versi-
cherungspflicht vor, nach der die höheren 
Beiträge zu zahlen sind. Die Versicherungs-
pflicht nach Satz 1 Nummer 2b bis 4 er-
streckt sich auch auf Personen, die ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben. 

§ 11 § 11 

Versicherungsrechtliche Voraussetzun-
gen 

Versicherungsrechtliche Voraussetzun-
gen 

(1) Für Leistungen zur Teilhabe haben 
Versicherte die versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen erfüllt, die bei Antragstel-
lung  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt ha-
ben oder 

 

2. eine Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit beziehen. 

 

(2) Für die Leistungen zur Prävention 
und zur medizinischen Rehabilitation haben 
Versicherte die versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen auch erfüllt, die  

(2) Für die Leistungen zur Prävention 
und zur medizinischen Rehabilitation ha-
ben Versicherte die versicherungsrechtli-
chen Voraussetzungen auch erfüllt, die  
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1. in den letzten zwei Jahren vor der An-
tragstellung sechs Kalendermonate mit 
Pflichtbeiträgen für eine versicherte Be-
schäftigung oder Tätigkeit haben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. innerhalb von zwei Jahren nach Been-
digung einer Ausbildung eine versi-
cherte Beschäftigung oder selbständige 
Tätigkeit aufgenommen und bis zum 
Antrag ausgeübt haben oder nach einer 
solchen Beschäftigung oder Tätigkeit 
bis zum Antrag arbeitsunfähig oder ar-
beitslos gewesen sind oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. vermindert erwerbsfähig sind oder bei 
denen dies in absehbarer Zeit zu erwar-
ten ist, wenn sie die allgemeine Warte-
zeit erfüllt haben. 

3. u n v e r ä n d e r t  

§ 55 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. 
Der Zeitraum von zwei Jahren nach Num-
mer 1 verlängert sich um Anrechnungszei-
ten wegen des Bezugs von Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches. 
Für die Leistungen nach § 15a an Kinder 
von Versicherten sind die versicherungs-
rechtlichen Voraussetzungen erfüllt, wenn 
der Versicherte die allgemeine Wartezeit o-
der die in Satz 1 oder in Absatz 1 genannten 
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen 
erfüllt hat. 

§ 55 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. 
Der Zeitraum von zwei Jahren nach Num-
mer 1 verlängert sich um Anrechnungszei-
ten wegen des Bezugs von Grundsiche-
rungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches. Für die Leistungen nach § 
15a an Kinder von Versicherten sind die ver-
sicherungsrechtlichen Voraussetzungen er-
füllt, wenn der Versicherte die allgemeine 
Wartezeit oder die in Satz 1 oder in Absatz 
1 genannten versicherungsrechtlichen Vo-
raussetzungen erfüllt hat. 

(2a) Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben werden an Versicherte auch 
erbracht,  

(2a) u n v e r ä n d e r t  

1. wenn ohne diese Leistungen Rente we-
gen verminderter Erwerbsfähigkeit zu 
leisten wäre oder 

 

2. wenn sie für eine voraussichtlich erfolg-
reiche Rehabilitation unmittelbar im An-
schluss an Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation der Träger der 
Rentenversicherung erforderlich sind. 

 

(3) Die versicherungsrechtlichen Vo-
raussetzungen haben auch überlebende 
Ehegatten erfüllt, die Anspruch auf große 
Witwenrente oder große Witwerrente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit haben. Sie 
gelten für die Vorschriften dieses Abschnitts 
als Versicherte. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 20 § 20 

Anspruch Anspruch 

(1) Anspruch auf Übergangsgeld ha-
ben Versicherte, die  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. von einem Träger der Rentenversiche-
rung Leistungen zur Prävention, Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilita-
tion, Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben, Leistungen zur Nachsorge 
oder sonstige Leistungen zur Teilhabe 
erhalten, sofern die Leistungen nicht 
dazu geeignet sind, neben einer Be-
schäftigung oder selbständigen Tätig-
keit erbracht zu werden, 

 

2. (weggefallen)  

3. bei Leistungen zur Prävention, Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation, 
Leistungen zur Nachsorge oder sonsti-
gen Leistungen zur Teilhabe unmittel-
bar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit o-
der, wenn sie nicht arbeitsunfähig sind, 
unmittelbar vor Beginn der Leistungen 

 

a) Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkom-
men erzielt und im Bemessungs-
zeitraum Beiträge zur Rentenversi-
cherung gezahlt haben oder 

 

b) Krankengeld, Verletztengeld, Kran-
kengeld der Sozialen Entschädi-
gung, Krankengeld der Soldaten-
entschädigung Übergangsgeld, 
Kurzarbeitergeld, Qualifizierungs-
geld, Arbeitslosengeld oder Mutter-
schaftsgeld bezogen haben und für 
die von dem der Sozialleistung zu-
grunde liegenden Arbeitsentgelt o-
der Arbeitseinkommen Beiträge zur 
Rentenversicherung gezahlt wor-
den sind. 
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(2) Versicherte, die Anspruch auf Ar-
beitslosengeld nach dem Dritten Buch oder 
Anspruch auf Bürgergeld nach § 19 Absatz 
1 Satz 1 des Zweiten Buches haben, haben 
abweichend von Absatz 1 Nummer 1 An-
spruch auf Übergangsgeld, wenn sie wegen 
der Inanspruchnahme der Leistungen zur 
Teilhabe keine ganztägige Erwerbstätigkeit 
ausüben können. 

(2) Versicherte, die Anspruch auf Ar-
beitslosengeld nach dem Dritten Buch o-
der Anspruch auf Grundsicherungsgeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Bu-
ches haben, haben abweichend von Ab-
satz 1 Nummer 1 Anspruch auf Über-
gangsgeld, wenn sie wegen der Inan-
spruchnahme der Leistungen zur Teilhabe 
keine ganztägige Erwerbstätigkeit ausü-
ben können. 

(3) Versicherte, die Anspruch auf 
Krankengeld nach § 44 des Fünften Buches 
haben und ambulante Leistungen zur Prä-
vention und Nachsorge in einem zeitlich ge-
ringen Umfang erhalten, haben abweichend 
von Absatz 1 Nummer 1 ab Inkrafttreten der 
Vereinbarung nach Absatz 4 nur Anspruch 
auf Übergangsgeld, sofern die Vereinba-
rung dies vorsieht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Deutsche Rentenversicherung 
Bund und der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen vereinbaren im Benehmen 
mit dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und dem Bundesministerium für 
Gesundheit bis zum 31. Dezember 2017, 
unter welchen Voraussetzungen Versi-
cherte nach Absatz 3 einen Anspruch auf 
Übergangsgeld haben. Unzuständig geleis-
tete Zahlungen von Entgeltersatzleistungen 
sind vom zuständigen Träger der Leistung 
zu erstatten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 58 § 58 

Anrechnungszeiten Anrechnungszeiten 

(1) Anrechnungszeiten sind Zeiten, in 
denen Versicherte  

(1) Anrechnungszeiten sind Zeiten, 
in denen Versicherte  

1. wegen Krankheit arbeitsunfähig gewe-
sen sind oder Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation oder zur Teilhabe 
am Arbeitsleben erhalten haben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

1a. nach dem vollendeten 17. und vor dem 
vollendeten 25. Lebensjahr mindestens 
einen Kalendermonat krank gewesen 
sind, soweit die Zeiten nicht mit ande-
ren rentenrechtlichen Zeiten belegt 
sind, 

1a. u n v e r ä n d e r t  
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2. wegen Schwangerschaft oder Mutter-
schaft während der Schutzfristen nach 
dem Mutterschutzgesetz eine versi-
cherte Beschäftigung oder selbständige 
Tätigkeit nicht ausgeübt haben, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. wegen Arbeitslosigkeit bei einer deut-
schen Agentur für Arbeit oder einem zu-
gelassenen kommunalen Träger nach § 
6a des Zweiten Buches als Arbeitsu-
chende gemeldet waren und eine öf-
fentlich-rechtliche Leistung bezogen o-
der nur wegen des zu berücksichtigen-
den Einkommens oder Vermögens 
nicht bezogen haben, 

3. u n v e r ä n d e r t  

3a. nach dem vollendeten 17. Lebensjahr 
mindestens einen Kalendermonat bei 
einer deutschen Agentur für Arbeit oder 
einem zugelassenen kommunalen Trä-
ger nach § 6a des Zweiten Buches als 
Ausbildungsuchende gemeldet waren, 
soweit die Zeiten nicht mit anderen ren-
tenrechtlichen Zeiten belegt sind, 

3a. u n v e r ä n d e r t  

4. nach dem vollendeten 17. Lebensjahr 
eine Schule, Fachschule oder Hoch-
schule besucht oder an einer berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahme im 
Sinne des Rechts der Arbeitsförderung 
teilgenommen haben (Zeiten einer 
schulischen Ausbildung), insgesamt je-
doch höchstens bis zu acht Jahren, o-
der 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. eine Rente bezogen haben, soweit 
diese Zeiten auch als Zurechnungszeit 
in der Rente berücksichtigt waren, und 
die vor dem Beginn dieser Rente lie-
gende Zurechnungszeit, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
des Zweiten Buches bezogen haben; 
dies gilt nicht für Empfänger der Leis-
tung,  

6. Grundsicherungsgeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 des Zweiten Buches be-
zogen haben; dies gilt nicht für Empfän-
ger der Leistung,  

a) die Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 des Zweiten Buches nur dar-
lehensweise oder 

a) die Grundsicherungsgeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten 
Buches nur darlehensweise oder 

b) nur Leistungen nach § 24 Absatz 3 
Satz 1 des Zweiten Buches bezo-
gen haben. 

b) u n v e r ä n d e r t  
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Zeiten, in denen Versicherte nach Vollen-
dung des 25. Lebensjahres wegen des Be-
zugs von Sozialleistungen versicherungs-
pflichtig waren, sind nicht Anrechnungszei-
ten nach Satz 1 Nummer 1 und 3. Nach Voll-
endung des 25. Lebensjahres schließen An-
rechnungszeiten wegen des Bezugs von 
Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches Anrechnungszeiten wegen 
Arbeitslosigkeit aus. 

Zeiten, in denen Versicherte nach Vollen-
dung des 25. Lebensjahres wegen des Be-
zugs von Sozialleistungen versicherungs-
pflichtig waren, sind nicht Anrechnungszei-
ten nach Satz 1 Nummer 1 und 3. Nach Voll-
endung des 25. Lebensjahres schließen An-
rechnungszeiten wegen des Bezugs von 
Grundsicherungsgeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 des Zweiten Buches Anrechnungs-
zeiten wegen Arbeitslosigkeit aus. 

(2) Anrechnungszeiten nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 und 2 bis 3a liegen nur vor, 
wenn dadurch eine versicherte Beschäfti-
gung oder selbständige Tätigkeit oder ein 
versicherter Wehrdienst oder Zivildienst o-
der ein versichertes Wehrdienstverhältnis 
besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiter-
verwendungsgesetzes unterbrochen ist; 
dies gilt nicht für Zeiten nach Vollendung 
des 17. und vor Vollendung des 25. Lebens-
jahres. Eine selbständige Tätigkeit ist nur 
dann unterbrochen, wenn sie ohne die Mit-
arbeit des Versicherten nicht weiter ausge-
übt werden kann. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Anrechnungszeiten wegen Arbeits-
unfähigkeit oder der Ausführung der Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation o-
der zur Teilhabe am Arbeitsleben liegen bei 
Versicherten, die nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
2 versicherungspflichtig werden konnten, 
erst nach Ablauf der auf Antrag begründeten 
Versicherungspflicht vor. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Anrechnungszeiten liegen bei Be-
ziehern von Arbeitslosengeld oder Über-
gangsgeld nicht vor, wenn die Bundesagen-
tur für Arbeit für sie Beiträge an eine Versi-
cherungseinrichtung oder Versorgungsein-
richtung, an ein Versicherungsunternehmen 
oder an sie selbst gezahlt haben. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(4a) Zeiten der schulischen Aus-
bildung neben einer versicherten Beschäfti-
gung oder Tätigkeit sind nur Anrechnungs-
zeiten wegen schulischer Ausbildung, wenn 
der Zeitaufwand für die schulische Ausbil-
dung unter Berücksichtigung des Zeitauf-
wands für die Beschäftigung oder Tätigkeit 
überwiegt. 

(4a) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Anrechnungszeiten sind nicht für 
die Zeit der Leistung einer Rente wegen Al-
ters zu berücksichtigen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 74 § 74 

Begrenzte Gesamtleistungsbewertung Begrenzte Gesamtleistungsbewertung 

Der sich aus der Gesamtleistungsbe-
wertung ergebende Wert wird für jeden Ka-
lendermonat mit Zeiten einer beruflichen 
Ausbildung, Fachschulausbildung oder der 
Teilnahme an einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme auf 75 vom Hundert be-
grenzt. Der so begrenzte Gesamtleistungs-
wert darf für einen Kalendermonat 0,0625 
Entgeltpunkte nicht übersteigen. Zeiten ei-
ner beruflichen Ausbildung, Fachschulaus-
bildung oder der Teilnahme an einer berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahme werden 
insgesamt für höchstens drei Jahre bewer-
tet, vorrangig die beitragsfreien Zeiten der 
Fachschulausbildung und der Teilnahme an 
einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme. Zeiten einer Schul- oder Hochschul-
ausbildung und Kalendermonate, die nur 
deshalb Anrechnungszeiten sind, weil  

Der sich aus der Gesamtleistungsbe-
wertung ergebende Wert wird für jeden Ka-
lendermonat mit Zeiten einer beruflichen 
Ausbildung, Fachschulausbildung oder der 
Teilnahme an einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme auf 75 vom Hundert be-
grenzt. Der so begrenzte Gesamtleistungs-
wert darf für einen Kalendermonat 0,0625 
Entgeltpunkte nicht übersteigen. Zeiten ei-
ner beruflichen Ausbildung, Fachschulaus-
bildung oder der Teilnahme an einer berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahme werden 
insgesamt für höchstens drei Jahre bewer-
tet, vorrangig die beitragsfreien Zeiten der 
Fachschulausbildung und der Teilnahme an 
einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme. Zeiten einer Schul- oder Hochschul-
ausbildung und Kalendermonate, die nur 
deshalb Anrechnungszeiten sind, weil  

1. Arbeitslosigkeit nach dem 30. Juni 1978 
vorgelegen hat, für die Arbeitslosengeld 
oder Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 des Zweiten Buches nicht oder 
Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
des Zweiten Buches nur darlehens-
weise gezahlt worden ist oder nur Leis-
tungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 des 
Zweiten Buches erbracht worden sind, 

1. Arbeitslosigkeit nach dem 30. Juni 1978 
vorgelegen hat, für die Arbeitslosengeld 
oder Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 des Zweiten Buches nicht oder 
Grundsicherungsgeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 des Zweiten Buches nur 
darlehensweise gezahlt worden ist oder 
nur Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 
1 des Zweiten Buches erbracht worden 
sind, 

1a. Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
des Zweiten Buches bezogen worden 
ist, 

1a. Grundsicherungsgeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 des Zweiten Buches be-
zogen worden ist, 

2. Krankheit nach dem 31. Dezember 
1983 vorgelegen hat und nicht Beiträge 
gezahlt worden sind, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Ausbildungssuche vorgelegen hat, 3. u n v e r ä n d e r t  

werden nicht bewertet. werden nicht bewertet. 
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§ 166 § 166 

Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger 
Versicherter 

Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger 
Versicherter 

(1) Beitragspflichtige Einnahmen sind  (1) Beitragspflichtige Einnahmen 
sind  

1. bei Personen, die als Wehr- oder Zivil-
dienst Leistende versichert sind, 80 
Prozent der Bezugsgröße; bei Teilzeit-
beschäftigung wird dieser Prozentsatz 
mit dem Teilzeitanteil vervielfältigt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

1a. bei Personen, die als Wehr- oder Zivil-
dienst Leistende versichert sind und 
Leistungen nach § 5 oder § 8 Absatz 1 
Satz 1 jeweils in Verbindung mit Anlage 
1 des Unterhaltssicherungsgesetzes er-
halten, das Arbeitsentgelt, das dieser 
Leistung vor Abzug von Steuern und 
Beiträgen zugrunde liegt oder läge, 
mindestens jedoch 80 Prozent der Be-
zugsgröße; bei Teilzeitbeschäftigung 
wird dieser Prozentsatz mit dem Teilzei-
tanteil vervielfältigt, 

1a. u n v e r ä n d e r t  

1b. bei Personen, die in einem Wehrdienst-
verhältnis besonderer Art nach § 6 des 
Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes 
versichert sind, die daraus gewährten 
Dienstbezüge in dem Umfang, in dem 
sie bei Beschäftigten als Arbeitsentgelt 
zu berücksichtigen wären, 

1b. u n v e r ä n d e r t  

1c. bei Personen, die als frühere Soldaten 
auf Zeit Übergangsgebührnisse bezie-
hen, die nach dem Soldatenversor-
gungsgesetz gewährten Übergangsge-
bührnisse; liegen weitere Versiche-
rungsverhältnisse vor, ist beitragspflich-
tige Einnahme höchstens die Differenz 
aus der Beitragsbemessungsgrenze 
und den beitragspflichtigen Einnahmen 
aus den weiteren Versicherungsverhält-
nissen, 

1c. u n v e r ä n d e r t  

1d. bei Personen, die Erwerbsschaden-
sausgleich nach dem Soldatenentschä-
digungsgesetz beziehen, der gewährte 
Erwerbsschadensausgleich, 

1d. u n v e r ä n d e r t  
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2. bei Personen, die Arbeitslosengeld, 
Übergangsgeld, Krankengeld, Ver-
letztengeld, Krankengeld der Sozialen 
Entschädigung oder Krankengeld der 
Soldatenentschädigung beziehen, 80 
vom Hundert des der Leistung zu-
grunde liegenden Arbeitsentgelts oder 
Arbeitseinkommens, wobei 80 vom 
Hundert des beitragspflichtigen Arbeits-
entgelts aus einem nicht geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnis abzuziehen 
sind, und bei gleichzeitigem Bezug von 
Krankengeld neben einer anderen Leis-
tung das dem Krankengeld zugrunde-
liegende Einkommen nicht zu berück-
sichtigen ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. bei Personen, die im Anschluss an den 
Bezug von Bürgergeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Ver-
letztengeld beziehen, monatlich der Be-
trag von 205 Euro, 

2a. bei Personen, die im Anschluss an den 
Bezug von Grundsicherungsgeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten 
Buches Verletztengeld beziehen, mo-
natlich der Betrag von 205 Euro, 

2b. bei Personen, die Krankengeld nach § 
44a des Fünften Buches beziehen, das 
der Leistung zugrunde liegende Ar-
beitsentgelt oder Arbeitseinkommen; 
wird dieses Krankengeld nach § 47b 
des Fünften Buches gezahlt, gilt Num-
mer 2, 

2b. u n v e r ä n d e r t  

2c. bei Personen, die Teilarbeitslosengeld 
beziehen, 80 vom Hundert des dieser 
Leistung zugrunde liegenden Arbeits-
entgelts, 

2c. u n v e r ä n d e r t  
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2d. bei Personen, die von einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen, 
von einem Beihilfeträger des Bundes, 
von einem sonstigen öffentlich-rechtli-
chen Träger von Kosten in Krankheits-
fällen auf Bundesebene, von dem Trä-
ger der Heilfürsorge im Bereich des 
Bundes, von dem Träger der truppen-
ärztlichen Versorgung oder von einem 
öffentlich-rechtlichen Träger von Kos-
ten in Krankheitsfällen auf Landes-
ebene, soweit Landesrecht dies vor-
sieht, Leistungen für den Ausfall von Ar-
beitseinkünften im Zusammenhang mit 
einer nach den §§ 8 und 8a des Trans-
plantationsgesetzes erfolgenden 
Spende von Organen oder Geweben o-
der im Zusammenhang mit einer im 
Sinne von § 9 des Transfusionsgeset-
zes erfolgenden Spende von Blut zur 
Separation von Blutstammzellen oder 
anderen Blutbestandteilen beziehen, 
das diesen Leistungen zugrunde lie-
gende Arbeitsentgelt oder Arbeitsein-
kommen, 

2d. u n v e r ä n d e r t  

2e. bei Personen, die Krankengeld nach § 
45 Absatz 1 oder Absatz 1a des Fünften 
Buches oder Verletztengeld nach § 45 
Absatz 4 des Siebten Buches in Verbin-
dung mit § 45 Absatz 1 oder Absatz 1a 
des Fünften Buches beziehen, 80 vom 
Hundert des während der Freistellung 
ausgefallenen, laufenden Arbeitsent-
gelts oder des der Leistung zugrunde 
liegenden Arbeitseinkommens, 

2e. u n v e r ä n d e r t  

2f. bei Personen, die Pflegeunterstüt-
zungsgeld beziehen, 80 vom Hundert 
des während der Freistellung ausgefal-
lenen, laufenden Arbeitsentgelts, 

2f. u n v e r ä n d e r t  

3. bei Beziehern von Vorruhestandsgeld 
das Vorruhestandsgeld, 

3. u n v e r ä n d e r t  



 - 13 - Bearbeitungsstand:Bearbeitungsstand: 

29.09.2025  15:02 

Bestehendes Recht Referentenentwurf 13. SGB II-ÄndG 

4. bei Entwicklungshelfern das Arbeitsent-
gelt oder, wenn dies günstiger ist, der 
Betrag, der sich ergibt, wenn die Bei-
tragsbemessungsgrenze mit dem Ver-
hältnis vervielfältigt wird, in dem die 
Summe der Arbeitsentgelte oder Ar-
beitseinkommen für die letzten drei vor 
Aufnahme der nach § 4 Abs. 1 versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung oder 
Tätigkeit voll mit Pflichtbeiträgen beleg-
ten Kalendermonate zur Summe der 
Beträge der Beitragsbemessungsgren-
zen für diesen Zeitraum steht; der Ver-
hältniswert beträgt mindestens 0,6667, 

4. u n v e r ä n d e r t  

4a. bei Personen, die für eine begrenzte 
Zeit im Ausland beschäftigt sind, das 
Arbeitsentgelt oder der sich abwei-
chend vom Arbeitsentgelt nach Num-
mer 4 ergebende Betrag, wenn dies mit 
der antragstellenden Stelle vereinbart 
wird; die Vereinbarung kann nur für lau-
fende und künftige Lohn- und Gehalts-
abrechnungszeiträume getroffen wer-
den, 

4a. u n v e r ä n d e r t  

4b. bei sekundierten Personen das Arbeits-
entgelt und die Leistungen nach § 9 des 
Sekundierungsgesetzes; im Übrigen gilt 
Nummer 4 entsprechend, 

4b. u n v e r ä n d e r t  

4c. bei sonstigen im Ausland beschäftigten 
Personen, die auf Antrag versiche-
rungspflichtig sind, das Arbeitsentgelt, 

4c. u n v e r ä n d e r t  

5. bei Personen, die für Zeiten der Arbeits-
unfähigkeit oder der Ausführung von 
Leistungen zur Teilhabe ohne Anspruch 
auf Krankengeld versichert sind, 80 
vom Hundert des zuletzt für einen vol-
len Kalendermonat versicherten Ar-
beitsentgelts oder Arbeitseinkommens. 

5. u n v e r ä n d e r t  

(2) Beitragspflichtige Einnahmen sind 
bei nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegeperso-
nen bei Pflege einer  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. pflegebedürftigen Person des Pflege-
grades 5 nach § 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 5 des Elften Buches  
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a) 100 vom Hundert der Bezugs-
größe, wenn die pflegebedürftige 
Person ausschließlich Pflegegeld 
nach § 37 des Elften Buches be-
zieht, 

 

b) 85 vom Hundert der Bezugsgröße, 
wenn die pflegebedürftige Person 
Kombinationsleistungen nach § 38 
des Elften Buches bezieht, 

 

c) 70 vom Hundert der Bezugsgröße, 
wenn die pflegebedürftige Person 
ausschließlich Pflegesachleistun-
gen nach § 36 des Elften Buches 
bezieht, 

 

2. pflegebedürftigen Person des Pflege-
grades 4 nach § 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 4 des Elften Buches  

 

a) 70 vom Hundert der Bezugsgröße, 
wenn die pflegebedürftige Person 
ausschließlich Pflegegeld nach § 
37 des Elften Buches bezieht, 

 

b) 59,5 vom Hundert der Bezugs-
größe, wenn die pflegebedürftige 
Person Kombinationsleistungen 
nach § 38 des Elften Buches be-
zieht, 

 

c) 49 vom Hundert der Bezugsgröße, 
wenn die pflegebedürftige Person 
ausschließlich Pflegesachleistun-
gen nach § 36 des Elften Buches 
bezieht, 

 

3. pflegebedürftigen Person des Pflege-
grades 3 nach § 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 3 des Elften Buches  

 

a) 43 vom Hundert der Bezugsgröße, 
wenn die pflegebedürftige Person 
ausschließlich Pflegegeld nach § 
37 des Elften Buches bezieht, 

 

b) 36,55 vom Hundert der Bezugs-
größe, wenn die pflegebedürftige 
Person Kombinationsleistungen 
nach § 38 des Elften Buches be-
zieht, 
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c) 30,1 vom Hundert der Bezugs-
größe, wenn die pflegebedürftige 
Person ausschließlich Pflegesach-
leistungen nach § 36 des Elften Bu-
ches bezieht, 

 

4. pflegebedürftigen Person des Pflege-
grades 2 nach § 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 2 des Elften Buches  

 

a) 27 vom Hundert der Bezugsgröße, 
wenn die pflegebedürftige Person 
ausschließlich Pflegegeld nach § 
37 des Elften Buches bezieht, 

 

b) 22,95 vom Hundert der Bezugs-
größe, wenn die pflegebedürftige 
Person Kombinationsleistungen 
nach § 38 des Elften Buches be-
zieht, 

 

c) 18,9 vom Hundert der Bezugs-
größe, wenn die pflegebedürftige 
Person ausschließlich Pflegesach-
leistungen nach § 36 des Elften Bu-
ches bezieht. 

 

Üben mehrere nicht erwerbsmäßig tätige 
Pflegepersonen die Pflege gemeinsam aus 
(Mehrfachpflege), sind die beitragspflichti-
gen Einnahmen nach Satz 1 entsprechend 
dem nach § 44 Absatz 1 Satz 3 des Elften 
Buches festgestellten prozentualen Umfang 
der jeweiligen Pflegetätigkeit im Verhältnis 
zum Gesamtpflegeaufwand je pflegebedürf-
tiger Person aufzuteilen. Werden mehrere 
Pflegebedürftige gepflegt, ergeben sich die 
beitragspflichtigen Einnahmen jeweils nach 
den Sätzen 1 und 2. 

 

(3) (weggefallen) (3) u n v e r ä n d e r t  

§ 229 § 229 

Versicherungspflicht Versicherungspflicht 

1) Personen, die am 31. Dezember 
1991 als 

u n v e r ä n d e r t  

1.  Mitglieder des Vorstandes einer Aktien-
gesellschaft, 
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2.  selbständig tätige Lehrer, Erzieher oder 
Pflegepersonen im Zusammenhang mit 
ihrer selbständigen Tätigkeit keinen An-
gestellten, aber mindestens einen Ar-
beiter beschäftigt haben und 

 

versicherungspflichtig waren, bleiben in 
dieser Tätigkeit versicherungspflichtig. Sie 
werden jedoch auf Antrag von der Versi-
cherungspflicht befreit. Die Befreiung wirkt 
vom Eingang des Antrags an. Sie ist auf 
die jeweilige Tätigkeit beschränkt. 

 

(1a) Mitglieder des Vorstandes einer 
Aktiengesellschaft, die am 6. November 
2003 in einer weiteren Beschäftigung oder 
selbständigen Tätigkeit nicht versicherungs-
pflichtig waren, bleiben in dieser Beschäfti-
gung oder selbständigen Tätigkeit nicht ver-
sicherungspflichtig. Sie können bis zum 31. 
Dezember 2004 die Versicherungspflicht mit 
Wirkung für die Zukunft beantragen. 

u n v e r ä n d e r t  

(1b) Personen, die am 28. Juni 2011 auf 
Grund einer Beschäftigung im Ausland bei 
einer amtlichen Vertretung des Bundes oder 
der Länder oder bei deren Leitern, deut-
schen Mitgliedern oder Bediensteten versi-
cherungspflichtig waren, bleiben in dieser 
Beschäftigung versicherungspflichtig. Die 
Versicherungspflicht endet, wenn dies von 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam 
beantragt wird; der Antrag kann bis zum 30. 
Juni 2012 gestellt werden. Die Versiche-
rungspflicht endet von dem Kalendermonat 
an, der auf den Tag des Eingangs des An-
trags folgt. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Handwerker, die am 31. Dezember 
1991 nicht versicherungspflichtig waren, 
bleiben in dieser Tätigkeit nicht versiche-
rungspflichtig. 

u n v e r ä n d e r t  

(2a) Handwerker, die am 31. Dezember 
2003 versicherungspflichtig waren, bleiben 
in dieser Tätigkeit versicherungspflichtig; § 
6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bleibt unberührt. 

u n v e r ä n d e r t  
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(3) § 2 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe b zweiter 
Halbsatz und Satz 4 Nr. 3 ist auch anzuwen-
den, soweit die Tätigkeit in der Zeit vom 1. 
Januar 1999 bis zum 1. Juli 2006 ausgeübt 
worden ist. § 2 Satz 1 Nr. 1, 2 und 9 Buch-
stabe a in der ab 1. Mai 2007 geltenden Fas-
sung ist auch anzuwenden, soweit Arbeit-
nehmer in der Zeit vom 1. Januar 1999 bis 
zum 30. April 2007 beschäftigt wurden. 

u n v e r ä n d e r t  

(4) Bezieher von Sozialleistungen, die 
am 31. Dezember 1995 auf Antrag versiche-
rungspflichtig waren und nach § 4 Abs. 3a 
die Voraussetzungen für die Versicherungs-
pflicht nicht mehr erfüllen, bleiben für die 
Zeit des Bezugs der jeweiligen Sozialleis-
tung versicherungspflichtig. 

u n v e r ä n d e r t  

(4a) Als Zeit des Bezugs von Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten 
Buches gilt auch der Bezug von Arbeitslo-
sengeld II bis zum 31. Dezember 2022. 

(4a) Als Zeit des Bezugs von Grundsi-
cherungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
des Zweiten Buches gilt auch der Bezug von 
Arbeitslosengeld II bis zum 31. Dezember 
2022 sowie der Bezug von Bürgergeld 
bis zum 30. Juni 2026. 

(5) Personen, die am 31. Dezember 
2012 als Beschäftigte nach § 5 Absatz 2 in 
der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden 
Fassung wegen Verzichts auf die Versiche-
rungsfreiheit in einer geringfügigen Beschäf-
tigung oder mehreren geringfügigen Be-
schäftigungen versicherungspflichtig waren, 
bleiben insoweit versicherungspflichtig; § 6 
Absatz 1b in der ab dem 1. Januar 2013 gel-
tenden Fassung gilt für diese Personen be-
zogen auf die am 31. Dezember 2012 aus-
geübte Beschäftigung und weitere Beschäf-
tigungen, auf die sich der Verzicht auf die 
Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 2 in 
der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden 
Fassung erstrecken würde, nicht. 

u n v e r ä n d e r t  
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(6) Personen, die am 31. März 2003 in 
einer Beschäftigung oder selbständigen Tä-
tigkeit ohne einen Verzicht auf die Versiche-
rungsfreiheit (§ 5 Absatz 2 Satz 2 in der bis 
zum 31. Dezember 2012 geltenden Fas-
sung) versicherungspflichtig waren, die die 
Merkmale einer geringfügigen Beschäfti-
gung oder selbständigen Tätigkeit in der ab 
1. April 2003 geltenden Fassung von § 8 des 
Vierten Buches oder die Merkmale einer ge-
ringfügigen Beschäftigung oder selbständi-
gen Tätigkeit im Privathaushalt (§ 8a Viertes 
Buch) erfüllt, bleiben in dieser Beschäfti-
gung oder selbständigen Tätigkeit versiche-
rungspflichtig. Sie werden auf ihren Antrag 
von der Versicherungspflicht befreit. Die Be-
freiung wirkt vom 1. April 2003 an, wenn sie 
bis zum 30. Juni 2003 beantragt wird, sonst 
vom Eingang des Antrags an. Sie ist auf die 
jeweilige Beschäftigung oder selbständige 
Tätigkeit beschränkt. Für Personen, die die 
Voraussetzungen für die Versicherungs-
pflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 10 erfüllen, endet 
die Befreiung nach Satz 2 am 31. Juli 2004. 

u n v e r ä n d e r t  

(7) Selbständig Tätige, die am 31. De-
zember 2012 nicht versicherungspflichtig 
waren, weil sie versicherungspflichtige Ar-
beitnehmer beschäftigt haben, bleiben in 
dieser Tätigkeit nicht versicherungspflichtig, 
wenn der beschäftigte Arbeitnehmer nicht 
geringfügig beschäftigt nach § 8 Absatz 1 
Nummer 1 des Vierten Buches in der bis 
zum 31. Dezember 2012 geltenden Fas-
sung ist. Personen, die am 31. Dezember 
2012 in einer selbständigen Tätigkeit versi-
cherungspflichtig waren, die die Merkmale 
einer geringfügigen Tätigkeit in der ab dem 
1. Januar 2013 geltenden Fassung von § 8 
Absatz 3 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 
Nummer 1 oder § 8 Absatz 3 in Verbindung 
mit den §§ 8a und 8 Absatz 1 Nummer 1 des 
Vierten Buches erfüllt, bleiben in dieser 
selbständigen Tätigkeit bis zum 31. Dezem-
ber 2014 versicherungspflichtig. 

u n v e r ä n d e r t  

(8) Selbstständig tätige Gewerbetrei-
bende, die am 13. Februar 2020 nicht nach 
§ 2 Satz 1 Nummer 8 versicherungspflichtig 
waren, bleiben in der ausgeübten Tätigkeit 
nicht versicherungspflichtig, wenn sie allein 
aufgrund der Änderung der Anlage A zur 
Handwerksordnung zum 14. Februar 2020 
versicherungspflichtig würden. 

u n v e r ä n d e r t  
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(9) § 1 Satz 5 Nummer 3 findet grund-
sätzlich nur Anwendung auf Ausbildungen, 
die nach dem 30. Juni 2020 begonnen wer-
den. Wurde die Ausbildung vor diesem Zeit-
punkt begonnen und wurden 

(9) § 1 Satz 5 Nummer 3 findet grund-
sätzlich nur Anwendung auf Ausbildungen, 
die nach dem 30. Juni 2020 begonnen wer-
den. Wurde die Ausbildung vor diesem Zeit-
punkt begonnen und wurden 

1.  Beiträge gezahlt, gilt § 1 Satz 5 Num-
mer 3 ab Beginn der Beitragszahlung, 

1.  u n v e r ä n d e r t  

2.  keine Beiträge gezahlt, gilt § 1 Satz 5 
Nummer 3 ab dem Zeitpunkt, zu dem 
der Arbeitgeber mit Zustimmung des 

Teilnehmers Beiträge zahlt. 

2.  keine Beiträge gezahlt, gilt § 1 Satz 5 
Nummer 3 ab dem Zeitpunkt, zu dem 
der Arbeitgeber mit Zustimmung des 

Teilnehmers Beiträge zahlt. 

§ 252 § 252 

Anrechnungszeiten Anrechnungszeiten 

(1) Anrechnungszeiten sind auch Zei-
ten, in denen Versicherte  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Anpassungsgeld für entlassene Arbeit-
nehmer des Bergbaus bezogen haben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

1a. Anpassungsgeld bezogen haben, weil 
sie als Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer der Braunkohleanlagen und -
tagebaue sowie der Steinkohleanlagen 
aus den in § 57 des Kohleverstro-
mungsbeendigungsgesetzes genann-
ten Gründen ihren Arbeitsplatz verlo-
ren haben, 

1a. u n v e r ä n d e r t  

2. nach dem 31. Dezember 1991 eine 
Knappschaftsausgleichsleistung bezo-
gen haben, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. nach dem vollendeten 17. Lebensjahr 
als Lehrling nicht versicherungspflichtig 
oder versicherungsfrei waren und die 
Lehrzeit abgeschlossen haben, längs-
tens bis zum 28. Februar 1957, im 
Saarland bis zum 31. August 1957, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. vor dem vollendeten 55. Lebensjahr 
eine Rente wegen Berufsunfähigkeit o-
der Erwerbsunfähigkeit oder eine Er-
ziehungsrente bezogen haben, in der 
eine Zurechnungszeit nicht enthalten 
war, 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. vor dem vollendeten 55. Lebensjahr 
eine Invalidenrente, ein Ruhegeld oder 
eine Knappschaftsvollrente bezogen 
haben, wenn diese Leistung vor dem 
1. Januar 1957 weggefallen ist, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Schlechtwettergeld bezogen haben, 
wenn dadurch eine versicherte Be-
schäftigung oder selbständige Tätigkeit 
unterbrochen worden ist, längstens bis 
zum 31. Dezember 1978. 

6. u n v e r ä n d e r t  

(2) Anrechnungszeiten sind auch Zei-
ten, für die  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Bundesagentur für Arbeit in der 
Zeit vom 1. Januar 1983, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. ein anderer Leistungsträger in der Zeit 
vom 1. Januar 1984 

2. u n v e r ä n d e r t  

bis zum 31. Dezember 1997 wegen des 
Bezugs von Sozialleistungen Pflichtbei-
träge oder Beiträge für Anrechnungszeiten 
gezahlt hat. 

u n v e r ä n d e r t  

(3) Anrechnungszeiten wegen Ar-
beitsunfähigkeit oder Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe 
am Arbeitsleben liegen in der Zeit vom 1. 
Januar 1984 bis zum 31. Dezember 1997 
bei Versicherten, die  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. nicht in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung versichert waren oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ohne Anspruch auf Krankengeld 
versichert waren, 

2. u n v e r ä n d e r t  

nur vor, wenn für diese Zeiten, längstens 
jedoch für 18 Kalendermonate, Beiträge 
nach mindestens 70 vom Hundert, für die 
Zeit vom 1. Januar 1995 an 80 vom Hun-
dert des zuletzt für einen vollen Kalender-
monat versicherten Arbeitsentgelts oder Ar-
beitseinkommens gezahlt worden sind. 

u n v e r ä n d e r t  

(4) (weggefallen)  (4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Zeiten einer Arbeitslosigkeit vor 
dem 1. Juli 1969 sind bei Handwerkern nur 
dann Anrechnungszeiten, wenn und so-
lange sie in der Handwerksrolle gelöscht 
waren. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Bei selbständig Tätigen, die auf 
Antrag versicherungspflichtig waren, und 
bei Handwerkern sind Zeiten vor dem 1. 
Januar 1992, in denen sie  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. wegen Krankheit arbeitsunfähig gewe-
sen sind oder Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation oder zur Teilhabe 
am Arbeitsleben erhalten haben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. wegen Schwangerschaft oder Mutter-
schaft während der Schutzfristen nach 
dem Mutterschutzgesetz eine versi-
cherte selbständige Tätigkeit nicht aus-
geübt haben, 

2. u n v e r ä n d e r t  

nur dann Anrechnungszeiten, wenn sie in 
ihrem Betrieb mit Ausnahme eines Lehr-
lings, des Ehegatten oder eines Verwand-
ten ersten Grades Personen nicht beschäf-
tigt haben, die wegen dieser Beschäftigung 
versicherungspflichtig waren. Anrech-
nungszeiten nach dem 30. April 1985 lie-
gen auch vor, wenn die Versicherten mit 
Ausnahme von Lehrlingen und des Ehegat-
ten oder eines Verwandten ersten Grades 
Personen nicht beschäftigt haben, die we-
gen dieser Beschäftigung versicherungs-
pflichtig waren. 

u n v e r ä n d e r t  

(7) Zeiten, in denen Versicherte  (7) u n v e r ä n d e r t  

1. vor dem 1. Januar 1984 arbeitsunfähig 
geworden sind oder Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation oder zur 
Teilhabe am Arbeitsleben erhalten ha-
ben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. vor dem 1. Januar 1979 Schlechtwet-
tergeld bezogen haben, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. wegen Arbeitslosigkeit bei einer deut-
schen Agentur für Arbeit als Arbeitsu-
chende gemeldet waren und 

3. u n v e r ä n d e r t  

a) vor dem 1. Juli 1978 eine öffent-
lich-rechtliche Leistung bezogen 
haben oder 

a) u n v e r ä n d e r t  
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b) vor dem 1. Januar 1992 eine öf-
fentlich-rechtliche Leistung nur we-
gen des zu berücksichtigenden 
Einkommens oder Vermögens 
nicht bezogen haben, 

b) u n v e r ä n d e r t  

werden nur berücksichtigt, wenn sie min-
destens einen Kalendermonat andauerten. 
Folgen mehrere Zeiten unmittelbar aufei-
nander, werden sie zusammengerechnet. 

u n v e r ä n d e r t  

(8) Anrechnungszeiten sind auch Zei-
ten nach dem 30. April 2003, in denen Ver-
sicherte  

(8) u n v e r ä n d e r t  

1. nach Vollendung des 58. Lebensjahres 
wegen Arbeitslosigkeit bei einer deut-
schen Agentur für Arbeit gemeldet wa-
ren, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Arbeitsvermittlung nur deshalb 
nicht zur Verfügung standen, weil sie 
nicht arbeitsbereit waren und nicht alle 
Möglichkeiten nutzten und nutzen woll-
ten, um ihre Beschäftigungslosigkeit zu 
beenden und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. eine öffentlich-rechtliche Leistung nur 
wegen des zu berücksichtigenden Ein-
kommens oder Vermögens nicht bezo-
gen haben. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Für Zeiten nach Satz 1 gelten die Vorschrif-
ten über Anrechnungszeiten wegen Ar-
beitslosigkeit. Zeiten nach Satz 1 werden 
nach dem 31. Dezember 2007 nur dann als 
Anrechnungszeiten berücksichtigt, wenn 
die Arbeitslosigkeit vor dem 1. Januar 2008 
begonnen hat und der Versicherte vor dem 
2. Januar 1950 geboren ist. 

u n v e r ä n d e r t  

(9) Anrechnungszeiten liegen bei Be-
ziehern von Arbeitslosenhilfe, Unterhalts-
geld und Arbeitslosengeld II nicht vor, wenn 
die Bundesagentur für Arbeit oder in Fällen 
des § 6a des Zweiten Buches die zugelas-
senen kommunalen Träger für sie Beiträge 
an eine Versicherungseinrichtung oder Ver-
sorgungseinrichtung, an ein Versicherungs-
unternehmen oder an sie selbst gezahlt ha-
ben. 

(9) u n v e r ä n d e r t  
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(10) Anrechnungszeiten sind auch Zei-
ten, in denen Versicherte in der Zeit vom 1. 
Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2022 
Arbeitslosengeld II bezogen haben. Dies 
gilt nicht für Bezieher von Arbeitslosengeld 
II, die  

(10) u n v e r ä n d e r t  

1. Arbeitslosengeld II nur darlehensweise 
oder nur Leistungen nach § 24 Absatz 
3 Satz 1 des Zweiten Buches bezogen 
haben oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in der Zeit vom 1. Januar 2011 bis zum 
31. Dezember 2012 versicherungs-
pflichtig beschäftigt oder versiche-
rungspflichtig selbständig tätig gewe-
sen sind oder eine Leistung bezogen 
haben, wegen der sie nach § 3 Satz 1 
Nummer 3 versicherungspflichtig ge-
wesen sind. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von 
Arbeitslosengeld II nach Vollendung des 
25. Lebensjahres schließen Anrechnungs-
zeiten wegen Arbeitslosigkeit aus. 

u n v e r ä n d e r t  

 (11) Anrechnungszeiten sind auch 
Zeiten, in denen Versicherte in der Zeit 
vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 
2026 Bürgergeld bezogen haben. Dies 
gilt nicht für Bezieher von Bürgergeld, 
die Bürgergeld nur darlehensweise oder 
nur Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 
1 des Zweiten Buches bezogen haben. 
Anrechnungszeiten wegen des Bezugs 
von Bürgergeld nach Vollendung des 
25. Lebensjahres schließen Anrech-
nungszeiten wegen Arbeitslosigkeit aus. 
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§ 263 § 263 

Gesamtleistungsbewertung für beitrags-
freie und beitragsgeminderte Zeiten 

Gesamtleistungsbewertung für beitrags-
freie und beitragsgeminderte Zeiten 

(1) Bei der Gesamtleistungsbewer-
tung für beitragsfreie und beitragsgemin-
derte Zeiten werden Berücksichtigungszei-
ten wegen Kindererziehung, die in der Ge-
samtlücke für die Ermittlung der pauscha-
len Anrechnungszeit liegen, höchstens mit 
der Anzahl an Monaten berücksichtigt, die 
zusammen mit der Anzahl an Monaten mit 
pauschaler Anrechnungszeit die Anzahl an 
Monaten der Gesamtlücke ergibt. Für die 
Gesamtleistungsbewertung werden jedem 
Kalendermonat an Berücksichtigungszeit 
wegen Pflege 0,0625 Entgeltpunkte zuge-
ordnet, es sei denn, dass er als Beitrags-
zeit bereits einen höheren Wert hat. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) (weggefallen)  (2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Der sich aus der Gesamtleistungs-
bewertung ergebende Wert wird für jeden 
Kalendermonat mit Anrechnungszeiten we-
gen Krankheit und Arbeitslosigkeit auf 80 
vom Hundert begrenzt. Kalendermonate, 
die nur deshalb Anrechnungszeiten sind, 
weil Arbeitslosigkeit vor dem 1. März 1990 
im Beitrittsgebiet, jedoch nicht vor dem 1. 
Juli 1978, vorgelegen hat, werden nicht be-
wertet. Kalendermonate, die nur deshalb 
Anrechnungszeiten sind, weil Arbeitslosig-
keit nach dem 30. Juni 1978 vorgelegen 
hat, für die vor dem 1. Januar 2023 Arbeits-
losenhilfe, Arbeitslosengeld oder Arbeitslo-
sengeld II nicht oder Arbeitslosengeld II nur 
darlehensweise gezahlt worden ist oder nur 
Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 des 
Zweiten Buches erbracht worden sind, wer-
den nicht bewertet. Kalendermonate, die 
nur deshalb Anrechnungszeiten sind, weil 
Arbeitslosengeld II bis zum 31. Dezember 
2022 bezogen worden ist, werden nicht be-
wertet. 

(2a) Der sich aus der Gesamtleistungs-
bewertung ergebende Wert wird für jeden 
Kalendermonat mit Anrechnungszeiten we-
gen Krankheit und Arbeitslosigkeit auf 80 
Prozent begrenzt. Kalendermonate, die nur 
deshalb Anrechnungszeiten sind, weil Ar-
beitslosigkeit vor dem 1. März 1990 im Bei-
trittsgebiet, jedoch nicht vor dem 1. Juli 
1978, vorgelegen hat, werden nicht bewer-
tet. Kalendermonate, die nur deshalb An-
rechnungszeiten sind, weil Arbeitslosigkeit 
nach dem 30. Juni 1978 vorgelegen hat, für 
die vor dem 30. Juni 2026 Arbeitslosen-
hilfe, Arbeitslosengeld II oder Bürgergeld 
nicht oder Arbeitslosengeld II oder Bürger-
geld nur darlehensweise gezahlt worden ist 
oder nur Leistungen nach § 24 Absatz 3 
Satz 1 des Zweiten Buches erbracht wor-
den sind, werden nicht bewertet. Kalender-
monate, die nur deshalb Anrechnungszei-
ten sind, weil Arbeitslosengeld II bis zum 
31. Dezember 2022 oder Bürgergeld bis 
zum 30. Juni 2026 bezogen worden ist, 
werden nicht bewertet. 
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(3) Der sich aus der Gesamtleistungs-
bewertung ergebende Wert wird für jeden 
Kalendermonat mit Anrechnungszeiten we-
gen einer Schul- oder Hochschulausbil-
dung auf 75 vom Hundert begrenzt. Der so 
begrenzte Gesamtleistungswert darf für ei-
nen Kalendermonat 0,0625 Entgeltpunkte 
nicht übersteigen. Zeiten einer Schul- oder 
Hochschulausbildung werden insgesamt für 
höchstens drei Jahre bewertet; auf die drei 
Jahre werden Zeiten einer Fachschulaus-
bildung oder der Teilnahme an einer be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme an-
gerechnet. Bei der begrenzten Gesamtleis-
tungsbewertung für die Zeiten der Schul- o-
der Hochschulausbildung treten an die 
Stelle  
 

(3) u n v e r ä n d e r t  

Bestehendes Recht 

bei Beginn 
der Rente im 

der Werte 

75 vom 
Hundert 

0,0625 
Entgeltpunkte 

Jahr Monat die Werte 

2005 Januar 75,00 0,0625 

  Februar 73,44 0,0612 

  März 71,88 0,0599 

  April 70,31 0,0586 

  Mai 68,75 0,0573 

  Juni 67,19 0,0560 

  Juli 65,63 0,0547 

  August 64,06 0,0534 

  September 62,50 0,0521 

  Oktober 60,94 0,0508 

  November 59,38 0,0495 

  Dezember 57,81 0,0482 

2006 Januar 56,25 0,0469 

  Februar 54,69 0,0456 

  März 53,13 0,0443 

  April 51,56 0,0430 

  Mai 50,00 0,0417 

  Juni 48,44 0,0404 

  Juli 46,88 0,0391 

  August 45,31 0,0378 

  September 43,75 0,0365 

  Oktober 42,19 0,0352 
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  November 40,63 0,0339 

  Dezember 39,06 0,0326 

2007 Januar 37,50 0,0313 

  Februar 35,94 0,0299 

  März 34,38 0,0286 

  April 32,81 0,0273 

  Mai 31,25 0,0260 

  Juni 29,69 0,0247 

  Juli 28,13 0,0234 

  August 26,56 0,0221 

  September 25,00 0,0208 

  Oktober 23,44 0,0195 

  November 21,88 0,0182 

  Dezember 20,31 0,0169 

2008 Januar 18,75 0,0156 

  Februar 17,19 0,0143 

  März 15,63 0,0130 

  April 14,06 0,0117 

  Mai 12,50 0,0104 

  Juni 10,94 0,0091 

  Juli 9,38 0,0078 

  August 7,81 0,0065 

  September 6,25 0,0052 

  Oktober 4,69 0,0039 

  November 3,13 0,0026 

  Dezember 1,56 0,0013 

2009 Januar 0,00 0,0000 

Regierungsentwurf 

bei Beginn 
der Rente im 

der Werte 

75 vom 
Hundert 

0,0625 
Entgeltpunkte 

Jahr Monat die Werte 

2005 Januar 75,00 0,0625 

  Februar 73,44 0,0612 

  März 71,88 0,0599 

  April 70,31 0,0586 

  Mai 68,75 0,0573 

  Juni 67,19 0,0560 

  Juli 65,63 0,0547 

  August 64,06 0,0534 

  September 62,50 0,0521 

  Oktober 60,94 0,0508 

  November 59,38 0,0495 

  Dezember 57,81 0,0482 
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2006 Januar 56,25 0,0469 

  Februar 54,69 0,0456 

  März 53,13 0,0443 

  April 51,56 0,0430 

  Mai 50,00 0,0417 

  Juni 48,44 0,0404 

  Juli 46,88 0,0391 

  August 45,31 0,0378 

  September 43,75 0,0365 

  Oktober 42,19 0,0352 

  November 40,63 0,0339 

  Dezember 39,06 0,0326 

2007 Januar 37,50 0,0313 

  Februar 35,94 0,0299 

  März 34,38 0,0286 

  April 32,81 0,0273 

  Mai 31,25 0,0260 

  Juni 29,69 0,0247 

  Juli 28,13 0,0234 

  August 26,56 0,0221 

  September 25,00 0,0208 

  Oktober 23,44 0,0195 

  November 21,88 0,0182 

  Dezember 20,31 0,0169 

2008 Januar 18,75 0,0156 

  Februar 17,19 0,0143 

  März 15,63 0,0130 

  April 14,06 0,0117 

  Mai 12,50 0,0104 

  Juni 10,94 0,0091 

  Juli 9,38 0,0078 

  August 7,81 0,0065 

  September 6,25 0,0052 

  Oktober 4,69 0,0039 

  November 3,13 0,0026 

  Dezember 1,56 0,0013 

2009 Januar 0,00 0,0000 
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(4) Die Summe der Entgeltpunkte für 
Anrechnungszeiten, die vor dem 1. Januar 
1957 liegen, muss mindestens den Wert 
erreichen, der sich für eine pauschale An-
rechnungszeit ergeben würde. Die zusätzli-
chen Entgeltpunkte entfallen zu gleichen 
Teilen auf die begrenzt zu bewertenden 
Anrechnungszeiten vor dem 1. Januar 
1957. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Summe der Entgeltpunkte für 
Kalendermonate, die als Zeiten einer beruf-
lichen Ausbildung gelten (§ 246 Satz 2), ist 
um einen Zuschlag so zu erhöhen, dass 
mindestens der Wert erreicht wird, den 
diese Zeiten als Zeiten einer Schul- oder 
Hochschulausbildung nach Absatz 3 hät-
ten. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Zeiten beruflicher Ausbildung, die 
für sich alleine oder bei Zusammenrech-
nung mit Anrechnungszeiten wegen einer 
schulischen Ausbildung bis zu drei Jahren, 
insgesamt drei Jahre überschreiten, sind 
um einen Zuschlag so zu erhöhen, dass 
mindestens der Wert erreicht wird, den 
diese Zeiten nach Absatz 3 hätten. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Für glaubhaft gemachte Zeiten be-
ruflicher Ausbildung sind höchstens fünf 
Sechstel der im Rahmen der Gesamtleis-
tungsbewertung ermittelten Entgeltpunkte 
zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die in 
den Absätzen 5 und 6 genannten Zeiten. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 6 Artikel 6 
u n v e r ä n d e r t  

Änderung des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch 

Änderung des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch 

§ 45 § 45 

Voraussetzungen für das Verletztengeld Voraussetzungen für das Verletztengeld 

(1) Verletztengeld wird erbracht, wenn 
Versicherte  

(1) Verletztengeld wird erbracht, 
wenn Versicherte  

1. infolge des Versicherungsfalls arbeits-
unfähig sind oder wegen einer Maß-
nahme der Heilbehandlung eine ganz-
tägige Erwerbstätigkeit nicht ausüben 
können und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfä-
higkeit oder der Heilbehandlung An-
spruch auf Arbeitsentgelt, Arbeitsein-
kommen, Krankengeld, Pflegeunter-
stützungsgeld, Verletztengeld, Kran-
kengeld der Sozialen Entschädigung, 
Krankengeld der Soldatenentschädi-
gung, Übergangsgeld, Unterhaltsgeld, 
Kurzarbeitergeld, Qualifizierungsgeld, 
Arbeitslosengeld, nicht nur darlehens-
weise gewährtes Bürgergeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches o-
der nicht nur Leistungen für Erstaus-
stattungen für Bekleidung bei Schwan-
gerschaft und Geburt nach dem Zwei-
ten Buch oder Mutterschaftsgeld hat-
ten. 

2. unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfä-
higkeit oder der Heilbehandlung An-
spruch auf Arbeitsentgelt, Arbeitsein-
kommen, Krankengeld, Pflegeunter-
stützungsgeld, Verletztengeld, Kran-
kengeld der Sozialen Entschädigung, 
Krankengeld der Soldatenentschädi-
gung, Übergangsgeld, Unterhaltsgeld, 
Kurzarbeitergeld, Qualifizierungsgeld, 
Arbeitslosengeld, nicht nur darlehens-
weise gewährtes Grundsicherungs-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches oder nicht nur Leistun-
gen für Erstausstattungen für Beklei-
dung bei Schwangerschaft und Geburt 
nach dem Zweiten Buch oder Mutter-
schaftsgeld hatten. 

(2) Verletztengeld wird auch erbracht, 
wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben erforderlich sind, 

 

2. diese Maßnahmen sich aus Gründen, 
die die Versicherten nicht zu vertreten 
haben, nicht unmittelbar an die Heilbe-
handlung anschließen, 

 



 - 2 - Bearbeitungsstand:Bearbeitungsstand: 

29.09.2025  15:02 

Bestehendes Recht Referentenentwurf 13. SGB II-ÄndG 

3. die Versicherten ihre bisherige berufli-
che Tätigkeit nicht wieder aufnehmen 
können oder ihnen eine andere zumut-
bare Tätigkeit nicht vermittelt werden 
kann oder sie diese aus wichtigem 
Grund nicht ausüben können und 

 

4. die Voraussetzungen des Absatzes 1 
Nr. 2 erfüllt sind. 

 

Das Verletztengeld wird bis zum Beginn der 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben er-
bracht. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für die Zeit bis zum Beginn und wäh-
rend der Durchführung einer Maßnahme der 
Berufsfindung und Arbeitserprobung. 

 

(3) Werden in einer Einrichtung Maß-
nahmen der Heilbehandlung und gleichzei-
tig Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
für Versicherte erbracht, erhalten Versi-
cherte Verletztengeld, wenn sie arbeitsunfä-
hig sind oder wegen der Maßnahmen eine 
ganztägige Erwerbstätigkeit nicht ausüben 
können und die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Nr. 2 erfüllt sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Im Fall der Beaufsichtigung, Be-
treuung oder Pflege eines durch einen Ver-
sicherungsfall verletzten Kindes gilt § 45 des 
Fünften Buches entsprechend mit der Maß-
gabe, dass  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. das Verletztengeld 100 Prozent des 
ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts be-
trägt und 

 

2. das Arbeitsentgelt bis zu einem Betrag 
in Höhe des 450. Teils des Höchstjah-
resarbeitsverdienstes zu berücksichti-
gen ist. 

 

Erfolgt die Berechnung des Verletztengel-
des aus Arbeitseinkommen, beträgt dies 80 
Prozent des erzielten regelmäßigen Arbeits-
einkommens bis zu einem Betrag in Höhe 
des 450. Teils des Höchstjahresarbeitsver-
dienstes. 
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§ 47 § 47 

Höhe des Verletztengeldes Höhe des Verletztengeldes 

(1) Versicherte, die Arbeitsentgelt oder 
Arbeitseinkommen erzielt haben, erhalten 
Verletztengeld entsprechend § 47 Abs. 1 
und 2 des Fünften Buches mit der Maßgabe, 
daß  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. das Regelentgelt aus dem Gesamtbe-
trag des regelmäßigen Arbeitsentgelts 
und des Arbeitseinkommens zu berech-
nen und bis zu einem Betrag in Höhe 
des 360. Teils des Höchstjahresarbeits-
verdienstes zu berücksichtigen ist, 

 

2. das Verletztengeld 80 vom Hundert des 
Regelentgelts beträgt und das bei An-
wendung des § 47 Abs. 1 und 2 des 
Fünften Buches berechnete Nettoar-
beitsentgelt nicht übersteigt. 

 

Arbeitseinkommen ist bei der Ermittlung des 
Regelentgelts mit dem 360. Teil des im Ka-
lenderjahr vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
oder der Maßnahmen der Heilbehandlung 
erzielten Arbeitseinkommens zugrunde zu 
legen. Die Satzung hat bei nicht kontinuier-
licher Arbeitsverrichtung und -vergütung ab-
weichende Bestimmungen zur Zahlung und 
Berechnung des Verletztengeldes vorzuse-
hen, die sicherstellen, daß das Verletzten-
geld seine Entgeltersatzfunktion erfüllt. 
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(1a) Für Ansprüche auf Verletztengeld, 
die vor dem 1. Januar 2001 entstanden sind, 
ist § 47 Abs. 1 und 2 des Fünften Buches in 
der vor dem 22. Juni 2000 jeweils geltenden 
Fassung für Zeiten nach dem 31. Dezember 
1996 mit der Maßgabe entsprechend anzu-
wenden, dass sich das Regelentgelt um 10 
vom Hundert, höchstens aber bis zu einem 
Betrag in Höhe des dreihundertsechzigsten 
Teils des Höchstjahresarbeitsverdienstes 
erhöht. Das regelmäßige Nettoarbeitsent-
gelt ist um denselben Vomhundertsatz zu 
erhöhen. Satz 1 und 2 gilt für Ansprüche, 
über die vor dem 22. Juni 2000 bereits un-
anfechtbar entschieden war, nur für Zeiten 
vom 22. Juni 2000 an bis zum Ende der 
Leistungsdauer. Entscheidungen über die 
Ansprüche, die vor dem 22. Juni 2000 unan-
fechtbar geworden sind, sind nicht nach § 
44 Abs. 1 des Zehnten Buches zurückzu-
nehmen. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Versicherte, die Arbeitslosengeld, 
Unterhaltsgeld, Kurzarbeitergeld oder Qua-
lifizierungsgeld bezogen haben, erhalten 
Verletztengeld in Höhe des Krankengeldes 
nach § 47b des Fünften Buches. Versi-
cherte, die nicht nur darlehensweise ge-
währtes Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 
1 des Zweiten Buches oder nicht nur Leis-
tungen für Erstausstattungen für Bekleidung 
bei Schwangerschaft und Geburt nach dem 
Zweiten Buch bezogen haben, erhalten Ver-
letztengeld in Höhe des Betrages des Bür-
gergeldes nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches. 

(2) Versicherte, die Arbeitslosengeld, 
Unterhaltsgeld, Kurzarbeitergeld oder 
Qualifizierungsgeld bezogen haben, erhal-
ten Verletztengeld in Höhe des Kranken-
geldes nach § 47b des Fünften Buches. 
Versicherte, die nicht nur darlehensweise 
gewährtes Grundsicherungsgeld nach § 
19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches o-
der nicht nur Leistungen für Erstausstat-
tungen für Bekleidung bei Schwanger-
schaft und Geburt nach dem Zweiten Buch 
bezogen haben, erhalten Verletztengeld in 
Höhe des Betrages des Grundsiche-
rungsgeldes nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
des Zweiten Buches. 

(3) Versicherte, die als Entwicklungs-
helfer Unterhaltsleistungen nach § 4 Abs. 1 
Nr. 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes be-
zogen haben, erhalten Verletztengeld in 
Höhe dieses Betrages. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Bei Versicherten, die unmittelbar 
vor dem Versicherungsfall Krankengeld, 
Pflegeunterstützungsgeld, Verletztengeld, 
Krankengeld der Sozialen Entschädigung, 
Krankengeld der Soldatenentschädigung o-
der Übergangsgeld bezogen haben, wird bei 
der Berechnung des Verletztengeldes von 
dem bisher zugrunde gelegten Regelentgelt 
ausgegangen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Abweichend von Absatz 1 erhalten 
Versicherte, die den Versicherungsfall in-
folge einer Tätigkeit als Unternehmer, mitar-
beitende Ehegatten oder Lebenspartner o-
der den Unternehmern nach § 6 Abs. 1 Nr. 
2 Gleichgestellte erlitten haben, Verletzten-
geld je Kalendertag in Höhe des 450. Teils 
des Jahresarbeitsverdienstes. Ist das Ver-
letztengeld für einen ganzen Kalendermo-
nat zu zahlen, ist dieser mit 30 Tagen anzu-
setzen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Hat sich der Versicherungsfall wäh-
rend einer aufgrund eines Gesetzes ange-
ordneten Freiheitsentziehung ereignet, gilt 
für die Berechnung des Verletztengeldes 
Absatz 1 entsprechend; nach der Entlas-
sung erhalten die Versicherten Verletzten-
geld je Kalendertag in Höhe des 450. Teils 
des Jahresarbeitsverdienstes, wenn dies für 
die Versicherten günstiger ist. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) (weggefallen) (7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die Regelungen der §§ 90 und 91 
über die Neufestsetzung des Jahresarbeits-
verdienstes nach Altersstufen oder nach der 
Schul- oder Berufsausbildung gelten für das 
Verletztengeld entsprechend. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

§ 52 § 52 

Anrechnung von Einkommen auf Ver-
letzten- und Übergangsgeld 

Anrechnung von Einkommen auf Ver-
letzten- und Übergangsgeld 

Auf das Verletzten- und Übergangsgeld 
werden von dem gleichzeitig erzielten Ein-
kommen angerechnet  

Auf das Verletzten- und Übergangsgeld 
werden von dem gleichzeitig erzielten Ein-
kommen angerechnet  

1. beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder 
Arbeitseinkommen, das bei Arbeitneh-
mern um die gesetzlichen Abzüge und 
bei sonstigen Versicherten um 20 vom 
Hundert vermindert ist; dies gilt nicht für 
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. Mutterschaftsgeld, Krankengeld der 
Sozialen Entschädigung, Krankengeld 
der Soldatenentschädigung, Unter-
haltsgeld, Kurzarbeitergeld, Qualifizie-
rungsgeld, Arbeitslosengeld, nicht nur 
darlehensweise gewährtes Bürgergeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten 
Buches; dies gilt auch, wenn Ansprüche 
auf Leistungen nach dem Dritten Buch 
wegen einer Sperrzeit ruhen oder der 
Auszahlungsanspruch auf Bürgergeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten 
Buches gemindert ist. 

2. Mutterschaftsgeld, Krankengeld der 
Sozialen Entschädigung, Krankengeld 
der Soldatenentschädigung, Unter-
haltsgeld, Kurzarbeitergeld, Qualifizie-
rungsgeld, Arbeitslosengeld, nicht nur 
darlehensweise gewährtes Grundsi-
cherungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 
1 des Zweiten Buches; dies gilt auch, 
wenn Ansprüche auf Leistungen nach 
dem Dritten Buch wegen einer Sperrzeit 
ruhen oder der Auszahlungsanspruch 
auf Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 
1 des Zweiten Buches gemindert ist. 

§ 58 § 58 

Erhöhung der Rente bei Arbeitslosigkeit Erhöhung der Rente bei Arbeitslosigkeit 

Solange Versicherte infolge des Versi-
cherungsfalls ohne Anspruch auf Arbeits-
entgelt oder Arbeitseinkommen sind und die 
Rente zusammen mit dem Arbeitslosengeld 
oder dem Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 des Zweiten Buches nicht den sich 
aus § 66 Abs. 1 des Neunten Buches erge-
benden Betrag des Übergangsgeldes er-
reicht, wird die Rente längstens für zwei 
Jahre nach ihrem Beginn um den Unter-
schiedsbetrag erhöht. Der Unterschiedsbe-
trag wird bei dem Bürgergeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 des Zweiten Buches nicht als 
Einkommen berücksichtigt. Satz 1 gilt nicht, 
solange Versicherte Anspruch auf weiteres 
Erwerbsersatzeinkommen (§ 18a Abs. 3 des 
Vierten Buches) haben, das zusammen mit 
der Rente das Übergangsgeld erreicht. Wird 
Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches nur darlehensweise ge-
währt oder erhält der Versicherte nur Leis-
tungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 des Zwei-
ten Buches, finden die Sätze 1 und 2 keine 
Anwendung. 

Solange Versicherte infolge des Versi-
cherungsfalls ohne Anspruch auf Arbeits-
entgelt oder Arbeitseinkommen sind und die 
Rente zusammen mit dem Arbeitslosengeld 
oder dem Grundsicherungsgeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches nicht 
den sich aus § 66 Abs. 1 des Neunten Bu-
ches ergebenden Betrag des Übergangs-
geldes erreicht, wird die Rente längstens für 
zwei Jahre nach ihrem Beginn um den Un-
terschiedsbetrag erhöht. Der Unterschieds-
betrag wird bei dem Grundsicherungsgeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Bu-
ches nicht als Einkommen berücksichtigt. 
Satz 1 gilt nicht, solange Versicherte An-
spruch auf weiteres Erwerbsersatzeinkom-
men (§ 18a Abs. 3 des Vierten Buches) ha-
ben, das zusammen mit der Rente das 
Übergangsgeld erreicht. Wird Grundsiche-
rungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches nur darlehensweise ge-
währt oder erhält der Versicherte nur Leis-
tungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 des Zwei-
ten Buches, finden die Sätze 1 und 2 keine 
Anwendung. 
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Artikel 7 Artikel 7 
u n v e r ä n d e r t  

Änderung des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch 

Änderung des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch 

§ 10 § 10 

Verhältnis zu anderen Leistungen und 
Verpflichtungen 

Verhältnis zu anderen Leistungen und 
Verpflichtungen 

(1) Verpflichtungen anderer, insbeson-
dere der Träger anderer Sozialleistungen 
und der Schulen, werden durch dieses Buch 
nicht berührt. Auf Rechtsvorschriften beru-
hende Leistungen anderer dürfen nicht des-
halb versagt werden, weil nach diesem 
Buch entsprechende Leistungen vorgese-
hen sind. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Unterhaltspflichtige Personen wer-
den nach Maßgabe der §§ 90 bis 97b an den 
Kosten für Leistungen und vorläufige Maß-
nahmen nach diesem Buch beteiligt. Soweit 
die Zahlung des Kostenbeitrags die Leis-
tungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen 
mindert oder der Bedarf des jungen Men-
schen durch Leistungen und vorläufige 
Maßnahmen nach diesem Buch gedeckt ist, 
ist dies bei der Berechnung des Unterhalts 
zu berücksichtigen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Leistungen nach diesem Buch 
gehen Leistungen nach dem Zweiten Buch 
vor. Abweichend von Satz 1 gehen Leistun-
gen nach § 3 Absatz 2, den §§ 14 bis 16g, 
16k, § 19 Absatz 2 in Verbindung mit § 28 
Absatz 6 des Zweiten Buches sowie Leis-
tungen nach § 6b Absatz 2 des Bundeskin-
dergeldgesetzes in Verbindung mit § 28 Ab-
satz 6 des Zweiten Buches den Leistungen 
nach diesem Buch vor. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 (3a) Leistungen nach diesem Buch 
gehen abweichend von Absatz 1 Leistun-
gen nach § 28b Absatz 2 und § 31b des 

Dritten Buches vor. 
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(4) Die Leistungen nach diesem Buch 
gehen Leistungen nach dem Neunten und 
Zwölften Buch vor. Abweichend von Satz 1 
gehen Leistungen nach § 27a Absatz 1 in 
Verbindung mit § 34 Absatz 6 des Zwölften 
Buches und Leistungen der Eingliederungs-
hilfe nach dem Neunten Buch für junge 
Menschen, die körperlich oder geistig behin-
dert oder von einer solchen Behinderung 
bedroht sind, den Leistungen nach diesem 
Buch vor. Landesrecht kann regeln, dass 
Leistungen der Frühförderung für Kinder un-
abhängig von der Art der Behinderung vor-
rangig von anderen Leistungsträgern ge-
währt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Soweit Leistungen zum Lebensun-
terhalt nach § 39 erbracht werden, gehen 
sie den Leistungen zum Lebensunterhalt 
nach § 93 des Vierzehnten Buches vor. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Leistungen nach diesem Buch 
gehen den Leistungen aus dem Gewalthilfe-
gesetz vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 57) vor. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 8 Artikel 8 
u n v e r ä n d e r t  

Änderung des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch 

Änderung des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch 

§ 20 § 20 

Versicherungspflicht in der sozialen 
Pflegeversicherung für Mitglieder der 

gesetzlichen Krankenversicherung 

Versicherungspflicht in der sozialen 
Pflegeversicherung für Mitglieder der 

gesetzlichen Krankenversicherung 

(1) Versicherungspflichtig in der sozia-
len Pflegeversicherung sind die versiche-
rungspflichtigen Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Dies sind:  

(1) Versicherungspflichtig in der sozi-
alen Pflegeversicherung sind die versiche-
rungspflichtigen Mitglieder der gesetzli-
chen Krankenversicherung. Dies sind:  

1. Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Be-
rufsausbildung Beschäftigte, die gegen 
Arbeitsentgelt beschäftigt sind; für die 
Zeit des Bezugs von Kurzarbeitergeld 
nach dem Dritten Buch bleibt die Versi-
cherungspflicht unberührt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Personen in der Zeit, für die sie Arbeits-
losengeld nach dem Dritten Buch bezie-
hen oder nur deshalb nicht beziehen, 
weil der Anspruch wegen einer Sperr-
zeit (§ 159 des Dritten Buches) oder 
wegen einer Urlaubsabgeltung (§ 157 
Absatz 2 des Dritten Buches) ruht; dies 
gilt auch, wenn die Entscheidung, die 
zum Bezug der Leistung geführt hat, 
rückwirkend aufgehoben oder die Leis-
tung zurückgefordert oder zurückge-
zahlt worden ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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2a. Personen in der Zeit, für die sie Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches beziehen, auch wenn 
die Entscheidung, die zum Bezug der 
Leistung geführt hat, rückwirkend auf-
gehoben oder die Leistung zurückgefor-
dert oder zurückgezahlt worden ist, es 
sei denn, dass diese Leistung nur dar-
lehensweise gewährt wird oder nur 
Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 
des Zweiten Buches bezogen werden, 

2a. Personen in der Zeit, für die sie Grund-
sicherungsgeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 des Zweiten Buches beziehen, 
auch wenn die Entscheidung, die zum 
Bezug der Leistung geführt hat, rückwir-
kend aufgehoben oder die Leistung zu-
rückgefordert oder zurückgezahlt wor-
den ist, es sei denn, dass diese Leis-
tung nur darlehensweise gewährt wird 
oder nur Leistungen nach § 24 Absatz 
3 Satz 1 des Zweiten Buches bezogen 
werden, 

3. Landwirte, ihre mitarbeitenden Fami-
lienangehörigen und Altenteiler, die 
nach § 2 des Zweiten Gesetzes über 
die Krankenversicherung der Landwirte 
versicherungspflichtig sind, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. selbständige Künstler und Publizisten 
nach näherer Bestimmung des Künst-
lersozialversicherungsgesetzes, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Personen, die in Einrichtungen der Ju-
gendhilfe, in Berufsbildungswerken o-
der in ähnlichen Einrichtungen für be-
hinderte Menschen für eine Erwerbstä-
tigkeit befähigt werden sollen, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben sowie an Berufsfin-
dung oder Arbeitserprobung, es sei 
denn, sie gehören zu dem Personen-
kreis des § 151 des Vierzehnten Bu-
ches oder des § 81 Absatz 3 des Solda-
tenentschädigungsgesetzes, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. behinderte Menschen, die in anerkann-
ten Werkstätten für behinderte Men-
schen oder in Blindenwerkstätten im 
Sinne des § 226 des Neunten Buches 
oder für diese Einrichtungen in Heimar-
beit oder bei einem anderen Leistungs-
anbieter nach § 60 des Neunten Bu-
ches tätig sind, 

7. u n v e r ä n d e r t  
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8. Behinderte Menschen, die in Anstalten, 
Heimen oder gleichartigen Einrichtun-
gen in gewisser Regelmäßigkeit eine 
Leistung erbringen, die einem Fünftel 
der Leistung eines voll erwerbsfähigen 
Beschäftigten in gleichartiger Beschäfti-
gung entspricht; hierzu zählen auch 
Dienstleistungen für den Träger der 
Einrichtung, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. Studenten, die an staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen ein-
geschrieben sind, soweit sie nach § 5 
Abs. 1 Nr. 9 des Fünften Buches der 
Krankenversicherungspflicht unterlie-
gen, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. Personen, die zu ihrer Berufsausbil-
dung ohne Arbeitsentgelt beschäftigt 
sind oder die eine Fachschule oder Be-
rufsfachschule besuchen oder eine in 
Studien- oder Prüfungsordnungen vor-
geschriebene berufspraktische Tätig-
keit ohne Arbeitsentgelt verrichten 
(Praktikanten), längstens bis zur Vollen-
dung des 30. Lebensjahres; Auszubil-
dende des Zweiten Bildungsweges, die 
sich in einem nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz förderungsfähi-
gen Teil eines Ausbildungsabschnittes 
befinden, sind Praktikanten gleichge-
stellt, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. Personen, die die Voraussetzungen für 
den Anspruch auf eine Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung erfül-
len und diese Rente beantragt haben, 
soweit sie nach § 5 Abs. 1 Nr. 11, 11a, 
11b oder 12 des Fünften Buches der 
Krankenversicherungspflicht unterlie-
gen, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. Personen, die, weil sie bisher keinen 
Anspruch auf Absicherung im Krank-
heitsfall hatten, nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 
des Fünften Buches oder nach § 2 Abs. 
1 Nr. 7 des Zweiten Gesetzes über die 
Krankenversicherung der Landwirte der 
Krankenversicherungspflicht unterlie-
gen. 

12. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Als gegen Arbeitsentgelt beschäf-
tigte Arbeiter und Angestellte im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 1 gelten Bezieher von Vorru-
hestandsgeld, wenn sie unmittelbar vor Be-
zug des Vorruhestandsgeldes versiche-
rungspflichtig waren und das Vorruhe-
standsgeld mindestens in Höhe von 65 vom 
Hundert des Bruttoarbeitsentgelts im Sinne 
des § 3 Abs. 2 des Vorruhestandsgesetzes 
gezahlt wird. Satz 1 gilt nicht für Personen, 
die im Ausland ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt in einem Staat ha-
ben, mit dem für Arbeitnehmer mit Wohnsitz 
oder gewöhnlichem Aufenthalt in diesem 
Staat keine über- oder zwischenstaatlichen 
Regelungen über Sachleistungen bei 
Krankheit bestehen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Als zu ihrer Berufsausbil-
dung Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 
Satz 2 Nr. 1 gelten Personen, die als nicht 
satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Ge-
nossenschaften oder ähnlicher religiöser 
Gemeinschaften für den Dienst in einer sol-
chen Genossenschaft oder ähnlichen religi-
ösen Gemeinschaft außerschulisch ausge-
bildet werden. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(3) Freiwillige Mitglieder der gesetzli-
chen Krankenversicherung sind versiche-
rungspflichtig in der sozialen Pflegeversi-
cherung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Nehmen Personen, die mindestens 
zehn Jahre nicht in der sozialen Pflegever-
sicherung oder der gesetzlichen Kranken-
versicherung versicherungspflichtig waren, 
eine dem äußeren Anschein nach versiche-
rungspflichtige Beschäftigung oder selb-
ständige Tätigkeit von untergeordneter wirt-
schaftlicher Bedeutung auf, besteht die wi-
derlegbare Vermutung, daß eine die Versi-
cherungspflicht begründende Beschäfti-
gung nach Absatz 1 Nr. 1 oder eine versi-
cherungspflichtige selbständige Tätigkeit 
nach Absatz 1 Nr. 3 oder 4 tatsächlich nicht 
ausgeübt wird. Dies gilt insbesondere für 
eine Beschäftigung bei Familienangehöri-
gen oder Lebenspartnern. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 55 § 55 

Beitragssatz, Beitragsbemessungs-
grenze, Verordnungsermächtigung 

Beitragssatz, Beitragsbemessungs-
grenze, Verordnungsermächtigung 

(1) Der Beitragssatz beträgt, vorbe-
haltlich des Satzes 2, bundeseinheitlich 3,4 
Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen 
der Mitglieder; er wird grundsätzlich durch 
Gesetz festgesetzt. Die Bundesregierung 
wird ermächtigt, den Beitragssatz nach Satz 
1 ausschließlich nach Maßgabe des Absat-
zes 1a durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates anzupassen. Für 
Personen, bei denen § 28 Abs. 2 Anwen-
dung findet, beträgt der Beitragssatz die 
Hälfte des Beitragssatzes nach Satz 1. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Die Bundesregierung darf den Bei-
tragssatz nach Absatz 1 Satz 1 ausschließ-
lich zur mittelfristigen Sicherung der Zah-
lungsfähigkeit der sozialen Pflegeversiche-
rung anpassen, wenn der Mittelbestand der 
sozialen Pflegeversicherung absehbar die 
Höhe einer Monatsausgabe laut Haushalts-
plänen der Pflegekassen zu unterschreiten 
droht; mehrere Anpassungen durch Rechts-
verordnung dürfen insgesamt nicht höher 
als 0,5 Beitragssatzpunkte über dem jeweils 
zuletzt gesetzlich festgesetzten Beitrags-
satz liegen. Die Rechtsverordnung nach Ab-
satz 1 Satz 2 ist dem Bundestag vor der Zu-
leitung an den Bundesrat zuzuleiten. Sie 
kann durch Beschluss des Bundestages ge-
ändert oder abgelehnt werden. Der Be-
schluss des Bundestages wird der Bundes-
regierung zugeleitet. Hat sich der Bundes-
tag nach Ablauf von drei Sitzungswochen 
seit Eingang der Rechtsverordnung nicht mit 
ihr befasst, so wird die unveränderte 
Rechtsverordnung dem Bundesrat zugelei-
tet. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Beitragspflichtige Einnahmen sind 
bis zu einem Betrag von 1/360 der in § 6 
Abs. 7 des Fünften Buches festgelegten 
Jahresarbeitsentgeltgrenze für den Kalen-
dertag zu berücksichtigen (Beitragsbemes-
sungsgrenze). 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Der Beitragssatz nach Absatz 1 
Satz 1 und 3 erhöht sich für Mitglieder nach 
Ablauf des Monats, in dem sie das 23. Le-
bensjahr vollendet haben, um einen Bei-
tragszuschlag in Höhe von 0,6 Beitragssatz-
punkten (Beitragszuschlag für Kinderlose). 
Satz 1 gilt nicht für Mitglieder, die vor dem 1. 
Januar 1940 geboren wurden, für Wehr- und 
Zivildienstleistende sowie für Bezieher von 
Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches. Satz 1 gilt auch nicht für 
Eltern im Sinne des § 56 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 und Absatz 3 Nummer 2 und 3 
des Ersten Buches. Für diese reduziert sich 
der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 und 
3 für jedes Kind ab dem zweiten Kind bis 
zum fünften Kind um jeweils einen Abschlag 
in Höhe von 0,25 Beitragssatzpunkten bis 
zum Ablauf des Monats, in dem das jewei-
lige Kind das 25. Lebensjahr vollendet hat 
oder vollendet hätte; bei der Ermittlung des 
Abschlags nicht berücksichtigungsfähig 
sind Kinder, die das 25. Lebensjahr vollen-
det haben. Satz 4 gilt auch für Eltern, die das 
23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

(3) Der Beitragssatz nach Absatz 1 
Satz 1 und 3 erhöht sich für Mitglieder 
nach Ablauf des Monats, in dem sie das 
23. Lebensjahr vollendet haben, um einen 
Beitragszuschlag in Höhe von 0,6 Bei-
tragssatzpunkten (Beitragszuschlag für 
Kinderlose). Satz 1 gilt nicht für Mitglieder, 
die vor dem 1. Januar 1940 geboren wur-
den, für Wehr- und Zivildienstleistende so-
wie für Bezieher von Grundsicherungs-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zwei-
ten Buches. Satz 1 gilt auch nicht für Eltern 
im Sinne des § 56 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 und Absatz 3 Nummer 2 und 3 des 
Ersten Buches. Für diese reduziert sich 
der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 und 
3 für jedes Kind ab dem zweiten Kind bis 
zum fünften Kind um jeweils einen Ab-
schlag in Höhe von 0,25 Beitragssatzpunk-
ten bis zum Ablauf des Monats, in dem das 
jeweilige Kind das 25. Lebensjahr vollen-
det hat oder vollendet hätte; bei der Ermitt-
lung des Abschlags nicht berücksichti-
gungsfähig sind Kinder, die das 25. Le-
bensjahr vollendet haben. Satz 4 gilt auch 
für Eltern, die das 23. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. 

(3a) Die Elterneigenschaft sowie die 
Anzahl der Kinder unter 25 Jahren müssen 
gegenüber der beitragsabführenden Stelle, 
bei Selbstzahlern gegenüber der Pflege-
kasse, nachgewiesen sein, sofern diesen 
die Angaben nicht bereits bekannt sind. Der 
Spitzenverband Bund der Pflegekassen gibt 
Empfehlungen darüber, welche Nachweise 
geeignet sind. Die beitragsabführenden 
Stellen und die Pflegekassen sind berech-
tigt, entsprechende Nachweise anzufor-
dern. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  
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(3b) Nachweise für vor dem 1. Juli 2023 
geborene Kinder wirken vom 1. Juli 2023 an; 
erfolgt der Nachweis für zwischen dem 1. 
April 2023 und dem 30. Juni 2023 geborene 
Kinder innerhalb von drei Monaten nach der 
Geburt des Kindes, gilt der Nachweis in Be-
zug auf den Beitragszuschlag für Kinderlose 
mit Beginn des Monats der Geburt als er-
bracht. Nachweise für Kinder, die im Zeit-
raum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2025 
geboren werden, wirken ab Beginn des Mo-
nats der Geburt. Erfolgt der Nachweis für ab 
dem 1. Juli 2025 geborene Kinder innerhalb 
von drei Monaten nach der Geburt des Kin-
des, gilt der Nachweis mit Beginn des Mo-
nats der Geburt als erbracht, ansonsten 
wirkt der Nachweis ab Beginn des Monats, 
der dem Monat folgt, in dem der Nachweis 
erbracht wird; für Nachweise, die im Verfah-
ren nach Absatz 3c Satz 1 abgerufen wer-
den, gilt Satz 2. 

(3b) u n v e r ä n d e r t  

(3c) Um eine einheitliche Rechtsanwen-
dung sicherzustellen und ein möglichst effi-
zientes, schnelles und bürgerfreundliches 
Verwaltungshandeln zu gewährleisten, wird 
bis zum 31. März 2025 ein digitales Verfah-
ren zur Erhebung und zum Nachweis der El-
terneigenschaft und der Anzahl der berück-
sichtigungsfähigen Kinder entwickelt. Die 
Bundesregierung berichtet bis zum 31. De-
zember 2023 über den Stand der Entwick-
lung des digitalen Verfahrens. 

(3c) u n v e r ä n d e r t  

(3d) Können die Abschläge nach Ab-
satz 3 Satz 4 und 5 von den beitragsabfüh-
renden Stellen und den Pflegekassen nicht 
ab dem 1. Juli 2023 berücksichtigt werden, 
sind sie so bald wie möglich, spätestens bis 
zum 30. Juni 2025 zu erstatten. In dem Zeit-
raum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2025 
gilt der Nachweis unbeschadet des Absat-
zes 3a auch dann als erbracht, wenn das 
Mitglied auf Anforderung der beitragsabfüh-
renden Stelle oder der Pflegekasse die er-
forderlichen Angaben zu den berücksichti-
gungsfähigen Kindern mitteilt. 

(3d) u n v e r ä n d e r t  

(4) Zu den Eltern im Sinne des Absat-
zes 3 Satz 3 gehören nicht  

(4) u n v e r ä n d e r t  
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1. Adoptiveltern, wenn das Kind zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Adop-
tion bereits die in § 25 Abs. 2 vorgese-
henen Altersgrenzen erreicht hat, 

 

2. Stiefeltern, wenn das Kind zum Zeit-
punkt der Eheschließung oder der Be-
gründung der eingetragenen Lebens-
partnerschaft gemäß § 1 des Lebens-
partnerschaftsgesetzes mit dem Eltern-
teil des Kindes bereits die in § 25 Abs. 
2 vorgesehenen Altersgrenzen erreicht 
hat oder wenn das Kind vor Erreichen 
dieser Altersgrenzen nicht in den ge-
meinsamen Haushalt mit dem Mitglied 
aufgenommen worden ist. 

 

(5) Sind landwirtschaftliche Unterneh-
mer, die nicht zugleich Bürgergeld bezie-
hen, sowie mitarbeitende Familienangehö-
rige Mitglied der landwirtschaftlichen Kran-
kenkasse, wird der Beitrag abweichend von 
den Absätzen 1 bis 3 in Form eines Zu-
schlags auf den Krankenversicherungsbei-
trag, den sie nach den Vorschriften des 
Zweiten Gesetzes über die Krankenversi-
cherung der Landwirte aus dem Arbeitsein-
kommen aus Land- und Forstwirtschaft zu 
zahlen haben, erhoben. Die Höhe des Zu-
schlags ergibt sich aus dem Verhältnis des 
Beitragssatzes nach Absatz 1 Satz 1 zu 
dem um den durchschnittlichen Zusatzbei-
tragssatz erhöhten allgemeinen Beitrags-
satz nach § 241 des Fünften Buches. Sind 
die Voraussetzungen für einen Beitragszu-
schlag für Kinderlose nach Absatz 3 Satz 1 
erfüllt und handelt es sich nicht um Mitglie-
der, die vor dem 1. Januar 1940 geboren 
wurden und nicht um Wehr- und Zivildienst-
leistende, erhöht sich der Zuschlag nach 
Satz 2 um das Verhältnis des Beitragszu-
schlags für Kinderlose zu dem Beitragssatz 
nach Absatz 1 Satz 1. Sind die Vorausset-
zungen für einen Abschlag nach Absatz 3 
Satz 4 und 5 erfüllt und handelt es sich nicht 
um Wehr- und Zivildienstleistende, reduziert 
sich der Zuschlag nach Satz 2 um das Ver-
hältnis des Abschlags zu dem Beitragssatz 
nach Absatz 1 Satz 1; § 59a Satz 2 findet 
keine Anwendung auf mitarbeitende Fami-
lienangehörige. 

(5) Sind landwirtschaftliche Unter-
nehmer, die nicht zugleich Grundsiche-
rungsgeld beziehen, sowie mitarbeitende 
Familienangehörige Mitglied der landwirt-
schaftlichen Krankenkasse, wird der Bei-
trag abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
in Form eines Zuschlags auf den Kranken-
versicherungsbeitrag, den sie nach den 
Vorschriften des Zweiten Gesetzes über 
die Krankenversicherung der Landwirte 
aus dem Arbeitseinkommen aus Land- 
und Forstwirtschaft zu zahlen haben, erho-
ben. Die Höhe des Zuschlags ergibt sich 
aus dem Verhältnis des Beitragssatzes 
nach Absatz 1 Satz 1 zu dem um den 
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz er-
höhten allgemeinen Beitragssatz nach § 
241 des Fünften Buches. Sind die Voraus-
setzungen für einen Beitragszuschlag für 
Kinderlose nach Absatz 3 Satz 1 erfüllt und 
handelt es sich nicht um Mitglieder, die vor 
dem 1. Januar 1940 geboren wurden und 
nicht um Wehr- und Zivildienstleistende, 
erhöht sich der Zuschlag nach Satz 2 um 
das Verhältnis des Beitragszuschlags für 
Kinderlose zu dem Beitragssatz nach Ab-
satz 1 Satz 1. Sind die Voraussetzungen 
für einen Abschlag nach Absatz 3 Satz 4 
und 5 erfüllt und handelt es sich nicht um 
Wehr- und Zivildienstleistende, reduziert 
sich der Zuschlag nach Satz 2 um das Ver-
hältnis des Abschlags zu dem Beitragssatz 
nach Absatz 1 Satz 1; § 59a Satz 2 findet 
keine Anwendung auf mitarbeitende Fami-
lienangehörige. 
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§ 57 § 57 

Beitragspflichtige Einnahmen Beitragspflichtige Einnahmen 

(1) Bei Mitgliedern der Pflegekasse, 
die in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung pflichtversichert sind, gelten für die Bei-
tragsbemessung § 226 Absatz 1, 2 Satz 1 
und 3, Absatz 3 bis 5 sowie die §§ 227 bis 
232a, 233 bis 238 und § 244 des Fünften 
Buches sowie die §§ 23a und 23b Abs. 2 bis 
4 des Vierten Buches. Bei Personen, die 
Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches beziehen, ist abweichend 
von § 232a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Fünften 
Buches das 0,2266fache der monatlichen 
Bezugsgröße zugrunde zu legen und sind 
abweichend von § 54 Absatz 2 Satz 2 die 
Beiträge für jeden Kalendermonat, in dem 
mindestens für einen Tag eine Mitglied-
schaft besteht, zu zahlen; § 232a Absatz 1a 
des Fünften Buches gilt entsprechend. 

(1) Bei Mitgliedern der Pflegekasse, 
die in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung pflichtversichert sind, gelten für die 
Beitragsbemessung § 226 Absatz 1, 2 
Satz 1 und 3, Absatz 3 bis 5 sowie die §§ 
227 bis 232a, 233 bis 238 und § 244 des 
Fünften Buches sowie die §§ 23a und 23b 
Abs. 2 bis 4 des Vierten Buches. Bei Per-
sonen, die Grundsicherungsgeld nach § 
19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches 
beziehen, ist abweichend von § 232a Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 des Fünften Buches das 
0,2266fache der monatlichen Bezugs-
größe zugrunde zu legen und sind abwei-
chend von § 54 Absatz 2 Satz 2 die Bei-
träge für jeden Kalendermonat, in dem 
mindestens für einen Tag eine Mitglied-
schaft besteht, zu zahlen; § 232a Absatz 
1a des Fünften Buches gilt entsprechend. 
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(2) Bei Beziehern von Krankengeld gilt 
als beitragspflichtige Einnahmen 80 vom 
Hundert des Arbeitsentgelts, das der Be-
messung des Krankengeldes zugrundeliegt. 
Dies gilt auch für den Krankengeldbezug ei-
nes rentenversicherungspflichtigen mitar-
beitenden Familienangehörigen eines land-
wirtschaftlichen Unternehmers. Beim Kran-
kengeldbezug eines nicht rentenversiche-
rungspflichtigen mitarbeitenden Familienan-
gehörigen ist der Zahlbetrag der Leistung 
der Beitragsbemessung zugrunde zu legen. 
Bei Personen, die Krankengeld nach § 44a 
des Fünften Buches beziehen, wird das der 
Leistung zugrunde liegende Arbeitsentgelt 
oder Arbeitseinkommen zugrunde gelegt; 
wird dieses Krankengeld nach § 47b des 
Fünften Buches gezahlt, gelten die Sätze 1 
bis 3. Bei Personen, die Leistungen für den 
Ausfall von Arbeitseinkünften von einem pri-
vaten Krankenversicherungsunternehmen, 
von einem Beihilfeträger des Bundes, von 
einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Trä-
ger von Kosten in Krankheitsfällen auf Bun-
desebene, von dem Träger der Heilfürsorge 
im Bereich des Bundes, von dem Träger der 
truppenärztlichen Versorgung oder von ei-
nem öffentlich-rechtlichen Träger von Kos-
ten in Krankheitsfällen auf Landesebene, 
soweit Landesrecht dies vorsieht, im Zu-
sammenhang mit einer nach den §§ 8 und 
8a des Transplantationsgesetzes erfolgen-
den Spende von Organen oder Geweben o-
der im Zusammenhang mit einer im Sinne 
von § 9 des Transfusionsgesetzes erfolgen-
den Spende von Blut zur Separation von 
Blutstammzellen oder anderen Blutbestand-
teilen erhalten, wird das diesen Leistungen 
zugrunde liegende Arbeitsentgelt oder Ar-
beitseinkommen zugrunde gelegt. Bei Per-
sonen, die Krankengeld nach § 45 Absatz 1 
oder Absatz 1a des Fünften Buches bezie-
hen, gelten als beitragspflichtige Einnah-
men 80 Prozent des während der Freistel-
lung ausgefallenen, laufenden Arbeitsent-
gelts oder des der Leistung zugrunde lie-
genden Arbeitseinkommens. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Für die Beitragsbemessung der in 
§ 20 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 genannten 
Altenteiler gilt § 45 des Zweiten Gesetzes 
über die Krankenversicherung der Land-

wirte. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Bei freiwilligen Mitgliedern der ge-
setzlichen Krankenversicherung und bei 
Mitgliedern der sozialen Pflegeversiche-
rung, die nicht in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert sind, ist für die Bei-
tragsbemessung § 240 des Fünften Buches 
entsprechend anzuwenden. Für die Bei-
tragsbemessung der in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versicherten Renten-
antragsteller und freiwillig versicherten 
Rentner finden darüber hinaus die §§ 238a 
und 239 des Fünften Buches entsprechende 
Anwendung. Abweichend von Satz 1 ist bei 
Mitgliedern nach § 20 Abs. 1 Nr. 10, die in 
der gesetzlichen Krankenversicherung frei-
willig versichert sind, § 236 des Fünften Bu-
ches entsprechend anzuwenden; als bei-
tragspflichtige Einnahmen der satzungsmä-
ßigen Mitglieder geistlicher Genossenschaf-
ten, Diakonissen und ähnlicher Personen, 
die freiwillig in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versichert sind, sind der Wert für 
gewährte Sachbezüge oder das ihnen zur 
Beschaffung der unmittelbaren Lebensbe-
dürfnisse an Wohnung, Verpflegung, Klei-
dung und dergleichen gezahlte Entgelt zu-
grunde zu legen. Bei freiwilligen Mitgliedern 
der gesetzlichen Krankenversicherung, die 
von einem Rehabilitationsträger Verletzten-
geld, Krankengeld der Sozialen Entschädi-
gung, Krankengeld der Soldatenentschädi-
gung oder Übergangsgeld erhalten, gilt für 
die Beitragsbemessung § 235 Abs. 2 des 
Fünften Buches entsprechend; für die in der 
landwirtschaftlichen Krankenversicherung 
freiwillig Versicherten gilt § 46 des Zweiten 
Gesetzes über die Krankenversicherung der 
Landwirte. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Beitragsberechnung von Per-
sonen, die nach § 26 Abs. 2 weiterversichert 
sind, werden für den Kalendertag der 180. 
Teil der monatlichen Bezugsgröße nach § 
18 des Vierten Buches zugrunde gelegt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 9 Artikel 9 
u n v e r ä n d e r t  

Änderung des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch 

Änderung des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch 

§ 35 § 35 
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(1) Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
werden in Höhe der tatsächlichen Aufwen-
dungen anerkannt, soweit diese angemes-
sen sind. Für die Anerkennung der Bedarfe 
für Unterkunft gilt eine Karenzzeit von einem 
Jahr ab Beginn des Monats, für den erst-
mals Leistungen nach diesem Buch bezo-
gen werden. Innerhalb dieser Karenzzeit 
werden abweichend von Satz 1 Bedarfe für 
Unterkunft in Höhe der tatsächlichen Auf-
wendungen anerkannt; § 35a Absatz 2 
Satz 2 bleibt unberührt. Wird der Leistungs-
bezug in der Karenzzeit für mindestens ei-
nen Monat unterbrochen, verlängert sich die 
Karenzzeit um volle Monate ohne Leis-
tungsbezug. Eine neue Karenzzeit beginnt 
nur, wenn zuvor mindestens drei Jahre 
keine Leistungen nach diesem Kapitel, dem 
Vierten Kapitel oder dem Zweiten Buch be-
zogen worden sind. Bei Leistungsberechtig-
ten, die in den letzten zwei Jahren vor dem 
Bezug von Leistungen nach dem Dritten o-
der Vierten Kapitel Leistungen nach dem 
Zweiten Buch bezogen haben, wird die nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 2 bis 4 des Zweiten Bu-
ches bereits in Anspruch genommene Ka-
renzzeit für die weitere Dauer der Karenz-
zeit nach den Sätzen 2 bis 5 berücksichtigt. 

(1) Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
werden in Höhe der tatsächlichen Aufwen-
dungen anerkannt, soweit diese angemes-
sen sind. Für die Anerkennung der Bedarfe 
für Unterkunft gilt eine Karenzzeit von einem 
Jahr ab Beginn des Monats, für den erst-
mals Leistungen nach diesem Buch bezo-
gen werden. Innerhalb dieser Karenzzeit 
werden abweichend von Satz 1 Bedarfe für 
Unterkunft in Höhe der tatsächlichen Auf-
wendungen anerkannt; § 35a Absatz 2 
Satz 2 bleibt unberührt. Wird der Leistungs-
bezug in der Karenzzeit für mindestens ei-
nen Monat unterbrochen, verlängert sich die 
Karenzzeit um volle Monate ohne Leis-
tungsbezug. Eine neue Karenzzeit beginnt 
nur, wenn zuvor mindestens drei Jahre 
keine Leistungen nach diesem Kapitel, dem 
Vierten Kapitel oder dem Zweiten Buch be-
zogen worden sind. Bei Leistungsberechtig-
ten, die in den letzten zwei Jahren vor dem 
Bezug von Leistungen nach dem Dritten o-
der Vierten Kapitel Leistungen nach dem 
Zweiten Buch bezogen haben, wird die nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 2 bis 4 des Zweiten Bu-
ches bereits in Anspruch genommene Ka-
renzzeit für die weitere Dauer der Karenz-
zeit nach den Sätzen 2 bis 5 berücksichtigt. 
Abweichend von den Sätzen 1 bis 3 wer-
den tatsächliche Aufwendungen für die 
Unterkunft nicht als Bedarf anerkannt, 
soweit sie mehr als eineinhalbmal so 
hoch sind wie die abstrakt als angemes-
sen geltenden Aufwendungen; nach ei-
ner Verminderung der Anzahl der Mitglie-
der der Haushaltsgemeinschaft ist Ab-
satz 3 Satz 2 an-zuwenden. In der Karenz-
zeit können im Einzelfall unabweisbar 
höhere Aufwendungen für die Unterkunft 
anerkannt werden. Tatsächliche Aufwen-
dungen für die Unterkunft gelten als un-
angemessen und die Sätze 2 und 3 gelten 
nicht, soweit 

 1. in dem für die Angemessenheitsprü-
fung maßgeblichen Gebiet eine 
Obergrenze für tatsächliche Aufwen-
dungen bezogen auf einen Quadrat-
meter Wohnfläche be-stimmt ist und 
die tatsächlichen Aufwendungen 
darüber liegen oder 
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 2. die vereinbarte Miete die nach § 556d 
des Bürgerlichen Gesetzbuches zu-
lässige Miethöhe übersteigt; in die-
sem Fall ist die Mieterin oder der Mie-
ter nach Satz 9 aufzufordern, den an-
genommenen Verstoß gegen die §§ 
556d bis 556g des Bürgerlichen Ge-
setzbuches zu rügen. 

(2) Der Träger der Sozialhilfe prüft zu 
Beginn der Karenzzeit nach Absatz 1 Satz 2 
bis 6 die Angemessenheit der Aufwendun-
gen für Unterkunft und Heizung. Überstei-
gen die Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung den der Besonderheit des Einzel-
falles angemessenen Umfang, teilt der Trä-
ger der Sozialhilfe dies den Leistungsbe-
rechtigten mit dem ersten Bewilligungsbe-
scheid mit und unterrichtet sie über die 
Dauer der Karenzzeit nach Absatz 1 Satz 2 
bis 6 sowie über das Verfahren nach Ablauf 
der Karenzzeit nach Absatz 3 Satz 2. 

u n v e r ä n d e r t  

(3) Übersteigen die Aufwendungen für 
Unterkunft und Heizung den der Besonder-
heit des Einzelfalles angemessenen Um-
fang, sind sie in tatsächlicher Höhe als Be-
darf der Personen, deren Einkommen und 
Vermögen nach § 27 Absatz 2 zu berück-
sichtigen sind, anzuerkennen. Satz 1 gilt für 
die Aufwendungen für Heizung und nach 
Ablauf der Karenzzeit nach Absatz 1 Satz 2 
bis 6 für die Aufwendungen für Unterkunft so 
lange, bis es diesen Personen möglich oder 
zuzumuten ist, durch einen Wohnungs-
wechsel, durch Vermieten oder auf andere 
Weise die Aufwendungen zu senken, in der 
Regel jedoch längstens für sechs Monate. 
Eine Absenkung der nach Absatz 1 Satz 1 
unangemessenen Aufwendungen muss 
nicht gefordert werden, wenn diese unter 
Berücksichtigung der bei einem Wohnungs-
wechsel zu erbringenden Leistungen unwirt-
schaftlich wäre. Stirbt ein Mitglied der Haus-
haltsgemeinschaft und waren die Aufwen-
dungen für Unterkunft und Heizung davor 
angemessen, ist die Senkung der Aufwen-
dungen für die weiterhin bewohnte Unter-
kunft für die Dauer von mindestens zwölf 
Monaten nach dem Sterbemonat nicht zu-
mutbar. 

(3) Übersteigen die Aufwendungen für 
Unterkunft und Heizung den der Besonder-
heit des Einzelfalles angemessenen Um-
fang, sind sie in tatsächlicher Höhe als Be-
darf der Personen, deren Einkommen und 
Vermögen nach § 27 Absatz 2 zu berück-
sichtigen sind, anzuerkennen. Satz 1 gilt für 
die Aufwendungen für Heizung und nach 
Ablauf der Karenzzeit nach Absatz 1 Satz 2 
bis 6 für die Aufwendungen für Unterkunft so 
lange, bis es diesen Personen möglich oder 
zuzumuten ist, durch einen Wohnungs-
wechsel, durch Vermieten oder auf andere 
Weise die Aufwendungen zu senken, in der 
Regel jedoch längstens für sechs Monate. 
Eine Absenkung der nach Absatz 1 Satz 1 
unangemessenen Aufwendungen muss 
nicht gefordert werden, wenn diese unter 
Berücksichtigung der bei einem Wohnungs-
wechsel zu erbringenden Leistungen unwirt-
schaftlich wäre. Stirbt ein Mitglied der Haus-
haltsgemeinschaft und waren die Aufwen-
dungen für Unterkunft und Heizung davor 
angemessen, ist die Senkung der Aufwen-
dungen für die weiterhin bewohnte Unter-
kunft für die Dauer von mindestens zwölf 
Monaten nach dem Sterbemonat nicht zu-
mutbar. In den Fällen nach Satz 4 ist Ab-
satz 1 Satz 7 nicht anzuwenden.  
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(4) Der Träger der Sozialhilfe kann für 
seinen örtlichen Zuständigkeitsbereich für 
die Höhe der Bedarfe für Unterkunft eine 
monatliche Pauschale festsetzen, wenn auf 
dem örtlichen Wohnungsmarkt hinreichend 
angemessener freier Wohnraum verfügbar 
und in Einzelfällen die Pauschalierung nicht 
unzumutbar ist. Bei der Bemessung der 
Pauschale sind die tatsächlichen Gegeben-
heiten des örtlichen Wohnungsmarkts, der 
örtliche Mietspiegel sowie die familiären 
Verhältnisse der Leistungsberechtigten, ins-
besondere Anzahl, Alter und Gesundheits-
zustand der in der Unterkunft lebenden Per-
sonen, zu berücksichtigen. Absatz 3 Satz 1 
gilt entsprechend. 

u n v e r ä n d e r t  

(5) Bedarfe für Heizung umfassen auch 
Aufwendungen für zentrale Warmwasser-
versorgung. Die Bedarfe können durch eine 
monatliche Pauschale festgesetzt werden. 
Bei der Bemessung der Pauschale sind die 
persönlichen und familiären Verhältnisse, 
insbesondere Anzahl, Alter und Gesund-
heitszustand der in der Unterkunft lebenden 
Personen, die Größe und Beschaffenheit 
der Wohnung, die vorhandenen Heizmög-
lichkeiten und die örtlichen Gegebenheiten 
zu berücksichtigen. 

u n v e r ä n d e r t  

(6) Leben Leistungsberechtigte in einer 
Unterkunft nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 und Satz 3, so sind Aufwendungen für 
Unterkunft und Heizung nach § 42a Absatz 
5 und 6 anzuerkennen. Leben Leistungsbe-
rechtigte in einer sonstigen Unterkunft nach 
§ 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, so sind 
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 
nach § 42a Absatz 7 anzuerkennen. Für die 
Bedarfe nach den Sätzen 1 und 2 gilt Absatz 
1 Satz 2 bis 6 nicht. 

u n v e r ä n d e r t  
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(7) Zur Beurteilung der Angemessen-
heit der Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung nach Absatz 1 Satz 1 ist die Bil-
dung einer Gesamtangemessenheitsgrenze 
zulässig. Dabei kann für die Aufwendungen 
für Heizung der Wert berücksichtigt werden, 
der bei einer gesonderten Beurteilung der 
Angemessenheit der Aufwendungen für Un-
terkunft und der Aufwendungen für Heizung 
ohne Prüfung der Angemessenheit im Ein-
zelfall höchstens anzuerkennen wäre. Ab-
satz 3 und § 35a Absatz 2 Satz 2 gelten ent-
sprechend. 

u n v e r ä n d e r t  

(8)  § 22 Absatz 11 und 12 des Zweiten 
Buches gelten entsprechend. 

(8)  u n v e r ä n d e r t  

§ 35a § 35a 

Aufwendungen für Instandhaltung und 
Reparatur, Aufwendungen bei Woh-

nungswechsel, Direktzahlung 

Aufwendungen für Instandhaltung und 
Reparatur, Aufwendungen bei Woh-

nungswechsel, Direktzahlung 

(1) Als Bedarf für Unterkunft werden 
auch die unabweisbaren Aufwendungen 
für Instandhaltung und Reparatur bei 
selbst bewohntem Wohneigentum im 
Sinne des § 90 Absatz 2 Nummer 8 aner-
kannt, soweit diese unter Berücksichtigung 
der im laufenden sowie in den darauffol-
genden elf Kalendermonaten anfallenden 
Aufwendungen insgesamt angemessen 
sind. Übersteigen die unabweisbaren Auf-
wendungen für Instandhaltung und Repa-
ratur den Bedarf für die Unterkunft nach 
Satz 1, kann zur Deckung dieses Teils der 
Aufwendungen ein Darlehen erbracht wer-
den, das dinglich gesichert werden soll. 
Für die Bedarfe nach Satz 1 gilt § 35 Ab-
satz 1 Satz 2 bis 6 nicht. 

(1) Als Bedarf für Unterkunft werden 
auch die unabweisbaren Aufwendungen 
für Instandhaltung und Reparatur bei 
selbst bewohntem Wohneigentum im 
Sinne des § 90 Absatz 2 Nummer 8 aner-
kannt, soweit diese unter Berücksichtigung 
der im laufenden sowie in den darauffol-
genden elf Kalendermonaten anfallenden 
Aufwendungen insgesamt angemessen 
sind. Übersteigen die unabweisbaren Auf-
wendungen für Instandhaltung und Repa-
ratur den Bedarf für die Unterkunft nach 
Satz 1, kann zur Deckung dieses Teils der 
Aufwendungen ein Darlehen erbracht wer-
den, das dinglich gesichert werden soll. 
Für die Bedarfe nach Satz 1 gilt § 35 Ab-
satz 1 Satz 2 bis 9 nicht. 
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(2) Vor Abschluss eines Vertrages 
über eine neue Unterkunft haben Leis-
tungsberechtigte den dort zuständigen 
Träger der Sozialhilfe über die nach § 35 
Absatz 3 Satz 1 und 2 maßgeblichen Um-
stände in Kenntnis zu setzen. Sind die Auf-
wendungen für Unterkunft und Heizung für 
die neue Unterkunft unangemessen hoch, 
sind diese nur in Höhe angemessener Auf-
wendungen als Bedarf anzuerkennen, es 
sei denn, der zuständige Träger der Sozi-
alhilfe hat den darüberhinausgehenden 
Aufwendungen vorher zugestimmt. Eine 
Zustimmung soll erteilt werden, wenn der 
Umzug durch den Träger der Sozialhilfe 
veranlasst wird oder aus anderen Gründen 
notwendig ist und wenn ohne die Zustim-
mung eine Unterkunft in einem angemes-
senen Zeitraum nicht gefunden werden 
kann. Innerhalb der Karenzzeit nach § 35 
Absatz 1 Satz 2 werden nach einem Um-
zug höhere als angemessene Aufwendun-
gen nur dann als Bedarf anerkannt, wenn 
der Träger der Sozialhilfe die Anerken-
nung vorab zugesichert hat. Wohnungsbe-
schaffungskosten, Mietkautionen, Genos-
senschaftsanteile und Umzugskosten kön-
nen bei vorheriger Zustimmung übernom-
men werden; Mietkautionen und Genos-
senschaftsanteile sollen als Darlehen er-
bracht werden. Rückzahlungsansprüche 
aus Darlehen nach Satz 5 werden, so-
lange Darlehensnehmer Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts bezie-
hen, ab dem Monat, der auf die Auszah-
lung folgt, durch monatliche Aufrechnung 
in Höhe von 5 Prozent der maßgebenden 
Regelbedarfsstufe getilgt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Bedarfe für Unterkunft und Hei-
zung sind auf Antrag der leistungsberech-
tigten Person durch Direktzahlung an den 
Vermieter oder andere Empfangsberech-
tigte zu decken; § 43a Absatz 3 gilt ent-
sprechend. Direktzahlungen an den Ver-
mieter oder andere Empfangsberechtigte 
sollen erfolgen, wenn die zweckentspre-
chende Verwendung durch die leistungs-
berechtigte Person nicht sichergestellt ist. 
Das ist insbesondere der Fall, wenn 

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Mietrückstände bestehen, die zu einer 
außerordentlichen Kündigung des Miet-
verhältnisses berechtigen, 
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2. Energiekostenrückstände bestehen, 
die zu einer Unterbrechung der Ener-
gieversorgung berechtigen, 

 

3. konkrete Anhaltspunkte für ein krank-
heits- oder suchtbedingtes Unvermö-
gen der leistungsberechtigten Person 
bestehen, die Mittel zweckentspre-
chend zu verwenden oder 

 

4. konkrete Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass die im Schuldnerverzeichnis 
eingetragene leistungsberechtigte Per-
son die Mittel nicht zweckentsprechend 
verwendet. 

 

§ 42a § 42a 

Bedarfe für Unterkunft und Heizung Bedarfe für Unterkunft und Heizung 

(1) Für Leistungsberechtigte sind an-
gemessene Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung nach dem Vierten Abschnitt des 
Dritten Kapitels sowie nach § 42 Nummer 
4 Buchstabe b anzuerkennen, soweit in 
den folgenden Absätzen nichts Abwei-
chendes geregelt ist. § 35 Absatz 1 Satz 2 
bis 6 gilt nicht in den Fällen der Absätze 3 
und 5 bis 7. 

(1) Für Leistungsberechtigte sind an-
gemessene Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung nach dem Vierten Abschnitt des 
Dritten Kapitels sowie nach § 42 Nummer 
4 Buchstabe b anzuerkennen, soweit in 
den folgenden Absätzen nichts Abwei-
chendes geregelt ist. § 35 Absatz 1 Satz 2 
bis 9 gilt nicht in den Fällen der Absätze 3 
und 5 bis 7. 

(2) Für die Anerkennung von Bedar-
fen für Unterkunft und Heizung bei 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Leistungsberechtigten, die in einer 
Wohnung nach Satz 2 leben, gelten die 
Absätze 3 und 4, 

 

2. Leistungsberechtigten, die nicht in einer 
Wohnung nach Nummer 1 leben, weil 
ihnen zur Erbringung von Leistungen 
nach Teil 2 des Neunten Buches allein 
oder zu zweit ein persönlicher Wohn-
raum und zusätzliche Räumlichkeiten 
zur gemeinschaftlichen Nutzung nach 
Satz 3 zu Wohnzwecken überlassen 
werden, gelten die Absätze 5 und 6, 
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3. Leistungsberechtigten, die weder in ei-
ner Wohnung nach Nummer 1 noch in 
einem persönlichen Wohnraum und zu-
sätzlichen Räumlichkeiten nach Num-
mer 2 untergebracht sind und für die § 
42 Nummer 4 Buchstabe b nicht anzu-
wenden ist, gilt Absatz 7. 

 

Wohnung ist die Zusammenfassung mehre-
rer Räume, die von anderen Wohnungen o-
der Wohnräumen baulich getrennt sind und 
die in ihrer Gesamtheit alle für die Führung 
eines Haushalts notwendigen Einrichtun-
gen, Ausstattungen und Räumlichkeiten 
umfassen. Persönlicher Wohnraum ist ein 
Wohnraum, der Leistungsberechtigten al-
lein oder zu zweit zur alleinigen Nutzung 
überlassen wird, und zusätzliche Räumlich-
keiten sind Räume, die Leistungsberechtig-
ten zusammen mit weiteren Personen zur 
gemeinschaftlichen Nutzung überlassen 
werden. 

 

(3) Lebt eine leistungsberechtigte 
Person 

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. zusammen mit mindestens einem El-
ternteil, mit mindestens einem volljähri-
gen Geschwisterkind oder einem voll-
jährigen Kind in einer Wohnung im 
Sinne von Absatz 2 Satz 2 und sind 
diese Mieter oder Eigentümer der ge-
samten Wohnung (Mehrpersonenhaus-
halt) und 

 

2. ist sie nicht vertraglich zur Tragung von 
Unterkunftskosten verpflichtet, 
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sind ihr Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
nach den Sätzen 2 bis 5 anzuerkennen. Als 
Bedarf sind leistungsberechtigten Personen 
nach Satz 1 diejenigen Aufwendungen für 
Unterkunft als Bedarf anzuerkennen, die 
sich aus der Differenz der angemessenen 
Aufwendungen für den Mehrpersonenhaus-
halt entsprechend der Anzahl der dort woh-
nenden Personen ergeben und für einen 
Haushalt mit einer um eins verringerten Per-
sonenzahl. Für die als Bedarf zu berücksich-
tigenden angemessenen Aufwendungen für 
Heizung ist der Anteil an den tatsächlichen 
Gesamtaufwendungen für die Heizung der 
Wohnung zu berücksichtigen, der sich für 
die Aufwendungen für die Unterkunft nach 
Satz 2 ergibt. Abweichend von § 35 kommt 
es auf die nachweisbare Tragung von tat-
sächlichen Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung nicht an. Die Sätze 2 und 3 gel-
ten nicht, wenn die mit der leistungsberech-
tigten Person zusammenlebenden Perso-
nen darlegen, dass sie ihren Lebensunter-
halt einschließlich der ungedeckten ange-
messenen Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung aus eigenen Mitteln nicht de-
cken können; in diesen Fällen findet Absatz 
4 Satz 1 Anwendung. 
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(4) Lebt eine leistungsberechtigte 
Person zusammen mit anderen Personen 
in einer Wohnung im Sinne von Absatz 2 
Satz 2 (Wohngemeinschaft) oder lebt die 
leistungsberechtigte Person zusammen 
mit in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 genann-
ten Personen und ist sie vertraglich zur 
Tragung von Unterkunftskosten verpflich-
tet, sind die von ihr zu tragenden Aufwen-
dungen für Unterkunft und Heizung bis zu 
dem Betrag als Bedarf anzuerkennen, der 
ihrem nach der Zahl der Bewohner zu be-
messenden Anteil an den Aufwendungen 
für Unterkunft und Heizung entspricht, die 
für einen entsprechenden Mehrpersonen-
haushalt als angemessen gelten. Satz 1 
gilt nicht, wenn die leistungsberechtigte 
Person auf Grund einer mietvertraglichen 
Vereinbarung nur für konkret bestimmte 
Anteile des Mietzinses zur Zahlung ver-
pflichtet ist; in diesem Fall sind die tatsäch-
lichen Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung bis zu dem Betrag als Bedarf an-
zuerkennen, der für einen Einpersonen-
haushalt angemessen ist, soweit der von 
der leistungsberechtigten Person zu zah-
lende Mietzins zur gesamten Wohnungs-
miete in einem angemessenen Verhältnis 
steht. Übersteigen die tatsächlichen Auf-
wendungen der leistungsberechtigten Per-
son die nach den Sätzen 1 und 2 ange-
messenen Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung, gilt § 35 Absatz 3 entspre-
chend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Für leistungsberechtigte Perso-
nen, die in Räumlichkeiten nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 leben, werden die tat-
sächlichen Aufwendungen für die Unter-
kunft, soweit sie angemessen sind, als Be-
darf berücksichtigt für 

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. den persönlichen Wohnraum in voller 
Höhe, wenn er allein bewohnt wird, und 
jeweils hälftig, wenn er von zwei Perso-
nen bewohnt wird, 

 

2. einen Zuschlag für den persönlichen 
Wohnraum, der vollständig oder teil-
weise möbliert zur Nutzung überlassen 
wird, in der sich daraus ergebenden 
Höhe, 
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3. die Räumlichkeiten, die vorrangig zur 
gemeinschaftlichen Nutzung der leis-
tungsberechtigten Person und anderer 
Bewohner bestimmt sind (Gemein-
schaftsräume), mit einem Anteil, der 
sich aus der Anzahl der vorgesehenen 
Nutzer bei gleicher Aufteilung ergibt. 

 

Für die tatsächlichen Aufwendungen für die 
Heizung werden die auf den persönlichen 
Wohnraum und die auf die Gemeinschafts-
räume entfallenden Anteile als Bedarf aner-
kannt, soweit sie angemessen sind. Tat-
sächliche Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung nach den Sätzen 1 und 2 gelten als 
angemessen, wenn sie die Höhe der durch-
schnittlichen angemessenen tatsächlichen 
Aufwendungen für die Warmmiete von Ein-
personenhaushalten nach § 45a nicht über-
schreiten. Überschreiten die tatsächlichen 
Aufwendungen die Angemessenheits-
grenze nach Satz 3, sind um bis zu 25 Pro-
zent höhere als die angemessenen Aufwen-
dungen anzuerkennen, wenn die leistungs-
berechtigte Person die höheren Aufwendun-
gen durch einen Vertrag mit gesondert aus-
gewiesenen zusätzlichen Kosten nachweist 
für 

 

1. Zuschläge nach Satz 1 Nummer 2,  

2. Wohn- und Wohnnebenkosten, sofern 
diese Kosten im Verhältnis zu ver-
gleichbaren Wohnformen angemessen 
sind, 

 

3. Haushaltsstrom, Instandhaltung des 
persönlichen Wohnraums und der 
Räumlichkeiten zur gemeinschaftlichen 
Nutzung sowie die Ausstattung mit 
Haushaltsgroßgeräten oder 

 

4. Gebühren für Telekommunikation so-
wie Gebühren für den Zugang zu Rund-
funk, Fernsehen und Internet. 

 

Die zusätzlichen Aufwendungen nach Satz 
4 Nummer 2 bis 4 sind nach der Anzahl der 
in einer baulichen Einheit lebenden Perso-
nen zu gleichen Teilen aufzuteilen. 
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(7) Übersteigen die Aufwendungen 
für die Unterkunft nach Absatz 4 den der 
Besonderheit des Einzelfalles angemes-
senen Umfang und hat der für die Ausfüh-
rung des Gesetzes nach diesem Kapitel 
zuständige Träger Anhaltspunkte dafür, 
dass ein anderer Leistungsträger diese 
Aufwendungen ganz oder teilweise zu 
übernehmen verpflichtet ist, wirkt er auf 
eine sachdienliche Antragstellung bei die-
sem Leistungsträger hin. Übersteigen die 
tatsächlichen Aufwendungen die Ange-
messenheitsgrenze nach Absatz 5 Satz 3 
um mehr als 25 Prozent, umfassen die 
Leistungen nach Teil 2 des Neunten Bu-
ches auch diese Aufwendungen. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Lebt eine leistungsberechtigte 
Person in einer sonstigen Unterkunft nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 allein, so sind 
höchstens die durchschnittlichen ange-
messenen tatsächlichen Aufwendungen 
für die Warmmiete eines Einpersonen-
haushaltes im örtlichen Zuständigkeitsbe-
reich des für die Ausführung des Gesetzes 
nach diesem Kapitel zuständigen Trägers 
als Bedarf anzuerkennen. Lebt die leis-
tungsberechtigte Person zusammen mit 
anderen Bewohnern in einer sonstigen Un-
terkunft, so sind höchstens die angemes-
senen tatsächlichen Aufwendungen als 
Bedarf anzuerkennen, die die leistungsbe-
rechtigte Person nach der Zahl der Bewoh-
ner anteilig an einem entsprechenden 
Mehrpersonenhaushalt zu tragen hätte. 
Höhere als die sich nach Satz 1 oder 2 er-
gebenden Aufwendungen können im Ein-
zelfall als Bedarf anerkannt werden, wenn 

(8) u n v e r ä n d e r t  

1. eine leistungsberechtigte Person vo-
raussichtlich innerhalb von sechs Mo-
naten ab der erstmaligen Anerkennung 
von Bedarfen nach Satz 1 oder Satz 2 
in einer angemessenen Wohnung un-
tergebracht werden kann oder, sofern 
dies als nicht möglich erscheint, voraus-
sichtlich auch keine hinsichtlich Aus-
stattung und Größe sowie Höhe der 
Aufwendungen angemessene Unter-
bringung in einer sonstigen Unterkunft 
verfügbar ist oder 
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2.  die Aufwendungen zusätzliche haus-
haltsbezogene Aufwendungen beinhal-
ten, die ansonsten über die Regelbe-
darfe abzudecken wären. 

 

§ 44 § 44 

Antragserfordernis, Erbringung von 
Geldleistungen, Bewilligungszeitraum 

Antragserfordernis, Erbringung von 
Geldleistungen, Bewilligungszeitraum 

(1) Leistungen nach diesem Kapitel 
werden auf Antrag erbracht. Gesondert zu 
beantragen sind Leistungen zur Deckung 
von Bedarfen nach § 42 Nummer 2 in Ver-
bindung mit den §§ 31 und 33 sowie zur De-
ckung der Bedarfe nach § 42 Nummer 3 in 
Verbindung mit § 34 Absatz 5 und nach § 42 
Nummer 5. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ein Antrag nach Absatz 1 wirkt auf 
den Ersten des Kalendermonats zurück, in 
dem er gestellt wird, wenn die Vorausset-
zungen des § 41 innerhalb dieses Kalender-
monats erfüllt werden. Leistungen zur De-
ckung von Bedarfen nach § 42 werden vor-
behaltlich Absatz 4 Satz 2 nicht für Zeiten 
vor dem sich nach Satz 1 ergebenden Ka-
lendermonat erbracht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Leistungen zur Deckung von Be-
darfen nach § 42 werden in der Regel für ei-
nen Bewilligungszeitraum von zwölf Kalen-
dermonaten bewilligt. Sofern über den Leis-
tungsanspruch nach § 44a vorläufig ent-
schieden wird, soll der Bewilligungszeitraum 
nach Satz 1 auf höchstens sechs Monate 
verkürzt werden. Bei einer Bewilligung nach 
dem Bezug von Bürgergeld nach dem Zwei-
ten Buch, der mit Erreichen der Altersgrenze 
nach § 7a des Zweiten Buches endet, be-
ginnt der Bewilligungszeitraum erst mit dem 
Ersten des Monats, der auf den sich nach § 
7a des Zweiten Buches ergebenden Monat 
folgt. 

(3) Leistungen zur Deckung von Be-
darfen nach § 42 werden in der Regel für 
einen Bewilligungszeitraum von zwölf Ka-
lendermonaten bewilligt. Sofern über den 
Leistungsanspruch nach § 44a vorläufig 
entschieden wird, soll der Bewilligungs-
zeitraum nach Satz 1 auf höchstens sechs 
Monate verkürzt werden. Bei einer Bewilli-
gung nach dem Bezug von Grundsiche-
rungsgeld nach dem Zweiten Buch, der 
mit Erreichen der Altersgrenze nach § 7a 
des Zweiten Buches endet, beginnt der 
Bewilligungszeitraum erst mit dem Ersten 
des Monats, der auf den sich nach § 7a 
des Zweiten Buches ergebenden Monat 
folgt. 

(4) Leistungen zur Deckung von wie-
derkehrenden Bedarfen nach § 42 Nummer 
1, 2 und 4 werden monatlich im Voraus er-
bracht. Für Leistungen zur Deckung der Be-
darfe nach § 42 Nummer 3 sind die §§ 34a 
und 34b anzuwenden. 

(4) Leistungen zur Deckung von wie-
derkehrenden Bedarfen nach § 42 Num-
mer 1, 2 und 4 werden monatlich im Vo-
raus erbracht. Für Leistungen zur Deckung 
der Bedarfe nach § 42 Nummer 3 sind die 
§§ 34a und 34b anzuwenden. 
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§ 117 u n v e r ä n d e r t  

Pflicht zur Auskunft u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Unterhaltspflichtigen, ihre nicht 
getrennt lebenden Ehegatten oder Lebens-
partner und die Kostenersatzpflichtigen ha-
ben dem Träger der Sozialhilfe über ihre 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
Auskunft zu geben, soweit die Durchfüh-
rung dieses Buches es erfordert. Dabei ha-
ben sie die Verpflichtung, auf Verlangen 
des Trägers der Sozialhilfe Beweisurkun-
den vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzu-
stimmen. Auskunftspflichtig nach Satz 1 
und 2 sind auch Personen, von denen nach 
§ 39 trotz Aufforderung unwiderlegt vermu-
tet wird, dass sie Leistungen zum Lebens-
unterhalt an andere Mitglieder der Haus-
haltsgemeinschaft erbringen. Die Aus-
kunftspflicht der Finanzbehörden nach § 21 
Abs. 4 des Zehnten Buches erstreckt sich 
auch auf diese Personen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Wer jemandem, der Leistungen 
nach diesem Buch beantragt hat oder be-
zieht, Leistungen erbringt oder erbracht 
hat, die geeignet sind oder waren, diese 
Leistungen auszuschließen oder zu min-
dern, hat dem Träger der Sozialhilfe auf 
Verlangen hierüber Auskunft zu geben, so-
weit es zur Durchführung der Aufgaben 
nach diesem Buch im Einzelfall erforderlich 
ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Wer jemandem, der Leistungen 
nach diesem Buch beantragt hat oder be-
zieht, zu Leistungen verpflichtet ist oder 
war, die geeignet sind oder waren, Leistun-
gen auszuschließen oder zu mindern, oder 
für ihn Guthaben führt oder Vermögensge-
genstände verwahrt, hat dem Träger der 
Sozialhilfe auf Verlangen hierüber sowie 
über damit im Zusammenhang stehendes 
Einkommen oder Vermögen Auskunft zu 
erteilen, soweit es zur Durchführung der 
Leistungen nach diesem Buch im Einzelfall 
erforderlich ist. § 21 Abs. 3 Satz 4 des 
Zehnten Buches gilt entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
dem Träger der Sozialhilfe über die Art und 
Dauer der Beschäftigung, die Arbeitsstätte 
und das Arbeitsentgelt der bei ihm beschäf-
tigten Leistungsberechtigten, Unterhalts-
pflichtigen und deren nicht getrennt leben-
den Ehegatten oder Lebenspartner sowie 
Kostenersatzpflichtigen Auskunft zu geben, 
soweit die Durchführung dieses Buches es 
erfordert. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

 (5) Wer jemanden, der Leistungen 
nach diesem Buch beantragt hat, be-
zieht oder bezogen hat, eine Unterkunft 
zur Verfügung stellt, für die Aufwendun-
gen als Bedarf anerkannt werden, hat 
dem Träger der Sozialhilfe auf Verlan-
gen hierüber, insbesondere über die 
Höhe etwaiger Entgelte, Dauer, Nutzer-
zahlen und Abrechnungsmodalitäten, 
Auskunft zu erteilen, soweit es zur 
Durchführung der Aufgaben nach die-
sem Buch erforderlich ist. Dasselbe gilt 
für Vermieter von Gewerberäumen oder 
Gewerbeflächen, die von den in Satz 1 
genannten Personen zum Zwecke einer 
Erwerbstätigkeit angemietet werden. § 
21 Absatz 3 Satz 4 des Zehnten Buches 
gilt entsprechend. 

 (6) Wer Auskünfte nach den Absät-
zen 1 bis 5 erteilen muss, hat auf Verlan-
gen des zuständigen Trägers entspre-
chende Beweismittel zu bezeichnen, 
vorzulegen und ihrer Vorlage durch 
Dritte zuzustimmen. 

 (7) Soweit für die in den Absätzen 1 
bis 5 genannten Angaben Vordrucke 
vorgesehen sind, sollen diese benutzt 
werden. 

(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 zur 
Erteilung einer Auskunft Verpflichteten kön-
nen Angaben verweigern, die ihnen oder 
ihnen nahe stehenden Personen (§ 383 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung) 
die Gefahr zuziehen würden, wegen einer 
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit ver-
folgt zu werden. 

(8) Die nach den Absätzen 1 bis 5 zur 
Erteilung einer Auskunft Verpflichteten kön-
nen Angaben verweigern, die ihnen oder 
ihnen nahe stehenden Personen (§ 383 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung) 
die Gefahr zuziehen würden, wegen einer 
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit ver-
folgt zu werden. 
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(6) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig die Auskünfte nach 
den Absätzen 2, 3 Satz 1 und Absatz 4 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erteilt. Die Ordnungswid-
rigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 

(9) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig die Auskünfte nach 
den Absätzen 2, 3 Satz 1,und den Absät-
zen 4 und 5 nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erteilt. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße geahndet werden. 
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Artikel 10 Artikel 10 
u n v e r ä n d e r t  

Folgeänderungen Folgeänderungen 

Bundesausbildungsförderungs-
gesetz - BAföG 

Bundesausbildungsförderungs-
gesetz - BAföG 

§ 2 § 2 

Ausbildungsstätten Ausbildungsstätten 

(1) Ausbildungsförderung wird geleis-
tet für den Besuch von  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. weiterführenden allgemeinbildenden 
Schulen und Berufsfachschulen, ein-
schließlich der Klassen aller Formen 
der beruflichen Grundbildung, ab 
Klasse 10 sowie von Fach- und Fach-
oberschulklassen, deren Besuch eine 
abgeschlossene Berufsausbildung 
nicht voraussetzt, wenn der Auszubil-
dende die Voraussetzungen des Absat-
zes 1a erfüllt, 

 

2. Berufsfachschulklassen und Fach-
schulklassen, deren Besuch eine abge-
schlossene Berufsausbildung nicht vo-
raussetzt, sofern sie in einem zumin-
dest zweijährigen Bildungsgang einen 
berufsqualifizierenden Abschluss ver-

mitteln, 

 

3. Fach- und Fachoberschulklassen, de-
ren Besuch eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung voraussetzt, 

 

4. Abendhauptschulen, Berufsaufbau-
schulen, Abendrealschulen, Abend-
gymnasien und Kollegs, 

 

5. Höheren Fachschulen sowie von Aka-
demien, die Abschlüsse verleihen, die 
nicht nach Landesrecht Hochschulab-
schlüssen gleichgestellt sind, 
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6. Hochschulen sowie von Akademien, die 
Abschlüsse verleihen, die nach Landes-
recht Hochschulabschlüssen gleichge-
stellt sind. 

 

Maßgebend für die Zuordnung sind Art und 
Inhalt der Ausbildung. Ausbildungsförde-
rung wird geleistet, wenn die Ausbildung an 
einer öffentlichen Einrichtung – mit Aus-
nahme nichtstaatlicher Hochschulen – oder 
einer genehmigten Ersatzschule durchge-
führt wird. 

 

(1a) Für den Besuch der in Absatz 1 
Nummer 1 bezeichneten Ausbildungsstät-
ten wird Ausbildungsförderung nur geleistet, 
wenn der Auszubildende nicht bei seinen El-
tern wohnt und  

u n v e r ä n d e r t  

1. von der Wohnung der Eltern aus eine 
entsprechende zumutbare Ausbil-
dungsstätte nicht erreichbar ist, 

 

2. einen eigenen Haushalt führt und ver-
heiratet oder in einer Lebenspartner-
schaft verbunden ist oder war, 

 

3. einen eigenen Haushalt führt und mit 
mindestens einem Kind zusammenlebt. 

 

Die Bundesregierung kann durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates bestimmen, dass über Satz 1 hinaus 
Ausbildungsförderung für den Besuch der in 
Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Ausbil-
dungsstätten auch in Fällen geleistet wird, in 
denen die Verweisung des Auszubildenden 
auf die Wohnung der Eltern aus schwerwie-
genden sozialen Gründen unzumutbar ist. 

 

(2) Für den Besuch von Ergänzungs-
schulen und nichtstaatlichen Hochschulen 
sowie von nichtstaatlichen Akademien im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 6 wird 
Ausbildungsförderung nur geleistet, wenn 
die zuständige Landesbehörde anerkennt, 
dass der Besuch der Ausbildungsstätte dem 
Besuch einer in Absatz 1 bezeichneten Aus-
bildungsstätte gleichwertig ist. Die Prüfung 
der Gleichwertigkeit nach Satz 1 erfolgt von 
Amts wegen im Rahmen des Bewilligungs-
verfahrens oder auf Antrag der Ausbildungs-
stätte. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung kann durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates 
bestimmen, dass Ausbildungsförderung ge-
leistet wird für den Besuch von  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Ausbildungsstätten, die nicht in den Ab-
sätzen 1 und 2 bezeichnet sind, 

 

2. Ausbildungsstätten, an denen Schul-
versuche durchgeführt werden, 

 

wenn er dem Besuch der in den Absätzen 1 
und 2 bezeichneten Ausbildungsstätten 
gleichwertig ist. 

 

(4) Ausbildungsförderung wird auch 
für die Teilnahme an einem Praktikum ge-
leistet, das in Zusammenhang mit dem Be-
such einer der in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichneten oder nach Absatz 3 bestimmten 
Ausbildungsstätten gefordert wird und des-
sen Inhalt in Ausbildungsbestimmungen ge-
regelt ist. Wird das Praktikum in Zusammen-
hang mit dem Besuch einer in Absatz 1 
Nummer 1 bezeichneten Ausbildungsstätte 
gefordert, wird Ausbildungsförderung nur 
geleistet, wenn der Auszubildende nicht bei 
seinen Eltern wohnt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Ausbildungsförderung wird nur ge-
leistet, wenn  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. der Ausbildungsabschnitt mindestens 
ein Schul- oder Studienhalbjahr dauert 
und 

 

2. die Ausbildung die Arbeitskraft des Aus-
zubildenden im Allgemeinen voll in An-
spruch nimmt. 

 

Ausbildungsabschnitt im Sinne dieses Ge-
setzes ist die Zeit, die an Ausbildungsstätten 
einer Ausbildungsstättenart einschließlich 
der im Zusammenhang hiermit geforderten 
Praktika bis zu einem Abschluss oder Ab-
bruch verbracht wird. Ein Masterstudien-
gang nach § 7 Absatz 1a gilt im Verhältnis 
zu dem Studiengang, auf den er aufbaut, in 
jedem Fall als eigener Ausbildungsab-
schnitt. 

 

(6) Ausbildungsförderung wird nicht 
geleistet, wenn der Auszubildende  

(6) Ausbildungsförderung wird nicht 
geleistet, wenn der Auszubildende  
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1. Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld bei 
beruflicher Weiterbildung nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder 
Bürgergeld bei beruflicher Weiterbil-
dung nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch erhält, 

1. Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld bei 
beruflicher Weiterbildung nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder 
Grundsicherungsgeld bei beruflicher 
Weiterbildung nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch erhält, 

2. Leistungen von den Begabtenförde-
rungswerken erhält, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. als Beschäftigter im öffentlichen Dienst 
Anwärterbezüge oder ähnliche Leistun-

gen aus öffentlichen Mitteln erhält oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. als Strafgefangener Anspruch auf Aus-
bildungsbeihilfe nach einer Landesvor-
schrift für den Strafvollzug hat. 

4. als Strafgefangener Anspruch auf Aus-
bildungsbeihilfe nach einer Landesvor-
schrift für den Strafvollzug hat. 
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Wohnraumförderungsgesetz Wohnraumförderungsgesetz 

§ 21 § 21 

Begriff des Jahreseinkommens Begriff des Jahreseinkommens 

(1) Jahreseinkommen im Sinne dieses 
Gesetzes ist, vorbehaltlich der Absätze 2 
und 3 sowie der §§ 22 und 23, die Summe 
der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 
Abs. 1, 2 und 5a des Einkommensteuerge-
setzes jedes Haushaltsangehörigen. Bei 
den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes 
ist § 7g Abs. 1 bis 4 und 7 des Einkommen-
steuergesetzes nicht anzuwenden. Ein Aus-
gleich mit negativen Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten und mit negativen Einkünften 
des zusammenveranlagten Ehegatten ist 
nicht zulässig. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Zum Jahreseinkommen gehören:  (2) Zum Jahreseinkommen gehören:  

1.1 der nach § 19 Abs. 2 und § 22 Nr. 4 Satz 
4 Buchstabe b des Einkommensteuer-
gesetzes steuerfreie Betrag von Versor-
gungsbezügen, 

1.1 u n v e r ä n d e r t  

1.2 die einkommensabhängigen, nach § 3 
Nr. 6 des Einkommensteuergesetzes 
steuerfreien Bezüge, die auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften aus öffentlichen 
Mitteln versorgungshalber an Wehr- 
und Zivildienstbeschädigte oder ihre 
Hinterbliebenen, Kriegsbeschädigte 
und Kriegshinterbliebene sowie ihnen 
gleichgestellte Personen gezahlt wer-
den, 

1.2 u n v e r ä n d e r t  

1.3 die den Ertragsanteil oder den der Be-
steuerung unterliegenden Anteil nach § 
22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a des Ein-
kommensteuergesetzes übersteigen-
den Teile von Leibrenten, 

1.3 u n v e r ä n d e r t  

1.4 die nach § 3 Nr. 3 des Einkommensteu-
ergesetzes steuerfreien Kapitalabfin-
dungen auf Grund der gesetzlichen 
Rentenversicherung und auf Grund der 
Beamten-(Pensions-)Gesetze, 

1.4 u n v e r ä n d e r t  

1.5 die nach § 3 Nr. 1 Buchstabe a des Ein-
kommensteuergesetzes steuerfreien 

1.5 u n v e r ä n d e r t  
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a) Renten wegen Minderung der Er-
werbsfähigkeit nach den §§ 56 bis 
62 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch, 

 

b) Renten und Beihilfen an Hinterblie-
bene nach den §§ 63 bis 71 des 
Siebten Buches Sozialgesetzbuch, 

 

c) Abfindungen nach den §§ 75 bis 80 
des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch, 

 

1.6 die Lohn- und Einkommensersatzleis-
tungen nach § 32b Abs. 1 Nr. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes, mit Aus-
nahme der nach § 3 Nr. 1 Buchstabe d 
des Einkommensteuergesetzes steuer-
freien Mutterschutzleistungen und des 
nach § 3 Nr. 67 des Einkommensteuer-
gesetzes steuerfreien Elterngeldes bis 
zur Höhe der nach § 10 des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes an-
rechnungsfreien Beträge, 

1.6 u n v e r ä n d e r t  

1.7 die Hälfte der nach § 3 Nr. 7 des Ein-
kommensteuergesetzes steuerfreien 

1.7 u n v e r ä n d e r t  

a) Unterhaltshilfe nach den §§ 261 bis 
278a des Lastenausgleichsgeset-
zes, mit Ausnahme der Pflegezu-
lage nach § 269 Abs. 2 des Lasten-
ausgleichsgesetzes, 

 

b) Beihilfe zum Lebensunterhalt nach 
den §§ 301 bis 301b des Lasten-
ausgleichsgesetzes, 

 

c) Unterhaltshilfe nach § 44 und Un-
terhaltsbeihilfe nach § 45 des Re-
parationsschädengesetzes, 

 

d) Beihilfe zum Lebensunterhalt nach 
den §§ 10 bis 15 des Flüchtlingshil-
fegesetzes, mit Ausnahme der 
Pflegezulage nach § 269 Abs. 2 
des Lastenausgleichsgesetzes, 

 

1.8 die nach § 3 Nr. 1 Buchstabe a des Ein-
kommensteuergesetzes steuerfreien 
Krankentagegelder, 

1.8 u n v e r ä n d e r t  

1.9 die Hälfte der nach § 3 Nr. 68 des Ein-
kommensteuergesetzes steuerfreien 
Renten nach § 3 Abs. 2 des Anti-D-Hil-
fegesetzes, 

1.9 u n v e r ä n d e r t  
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2.1 die nach § 3b des Einkommensteuerge-
setzes steuerfreien Zuschläge für 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit, 

2.1 u n v e r ä n d e r t  

2.2 der nach § 40a des Einkommensteuer-
gesetzes vom Arbeitgeber pauschal be-
steuerte Arbeitslohn, 

2.2 u n v e r ä n d e r t  

3.1 der nach § 20 Abs. 9 des Einkommen-
steuergesetzes steuerfreie Betrag 
(Sparer-Pauschbetrag), soweit die Ka-
pitalerträge 100 Euro übersteigen, 

3.1 u n v e r ä n d e r t  

3.2 (weggefallen) 3.2 u n v e r ä n d e r t  

3.3 die auf erhöhte Absetzungen entfallen-
den Beträge, soweit sie die höchstmög-
lichen Absetzungen für Abnutzung nach 
§ 7 des Einkommensteuergesetzes 
übersteigen, und die auf Sonderab-
schreibungen entfallenden Beträge, 

3.3 u n v e r ä n d e r t  

4.1 der nach § 3 Nr. 9 des Einkommensteu-
ergesetzes steuerfreie Betrag von Ab-
findungen wegen einer vom Arbeitge-
ber veranlassten oder gerichtlich aus-
gesprochenen Auflösung des Dienst-
verhältnisses, 

4.1 u n v e r ä n d e r t  

4.2 der nach § 3 Nr. 27 des Einkommen-
steuergesetzes steuerfreie Grundbe-
trag der Produktionsaufgaberente und 
das Ausgleichsgeld nach dem Gesetz 
zur Förderung der Einstellung der land-
wirtschaftlichen Erwerbstätigkeit, 

4.2 u n v e r ä n d e r t  

4.3 die nach § 3 Nr. 60 des Einkommen-
steuergesetzes steuerfreien Leistungen 
aus öffentlichen Mitteln an Arbeitneh-
mer des Steinkohlen-, Pechkohlen- und 
Erzbergbaues, des Braunkohlentief-
baues und der Eisen- und Stahlindust-
rie aus Anlass von Stilllegungs-, Ein-
schränkungs-, Umstellungs- oder Rati-
onalisierungsmaßnahmen, 

4.3 u n v e r ä n d e r t  

5.1 die nach § 22 Nr. 1 Satz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes dem Empfänger 
nicht zuzurechnenden Bezüge, die ihm 
von nicht zum Haushalt rechnenden 
Personen gewährt werden, und die 
Leistungen nach dem Unterhaltsvor-
schussgesetz, 

5.1 u n v e r ä n d e r t  

5.2 (weggefallen) 5.2 u n v e r ä n d e r t  
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5.3 (weggefallen) 5.3 (weggefallen) 

5.4 die Hälfte des für die Kosten zur Erzie-
hung bestimmten Anteils an Leistungen 
zum Unterhalt 

5.4 u n v e r ä n d e r t  

a) des Kindes oder Jugendlichen in 
Fällen 

 

aa) der Vollzeitpflege nach § 39 in 
Verbindung mit § 33 oder mit § 
35a Abs. 2 Nr. 3 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch o-
der 

 

bb) einer vergleichbaren Unter-
bringung nach § 21 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch, 

 

b) des jungen Volljährigen in Fällen 
der Vollzeitpflege nach § 41 in Ver-
bindung mit den §§ 39 und 33 oder 
mit den §§ 39 und 35a Abs. 2 Nr. 3 
des Achten Buches Sozialgesetz-
buch, 

 

5.5 die Hälfte der laufenden Leistungen für 
die Kosten des notwendigen Unterhalts 
einschließlich der Unterkunft sowie der 
Krankenhilfe für Minderjährige und 
junge Volljährige nach § 13 Abs. 3 Satz 
2, § 19 Abs. 3, § 21 Satz 2, § 39 Abs. 1 
und § 41 Abs. 2 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch, 

5.5 u n v e r ä n d e r t  

5.6 die Hälfte des Pflegegeldes nach § 37 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch für 
Pflegehilfen, die keine Wohn- und Wirt-
schaftsgemeinschaft mit dem Pflegebe-
dürftigen führen, 

5.6 u n v e r ä n d e r t  

6.1 die Hälfte der als Zuschüsse erbrachten 6.1 u n v e r ä n d e r t  

a) Leistungen zur Förderung der Aus-
bildung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz, 

 

b) Leistungen der Begabtenförde-
rungswerke, soweit sie nicht von 
Nummer 6.2 erfasst sind, 

 

c) Stipendien, soweit sie nicht von 
Buchstabe b, Nummer 6.2 oder 
Nummer 6.3 erfasst sind, 
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d) Berufsausbildungsbeihilfen und 
des Ausbildungsgeldes nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch, 

 

e) Beiträge zur Deckung des Unter-
haltsbedarfs nach dem Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetz, 

 

6.2 die als Zuschuss gewährte Graduier-
tenförderung, 

6.2 u n v e r ä n d e r t  

6.3 die Hälfte der nach § 3 Nr. 42 des Ein-
kommensteuergesetzes steuerfreien 
Zuwendungen, die auf Grund des Ful-

bright-Abkommens gezahlt werden, 

6.3 u n v e r ä n d e r t , 

7.1 das Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, 

7.1 das Grundsicherungsgeld nach § 19 
Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch, 

7.2 die Leistungen der Hilfe zum Lebensun-
terhalt nach den §§ 27 bis 30 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch, 

7.2 u n v e r ä n d e r t  

7.3 die Leistungen der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung nach § 
42 Nummer 1, 2 und 4 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch mit Ausnahme 
der Leistungen für einmalige Bedarfe, 

7.3 u n v e r ä n d e r t  

7.4 die Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz, 

7.4 u n v e r ä n d e r t  

7.5 die Leistungen der ergänzenden Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach § 27a des 
Bundesversorgungsgesetzes oder 
nach einem Gesetz, das dieses für an-
wendbar erklärt, mit Ausnahme der 
Leistungen für einmalige Bedarfe, 

7.5 u n v e r ä n d e r t  

soweit diese Leistungen die bei ihrer 
Berechnung berücksichtigten Kosten 
für Wohnraum übersteigen, 

u n v e r ä n d e r t  

8. die ausländischen Einkünfte nach § 32b 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Einkommensteu-
ergesetzes. 

8. u n v e r ä n d e r t  

(3) Aufwendungen zum Erwerb, zur Si-
cherung und zur Erhaltung von Einnahmen 
nach Absatz 2 mit Ausnahme der Nummern 
5.3 bis 5.5 dürfen in der im Sinne des § 22 
Abs. 1 und 2 zu erwartenden oder nachge-
wiesenen Höhe abgezogen werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Mikrozensusgesetz - MZG Mikrozensusgesetz - MZG 

§ 7 § 7 

Erhebungsmerkmale in Bezug auf die 
Arbeitsmarktbeteiligung 

Erhebungsmerkmale in Bezug auf die 
Arbeitsmarktbeteiligung 

(1) Gemeinsam mit den Angaben zu § 
6 werden, soweit in § 5 Absatz 3 Nummer 2 
nichts anderes bestimmt ist, jährlich die An-
gaben zu folgenden Erhebungsmerkmalen 
erhoben:  

(1) Gemeinsam mit den Angaben zu 
§ 6 werden, soweit in § 5 Absatz 3 Num-
mer 2 nichts anderes bestimmt ist, jährlich 
die Angaben zu folgenden Erhebungs-
merkmalen erhoben:  

1. für Erwerbstätige:  1. u n v e r ä n d e r t  

a) zur Haupttätigkeit:   

aa) Lage der Arbeitsstätte,  

bb) Ursachen eines befristeten Ar-
beitsvertrags, 

 

cc) Gesamtdauer der befristeten 
Tätigkeit, 

 

dd) Anzahl bezahlter und unbe-
zahlter Überstunden, 

 

ee) Kalendermonat und Kalender-
jahr des Beginns der Tätigkeit 
beim derzeitigen Arbeitgeber 
oder als Selbständiger oder 
Selbständige, 

 

ff) arbeitsmarktbezogene und an-
dere Gründe für den Unter-
schied zwischen normaler-
weise geleisteter wöchentli-
cher Arbeitszeit und tatsäch-
lich geleisteter Arbeitszeit, 

 

gg) Ausübung von Leitungsfunkti-
onen, 

 

hh) monatlicher Nettoverdienst,  

ii) Arbeitszeit und Arbeitsort in 
den vier Kalenderwochen, die 
mit der Berichtswoche enden:  

 

aaa) Samstags-, Sonntags- 
und Feiertagsarbeit, 
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bbb) Nachtarbeit,  

ccc) Schichtarbeit,  

ddd) Abendarbeit,  

eee) Erwerbstätigkeit von zu 
Hause, 

 

b) weitere Erhebungsmerkmale für 
Erwerbstätige:  

 

aa) Gründe für Nichtverfügbarkeit 
zur Aufnahme einer zusätzli-
chen Tätigkeit oder einer hö-
heren Arbeitszeit, 

 

bb) Art der gewünschten Mehrar-
beit, 

 

cc) Arbeitssuche und Anlass der 
Arbeitssuche, 

 

dd) Fehlen von Betreuungsmög-
lichkeiten, 

 

ee) Beteiligung der öffentlichen Ar-
beitsvermittlung an der Suche 
nach der derzeitigen Haupttä-
tigkeit, 

 

2. für Arbeitslose und Arbeitsuchende:  2. für Arbeitslose und Arbeitsuchende:  

a) Bezug von Arbeitslosengeld und 
Bürgergeld, 

a) Bezug von Arbeitslosengeld und 
Grundsicherungsgeld, 

b) Anlass der Arbeitssuche, b) u n v e r ä n d e r t  

c) Art und Umfang der gesuchten Tä-
tigkeit, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Meldung bei einer öffentlichen Ar-
beitsvermittlung, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) Gründe für Nichtverfügbarkeit in-
nerhalb der beiden auf die Be-
richtswoche folgenden Kalender-
wochen, 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) Erwerbs- oder sonstige Tätigkeit 
vor der Arbeitssuche, 

f) u n v e r ä n d e r t  

3. Weiterbildung:  3. u n v e r ä n d e r t  
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a) Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
in den letzten vier Wochen vor dem 
Tag der Berichtswoche:  

 

aa) Gesamtdauer der Lehrveran-
staltungen nach Stunden, 

 

bb) überwiegender Zweck der Teil-
nahme an den Lehrveranstal-
tungen, 

 

cc) Fachrichtung der zuletzt be-
suchten Lehrveranstaltung, 

 

b) Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
im letzten Jahr vor dem Tag der Be-
richtswoche:  

 

aa) Gesamtdauer der Lehrveran-
staltungen nach Stunden, Ta-
gen oder Wochen, 

 

bb) überwiegender Zweck der Teil-
nahme an den Lehrveranstal-
tungen, 

 

cc) Fachrichtung der zuletzt be-
suchten Lehrveranstaltung, 

 

4. Situation ein Jahr vor der Berichtswo-
che:  

4. u n v e r ä n d e r t  

a) Wohnsitz,  

b) Hauptstatus,  

c) Erwerbstätigkeit oder Nichter-
werbstätigkeit, 

 

d) bei Erwerbstätigkeit:   

aa) Stellung im Beruf,  

bb) Wirtschaftszweig des Betrie-
bes, 

 

5. Behinderung:  5. u n v e r ä n d e r t  

a) amtlich festgestellte Behindertenei-
genschaft, 

 

b) Grad der Behinderung.  
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(2) Ab dem Jahr 2017 werden im Ab-
stand von vier Jahren zusätzlich zu den An-
gaben nach Absatz 1 die Angaben zu fol-
genden Erhebungsmerkmalen erhoben:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Schichtarbeit:   

a) Art der geleisteten Schichtarbeit in 
den vier Kalenderwochen, die mit 
der Berichtswoche enden, 

 

b) durchschnittlich je Nacht geleistete 
Arbeitsstunden, 

 

2. Gesundheitszustand:   

a) Dauer einer Krankheit oder Unfall-
verletzung in den vier Wochen vor 
der Berichtswoche, 

 

b) Art des Unfalls,  

c) Art der Behandlung,  

d) Krankheitsrisiken,  

e) Körpergröße und Gewicht.  

(3) Ab dem Jahr 2019 werden im Ab-
stand von vier Jahren zusätzlich zu den An-
gaben zu Absatz 1 die Angaben zu folgen-
den Erhebungsmerkmalen erhoben:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Krankenversicherungsschutz:   

a) Zugehörigkeit zur gesetzlichen 
Krankenversicherung nach Kas-
senarten, 

 

b) Zugehörigkeit zur privaten Kran-
kenversicherung, 

 

c) sonstiger Anspruch auf Kran-
kenversorgung, 

 

d) Art des Krankenversicherungsver-
hältnisses, 

 

e) zusätzlicher privater Krankenversi-
cherungsschutz, 

 

2. weitere Eigenschaften der Haupttätig-
keit für Erwerbstätige:  
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a) überwiegend ausgeübte Tätigkeit,  

b) Stellung im Betrieb.  

(4) Ab dem Jahr 2020 werden im Ab-
stand von vier Jahren zusätzlich zu den An-
gaben nach Absatz 1 die folgenden Anga-
ben zu den Pendlereigenschaften von Schü-
lern und Schülerinnen, Studenten und Stu-
dentinnen sowie Erwerbstätigen erhoben:  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. Gemeinde, von der aus der Weg zur Ar-
beits- oder Ausbildungsstätte vorwie-
gend angetreten wird, 

 

2. Lage der Arbeits- oder Ausbildungs-
stätte, 

 

3. hauptsächlich und weiteres benutztes 
Verkehrsmittel, 

 

4. Entfernung und Zeitaufwand für den 
Weg zur Arbeits- oder Ausbildungs-
stätte. 

 

(5) Ab dem Jahr 2017 werden zusätz-
lich gemeinsam mit den Angaben zu Absatz 
1 die Angaben zu den Merkmalen nach der 
Verordnung (EG) Nr. 577/98 sowie nach 
den auf dieser Verordnung basierenden 
Rechtsakten erhoben, soweit diese Anga-
ben nicht bereits nach Absatz 1 oder nach § 
6 erhoben werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Ab dem Jahr 2020 beträgt der Aus-
wahlsatz höchstens 45 Prozent der nach § 
6 zu Befragenden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 8 § 8 

Erhebungsmerkmale in Bezug auf Ein-
kommen und Lebensbedingungen 

Erhebungsmerkmale in Bezug auf Ein-
kommen und Lebensbedingungen 

(1) Ab dem Jahr 2020 werden jährlich 
gemeinsam mit den Angaben zum Kernpro-
gramm nach § 6 bei Personen, die im Aus-
wahlbezirk ihren Hauptwohnsitz haben, mit 
einem Auswahlsatz von höchstens 12 Pro-
zent der nach § 6 zu Befragenden die Anga-
ben zu folgenden Erhebungsmerkmalen er-
hoben:  

(1) Ab dem Jahr 2020 werden jähr-
lich gemeinsam mit den Angaben zum 
Kernprogramm nach § 6 bei Personen, die 
im Auswahlbezirk ihren Hauptwohnsitz ha-
ben, mit einem Auswahlsatz von höchs-
tens 12 Prozent der nach § 6 zu Befragen-
den die Angaben zu folgenden Erhebungs-
merkmalen erhoben:  
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1. Haushaltsveränderungen und Lebens-
situation:  

1. u n v e r ä n d e r t  

a) bei der Erstbefragung: Kalender-
monat und Kalenderjahr der Haus-
haltsveränderungen im laufenden 
Kalenderjahr sowie im Kalender-
jahr vor der Berichtswoche, 

 

b) bei Folgebefragungen: Kalender-
monat und Kalenderjahr der Haus-
haltsveränderungen seit der letzten 

Berichtswoche, 

 

c) Lebenssituation im Kalenderjahr 
vor der Berichtswoche, 

 

d) Lebenssituation bei Einzug in den 
Haushalt, 

 

e) derzeitige Anwesenheit der Haus-
haltsmitglieder, 

 

2. Arbeitsmarktbeteiligung und Kinderbe-
treuung:  

2. u n v e r ä n d e r t  

a) für alle Personen:   

aa) Dauer der Erwerbstätigkeit in 
Jahren, 

 

bb) Alter, in dem die erste regel-
mäßige Erwerbstätigkeit auf-
genommen wurde, 

 

cc) Arten von Lebenssituationen 
sowie Anzahl der Monate im 
Kalenderjahr vor der Berichts-
woche, in denen diese Le-
benssituationen bestanden, 

 

dd) Haupttätigkeit in den Kalender-
monaten im Kalenderjahr vor 
der Berichtswoche, 

 

ee) Arbeitsplatzwechsel oder Auf-
gabe der Erwerbstätigkeit in 
den letzten zwölf Monaten vor 
der Berichtswoche, einschließ-
lich der Gründe, 

 

b) für Nichterwerbstätige: befristeter 
oder unbefristeter Arbeitsvertrag in 
der letzten Erwerbstätigkeit, 
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c) für alle Haushalte: Wochenstunden 
der Kinderbetreuung in einer übli-
chen Woche, 

 

3. Einkommen und erhaltene Zahlungen 
im Kalenderjahr vor der Berichtswoche:  

3. Einkommen und erhaltene Zahlungen 
im Kalenderjahr vor der Berichtswoche:  

a) Einkommensarten:  a) u n v e r ä n d e r t  

aa) Art der öffentlichen Renten o-
der Pensionen untergliedert 
nach  

 

aaa) eigener Rente oder 
Pension, 

 

bbb) Witwenrente oder Wit-
werrente oder Witwen-
pension oder Witwer-
pension, 

 

ccc) Waisenrente oder Wai-
senpension, 

 

bb) Art der sonstigen öffentlichen 
und privaten Einkommen so-
wie Dauer des Bezugs, 

 

b) Krankenversicherungsschutz:  b) u n v e r ä n d e r t  

aa) Zugehörigkeit zur gesetzlichen 
Krankenversicherung, 

 

bb) Zugehörigkeit zur privaten 
Krankenversicherung, 

 

cc) Art des Krankenversiche-
rungsverhältnisses, 

 

dd) sonstiger Anspruch auf Kran-
kenversorgung, 

 

ee) Dauer der Versicherungs- und 
Anspruchsverhältnisse im Ka-
lenderjahr vor der Berichtswo-
che, 

 

c) Höhe des Einkommens aus Er-
werbstätigkeit und Vermögen:  

c) u n v e r ä n d e r t  

aa) Höhe des Einkommens aus 
unselbständiger Tätigkeit, 
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bb) Höhe des Gewinns oder Ver-
lusts aus selbständiger Tätig-
keit, 

 

cc) Höhe des Einkommens aus 
Wert- oder Sparanlagen, 

 

dd) Höhe des Einkommens aus 
Vermietung oder Verpachtung, 

 

d) Höhe der Renten und Pensionen:  d) u n v e r ä n d e r t  

aa) Höhe der gesetzlichen Alters-, 
Pensions- und Hinterbliebe-
nenleistungen, 

 

bb) Höhe der Werks- oder Be-
triebsrenten sowie der Leistun-
gen der Zusatzversorgungs-
kassen des öffentlichen Diens-
tes, 

 

cc) Höhe der gesetzlichen Leis-
tungen bei Erwerbsminderung, 
Berufs- oder Dienstunfähig-
keit, 

 

e) Höhe der erhaltenen öffentlichen 
Zahlungen und Unterhaltszahlun-
gen:  

e) Höhe der erhaltenen öffentlichen 
Zahlungen und Unterhaltszahlun-
gen:  

aa) Höhen der gesetzlichen Leis-
tungen bei Arbeitslosigkeit, bei 
Aus- und Weiterbildungsförde-
rungen der Bundesagentur für 
Arbeit, insbesondere Höhen 
des Qualifizierungsgeldes, und 
Höhen der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, insbesondere 
Höhen des Bürgergeldes, des 
Bürgergeldbonus und der Wei-
terbildungsleistungen, 

aa) Höhen der gesetzlichen Leis-
tungen bei Arbeitslosigkeit, bei 
Aus- und Weiterbildungsförde-
rungen der Bundesagentur für 
Arbeit, insbesondere Höhen 
des Qualifizierungsgeldes, und 
Höhen der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, insbesondere 
Höhen des Grundsiche-
rungsgeldes, des Bürgergeld-
bonus und der Weiterbildungs-
leistungen, 

bb) Höhe der laufenden Hilfe zum 
Lebensunterhalt, 

bb) u n v e r ä n d e r t  

cc) Höhe der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminde-
rung, 

cc) u n v e r ä n d e r t  

dd) Höhe des Elterngeldes, dd) u n v e r ä n d e r t  

ee) Höhe des Wohngeldes, ee) u n v e r ä n d e r t  
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ff) Höhe der Ausbildungsförde-
rung, 

ff) u n v e r ä n d e r t  

gg) Höhe der erhaltenen Unter-
haltszahlungen oder sonstiger 
regelmäßiger Zahlungen von 
Personen, die im Kalenderjahr 
vor der Berichtswoche nicht im 
Haushalt lebten, 

gg) u n v e r ä n d e r t  

hh) Höhen der Leistungen aus der 
gesetzlichen Pflegeversiche-

rung, 

hh) u n v e r ä n d e r t  

4. geleistete Zahlungen im Kalenderjahr 
vor der Berichtswoche:  

4. u n v e r ä n d e r t  

a) geleistete Beiträge für die private 
Vorsorge, 

 

b) geleistete Zahlungen für Grundbe-
sitzabgaben, 

 

c) geleistete Unterhaltszahlungen o-
der sonstige regelmäßige Zahlun-
gen an Personen, die im Kalender-
jahr vor der Berichtswoche nicht im 
Haushalt lebten sowie Dauer der 
Zahlungen, 

 

5. materielle Deprivation:  5. u n v e r ä n d e r t  

a) Besitz eines Autos,  

b) finanzielle Kapazität, sich jährlich 
eine einwöchige Ferienreise zu 
leisten, 

 

c) finanzielle Kapazität, sich jeden 
zweiten Tag eine hochwertige 
Mahlzeit zu leisten, 

 

d) finanzielle Kapazität, unerwartet 
anfallende Ausgaben zu bestreiten, 

 

e) finanzielle Kapazität, die Wohnung 
angemessen zu heizen, 

 

f) Ersetzen abgewohnter Möbel,  

g) Ersetzen einiger abgetragener 
Kleidungsstücke durch neue, 
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h) Besitz von zwei Paar passenden 
Schuhen, 

 

i) mindestens einmal im Monat mit 
Freunden oder Freundinnen oder 
Familienmitgliedern zum Essen o-
der Trinken treffen, 

 

j) regelmäßig einer Freizeitbeschäfti-
gung nachgehen, 

 

k) wöchentlich einen kleinen Betrag 
für sich selbst zur Verfügung ha-
ben, 

 

l) Internetzugang für private Nutzung 
in der Wohnung, 

 

m) Besitz eines Computers im Haus-
halt, 

 

n) rechtzeitiges Bezahlen von Mieten, 
Hypotheken, Versorgungsrechnun-
gen oder Konsumentenkrediten in 
den letzten zwölf Monaten vor der 
Berichtswoche, 

 

6. Wohnsituation:  6. u n v e r ä n d e r t  

a) Wohnungstyp,  

b) Besitzverhältnis,  

c) bis zu zwei Personen im Haushalt, 
die Eigentümer oder Eigentümerin 
oder Mieter oder Mieterin sind, 

 

d) Baualtersgruppe des Gebäudes,  

e) Fläche der gesamten Wohnung,  

f) Anzahl der Zimmer,  

g) Höhe der monatlichen Wohnkos-
ten, 

 

h) Höhe der monatlichen Miete,  

i) Höhe der anteiligen Betriebs- und 
Nebenkosten, 

 

j) Kalenderjahr des Einzugs des 
Haushalts, 
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7. für Personen in Ausbildung: angestreb-
ter Bildungsabschluss, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Hilfe durch andere. 8. u n v e r ä n d e r t  

(2) Zusätzlich werden gemeinsam mit 
den Angaben zu Absatz 1 die Angaben zu 
den Merkmalen nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1177/2003 sowie nach den auf dieser 
Verordnung basierenden Rechtsakten in 
der jeweils geltenden Fassung erhoben, so-
weit diese Angaben nicht bereits nach Ab-

satz 1 oder nach § 6 erhoben werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Über den in Absatz 1 genannten 
Auswahlsatz hinaus sind die folgenden Per-
sonen und Haushalte Erhebungseinheiten 
für die Erhebung der Angaben zu den §§ 6 
und 8 entsprechend den Regelungen zur 
Weiterbefragung nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1982/2003 der Kommission vom 21. Ok-
tober 2003 zur Durchführung der Verord-
nung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates für die Gemein-
schaftsstatistik über Einkommen und Le-
bensbedingungen (EU-SILC) im Hinblick 
auf die Regeln für die Stichprobenauswahl 
und die Weiterbefragung (ABl. L 298 vom 
17.11.2003, S. 29) in der jeweils geltenden 
Fassung:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Personen oder Haushalte, die bei der 
Erstbefragung in einem Auswahlbezirk 
für die Erhebung der Angaben zu § 8 
ausgewählt sind und aus dem Auswahl-
bezirk ziehen, nachdem die Erstbefra-
gung stattgefunden hat, sowie 

 

2. die neuen Haushaltsmitglieder der in 
Nummer 1 genannten Personen und 
Haushalte. 
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Aufenthaltsgesetz - AufenthG Aufenthaltsgesetz - AufenthG 

§ 44a § 44a 

Verpflichtung zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs 

Verpflichtung zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs 

(1) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an 
einem Integrationskurs verpflichtet, wenn  

(1) Ein Ausländer ist zur Teilnahme 
an einem Integrationskurs verpflichtet, 
wenn  

1. er nach § 44 einen Anspruch auf Teil-
nahme hat und 

1. u n v e r ä n d e r t  

a) sich nicht zumindest auf einfache 
Art in deutscher Sprache verständi-
gen kann oder 

 

b) zum Zeitpunkt der Erteilung eines 
Aufenthaltstitels nach § 23 Abs. 2, 
§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 30, oder 
§ 36a Absatz 1 Satz 1 erste Alter-
native nicht über ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache 
verfügt oder 

 

2. er Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch bezieht und ihn der 
Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende nach § 15 Absatz 5 Satz 2 o-
der Absatz 6 des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch zur Teilnahme am Integ-
rationskurs auffordert, 

2. er Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch bezieht und ihn der 
Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende nach „§ 15a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch zur Teilnahme am Integra-
tionskurs verpflichtet, 

3. er in besonderer Weise integrationsbe-
dürftig ist und die Ausländerbehörde ihn 
zur Teilnahme am Integrationskurs auf-
fordert oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. er zu dem in § 44 Absatz 4 Satz 2 Num-
mer 1 bis 3 genannten Personenkreis 
gehört, Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz bezieht und die 
zuständige Leistungsbehörde ihn zur 
Teilnahme an einem Integrationskurs 
auffordert. 

4. u n v e r ä n d e r t  
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In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 stellt die 
Ausländerbehörde bei der Erteilung des 
Aufenthaltstitels fest, dass der Ausländer 
zur Teilnahme verpflichtet ist. Der Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende soll 
in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 und 3 beim 
Bezug von Leistungen nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch für die Maßnahmen 
nach § 15 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch der Verpflichtung durch die Aus-
länderbehörde im Regelfall folgen. Sofern 
der Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende im Einzelfall eine abweichende Ent-
scheidung trifft, hat er dies der Ausländerbe-
hörde mitzuteilen, die die Verpflichtung wi-
derruft. Die Verpflichtung ist zu widerrufen, 
wenn einem Ausländer neben seiner Er-
werbstätigkeit eine Teilnahme auch an ei-
nem Teilzeitkurs nicht zuzumuten ist. Dar-
über hinaus können die Ausländerbehörden 
einen Ausländer bei der Erteilung eines Auf-
enthaltstitels nach § 25 Absatz 1 oder 2 zur 
Teilnahme an einem Integrationskurs ver-
pflichten, wenn er sich lediglich auf einfache 
Art in deutscher Sprache verständigen 

kann. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 stellt die 
Ausländerbehörde bei der Erteilung des 
Aufenthaltstitels fest, dass der Ausländer 
zur Teilnahme verpflichtet ist. Der Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende soll 
in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 und 3 beim 
Bezug von Leistungen nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch für die Maßnahmen 
nach §§ 15 und 15a des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch der Verpflichtung durch 
die Ausländerbehörde im Regelfall folgen. 
Sofern der Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende im Einzelfall eine abwei-
chende Entscheidung trifft, hat er dies der 
Ausländerbehörde mitzuteilen, die die Ver-
pflichtung widerruft. Die Verpflichtung ist zu 
widerrufen, wenn einem Ausländer neben 
seiner Erwerbstätigkeit eine Teilnahme 
auch an einem Teilzeitkurs nicht zuzumuten 
ist. Darüber hinaus können die Ausländer-
behörden einen Ausländer bei der Erteilung 
eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 1 
oder 2 zur Teilnahme an einem Integrations-
kurs verpflichten, wenn er sich lediglich auf 
einfache Art in deutscher Sprache verstän-

digen kann. 

(1a) Die Teilnahmeverpflichtung nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erlischt außer 
durch Rücknahme oder Widerruf nur, wenn 
der Ausländer ordnungsgemäß am Integra-
tionskurs teilgenommen hat. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Von der Teilnahmeverpflichtung 
ausgenommen sind Ausländer,  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die sich im Bundesgebiet in einer beruf-
lichen oder sonstigen Ausbildung befin-
den, 

 

2. die die Teilnahme an vergleichbaren 
Bildungsangeboten im Bundesgebiet 
nachweisen oder 

 

3. deren Teilnahme auf Dauer unmöglich 
oder unzumutbar ist. 
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(2a) Von der Verpflichtung zur 
Teilnahme am Orientierungskurs sind Aus-
länder ausgenommen, die eine Aufenthalts-
erlaubnis nach § 38a besitzen, wenn sie 
nachweisen, dass sie bereits in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zur Erlangung ihrer Rechtsstellung als lang-
fristig Aufenthaltsberechtigte an Integrati-
onsmaßnahmen teilgenommen haben. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(3) Kommt ein Ausländer seiner Teil-
nahmepflicht aus von ihm zu vertretenden 
Gründen nicht nach oder legt er den Ab-
schlusstest nicht erfolgreich ab, weist ihn die 
zuständige Ausländerbehörde vor der Ver-
längerung seiner Aufenthaltserlaubnis auf 
die möglichen Auswirkungen seines Han-
delns (§ 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 
und 8, § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und 
4 dieses Gesetzes, § 10 Abs. 3 des Staats-
angehörigkeitsgesetzes) hin. Die Auslän-
derbehörde kann den Ausländer mit Mitteln 
des Verwaltungszwangs zur Erfüllung sei-
ner Teilnahmepflicht anhalten. Bei Verlet-
zung der Teilnahmepflicht kann der voraus-
sichtliche Kostenbeitrag auch vorab in einer 
Summe durch Gebührenbescheid erhoben 
werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 45a § 45a 

Berufsbezogene Deutschsprachförde-
rung; Verordnungsermächtigung 

Berufsbezogene Deutschsprachförde-
rung; Verordnungsermächtigung 

(1) Die Integration in den Arbeitsmarkt 
kann durch Maßnahmen der berufsbezoge-
nen Deutschsprachförderung unterstützt 
werden. Diese Maßnahmen bauen in der 
Regel auf der allgemeinen Sprachförderung 
der Integrationskurse auf. Die berufsbezo-
gene Deutschsprachförderung wird vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ko-
ordiniert und durchgeführt. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge bedient sich 
zur Durchführung der Maßnahmen privater 
oder öffentlicher Träger. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an 
einer Maßnahme der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung verpflichtet, wenn 
er Leistungen nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch bezieht und ihn der Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach § 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zur 
Teilnahme an der Maßnahme auffordert. 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und 
Leistungen der aktiven Arbeitsförderung 
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
bleiben unberührt. 

(2) Ein Ausländer ist zur Teilnahme 
an einer Maßnahme der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung verpflichtet, 
wenn er Leistungen nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch bezieht und ihn 
der Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende nach „§ 15a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch zur Teilnahme an der Maßnahme 
verpflichtet. Leistungen zur Eingliede-
rung in Arbeit nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch und Leistungen der aktiven 
Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch bleiben unberührt. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat 
nähere Einzelheiten der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung, insbesondere die 
Grundstruktur, die Zielgruppen, die Dauer, 
die Lerninhalte und die Durchführung der 
Kurse, die Vorgaben bezüglich der Auswahl 
und Zulassung der Kursträger sowie die Vo-
raussetzungen und die Rahmenbedingun-
gen für den Zugang und die ordnungsge-
mäße und erfolgreiche Teilnahme ein-
schließlich ihrer Abschlusszertifikate und 
der Kostentragung, sowie die Datenverar-
beitung nach § 88a Absatz 3 zu regeln. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 104 § 104 

Übergangsregelungen Übergangsregelungen 

(1) Über vor dem 1. Januar 2005 ge-
stellte Anträge auf Erteilung einer unbefris-
teten Aufenthaltserlaubnis oder einer Auf-
enthaltsberechtigung ist nach dem bis zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Recht zu ent-
scheiden. § 101 Abs. 1 gilt entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Bei Ausländern, die vor dem 1. Ja-
nuar 2005 im Besitz einer Aufenthaltser-
laubnis oder Aufenthaltsbefugnis sind, ist es 
bei der Entscheidung über die Erteilung ei-
ner Niederlassungserlaubnis oder einer Er-
laubnis zum Daueraufenthalt – EU hinsicht-
lich der sprachlichen Kenntnisse nur erfor-
derlich, dass sie sich auf einfache Art in 
deutscher Sprache mündlich verständigen 
können. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 8 findet 
keine Anwendung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Bei Ausländern, die sich vor dem 1. 
Januar 2005 rechtmäßig in Deutschland 
aufhalten, gilt hinsichtlich der vor diesem 
Zeitpunkt geborenen Kinder für den Nach-
zug § 20 des Ausländergesetzes in der zu-
letzt gültigen Fassung, es sei denn, das Auf-
enthaltsgesetz gewährt eine günstigere 
Rechtsstellung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) (weggefallen) (4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Auch für Ausländer, die bis zum 
Ablauf des 31. Juli 2015 im Rahmen des 
Programms zur dauerhaften Neuansiedlung 
von Schutzsuchenden einen Aufenthaltstitel 
nach § 23 Absatz 2 erhalten haben, sind die 
Regelungen über den Familiennachzug, 
das Bleibeinteresse, die Teilnahme an In-
tegrationskursen und die Aufenthaltsverfes-
tigung auf Grund des § 23 Absatz 4 entspre-
chend anzuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) § 23 Abs. 2 in der bis zum 24. Mai 
2007 geltenden Fassung findet in den Fällen 
weiter Anwendung, in denen die Anordnung 
der obersten Landesbehörde, die auf Grund 
der bis zum 24. Mai 2007 geltenden Fas-
sung getroffen wurde, eine Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis bei besonders ge-
lagerten politischen Interessen der Bundes-
republik Deutschland vorsieht. § 23 Abs. 2 
Satz 5 und § 44 Abs. 1 Nr. 2 sind auf die 
betroffenen Ausländer und die Familienan-
gehörigen, die mit ihnen ihren Wohnsitz in 
das Bundesgebiet verlegen, entsprechend 
anzuwenden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Eine Niederlassungserlaubnis 
kann auch Ehegatten, Lebenspartnern und 
minderjährigen ledigen Kindern eines Aus-
länders erteilt werden, die vor dem 1. Januar 
2005 im Besitz einer Aufenthaltsbefugnis 
nach § 31 Abs. 1 des Ausländergesetzes o-
der einer Aufenthaltserlaubnis nach § 35 
Abs. 2 des Ausländergesetzes waren, wenn 
die Voraussetzungen des § 26 Abs. 4 erfüllt 
sind und sie weiterhin die Voraussetzungen 
erfüllen, wonach eine Aufenthaltsbefugnis 
nach § 31 des Ausländergesetzes oder eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 35 Abs. 2 des 
Ausländergesetzes erteilt werden durfte. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) § 28 Absatz 2 in der bis zum 5. 
September 2013 geltenden Fassung findet 
weiter Anwendung auf Familienangehörige 
eines Deutschen, die am 5. September 
2013 bereits einen Aufenthaltstitel nach § 28 
Absatz 1 innehatten. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Ausländer, die eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Absatz 3 besitzen, weil 
das Bundesamt oder die Ausländerbehörde 
festgestellt hat, dass Abschiebungsverbote 
nach § 60 Absatz 2, 3 oder 7 Satz 2 in der 
vor dem 1. Dezember 2013 gültigen Fas-
sung vorliegen, gelten als subsidiär Schutz-
berechtigte im Sinne des § 4 Absatz 1 des 
Asylgesetzes und erhalten von Amts wegen 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 
2 Satz 1 zweite Alternative, es sei denn, das 
Bundesamt hat die Ausländerbehörde über 
das Vorliegen von Ausschlusstatbeständen 
im Sinne des „§ 25 Absatz 3 Satz 2 Buch-
stabe a bis d in der vor dem 1. Dezember 
2013 gültigen Fassung unterrichtet. Die Zei-
ten des Besitzes der Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Absatz 3 Satz 1 in der vor dem 1. 
Dezember 2013 gültigen Fassung stehen 
Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite 
Alternative gleich. § 73b des Asylgesetzes 
gilt entsprechend. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Für Betroffene nach § 73b Absatz 
1, die als nicht entsandte Mitarbeiter des 
Auswärtigen Amts in einer Auslandsvertre-
tung tätig sind, findet § 73b Absatz 4 ab dem 
1. Februar 2016 Anwendung. 

(10) u n v e r ä n d e r t  
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(11) Für Ausländer, denen zwischen 
dem 1. Januar 2011 und dem 31. Juli 2015 
subsidiärer Schutz nach der Richtlinie 
2011/95/EU oder der Richtlinie 2004/38/EG 
unanfechtbar zuerkannt wurde, beginnt die 
Frist nach § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes zu laufen. 

(11) u n v e r ä n d e r t  

(12) Im Falle einer Abschiebungsandro-
hung nach den §§ 34 und 35 des Asylgeset-
zes oder einer Abschiebungsanordnung 
nach § 34a des Asylgesetzes, die bereits 
vor dem 1. August 2015 erlassen oder an-
geordnet worden ist, sind die Ausländerbe-
hörden für die Anordnung eines Einreise- 
und Aufenthaltsverbots nach § 11 zustän-
dig. 

(12) u n v e r ä n d e r t  

(13) Die Vorschriften von Kapitel 2 Ab-
schnitt 6 in der bis zum 31. Juli 2018 gelten-
den Fassung finden weiter Anwendung auf 
den Familiennachzug zu Ausländern, denen 
bis zum 17. März 2016 eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite 
Alternative erteilt worden ist, wenn der An-
trag auf erstmalige Erteilung eines Aufent-
haltstitels zum Zwecke des Familiennach-
zugs zu dem Ausländer bis zum 31. Juli 
2018 gestellt worden ist. § 27 Absatz 3a fin-
det Anwendung. 

(13) u n v e r ä n d e r t  

(14) Bis zum Ablauf des 23. Juli 2027 
wird ein Familiennachzug nach § 36a zu ei-
ner Person, der eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative 
erteilt worden ist, nicht gewährt. Die §§ 22 
und 23 bleiben unberührt. 

(14) u n v e r ä n d e r t  

(15) Wurde eine Duldung nach § 60a 
Absatz 2 Satz 4 in der bis zum 31. Dezem-
ber 2019 geltenden Fassung erteilt, gilt § 
19d Absatz 1 Nummer 4 und 5 nicht, wenn 
zum Zeitpunkt der Antragstellung auf eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 19d Absatz 1a 
der Ausländer die erforderlichen und ihm zu-
mutbaren Maßnahmen für die Identitätsklä-
rung ergriffen hat. 

(15) u n v e r ä n d e r t  

(16) Für Beschäftigungen, die Inhabern 
einer Duldung bis zum 31. Dezember 2019 
erlaubt wurden, gilt § 60a Absatz 6 in der bis 
zu diesem Tag geltenden Fassung fort. 

(16) u n v e r ä n d e r t  
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(17) Auf Personen mit einer bis zum Ab-
lauf des 30. Juni 2023 abgeschlossenen 
Eingliederungsvereinbarung nach § 15 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in der bis 
zu diesem Zeitpunkt gültigen Fassung sind 
bis zur erstmaligen Erstellung eines Koope-
rationsplans nach § 15 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch in der ab dem 1. Juli 2023 
gültigen Fassung, spätestens bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2023, § 44a Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 3 sowie § 45a 
Absatz 2 Satz 1 in der bis zum 30. Juni 2023 
gültigen Fassung weiter anzuwenden. 

(17)  Auf Personen, die nach § 15 
Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch in der bis 
einschließlich [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Inkrafttreten nach Arti-
kel 11 Absatz 1 dieses Gesetzes] gel-
tenden Fassung zur Teilnahme am In-
tegrationskurs oder an einer Maß-
nahme der berufsbezogenen Deutsch-
sprachförderung aufgefordert wurden, 
ist § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bzw. 
§ 45a Absatz 2 Satz 1 in der bis ein-
schließlich [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Inkrafttreten nach Artikel 
11 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. 

(18) § 60a Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 
findet keine Anwendung auf Staatsangehö-
rige Georgiens und der Republik Moldau, 
die bis zum 30. August 2023 einen Asylan-
trag gestellt haben oder die sich zum 30. Au-
gust 2023 geduldet in Deutschland aufge-
halten haben, ohne einen Asylantrag ge-
stellt zu haben. 

(18) u n v e r ä n d e r t  

(19) Auf Personen, deren Asylantrag bis 
zum 27. Februar 2024 als offensichtlich un-
begründet abgelehnt wurde, findet § 10 Ab-
satz 3 Satz 2 in der bis zu diesem Tag gel-
tenden Fassung Anwendung. 

(19) u n v e r ä n d e r t  

Verordnung über die berufsbe-
zogene Deutschsprachförde-

rung 

Verordnung über die berufsbe-
zogene Deutschsprachförde-

rung 

§ 4 § 4 

Teilnahme an der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung 

Teilnahme an der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung 

(1) Personen nach § 2 können eine 
Teilnahmeberechtigung für die berufsbezo-
gene Deutschsprachförderung erhalten, 
wenn die berufsbezogene Deutschsprach-
förderung notwendig ist,  

(1) u n v e r ä n d e r t  
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1. um ihre Chancen auf dem Arbeits- oder 
Ausbildungsmarkt zu verbessern und 
sie zum Zeitpunkt der Erteilung der Teil-
nahmeberechtigung  

 

a) bei der Agentur für Arbeit ausbil-
dungsuchend, arbeitsuchend oder 
arbeitslos gemeldet sind oder in 
Maßnahmen nach dem Zweiten 
Unterabschnitt des Dritten Ab-
schnitts des Dritten Kapitels oder § 
74 Absatz 1 Satz 2 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch gefördert 
werden, 

 

b) Leistungen nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch beziehen 
oder 

 

c) beschäftigt sind, ohne zum Perso-
nenkreis nach den Buchstaben a o-
der b zu gehören, 

 

2. weil sie begleitend zur Anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse oder 
für den Zugang zum Beruf ein bestimm-
tes Sprachniveau erreichen müssen, 

 

3. um sie als Auszubildende während ei-
ner Berufsausbildung im Sinne von § 57 
Absatz 1 des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch bei der Durchführung und 
dem erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss zu unterstützen oder 

 

4. um sie bei der Vorbereitung auf eine 
Berufsausbildung im Sinne von § 57 
Absatz 1 des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch zu unterstützen und sie einen 
Ausbildungsvertrag abgeschlossen ha-
ben. 

 

Geduldete können eine Teilnahmeberechti-
gung für die berufsbezogene Deutsch-
sprachförderung nur erhalten, wenn  

 

1. die Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 
3 des Aufenthaltsgesetzes erteilt wor-
den ist oder 
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2. die Voraussetzungen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder c 
oder Nummer 3 vorliegen und sie sich 
seit mindestens sechs Monaten gedul-
det im Bundesgebiet aufhalten. 

 

Personen, deren Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt in Grenzgebieten zur Bun-
desrepublik Deutschland liegt, können eine 
Teilnahmeberechtigung für die berufsbezo-
gene Deutschsprachförderung erhalten, 
wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe a vorliegen. Satz 3 gilt 
nur, wenn die Teilnahmeberechtigung im 
Rahmen eines gemeinsamen Projekts der 
Bundesagentur für Arbeit mit dem Nachbar-
staat, in dem der Wohnsitz oder gewöhnli-
che Aufenthalt der Person liegt, erteilt wird, 
bei dem der Nachbarstaat auch für Perso-
nen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Auf-
enthalt in der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbare Sprachfördermaßnahmen an-
bietet. Personen, deren Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt nicht in der Bundesre-
publik Deutschland liegt, können eine Teil-
nahmeberechtigung für die berufsbezogene 
Deutschsprachförderung erhalten, wenn die 
Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 4 
vorliegen und der Ausbildungsvertrag in das 
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-
nisse bei der zuständigen Stelle eingetragen 
wurde oder, soweit eine solche Eintragung 
nicht erforderlich ist, der Ausbildungsvertrag 
mit einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Ausbildungseinrichtung geschlos-
sen wurde oder die Zustimmung einer staat-
lichen oder staatlich anerkannten Ausbil-
dungseinrichtung zu dem Ausbildungsver-
trag vorliegt. Bei Drittstaatsangehörigen ist 
zudem erforderlich, dass die Bundesagen-
tur für Arbeit die Zustimmung nach § 39 des 
Aufenthaltsgesetzes zur Erteilung eines 
Aufenthaltstitels nach § 16a des Aufent-
haltsgesetzes erteilt hat, soweit diese erfor-
derlich ist. 
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(2) Personen nach § 2, die aufgrund 
einer Aufforderung nach § 15 Absatz 5 Satz 
2 oder Absatz 6 des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch zur Teilnahme an der berufs-
bezogenen Deutschsprachförderung ver-
pflichtet sind, sind nach § 8 Absatz 3 vorran-
gig zu berücksichtigen. In gleicher Weise 
vorrangig zu berücksichtigen sind Perso-
nen, die eine Aufenthaltsgestattung nach 
dem Asylgesetz besitzen und bei denen ein 
rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu 
erwarten ist. 

(2) Personen nach § 2, die aufgrund 
einer Verpflichtung nach § 15a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch zur Teilnahme an der be-
rufsbezogenen Deutschsprachförderung 
verpflichtet sind, sind nach § 8 Absatz 3 
vorrangig zu berücksichtigen. In gleicher 
Weise vorrangig zu berücksichtigen sind 
Personen, die eine Aufenthaltsgestattung 
nach dem Asylgesetz besitzen und bei de-
nen ein rechtmäßiger und dauerhafter Auf-
enthalt zu erwarten ist. 

(3) Die Teilnahme an der berufsbezo-
genen Deutschsprachförderung setzt aus-
reichende deutsche Sprachkenntnisse ent-
sprechend dem Niveau B 1 des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen voraus (§ 2 Absatz 11 des Aufent-
haltsgesetzes). Dies gilt nicht für die Teil-
nahme an Spezialberufssprachkursen nach 
§ 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Für die Teilnahme an der berufsbe-
zogenen Deutschsprachförderung haben 
beschäftigte Teilnehmende einen Kosten-
beitrag an das Bundesamt zu leisten. Dies 
gilt nicht für  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. Beschäftigte, die neben der Beschäfti-
gung Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz, dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch oder Hilfen zum Le-
bensunterhalt nach dem Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch beziehen oder einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, 

 

2. Auszubildende, die eine Berufsausbil-
dung im Sinne des § 57 Absatz 1 des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder 
eine Einstiegsqualifizierung im Sinne 
des § 54a des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch absolvieren, 

 

3. Beschäftigte, deren zu versteuerndes 
Jahreseinkommen den Betrag von 
20 000 Euro oder bei gemeinsam Ver-
anlagten 40 000 Euro nicht übersteigt. 

 

Personen nach Satz 2 Nummer 3, die die 
Teilnahme an einem Berufssprachkurs ab-
brechen, haben einen Kostenbeitrag an das 
Bundesamt zu leisten, es sei denn, sie ha-
ben den Abbruch nicht zu vertreten. 
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(5) Der Kostenbeitrag nach Absatz 4 
beträgt 50 Prozent des Kostenerstattungs-
satzes nach § 25 Absatz 1 Satz 1 und ist für 
einen Berufssprachkurs zu dessen Beginn 
über den Kursträger zu entrichten. Teilnah-
meberechtigte, die an einem Berufssprach-
kurs nicht teilnehmen oder die Teilnahme 
abbrechen, bleiben zur Leistung des Kos-
tenbeitrags für den Berufssprachkurs ver-
pflichtet, es sei denn, sie haben die Nicht-
teilnahme oder den Abbruch nicht zu vertre-
ten. Der Arbeitgeber kann dem Teilnehmen-
den die Kosten ersetzen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Das Bundesamt erstattet Teilnah-
meberechtigten, die innerhalb von zwei Jah-
ren nach Ausstellung der Teilnahmeberech-
tigung nach § 6 Absatz 1 das Bestehen der 
Zertifikatsprüfung nach § 15 Absatz 1 nach-
weisen, auf Antrag 50 Prozent des Kosten-
beitrags nach Absatz 5. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 6 § 6 

Erteilung, Form und Inhalt der Teilnah-
meberechtigung 

Erteilung, Form und Inhalt der Teilnah-
meberechtigung 

(1) Die Teilnahmeberechtigung wird 
von der nach § 5 zuständigen Stelle in 
schriftlicher Form unter Angabe der ausstel-
lenden Stelle und des Ausstellungsdatums 
erteilt. Sie berechtigt zur Anmeldung für die 
Teilnahme an einem Berufssprachkurs bei 
einem zur Durchführung der berufsbezoge-
nen Deutschsprachförderung nach dieser 
Verordnung zugelassenen Träger (Kursträ-
ger). 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) In die Teilnahmeberechtigung sind 
folgende Angaben aufzunehmen: Namen, 
Vornamen, Geburtsdatum, Geschlecht, An-
schrift, Staatsangehörigkeiten, Kundennum-
mer der Jobcenter nach § 51a des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch oder der Bunde-
sagentur für Arbeit, Aufenthaltsstatus und 
Vorliegen einer Beschäftigung. Bei Beschäf-
tigten sind Angaben dazu aufzunehmen, ob 
die Voraussetzungen nach § 4 Absatz 4 
Satz 2 vorliegen. In der Teilnahmeberechti-
gung wird darauf hingewiesen, dass die Er-
teilung der Teilnahmeberechtigung und die 
Teilnahme an einem Berufssprachkurs bei 
Personen nach § 4 Absatz 1 Satz 2 das Er-
messen der Ausländerbehörde bei der Ertei-
lung einer Erlaubnis zur Beschäftigung und 
die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht unbe-
rührt lassen. Bei Personen nach § 4 Absatz 
2 Satz 1 ist die Erklärung in die Teilnahme-
berechtigung aufzunehmen, dass die Teil-
nahme aufgrund einer Aufforderung nach 
§ 15 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch ver-
pflichtend ist. Telefonnummer und E-Mail-
Adresse sind aufzunehmen, wenn die oder 
der Teilnahmeberechtigte zugestimmt hat. 
Im Übrigen sollen Angaben zum Bildungs-
stand und zum geeigneten Berufssprach-
kurs aufgenommen werden. 

(2) In die Teilnahmeberechtigung 
sind folgende Angaben aufzunehmen: Na-
men, Vornamen, Geburtsdatum, Ge-
schlecht, Anschrift, Staatsangehörigkei-
ten, Kundennummer der Jobcenter nach § 
51a des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch oder der Bundesagentur für Arbeit, 
Aufenthaltsstatus und Vorliegen einer Be-
schäftigung. Bei Beschäftigten sind Anga-
ben dazu aufzunehmen, ob die Vorausset-
zungen nach § 4 Absatz 4 Satz 2 vorlie-
gen. In der Teilnahmeberechtigung wird 
darauf hingewiesen, dass die Erteilung der 
Teilnahmeberechtigung und die Teil-
nahme an einem Berufssprachkurs bei 
Personen nach § 4 Absatz 1 Satz 2 das 
Ermessen der Ausländerbehörde bei der 
Erteilung einer Erlaubnis zur Beschäfti-
gung und die Vollziehbarkeit der Ausreise-
pflicht unberührt lassen. Bei Personen 
nach § 4 Absatz 2 Satz 1 ist die Erklärung 
in die Teilnahmeberechtigung aufzuneh-
men, dass die Teilnahme aufgrund einer 
Verpflichtung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch verpflichtend ist. Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse sind aufzunehmen, 
wenn die oder der Teilnahmeberechtigte 
zugestimmt hat. Im Übrigen sollen Anga-
ben zum Bildungsstand und zum geeigne-
ten Berufssprachkurs aufgenommen wer-
den. 

(3) Die Teilnahmeberechtigung er-
lischt drei Monate ab dem Ausstellungsda-
tum, wenn der oder die Teilnehmende sich 
nicht bei einem Kursträger angemeldet hat. 
Bei Personen nach § 4 Absatz 2 Satz 1 er-
lischt sie mit Ablauf der in der Teilnahmebe-
rechtigung bestimmten Frist, wenn diese 
kürzer ist als die Frist nach Satz 1. Die Teil-
nahmeberechtigung kann regional be-
schränkt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Teilnahmeberechtigung ist ein 
Merkblatt beizufügen, das über das Angebot 
an Berufssprachkursen, über das Anmelde-
verfahren und die Modalitäten der Teil-
nahme einschließlich der zu beachtenden 
Fristen informiert. Das Merkblatt muss in ge-
eigneten Übersetzungen zur Verfügung ge-
stellt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Das Bundesamt legt einen einheit-
lichen Vordruck für die Teilnahmeberechti-
gung und das Merkblatt nach Absatz 4 fest. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die die Teilnahmeberechtigung er-
teilende Stelle nach § 5 Absatz 1 und 2 
übermittelt eine Kopie der Teilnahmebe-
rechtigung oder die in der Teilnahmeberech-
tigung enthaltenen Daten an das Bundes-
amt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 27a § 27a 

Auf Personen mit einer bis zum Ablauf 
des 30. Juni 2023 abgeschlossenen Einglie-
derungsvereinbarung nach § 15 des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch in der bis zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Fassung sind bis 
zur erstmaligen Erstellung eines Kooperati-
onsplans nach § 15 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch in der ab dem 1. Juli 2023 
gültigen Fassung, spätestens bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2023, § 4 Absatz 2 
Satz 1 und § 6 Absatz 2 Satz 4 in der bis 
zum 30. Juni 2023 gültigen Fassung weiter 
anzuwenden. 

Auf Personen, die nach § 15 Absatz 5 
Satz 2 oder Absatz 6 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch in der bis einschließlich 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten nach Artikel 11 Absatz 1 die-
ses Gesetzes] geltenden Fassung zur 
Teilnahme an einer Maßnahme der be-
rufsbezogenen Deutschsprachförderung 
aufgefordert wurden, sind § 4 Absatz 2 
Satz 1 und § 6 Absatz 2 Satz 4 in der bis 
einschließlich [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Inkrafttreten nach Artikel 11 
Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. 
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Verordnung zur Einführung von 
Vordrucken für das verein-

fachte Verfahren über den Un-
terhalt minderjähriger Kinder 

Verordnung zur Einführung von 
Vordrucken für das verein-

fachte Verfahren über den Un-
terhalt minderjähriger Kinder 

§ 1 § 1 

Formulare Formulare 

(1) Im vereinfachten Verfahren zur 
Festsetzung des Unterhalts für ein minder-
jähriges Kind wird das in der Anlage be-
stimmte Formular für den Antrag auf Fest-
setzung des Unterhalts nach den §§ 249 
und 250 des Gesetzes über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ver-
wendet. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit Unterhalt  (2) Absatz 1 gilt nicht, soweit Unter-
halt  

1. für Zeiträume, für die das Kind Hilfe 
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch, Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 2 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch, Hilfe zur Erziehung oder Ein-
gliederungshilfe nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch, Leistungen nach 
dem Unterhaltsvorschussgesetz oder 
Unterhalt nach § 1607 Abs. 2 oder 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erhalten hat, 
von dem Träger der Sozialhilfe, des 
Bürgergeldes, der öffentlichen Jugend-
hilfe, dem Land oder dem Dritten aus 
übergegangenem Recht oder 

1. für Zeiträume, für die das Kind Hilfe 
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch, Grundsicherungsgeld nach § 
19 Absatz 1 Satz 2 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch, Hilfe zur Erziehung 
oder Eingliederungshilfe nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch, Leis-
tungen nach dem Unterhaltsvorschuss-
gesetz oder Unterhalt nach § 1607 Abs. 
2 oder 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
erhalten hat, von dem Träger der Sozi-
alhilfe, des Grundsicherungsgeldes, 
der öffentlichen Jugendhilfe, dem Land 
oder dem Dritten aus übergegangenem 
Recht oder 

2. nach § 94 Absatz 4 Satz 2 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch, § 33 Absatz 
1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch oder 
nach § 7 Abs. 4 Satz 1 des Unterhalts-
vorschußgesetzes 

2. u n v e r ä n d e r t  
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verlangt wird. Wird das Formular nach § 3 
Nummer 2 so angepasst, dass dem Gericht 
die Angaben als strukturierter Datensatz 
übermittelt werden können, sollen die nach 
Satz 1 Nummer 1 und 2 antragsberechtigten 
Behörden dieses Formular nutzen. 

verlangt wird. Wird das Formular nach § 3 
Nummer 2 so angepasst, dass dem Gericht 
die Angaben als strukturierter Datensatz 
übermittelt werden können, sollen die nach 
Satz 1 Nummer 1 und 2 antragsberechtigten 
Behörden dieses Formular nutzen. 
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Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

§ 250 § 250 

Antrag Antrag 

(1) Der Antrag muss enthalten:  (1) Der Antrag muss enthalten:  

1. die Bezeichnung der Beteiligten, ihrer 
gesetzlichen Vertreter und der Verfah-
rensbevollmächtigten; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Bezeichnung des Gerichts, bei dem 
der Antrag gestellt wird; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Angabe des Geburtsdatums des 
Kindes; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Angabe, ab welchem Zeitpunkt Un-
terhalt verlangt wird; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. für den Fall, dass Unterhalt für die Ver-
gangenheit verlangt wird, die Angabe, 
wann die Voraussetzungen des § 1613 
Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs eingetreten sind; 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. die Angabe der Höhe des verlangten 
Unterhalts; 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. die Angaben über Kindergeld und an-
dere zu berücksichtigende Leistungen 
(§ 1612b oder § 1612c des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs); 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. die Erklärung, dass zwischen dem Kind 
und dem Antragsgegner ein Eltern-
Kind-Verhältnis nach den §§ 1591 bis 
1593 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
besteht; 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. die Erklärung, dass das Kind nicht mit 
dem Antragsgegner in einem Haushalt 
lebt; 

9. u n v e r ä n d e r t  
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10. die Angabe der Höhe des Kindesein-
kommens; 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. eine Erklärung darüber, ob der An-
spruch aus eigenem, aus übergegange-
nem oder rückabgetretenem Recht gel-
tend gemacht wird; 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. die Erklärung, dass Unterhalt nicht für 
Zeiträume verlangt wird, für die das 
Kind Hilfe nach dem Zwölften Buch So-
zialgesetzbuch, Bürgergeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 2 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch, Hilfe zur Erziehung 
oder Eingliederungshilfe nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch, Leis-
tungen nach dem Unterhaltsvorschuss-
gesetz oder Unterhalt nach § 1607 Abs. 
2 oder Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs erhalten hat, oder, soweit Unter-
halt aus übergegangenem Recht oder 
nach § 94 Abs. 4 Satz 2 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch, § 33 Abs. 2 
Satz 4 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch oder § 7 Abs. 4 Satz 1 des Un-
terhaltsvorschussgesetzes verlangt 
wird, die Erklärung, dass der beantragte 
Unterhalt die Leistung an oder für das 
Kind nicht übersteigt; 

12. die Erklärung, dass Unterhalt nicht für 
Zeiträume verlangt wird, für die das 
Kind Hilfe nach dem Zwölften Buch So-
zialgesetzbuch, Grundsicherungs-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 2 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, 
Hilfe zur Erziehung oder Eingliede-
rungshilfe nach dem Achten Buch Sozi-
algesetzbuch, Leistungen nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz oder Unter-
halt nach § 1607 Abs. 2 oder Abs. 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erhalten hat, 
oder, soweit Unterhalt aus übergegan-
genem Recht oder nach § 94 Abs. 4 
Satz 2 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch, § 33 Abs. 2 Satz 4 des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch oder § 7 
Abs. 4 Satz 1 des Unterhaltsvorschuss-
gesetzes verlangt wird, die Erklärung, 
dass der beantragte Unterhalt die Leis-
tung an oder für das Kind nicht über-
steigt; 

13. die Erklärung, dass die Festsetzung im 
vereinfachten Verfahren nicht nach § 
249 Abs. 2 ausgeschlossen ist. 

13. u n v e r ä n d e r t  

(2) Entspricht der Antrag nicht den in 
Absatz 1 und den in § 249 bezeichneten Vo-
raussetzungen, ist er zurückzuweisen. Vor 
der Zurückweisung ist der Antragsteller zu 
hören. Die Zurückweisung ist nicht anfecht-
bar. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Sind vereinfachte Verfahren ande-
rer Kinder des Antragsgegners bei dem Ge-
richt anhängig, hat es die Verfahren zum 
Zweck gleichzeitiger Entscheidung zu ver-
binden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Bundeskindergeldgesetz Bundeskindergeldgesetz 

§ 6a § 6a 

Kinderzuschlag Kinderzuschlag 

(1) Personen erhalten für in ihrem 
Haushalt lebende unverheiratete oder nicht 
verpartnerte Kinder, die noch nicht das 25. 
Lebensjahr vollendet haben, einen Kinder-
zuschlag, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. sie für diese Kinder nach diesem Ge-
setz oder nach dem X. Abschnitt des 
Einkommensteuergesetzes Anspruch 
auf Kindergeld oder Anspruch auf an-
dere Leistungen im Sinne von § 4 ha-
ben, 

 

2. sie mit Ausnahme des Wohngeldes, 
des Kindergeldes und des Kinderzu-
schlags über Einkommen im Sinne des 
§ 11 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch in Höhe von 
mindestens 900 Euro oder, wenn sie al-
leinerziehend sind, in Höhe von min-
destens 600 Euro verfügen, wobei Be-
träge nach § 11b des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch nicht abzusetzen 
sind, und 

 

3. bei Bezug des Kinderzuschlags keine 
Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch be-
steht, wobei die Bedarfe nach § 28 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch au-
ßer Betracht bleiben. Bei der Prüfung 
der Hilfebedürftigkeit ist das für den An-
tragsmonat bewilligte Wohngeld zu be-
rücksichtigen. Wird kein Wohngeld be-
zogen und könnte mit Wohngeld und 
Kinderzuschlag Hilfebedürftigkeit ver-
mieden werden, ist bei der Prüfung 
Wohngeld in der Höhe anzusetzen, in 
der es voraussichtlich für den Antrags-
monat zu bewilligen wäre. 

 

(1a) Ein Anspruch auf Kinderzuschlag 
besteht abweichend von Absatz 1 Nummer 
3, wenn  

u n v e r ä n d e r t  
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1. bei Bezug von Kinderzuschlag Hilfebe-
dürftigkeit besteht, der Bedarfsgemein-
schaft zur Vermeidung von Hilfebedürf-
tigkeit aber mit ihrem Einkommen, dem 
Kinderzuschlag und dem Wohngeld 
höchstens 100 Euro fehlen, 

 

2. sich bei der Ermittlung des Einkom-
mens der Eltern nach § 11b Absatz 2 
bis 3 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch wegen Einkommen aus Erwerbs-
tätigkeit Absetzbeträge in Höhe von 
mindestens 100 Euro ergeben und 

 

3. kein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft 
Leistungen nach dem Zweiten oder 
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch erhält oder beantragt hat. 

 

(2) Der monatliche Höchstbetrag des 
Kinderzuschlags deckt zusammen mit dem 
für ein erstes Kind nach § 66 des Einkom-
mensteuergesetzes zu zahlenden Kinder-
geld ein Zwölftel des steuerfrei zu stellenden 
sächlichen Existenzminimums eines Kindes 
für das jeweilige Kalenderjahr mit Aus-
nahme des Anteils für Bildung und Teilhabe. 
Steht dieses Existenzminimum eines Kin-
des zu Beginn eines Jahres nicht fest, ist in-
soweit der für das Jahr geltende Betrag für 
den Mindestunterhalt eines Kindes in der 
zweiten Altersstufe nach der Mindestunter-
haltsverordnung maßgeblich. Als Höchstbe-
trag des Kinderzuschlags in dem jeweiligen 
Kalenderjahr gilt der Betrag, der sich zu Be-
ginn des Jahres nach den Sätzen 1 und 2 
ergibt, mindestens jedoch ein Betrag in 
Höhe des Vorjahres. Der Betrag nach Satz 
3 erhöht sich um einen Sofortzuschlag in 

Höhe von 25 Euro. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Ausgehend vom Höchstbetrag min-
dert sich der jeweilige Kinderzuschlag, wenn 
das Kind nach den §§ 11 bis 12 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch zu berücksichti-
gendes Einkommen oder Vermögen hat. Bei 
der Berücksichtigung des Einkommens blei-
ben das Wohngeld, das Kindergeld und der 
Kinderzuschlag außer Betracht. Der Kinder-
zuschlag wird um 45 Prozent des zu berück-
sichtigenden Einkommens des Kindes mo-
natlich gemindert. Ein Anspruch auf Zahlung 
des Kinderzuschlags für ein Kind besteht 
nicht, wenn zumutbare Anstrengungen un-
terlassen wurden, Ansprüche auf Einkom-
men des Kindes geltend zu machen. § 12 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass Ver-
mögen nur berücksichtigt wird, wenn es er-
heblich ist. Ist das zu berücksichtigende 
Vermögen höher als der nach den Sätzen 1 
bis 5 verbleibende monatliche Anspruch auf 
Kinderzuschlag, so dass es den Kinderzu-
schlag für den ersten Monat des Bewilli-
gungszeitraums vollständig mindert, entfällt 
der Anspruch auf Kinderzuschlag. Ist das zu 
berücksichtigende Vermögen niedriger als 
der monatliche Anspruch auf Kinderzu-
schlag, ist der Kinderzuschlag im ersten Mo-
nat des Bewilligungszeitraums um einen Be-
trag in Höhe des zu berücksichtigenden Ver-
mögens zu mindern und ab dem folgenden 
Monat Kinderzuschlag ohne Minderung we-
gen des Vermögens zu zahlen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Summe der einzelnen Kinder-
zuschläge nach den Absätzen 2 und 3 bildet 
den Gesamtkinderzuschlag. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Der Gesamtkinderzuschlag wird in 
voller Höhe gewährt, wenn das nach den §§ 
11 bis 11b des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch mit Ausnahme des Wohngeldes 
und des Kinderzuschlags zu berücksichti-
gende Einkommen der Eltern einen Betrag 
in Höhe der bei der Berechnung des Bürger-
geldes zu berücksichtigenden Bedarfe der 
Eltern (Gesamtbedarf der Eltern) nicht über-
steigt und kein zu berücksichtigendes Ver-
mögen der Eltern nach § 12 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch vorhanden ist. Als 
Einkommen oder Vermögen der Eltern gilt 
dabei dasjenige der Mitglieder der Bedarfs-
gemeinschaft mit Ausnahme des Einkom-
mens oder Vermögens der in dem Haushalt 
lebenden Kinder. Absatz 3 Satz 5 gilt ent-
sprechend. Zur Feststellung des Gesamtbe-
darfs der Eltern sind die Bedarfe für Unter-
kunft und Heizung in dem Verhältnis aufzu-
teilen, das sich aus den im 12. Bericht der 
Bundesregierung über die Höhe des Exis-
tenzminimums von Erwachsenen und Kin-
dern festgestellten entsprechenden Bedar-
fen für Alleinstehende, Ehepaare, Lebens-

partnerschaften und Kinder ergibt. 

(5) Der Gesamtkinderzuschlag wird 
in voller Höhe gewährt, wenn das nach 
den §§ 11 bis 11b des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch mit Ausnahme des Wohn-
geldes und des Kinderzuschlags zu be-
rücksichtigende Einkommen der Eltern ei-
nen Betrag in Höhe der bei der Berech-
nung des Grundsicherungsgeldes nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch zu 
berücksichtigenden Bedarfe der Eltern 
(Gesamtbedarf der Eltern) nicht übersteigt 
und kein zu berücksichtigendes Vermögen 
der Eltern nach § 12 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch vorhanden ist. Als Ein-
kommen oder Vermögen der Eltern gilt da-
bei dasjenige der Mitglieder der Bedarfs-
gemeinschaft mit Ausnahme des Einkom-
mens oder Vermögens der in dem Haus-
halt lebenden Kinder. Absatz 3 Satz 5 gilt 
entsprechend. Zur Feststellung des Ge-
samtbedarfs der Eltern sind die Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung in dem Verhältnis 
aufzuteilen, das sich aus den im 12. Be-
richt der Bundesregierung über die Höhe 
des Existenzminimums von Erwachsenen 
und Kindern festgestellten entsprechen-
den Bedarfen für Alleinstehende, Ehe-
paare, Lebenspartnerschaften und Kinder 
ergibt. 

(6) Der Gesamtkinderzuschlag wird 
um das zu berücksichtigende Einkommen 
der Eltern gemindert, soweit es deren Be-
darf übersteigt. Wenn das zu berücksichti-
gende Einkommen der Eltern nicht nur aus 
Erwerbseinkünften besteht, ist davon aus-
zugehen, dass die Überschreitung des Ge-
samtbedarfs der Eltern durch die Erwerbs-
einkünfte verursacht wird, wenn nicht die 
Summe der anderen Einkommensteile für 
sich genommen diesen maßgebenden Be-
trag übersteigt. Der Gesamtkinderzuschlag 
wird um 45 Prozent des Betrags, um den die 
monatlichen Erwerbseinkünfte den maßge-
benden Betrag übersteigen, monatlich ge-
mindert. Anderes Einkommen oder Vermö-
gen der Eltern mindern den Gesamtkinder-
zuschlag in voller Höhe. Bei der Berücksich-
tigung des Vermögens gilt Absatz 3 Satz 6 
und 7 entsprechend. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Über den Gesamtkinderzuschlag 
ist jeweils für sechs Monate zu entscheiden 
(Bewilligungszeitraum). Der Bewilligungs-
zeitraum beginnt mit dem Monat, in dem der 
Antrag gestellt wird, jedoch frühestens nach 
Ende eines laufenden Bewilligungszeit-
raums. Änderungen in den tatsächlichen o-
der rechtlichen Verhältnissen während des 
laufenden Bewilligungszeitraums sind ab-
weichend von § 48 des Zehnten Buches So-
zialgesetzbuch nicht zu berücksichtigen, es 
sei denn, die Zusammensetzung der Be-
darfsgemeinschaft oder der Höchstbetrag 
des Kinderzuschlags ändert sich. Wird ein 
neuer Antrag gestellt, unverzüglich nach-
dem der Verwaltungsakt nach § 48 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch wegen 
einer Änderung der Bedarfsgemeinschaft 
aufgehoben worden ist, so beginnt ein neuer 
Bewilligungszeitraum unmittelbar nach dem 
Monat, in dem sich die Bedarfsgemeinschaft 
geändert hat. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Für die Ermittlung des monatlich zu 
berücksichtigenden Einkommens ist der 
Durchschnitt des Einkommens aus den 
sechs Monaten vor Beginn des Bewilli-
gungszeitraums maßgeblich. Bei Personen, 
die den selbst genutzten Wohnraum mieten, 
sind als monatliche Bedarfe für Unterkunft 
und Heizung die laufenden Bedarfe für den 
ersten Monat des Bewilligungszeitraums zu-
grunde zu legen. Bei Personen, die an dem 
selbst genutzten Wohnraum Eigentum ha-
ben, sind als monatliche Bedarfe für Unter-
kunft und Heizung die Bedarfe aus den 
durchschnittlichen Monatswerten des Ka-
lenderjahres vor Beginn des Bewilligungs-
zeitraums zugrunde zu legen. Liegen die 
entsprechenden Monatswerte für den 
Wohnraum nicht vor, soll abweichend von 
Satz 3 ein Durchschnitt aus den letzten vor-
liegenden Monatswerten für den Wohnraum 
zugrunde gelegt werden, nicht jedoch aus 
mehr als zwölf Monatswerten. Im Übrigen 
sind die tatsächlichen und rechtlichen Ver-
hältnisse zu Beginn des Bewilligungszeit-
raums maßgeblich. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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Wohngeldgesetz Wohngeldgesetz 

§ 7 § 7 

Ausschluss vom Wohngeld Ausschluss vom Wohngeld 

(1) Vom Wohngeld ausgeschlossen 
sind Empfänger und Empfängerinnen von  

(1) Vom Wohngeld ausgeschlossen 
sind Empfänger und Empfängerinnen von  

1. Bürgergeld nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch, auch in den Fällen des 
§ 25 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch, 

1. Grundsicherungsgeld nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, auch 
in den Fällen des § 25 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, 

2. Leistungen für Auszubildende nach § 
27 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch, die als Zuschuss er-
bracht werden, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. (weggefallen) 3. u n v e r ä n d e r t  

4. Verletztengeld in Höhe des Betrages 
des Bürgergeldes nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch nach § 47 Abs. 2 des Siebten 
Buches Sozialgesetzbuch, 

4. Verletztengeld in Höhe des Betrages 
des Grundsicherungsgeldes nach § 
19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch nach § 47 Abs. 2 des 
Siebten Buches Sozialgesetzbuch, 

5. Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, 

6. u n v e r ä n d e r t  

a) Leistungen zum Lebensunterhalt o-
der 

 

b) anderen Leistungen in einer statio-
nären Einrichtung, die den Lebens-
unterhalt umfassen, 

 

nach dem Vierzehnten Buch Sozialge-
setzbuch oder nach einem Gesetz, das 
dieses für anwendbar erklärt, 

 

7. Leistungen in besonderen Fällen und 
Grundleistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz oder 

7. u n v e r ä n d e r t  
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8. Leistungen nach dem Achten Buch So-
zialgesetzbuch in Haushalten, zu denen 
ausschließlich Personen gehören, die 
diese Leistungen empfangen, 

8. u n v e r ä n d e r t  

wenn bei deren Berechnung Kosten der Un-
terkunft berücksichtigt worden sind (Leistun-
gen). Der Ausschluss besteht im Fall des 
Satzes 1 Nummer 4, wenn bei der Berech-
nung des Bürgergeldes nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch Kosten der Unterkunft berücksichtigt 
worden sind. Der Ausschluss besteht nicht, 
wenn  

wenn bei deren Berechnung Kosten der Un-
terkunft berücksichtigt worden sind (Leistun-
gen). Der Ausschluss besteht im Fall des 
Satzes 1 Nummer 4, wenn bei der Berech-
nung des Grundsicherungsgeldes nach § 
19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch Kosten der Unterkunft be-
rücksichtigt worden sind. Der Ausschluss 
besteht nicht, wenn  

1. die Leistungen nach den Sätzen 1 und 
2 ausschließlich als Darlehen gewährt 
werden oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit 
im Sinne des § 9 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch, des § 19 Abs. 1 und 
2 des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch oder des § 93 des Vierzehnten 
Buches Sozialgesetzbuch vermieden o-
der beseitigt werden kann und  

2. u n v e r ä n d e r t  

a) die Leistungen nach Satz 1 Nr. 1 
bis 7 während der Dauer des Ver-
waltungsverfahrens zur Feststel-
lung von Grund und Höhe dieser 
Leistungen noch nicht erbracht 
worden sind oder 

 

b) der zuständige Träger eine der in 
Satz 1 Nr. 1 bis 7 genannten Leis-
tungen als nachrangig verpflichte-
ter Leistungsträger nach § 104 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 
erbringt. 

 

(2) Ausgeschlossen sind auch Haus-
haltsmitglieder, die keine Empfänger der in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Leistungen sind 
und  

(2) u n v e r ä n d e r t  
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1. die in § 7 Absatz 3 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch, auch in den Fällen 
des Übergangs- oder Verletztengeldes 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 
genannt und deren Einkommen und 
Vermögen bei der Ermittlung der Leis-
tungen eines anderen Haushaltsmit-
glieds nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 
3 oder 4 berücksichtigt worden sind, 

 

2. deren Einkommen und Vermögen nach 
§ 43 Absatz 1 Satz 2 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch bei der Ermitt-
lung der Leistung eines anderen Haus-
haltsmitglieds nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 berücksichtigt worden sind, 

 

3. deren Einkommen und Vermögen nach 
§ 27 Absatz 2 Satz 2 oder 3 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch bei der 
Ermittlung der Leistung eines anderen 
Haushaltsmitglieds nach Absatz 1 Satz 
1 Nummer 6 berücksichtigt worden 
sind, 

 

4. deren Einkommen und Vermögen nach 
§ 93 des Vierzehnten Buches Sozialge-
setzbuch in Verbindung mit § 27 Absatz 
2 Satz 2 oder 3 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch bei der Ermittlung der 
Leistung eines anderen Haushaltsmit-
glieds nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 
berücksichtigt worden sind, oder 

 

5. deren Einkommen und Vermögen nach 
§ 7 Absatz 1 des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes bei der Ermittlung der 
Leistung eines anderen Haushaltsmit-
glieds nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 
berücksichtigt worden sind. 

 

Der Ausschluss besteht nicht, wenn   

1. die Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 
und 2 ausschließlich als Darlehen ge-
währt werden oder 

 

2. die Voraussetzungen des Absatzes 1 
Satz 3 Nr. 2 vorliegen. 

 

(3) (weggefallen) (3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 14 § 14 

Jahreseinkommen Jahreseinkommen 

(1) Das Jahreseinkommen eines zu 
berücksichtigenden Haushaltsmitgliedes ist 
vorbehaltlich des Absatzes 3 die Summe 
der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 
Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergeset-
zes zuzüglich der Einnahmen nach Absatz 
2 abzüglich der Abzugsbeträge für Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträge (§ 16). Bei 
den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes 
ist § 7g Abs. 1 bis 4 und 7 des Einkommen-
steuergesetzes nicht anzuwenden. Von den 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, 
die nach dem Einkommensteuergesetz vom 
Arbeitgeber pauschal besteuert werden, 
zählen zum Jahreseinkommen nur  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die nach § 37b des Einkommensteuer-
gesetzes pauschal besteuerten Sach-
zuwendungen und 

 

2. der nach § 40a des Einkommensteuer-
gesetzes pauschal besteuerte Arbeits-
lohn und das pauschal besteuerte Ar-
beitsentgelt, jeweils abzüglich der Auf-
wendungen zu dessen Erwerbung, Si-
cherung oder Erhaltung, höchstens je-
doch bis zur Höhe dieser Einnahmen. 

 

Ein Ausgleich mit negativen Einkünften aus 
anderen Einkunftsarten oder mit negativen 
Einkünften des zusammenveranlagten Ehe-
gatten ist nicht zulässig. 

 

(2) Zum Jahreseinkommen gehören:  (2) Zum Jahreseinkommen gehören:  

1. der nach § 19 Abs. 2 und § 22 Nr. 4 Satz 
4 Buchstabe b des Einkommensteuer-
gesetzes steuerfreie Betrag von Versor-
gungsbezügen; 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. die einkommensabhängigen, nach § 3 
Nr. 6 des Einkommensteuergesetzes 
steuerfreien Bezüge, die auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften aus öffentlichen 
Mitteln versorgungshalber an Wehr-
dienstbeschädigte, im freiwilligen 
Wehrdienst Beschädigte, Zivildienstbe-
schädigte und im Bundesfreiwilligen-
dienst Beschädigte oder ihre Hinterblie-
benen, Kriegsbeschädigte und Kriegs-
hinterbliebene sowie ihnen gleichge-
stellte Personen gezahlt werden; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die den Ertragsanteil oder den der Be-
steuerung unterliegenden Anteil nach § 
22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a des Ein-
kommensteuergesetzes übersteigen-
den Teile von Leibrenten sowie der 
nach § 3 Nummer 14a des Einkommen-
steuergesetzes steuerfreie Anteil der 
Rente aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, der auf Grund des Zu-
schlags an Entgeltpunkten für langjäh-
rige Versicherung nach dem Sechsten 
Buch Sozialgesetzbuch geleistet wird; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die nach § 3 Nr. 3 des Einkommensteu-
ergesetzes steuerfreien  

4. u n v e r ä n d e r t  

a) Rentenabfindungen,  

b) Beitragserstattungen,  

c) Leistungen aus berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen, 

 

d) Kapitalabfindungen,  

e) Ausgleichszahlungen;  

5. die nach § 3 Nr. 1 Buchstabe a des Ein-
kommensteuergesetzes steuerfreien  

5. u n v e r ä n d e r t  

a) Renten wegen Minderung der Er-
werbsfähigkeit nach den §§ 56 bis 
62 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch, 

 

b) Renten und Beihilfen an Hinterblie-
bene nach den §§ 63 bis 71 des 
Siebten Buches Sozialgesetzbuch, 

 



 - 6 - Bearbeitungsstand:Bearbeitungsstand: 

29.09.2025  15:02 

Bestehendes Recht Referentenentwurf 13. SGB II-ÄndG 

c) Abfindungen nach den §§ 75 bis 80 
des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch; 

 

6. die Lohn- und Einkommensersatzleis-
tungen nach § 32b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 des Einkommensteuerge-
setzes; § 10 des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes bleibt unberührt; 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. die ausländischen Einkünfte nach § 32b 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 sowie 
Satz 2 und 3 des Einkommensteuerge-
setzes; 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. die Hälfte der nach § 3 Nr. 7 des Ein-
kommensteuergesetzes steuerfreien  

8. u n v e r ä n d e r t  

a) Unterhaltshilfe nach den §§ 261 bis 
278a des Lastenausgleichsgeset-
zes, 

 

b) Beihilfe zum Lebensunterhalt nach 
den §§ 301 bis 301b des Lasten-
ausgleichsgesetzes, 

 

c) Unterhaltshilfe nach § 44 und Un-
terhaltsbeihilfe nach § 45 des Re-
parationsschädengesetzes, 

 

d) Beihilfe zum Lebensunterhalt nach 
den §§ 10 bis 15 des Flüchtlingshil-
fegesetzes, 

 

mit Ausnahme der Pflegezulage nach § 
269 Abs. 2 des Lastenausgleichsgeset-
zes; 

 

9. die nach § 3 Nr. 1 Buchstabe a des Ein-
kommensteuergesetzes steuerfreien 
Krankentagegelder; 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. die Hälfte der nach § 3 Nr. 68 des Ein-
kommensteuergesetzes steuerfreien 
Renten nach § 3 Abs. 2 des Anti-D-Hil-
fegesetzes; 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. die nach § 3b des Einkommensteuerge-
setzes steuerfreien Zuschläge für 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit; 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. (weggefallen) 12. u n v e r ä n d e r t  

13. (weggefallen) 13. u n v e r ä n d e r t  
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14. die nach § 3 Nr. 56 des Einkommen-
steuergesetzes steuerfreien Zuwen-
dungen des Arbeitgebers an eine Pen-
sionskasse und die nach § 3 Nr. 63 des 
Einkommensteuergesetzes steuer-
freien Beiträge des Arbeitgebers an ei-
nen Pensionsfonds, eine Pensions-
kasse oder für eine Direktversicherung 
zum Aufbau einer kapitalgedeckten be-
trieblichen Altersversorgung; 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. der nach § 20 Abs. 9 des Einkommen-
steuergesetzes steuerfreie Betrag 
(Sparer-Pauschbetrag), soweit die Ka-
pitalerträge 100 Euro übersteigen; 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. die auf erhöhte Absetzungen entfallen-
den Beträge, soweit sie die höchstmög-
lichen Absetzungen für Abnutzung nach 
§ 7 des Einkommensteuergesetzes 
übersteigen, und die auf Sonderab-
schreibungen entfallenden Beträge; 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. der nach § 3 Nr. 27 des Einkommen-
steuergesetzes steuerfreie Grundbe-
trag der Produktionsaufgaberente und 
das Ausgleichsgeld nach dem Gesetz 
zur Förderung der Einstellung der land-
wirtschaftlichen Erwerbstätigkeit; 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. die nach § 3 Nr. 60 des Einkommen-
steuergesetzes steuerfreien Leistungen 
aus öffentlichen Mitteln an Arbeitneh-
mer des Steinkohlen-, Pechkohlen- und 
Erzbergbaues, des Braunkohlentief-
baues und der Eisen- und Stahlindust-
rie aus Anlass von Stilllegungs-, Ein-
schränkungs-, Umstellungs- oder Rati-
onalisierungsmaßnahmen; 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. die nach § 22 Nummer 1 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes der Empfänge-
rin oder dem Empfänger nicht zuzu-
rechnenden Bezüge, die ihr oder ihm 
von einer natürlichen Person, die kein 
Haushaltsmitglied ist, oder von einer ju-
ristischen Person gewährt werden, mit 
Ausnahme der Bezüge  

19. die nach § 22 Nummer 1 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes der Empfänge-
rin oder dem Empfänger nicht zuzu-
rechnenden Bezüge, die ihr oder ihm 
von einer natürlichen Person, die kein 
Haushaltsmitglied ist, oder von einer ju-
ristischen Person gewährt werden, mit 
Ausnahme der Bezüge  
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a) bis zu einer Höhe von 6 540 Euro 
jährlich, die für eine Pflegeperson 
oder Pflegekraft aufgewendet wer-
den, die die Empfängerin oder den 
Empfänger wegen ihrer oder seiner 
Pflegebedürftigkeit im Sinne des § 
14 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch pflegt, oder 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) bis zu einer Höhe von insgesamt 
480 Euro jährlich von einer natürli-
chen Person, die gegenüber der 
Empfängerin oder dem Empfänger 
nicht vorrangig gesetzlich unter-
haltsverpflichtet ist oder war, oder 
von einer juristischen Person; 

b) u n v e r ä n d e r t  

dies gilt entsprechend, wenn anstelle 
von wiederkehrenden Unterhaltsleis-
tungen Unterhaltsleistungen als Ein-
malbetrag gewährt werden; 

dies gilt entsprechend, wenn anstelle 
von wiederkehrenden Unterhaltsleis-
tungen Unterhaltsleistungen als Ein-
malbetrag gewährt werden; 

20. a) die Unterhaltsleistungen des ge-
schiedenen oder dauernd getrennt le-
benden Ehegatten, mit Ausnahme der 
Unterhaltsleistungen bis zu einer Höhe 
von 6 540 Euro jährlich, die für eine 
Pflegeperson oder Pflegekraft geleistet 
werden, die den Empfänger oder die 
Empfängerin wegen eigener Pflegebe-
dürftigkeit im Sinne des § 14 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch pflegt, 

20. a) die Unterhaltsleistungen des 
ge-schiedenen oder dauernd ge-
trennt le-benden Ehegatten, mit 
Ausnahme der Unterhaltsleistun-
gen bis zu einer Höhe von 6 540 
Euro jährlich, die für eine Pflege-
person oder Pflegekraft geleistet 
werden, die den Empfänger oder 
die Empfängerin wegen eigener 
Pflegebe-dürftigkeit im Sinne des 
§ 14 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch pflegt, 

b) die Versorgungsleistungen, die 
Leistungen auf Grund eines 
schuldrechtlichen Versorgungs-
ausgleichs und Ausgleichsleistun-
gen zur Vermeidung eines Versor-
gungsausgleichs, 

b) u n v e r ä n d e r t  

soweit diese Leistungen nicht von § 22 
Nummer 1a des Einkommensteuerge-
setzes erfasst sind; 

soweit diese Leistungen nicht von § 22 
Nummer 1a des Einkommensteuerge-
setzes erfasst sind; 

21. die Leistungen nach dem Unterhalts-
vorschussgesetz; 

21. u n v e r ä n d e r t  
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22. die Leistungen von natürlichen Perso-
nen, die keine Haushaltsmitglieder sind, 
zur Bezahlung der Miete oder Aufbrin-
gung der Belastung, soweit die Leistun-
gen nicht von Absatz 1 Satz 1 oder Satz 
3, von Nummer 19 oder Nummer 20 er-
fasst sind; 

22. u n v e r ä n d e r t  

23. (weggefallen) 23. u n v e r ä n d e r t  

24. die Hälfte der Pauschale für die laufen-
den Leistungen für den notwendigen 
Unterhalt ohne die Kosten der Erzie-
hung von Kindern, Jugendlichen oder 
jungen Volljährigen nach § 39 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 33 oder mit § 35a Abs. 
2 Nr. 3, auch in Verbindung mit § 41 
Abs. 2 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch, als Einkommen des Kindes, 
Jugendlichen oder jungen Volljährigen; 

24. u n v e r ä n d e r t  

25. die Hälfte der Pauschale für die laufen-
den Leistungen für die Kosten der Er-
ziehung von Kindern, Jugendlichen o-
der jungen Volljährigen nach § 39 Abs. 
1 in Verbindung mit § 33 oder mit § 35a 
Abs. 2 Nr. 3, auch in Verbindung mit § 
41 Abs. 2 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch, als Einkommen der Pflege-
person; 

25. u n v e r ä n d e r t  

26. die Hälfte der nach § 3 Nr. 36 des Ein-
kommensteuergesetzes steuerfreien 
Einnahmen für Leistungen zu körperbe-
zogenen Pflegemaßnahmen, pflegeri-
schen Betreuungsmaßnahmen oder 
Hilfen bei der Haushaltsführung einer 
Person, die kein Haushaltsmitglied ist; 

26. u n v e r ä n d e r t  

27. die Hälfte der als Zuschüsse erbrachten  27. u n v e r ä n d e r t  
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a) Leistungen zur Förderung der Aus-
bildung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz, mit Aus-
nahme der Leistungen nach § 14a 
des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes in Verbindung mit 
den §§ 6 und 7 der Verordnung 
über Zusatzleistungen in Härtefäl-
len nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz und mit Aus-
nahme des Kinderbetreuungszu-
schlages nach Maßgabe des § 14b 
des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes, 

 

b) Leistungen der Begabtenförde-
rungswerke, soweit sie nicht von 
Nummer 28 erfasst sind, 

 

c) Stipendien, soweit sie nicht von 
Buchstabe b, Nummer 28 oder 
Nummer 29 erfasst sind, 

 

d) Berufsausbildungsbeihilfen und 
des Ausbildungsgeldes nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch, 

 

e) Beiträge zur Deckung des Unter-
haltsbedarfs nach dem Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetz, 

 

f) Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes während des aus-
bildungsbegleitenden Praktikums 
oder der betrieblichen Berufsaus-
bildung bei Teilnahme am Sonder-
programm Förderung der berufli-
chen Mobilität von ausbildungsinte-
ressierten Jugendlichen und ar-
beitslosen jungen Fachkräften aus 
Europa; 

 

28. die als Zuschuss gewährte Graduier-
tenförderung; 

28. u n v e r ä n d e r t  

29. die Hälfte der nach § 3 Nr. 42 des Ein-
kommensteuergesetzes steuerfreien 
Zuwendungen, die auf Grund des Ful-
bright-Abkommens gezahlt werden; 

29. u n v e r ä n d e r t  
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30. die wiederkehrenden Leistungen nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 9, 
auch wenn bei deren Berechnung die 
Kosten der Unterkunft nicht berücksich-
tigt worden sind, mit Ausnahme  

30. die wiederkehrenden Leistungen nach 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 9, 
auch wenn bei deren Berechnung die 
Kosten der Unterkunft nicht berücksich-
tigt worden sind, mit Ausnahme  

a) der darin enthaltenen Kosten der 
Unterkunft, wenn diese nicht für 
den Wohnraum gewährt werden, 
für den Wohngeld beantragt wurde, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) der von Nummer 24 oder Nummer 

25 erfassten Leistungen, 
b) u n v e r ä n d e r t  

c) des Bürgergeldes nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 2 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch, das ein zu be-
rücksichtigendes Kind als Mitglied 
der Bedarfsgemeinschaft im Haus-
halt des getrennt lebenden ande-
ren Elternteils anteilig erhält, 

c) des Grundsicherungsgeldes 
nach § 19 Absatz 1 Satz 2 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, 
das ein zu berücksichtigendes Kind 
als Mitglied der Bedarfsgemein-
schaft im Haushalt des getrennt le-
benden anderen Elternteils anteilig 
erhält, 

d) der Hilfe zum Lebensunterhalt, die 
ein nach dem Dritten Kapitel des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
leistungsberechtigtes Kind im 
Haushalt des getrennt lebenden El-
ternteils anteilig erhält, oder 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) der Leistungen, die in den Fällen 
des § 7 Absatz 1 Satz 3 oder Ab-
satz 2 Satz 2 erbracht werden, in 
denen kein Ausschluss vom Wohn-
geld besteht; 

e) u n v e r ä n d e r t  

31. der Mietwert des von den in § 3 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 genannten Personen selbst 
genutzten Wohnraums. 

31. u n v e r ä n d e r t  

(3) Zum Jahreseinkommen gehören 
nicht:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Einkünfte aus Vermietung oder Ver-
pachtung eines Teils des Wohnraums, 
für den Wohngeld beantragt wird; 

 

2. das Entgelt, das eine den Wohnraum 
mitbewohnende Person im Sinne des § 
11 Abs. 2 Nr. 3 hierfür zahlt; 
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3. Leistungen einer nach § 68 des Aufent-
haltsgesetzes verpflichteten Person, 
soweit sie von § 11 Abs. 2 Nr. 5 erfasst 
sind. 
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Gesetz über die Entschädigung 
der Soldatinnen und Soldaten 

Gesetz über die Entschädigung 
der Soldatinnen und Soldaten 

§ 20 § 20 

Berechnung und Höhe des Krankengel-
des der Soldatenentschädigung 

Berechnung und Höhe des Krankengel-
des der Soldatenentschädigung 

(1) Das Krankengeld der Soldatenent-
schädigung beträgt 80 Prozent des erzielten 
regelmäßigen Entgelts (Regelentgelt) und 
darf das entgangene regelmäßige Nettoar-
beitsentgelt nicht übersteigen. Das Regel-
entgelt wird bis zur Höhe der jeweils gelten-
den Leistungsbemessungsgrenze berück-
sichtigt. Leistungsbemessungsgrenze ist 
der 360. Teil der jährlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze der allgemeinen Rentenversi-
cherung. Im Übrigen berechnet sich das 
Krankengeld der Soldatenentschädigung 
entsprechend § 47 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei geschädigten Personen, die 
geringfügig beschäftigt sind, entspricht das 
zugrunde zu legende Regelentgelt dem Net-
toentgelt. Bei geschädigten Personen, die 
nicht der Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Krankenversicherung unterliegen, 
wird das Krankengeld der Soldatenentschä-
digung auf Grundlage der nachgewiesenen 
Einnahmen berechnet, die beitragspflichtig 
wären, wenn die geschädigte Person ge-
setzlich krankenversichert wäre. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Für den Fall, dass die geschädigte 
Person im Zeitpunkt der Beendigung des 
Wehrdienstverhältnisses infolge einer aner-
kannten Wehrdienstbeschädigung arbeits-
unfähig ist, gelten, wenn dies für die Person 
günstiger ist, als Regelentgelt die bei der 
Beendigung des Wehrdienstverhältnisses 
bezogenen Geld- und Sachbezüge. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Ein Anspruch auf Krankengeld der 
Soldatenentschädigung besteht nicht, wenn 
unmittelbar vor der Arbeitsunfähigkeit Bür-
gergeld bezogen wurde. 

(4) Ein Anspruch auf Krankengeld 
der Soldatenentschädigung besteht nicht, 
wenn unmittelbar vor der Arbeitsunfähig-
keit Grundsicherungsgeld bezogen 
wurde. 
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(5) Die Berechnungsgrundlage, die 
dem Krankengeld der Soldatenentschädi-
gung zugrunde liegt, wird entsprechend § 70 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch an-
gepasst. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Altersteilzeitgesetz Altersteilzeitgesetz 

§ 2 § 2 

Begünstigter Personenkreis Begünstigter Personenkreis 

(1) Leistungen werden für Arbeitneh-
mer gewährt, die  

(1) Leistungen werden für Arbeitneh-
mer gewährt, die  

1. das 55. Lebensjahr vollendet haben, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. nach dem 14. Februar 1996 auf Grund 
einer Vereinbarung mit ihrem Arbeitge-
ber, die sich zumindest auf die Zeit er-
strecken muß, bis eine Rente wegen Al-
ters beansprucht werden kann, ihre Ar-
beitszeit auf die Hälfte der bisherigen 
wöchentlichen Arbeitszeit vermindert 
haben, und versicherungspflichtig be-
schäftigt im Sinne des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch sind (Altersteilzeitar-
beit) und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. innerhalb der letzten fünf Jahre vor Be-
ginn der Altersteilzeitarbeit mindestens 
1 080 Kalendertage in einer versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung nach 
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch o-
der nach den Vorschriften eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, 
eines Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz gestanden ha-
ben. Zeiten mit Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld oder Arbeitslosenhilfe, Zeiten 
des Bezuges von Bürgergeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch sowie Zeiten, in de-
nen Versicherungspflicht nach § 26 
Abs. 2 des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch bestand, stehen der versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung gleich. 

3. innerhalb der letzten fünf Jahre vor Be-
ginn der Altersteilzeitarbeit mindestens 
1 080 Kalendertage in einer versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung nach 
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch o-
der nach den Vorschriften eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, 
eines Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz gestanden ha-
ben. Zeiten mit Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld oder Arbeitslosenhilfe, Zeiten 
des Bezuges von Grundsicherungs-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch so-
wie Zeiten, in denen Versicherungs-
pflicht nach § 26 Abs. 2 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch bestand, ste-
hen der versicherungspflichtigen Be-
schäftigung gleich. 

(2) Sieht die Vereinbarung über die Al-
tersteilzeitarbeit unterschiedliche wöchentli-
che Arbeitszeiten oder eine unterschiedli-
che Verteilung der wöchentlichen Arbeits-
zeit vor, ist die Voraussetzung nach Absatz 
1 Nr. 2 auch erfüllt, wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  
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1. die wöchentliche Arbeitszeit im Durch-
schnitt eines Zeitraums von bis zu drei 
Jahren oder bei Regelung in einem Ta-
rifvertrag, auf Grund eines Tarifvertra-
ges in einer Betriebsvereinbarung oder 
in einer Regelung der Kirchen und der 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften im Durchschnitt eines Zeit-
raums von bis zu sechs Jahren die 
Hälfte der bisherigen wöchentlichen Ar-
beitszeit nicht überschreitet und der Ar-
beitnehmer versicherungspflichtig be-
schäftigt im Sinne des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch ist und 

 

2. das Arbeitsentgelt für die Altersteilzeit-
arbeit sowie der Aufstockungsbetrag 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a fort-
laufend gezahlt werden. 

 

Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages 
nach Satz 1 Nr. 1 kann die tarifvertragliche 
Regelung im Betrieb eines nicht tarifgebun-
denen Arbeitgebers durch Betriebsverein-
barung oder, wenn ein Betriebsrat nicht be-
steht, durch schriftliche Vereinbarung zwi-
schen dem Arbeitgeber und dem Arbeitneh-
mer übernommen werden. Können auf 
Grund eines solchen Tarifvertrages abwei-
chende Regelungen in einer Betriebsverein-
barung getroffen werden, kann auch in Be-
trieben eines nicht tarifgebundenen Arbeit-
gebers davon Gebrauch gemacht werden. 
Satz 1 Nr. 1, 2. Alternative gilt entspre-
chend. In einem Bereich, in dem tarifvertrag-
liche Regelungen zur Verteilung der Arbeits-
zeit nicht getroffen sind oder üblicherweise 
nicht getroffen werden, kann eine Regelung 
im Sinne des Satzes 1 Nr. 1, 2. Alternative 
auch durch Betriebsvereinbarung oder, 
wenn ein Betriebsrat nicht besteht, durch 
schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer getroffen werden. 
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(3) Sieht die Vereinbarung über die Al-
tersteilzeitarbeit unterschiedliche wöchentli-
che Arbeitszeiten oder eine unterschiedli-
che Verteilung der wöchentlichen Arbeits-
zeit über einen Zeitraum von mehr als sechs 
Jahren vor, ist die Voraussetzung nach Ab-
satz 1 Nr. 2 auch erfüllt, wenn die wöchent-
liche Arbeitszeit im Durchschnitt eines Zeit-
raums von sechs Jahren, der innerhalb des 
Gesamtzeitraums der vereinbarten Alters-
teilzeitarbeit liegt, die Hälfte der bisherigen 
wöchentlichen Arbeitszeit nicht überschrei-
tet, der Arbeitnehmer versicherungspflichtig 
beschäftigt im Sinne des Dritten Buches So-
zialgesetzbuch ist und die weiteren Voraus-
setzungen des Absatzes 2 vorliegen. Die 
Leistungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 sind nur in 
dem in Satz 1 genannten Zeitraum von 
sechs Jahren zu erbringen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 3 § 3 

Anspruchsvoraussetzungen Anspruchsvoraussetzungen 

(1) Der Anspruch auf die Leistungen 
nach § 4 setzt voraus, daß  

(1) Der Anspruch auf die Leistungen 
nach § 4 setzt voraus, daß  

1. der Arbeitgeber auf Grund eines Tarif-
vertrages, einer Regelung der Kirchen 
und der öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaften, einer Betriebsvereinba-
rung oder einer Vereinbarung mit dem 
Arbeitnehmer 

1. u n v e r ä n d e r t  

a) das Regelarbeitsentgelt für die Al-
tersteilzeitarbeit um mindestens 20 
vom Hundert aufgestockt hat, wo-
bei die Aufstockung auch weitere 
Entgeltbestandteile umfassen 
kann, und 
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b) für den Arbeitnehmer zusätzlich 
Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung mindestens in Höhe 
des Beitrags entrichtet hat, der auf 
80 vom Hundert des Regelarbeits-
entgelts für die Altersteilzeitarbeit, 
begrenzt auf den Unterschiedsbe-
trag zwischen 90 vom Hundert der 
monatlichen Beitragsbemessungs-
grenze und dem Regelarbeitsent-
gelt, entfällt, höchstens bis zur Bei-
tragsbemessungsgrenze, sowie 

 

2. der Arbeitgeber aus Anlass des Über-
gangs des Arbeitnehmers in die Alters-
teilzeitarbeit 

2. der Arbeitgeber aus Anlass des Über-
gangs des Arbeitnehmers in die Alters-
teilzeitarbeit 

a) einen bei einer Agentur für Arbeit 
arbeitslos gemeldeten Arbeitneh-
mer, einen Bezieher von Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
oder einen Arbeitnehmer nach Ab-
schluss der Ausbildung auf dem 
freigemachten oder auf einem in 
diesem Zusammenhang durch Um-
setzung frei gewordenen Arbeits-
platz versicherungspflichtig im 
Sinne des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch beschäftigt; bei Arbeitge-
bern, die in der Regel nicht mehr 
als 50 Arbeitnehmer beschäftigen, 
wird unwiderleglich vermutet, dass 
der Arbeitnehmer auf dem freige-
machten oder auf einem in diesem 
Zusammenhang durch Umsetzung 
frei gewordenen Arbeitsplatz be-
schäftigt wird, oder 

a) einen bei einer Agentur für Arbeit 
arbeitslos gemeldeten Arbeitneh-
mer, einen Bezieher von Grundsi-
cherungsgeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch oder einen Arbeitneh-
mer nach Abschluss der Ausbil-
dung auf dem freigemachten oder 
auf einem in diesem Zusammen-
hang durch Umsetzung frei gewor-
denen Arbeitsplatz versicherungs-
pflichtig im Sinne des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch beschäf-
tigt; bei Arbeitgebern, die in der Re-
gel nicht mehr als 50 Arbeitnehmer 
beschäftigen, wird unwiderleglich 
vermutet, dass der Arbeitnehmer 
auf dem freigemachten oder auf ei-
nem in diesem Zusammenhang 
durch Umsetzung frei gewordenen 
Arbeitsplatz beschäftigt wird, oder 

b) einen Auszubildenden versiche-
rungspflichtig im Sinne des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch beschäf-
tigt, wenn der Arbeitgeber in der 
Regel nicht mehr als 50 Arbeitneh-
mer beschäftigt 

b) u n v e r ä n d e r t  

und  und  
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3. die freie Entscheidung des Arbeitge-
bers bei einer über fünf vom Hundert 
der Arbeitnehmer des Betriebes hinaus-
gehenden Inanspruchnahme sicherge-
stellt ist oder eine Ausgleichskasse der 
Arbeitgeber oder eine gemeinsame Ein-
richtung der Tarifvertragsparteien be-
steht, wobei beide Voraussetzungen in 
Tarifverträgen verbunden werden kön-
nen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(1a) Die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Nr. 1 Buchstabe a sind auch erfüllt, 
wenn Bestandteile des Arbeitsentgelts, die 
für den Zeitraum der vereinbarten Altersteil-
zeitarbeit nicht vermindert worden sind, bei 
der Aufstockung außer Betracht bleiben. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Für die Zahlung der Beiträge nach 
Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b gelten die Best-
immungen des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch über die Beitragszahlung aus dem 
Arbeitsentgelt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Hat der in Altersteilzeitarbeit be-
schäftigte Arbeitnehmer die Arbeitsleistung 
oder Teile der Arbeitsleistung im voraus er-
bracht, so ist die Voraussetzung nach Ab-
satz 1 Nr. 2 bei Arbeitszeiten nach § 2 Abs. 
2 und 3 erfüllt, wenn die Beschäftigung ei-
nes bei einer Agentur für Arbeit arbeitslos 
gemeldeten Arbeitnehmers oder eines Ar-
beitnehmers nach Abschluß der Ausbildung 
auf dem freigemachten oder durch Umset-
zung freigewordenen Arbeitsplatz erst nach 
Erbringung der Arbeitsleistung erfolgt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz über die Alterssiche-
rung der Landwirte 

Gesetz über die Alterssiche-
rung der Landwirte 

§ 3 § 3 

Befreiung von der Versicherungspflicht Befreiung von der Versicherungspflicht 

(1) Landwirte und mitarbeitende Fami-
lienangehörige werden auf Antrag von der 
Versicherungspflicht befreit, solange sie  

(1) Landwirte und mitarbeitende Fa-
milienangehörige werden auf Antrag von 
der Versicherungspflicht befreit, solange 
sie  

1. regelmäßig Arbeitsentgelt, Arbeitsein-
kommen, vergleichbares Einkommen 
oder Erwerbsersatzeinkommen (Absatz 
4) beziehen, das ohne Berücksichti-
gung des Arbeitseinkommens aus 
Land- und Forstwirtschaft jährlich das 
Zwölffache der Geringfügigkeitsgrenze 
nach § 8 Absatz 1a des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch überschreitet, 

1. u n v e r ä n d e r t  

1a. Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
beziehen, wenn sie im letzten Kalender-
monat vor dem Bezug von Bürgergeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch nicht versi-
chert waren, 

1a. Grundsicherungsgeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch beziehen, wenn sie im 
letzten Kalendermonat vor dem Bezug 
von Grundsicherungsgeld nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch nicht versichert wa-
ren, 

2. wegen Erziehung eines Kindes in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versi-
cherungspflichtig sind oder nur deshalb 
nicht versicherungspflichtig sind, weil 
sie nach § 56 Abs. 4 des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch von der Anrech-
nung von Kindererziehungszeiten aus-
geschlossen sind, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. wegen der Pflege eines Pflegebedürfti-
gen in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung versicherungspflichtig sind o-
der nur deshalb nicht versicherungs-
pflichtig sind, weil sie von der Versiche-
rungspflicht befreit sind, oder 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. wegen der Ableistung von Wehr- und 
Zivildienst in der gesetzlichen Renten-
versicherung versicherungspflichtig 
sind oder nur deshalb nicht versiche-
rungspflichtig sind, weil sie versiche-
rungsfrei oder von der Versicherungs-
pflicht befreit sind. 

4. u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Befreiung wirkt vom Vorliegen 
der Befreiungsvoraussetzungen an, wenn 
sie innerhalb von drei Monaten beantragt 
wird, sonst vom Eingang des Antrags an. 
Der Antrag auf Befreiung kann im Falle der 
Erfüllung einer neuen Befreiungsvorausset-
zung nach einer anderen Nummer des Ab-
satzes 1 mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen werden; der Widerruf ist nur innerhalb 
von drei Monaten nach Erfüllung der neuen 
Befreiungsvoraussetzung möglich. Die Be-
freiung endet mit Ablauf des Kalendermo-
nats, in dem der Widerruf eingegangen ist. 
§ 34 Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entspre-
chend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Es wird unwiderlegbar ver-
mutet, dass der Antrag auf Befreiung auf-
rechterhalten wird, solange eine der Befrei-
ungsvoraussetzungen des Absatzes 1 er-
füllt und der Antrag auf Befreiung nicht wi-
derrufen worden ist (Absatz 2 Satz 2 und 3). 
Die Befreiungsvoraussetzungen gelten 
auch dann als ununterbrochen erfüllt im 
Sinne von Satz 1, wenn für weniger als drei 
Kalendermonate das Vorliegen der Befrei-
ungsvoraussetzungen des Absatzes 1 un-
terbrochen worden ist. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(2b) Tritt innerhalb von weniger 
als sechs Kalendermonaten nach dem Ende 
der Versicherungspflicht nach § 1 Absatz 1 
Nummer 2 erneut eine entsprechende Ver-
sicherungspflicht ein und galt für die Zeit der 
vorherigen Versicherungspflicht eine Befrei-
ung von der Versicherungspflicht nach § 3 
Absatz 1 Nummer 1, wird widerlegbar ver-
mutet, dass der frühere Befreiungsantrag 
auch für die erneute versicherungspflichtige 
Tätigkeit nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 gilt. 

(2b) u n v e r ä n d e r t  

(3) Von der Versicherungspflicht wird 
auf Antrag auch befreit, wer die Wartezeit 
von 15 Jahren bis zum Erreichen der Regel-
altersgrenze nicht mehr erfüllen kann. Ab-
satz 2 gilt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Erwerbsersatzeinkommen sind 
Leistungen, die aufgrund oder in entspre-
chender Anwendung öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften erbracht werden, um Erwerbs-
einkommen zu ersetzen. Hierzu zählen ins-
besondere  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. Renten aus der gesetzlichen Renten-
versicherung, der gesetzlichen Unfall-
versicherung, einer berufsständischen 
Versicherungs- oder Versorgungsein-
richtung oder Versorgungsbezüge nach 
beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen und vergleichbare Be-
züge aus einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- oder Amtsverhältnis oder aus 
der Versorgung der Abgeordneten, 

 

2. Krankengeld, Krankengeld der Sozia-
len Entschädigung nach § 47 des Vier-
zehnten Buches Sozialgesetzbuch, 
Krankengeld der Soldatenentschädi-
gung, Verletztengeld, soweit es nicht 
nach § 55a Absatz 2 des Siebten Bu-
ches Sozialgesetzbuch gewährt wird, o-
der Übergangsgeld, Arbeitslosengeld, 
Qualifizierungsgeld oder Unterhaltsgeld 
nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch und vergleichbare Leistungen von 
einem Sozialleistungsträger. 

 

Erwerbsersatzeinkommen sind auch den in 
Satz 2 genannten Leistungen vergleichbare 
Leistungen, die von einer Stelle außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes er-
bracht werden, sowie die Renten einer Ein-
richtung der betrieblichen oder überbetrieb-
lichen Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung. Kinderzuschuß, Kinderzulage und 
vergleichbare kindbezogene Leistungen 
bleiben außer Betracht. Wird eine Kapital-
leistung oder anstelle einer wiederkehren-
den Leistung eine Abfindung gezahlt, ist der 
Betrag als Einkommen zu berücksichtigen, 
der bei einer Verrentung der Kapitalleistung 
oder als Rente ohne die Abfindung zu zah-
len wäre. Bei der Verletztenrente aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung bleiben die 
Beträge nach § 93 Absatz 2 Nummer 2 
Buchstabe a in Verbindung mit Absatz 2a 
und 2b des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch unberücksichtigt. 
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Zweites Gesetz über die Kran-
kenversicherung der Landwirte 

Zweites Gesetz über die Kran-
kenversicherung der Landwirte 

§ 6 § 6 

Freiwillige Versicherung Freiwillige Versicherung 

(1) Der Versicherung können beitreten  (1) Der Versicherung können beitre-
ten  

1. Personen, die aus der Versicherungs-
pflicht nach diesem Gesetz ausgeschie-
den sind und in den letzten fünf Jahren 
vor dem Ausscheiden mindestens vier-
undzwanzig Monate oder unmittelbar 
vor dem Ausscheiden ununterbrochen 
mindestens zwölf Monate versichert 
waren; Zeiten der Mitgliedschaft nach § 
23 und Zeiten, in denen eine Versiche-
rung allein deshalb bestanden hat, weil 
Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
zu Unrecht bezogen wurde, werden 
nicht berücksichtigt, 

1. Personen, die aus der Versicherungs-
pflicht nach diesem Gesetz ausgeschie-
den sind und in den letzten fünf Jahren 
vor dem Ausscheiden mindestens vier-
undzwanzig Monate oder unmittelbar 
vor dem Ausscheiden ununterbrochen 
mindestens zwölf Monate versichert 
waren; Zeiten der Mitgliedschaft nach § 
23 und Zeiten, in denen eine Versiche-
rung allein deshalb bestanden hat, weil 
Grundsicherungsgeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch zu Unrecht bezogen 
wurde, werden nicht berücksichtigt, 

2. Personen, deren Versicherung nach § 7 
erlischt oder nur deswegen nicht be-
steht, weil die Voraussetzungen des § 
10 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 3 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch vorliegen, 
wenn sie oder der Elternteil, aus dessen 
Versicherung die Familienversicherung 
abgeleitet wurde, die in Nummer 1 ge-
nannte Vorversicherungszeit erfüllen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Für die Berechnung der Vorversicherungs-
zeiten nach Satz 1 Nr. 1 gelten 360 Tage ei-
nes Bezugs von Leistungen, die nach § 339 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch be-
rechnet werden, als zwölf Monate. 

Für die Berechnung der Vorversicherungs-
zeiten nach Satz 1 Nr. 1 gelten 360 Tage ei-
nes Bezugs von Leistungen, die nach § 339 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch be-
rechnet werden, als zwölf Monate. 

(2) Der Beitritt ist der Krankenkasse in-
nerhalb von drei Monaten anzuzeigen und 
in Textform zu erklären,  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 nach Be-
endigung der Mitgliedschaft, 
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2. im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 nach Be-
endigung der Versicherung oder nach 
dem Beginn der Unterhaltsberechti-
gung gegenüber dem Mitglied. 

 

Die Krankenkasse hat sicherzustellen, dass 
die Mitgliedschaftsberechtigten vor Abgabe 
ihrer Erklärung in geeigneter Weise in Text-
form über die Rechtsfolgen ihrer Beitrittser-
klärung informiert werden. 

 

§ 40 § 40 

Beitragsberechnung bei Einkommen 
aus Land- und Forstwirtschaft 

Beitragsberechnung bei Einkommen 
aus Land- und Forstwirtschaft 

(1) Die Beiträge nach § 39 Absatz 1 Nr. 
1 werden nach Beitragsklassen festgesetzt. 
Die Satzung bestimmt die Beitragsklassen 
für die versicherungspflichtigen landwirt-
schaftlichen Unternehmer nach dem Ar-
beitsbedarf oder einem anderen angemes-
senen Maßstab. Soweit Flächen nach Maß-
gabe von Vorschriften der Europäischen 
Gemeinschaft oder nach gesetzlichen Best-
immungen durch Brachlegen mit oder ohne 
Wechselwirtschaft stillgelegt werden, gilt 
der am Tag vor der Stillegung maßgebliche 
Wert des jeweiligen Maßstabs. Die Satzung 
muß 20 Beitragsklassen vorsehen. Der Bei-
trag einer höheren Beitragsklasse muss den 
Beitrag einer darunter liegenden Beitrags-
klasse übersteigen; ein einheitlicher Grund-
beitrag oder ein für alle oder mehrere Bei-
tragsklassen einheitlicher Beitragsteil ist 
nicht zulässig. Der Beitrag der höchsten Bei-
tragsklasse muß mindestens das Sechsfa-
che des niedrigsten Beitrags für einen Ver-
sicherten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 betragen und 
darf den sich aus Absatz 2 ergebenden Ver-
gleichsbeitrag um nicht mehr als 10 vom 
Hundert unterschreiten. Eine Anpassung 
des Beitrags der höchsten Beitragsklasse 
unterbleibt, solange sich bei Anwendung ei-
nes neuen Vergleichsbeitrags eine Ände-
rung um weniger als 10 Euro je Monat erge-
ben würde. Versicherte nach § 2 Abs. 1 Nr. 
1 dürfen nicht in die niedrigste Beitrags-
klasse eingestuft werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Der Vergleichsbeitrag ist aus dem 
Dreißigfachen des in § 223 Absatz 3 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch genann-
ten Betrages und dem um den durchschnitt-
lichen Zusatzbeitragssatz erhöhten allge-
meinen Beitragssatz der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zu ermitteln. Maßgebend 
sind jeweils die Werte am 1. Juli eines Jah-
res; der Vergleichsbeitrag gilt für das fol-
gende Kalenderjahr. Das Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft 
macht den Vergleichsbeitrag bis zum 31. 
August eines jeden Jahres für das Folgejahr 
bekannt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Arbeitsbedarf wird nach dem 
Durchschnittsmaß der für das Unternehmen 
erforderlichen menschlichen Arbeit unter 
Berücksichtigung der Kulturarten bemessen 
und nach der Zahl der Arbeitstage oder 
nach der Flächengröße festgesetzt. Das Nä-
here über die Ermittlung des Arbeitsbedarfs 
bestimmt die Satzung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Bei Anwendung eines anderen an-
gemessenen Maßstabs bestimmt die Sat-
zung das Verfahren. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Abweichend von Absatz 1 wird bei 
versicherungspflichtigen landwirtschaftli-
chen Unternehmern, die Bürgergeld nach § 
19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch beziehen, für die Dauer des 
Bezuges von Bürgergeld nach § 19 Absatz 
1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch als Einkommen nach § 39 Absatz 1 
Nummer 1 der sich aus § 232a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch ergebende Wert zugrunde ge-
legt. Für die Bemessung der Beiträge gilt 
der um den durchschnittlichen Zusatzbei-
tragssatz erhöhte ermäßigte Beitragssatz 
der gesetzlichen Krankenversicherung. 

(5) Abweichend von Absatz 1 wird 
bei versicherungspflichtigen landwirt-
schaftlichen Unternehmern, die Grundsi-
cherungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch be-
ziehen, für die Dauer des Bezuges von 
Grundsicherungsgeld nach § 19 Absatz 
1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch als Einkommen nach § 39 Ab-
satz 1 Nummer 1 der sich aus § 232a Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch ergebende Wert 
zugrunde gelegt. Für die Bemessung der 
Beiträge gilt der um den durchschnittlichen 
Zusatzbeitragssatz erhöhte ermäßigte Bei-
tragssatz der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. 
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(6) Macht der Beitragspflichtige trotz 
Aufforderung der landwirtschaftlichen Kran-
kenkasse die für die Festsetzung des Bei-
trags nach Absatz 1 erforderlichen Angaben 
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig, 
kann der Beitrag bis zur ordnungsgemäßen 
Meldung nach dem von der Krankenkasse 
der Beitragsbemessung zugrunde gelegten 
Maßstab geschätzt und festgesetzt werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Beiträge aus den in § 39 Absatz 
1 Nr. 3 und 4 genannten Einnahmearten 
dürfen zusammen mit den nach Absatz 1 zu 
entrichtenden Beiträgen den Beitrag der 
höchsten Beitragsklasse nicht übersteigen. 
Bei der Beitragsberechnung werden die in § 
39 Absatz 1 genannten Einnahmearten in 
der Reihenfolge Einkommen aus Land- und 
Forstwirtschaft, Versorgungsbezüge und 
Arbeitseinkommen aus außerland- und au-
ßerforstwirtschaftlicher Tätigkeit herangezo-
gen. Der Zahlbetrag der Rente der gesetzli-
chen Rentenversicherung wird getrennt von 
den übrigen Einnahmearten bis zu der in § 
223 Abs. 3 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch genannten Beitragsbemessungs-
grenze berücksichtigt. § 231 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch gilt entspre-
chend. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die landwirtschaftliche Kranken-
kasse teilt den Unternehmern den von ihnen 
zu zahlenden Beitrag schriftlich mit. Der Bei-
tragsbescheid ist mit Wirkung für die Ver-
gangenheit zuungunsten der Unternehmer 
nur dann aufzuheben, wenn  

(8) u n v e r ä n d e r t  

1. die Veranlagung des Unternehmens 
nachträglich geändert wird, 

 

2. eine im Laufe des Kalenderjahres ein-
getretene Änderung des Unternehmens 
nachträglich bekannt wird, 

 

3. die Feststellung der Beiträge auf unrich-
tigen Angaben des Unternehmers oder 
wegen unterlassener Angaben des Un-
ternehmers auf einer Schätzung beruht. 
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§ 49 § 49 

Zahlung der Beiträge Zahlung der Beiträge 

(1) Soweit gesetzlich nichts Abwei-
chendes bestimmt ist, sind die Beiträge von 
demjenigen zu zahlen, der sie zu tragen hat. 
Abweichend von Satz 1 zahlen die Bunde-
sagentur für Arbeit oder in den Fällen des § 
6a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
die zugelassenen kommunalen Träger die 
Beiträge für nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 
versicherungspflichtige Beziehende von 
Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch. 

(1) Soweit gesetzlich nichts Abwei-
chendes bestimmt ist, sind die Beiträge 
von demjenigen zu zahlen, der sie zu tra-
gen hat. Abweichend von Satz 1 zahlen 
die Bundesagentur für Arbeit oder in den 
Fällen des § 6a des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch die zugelassenen kommu-
nalen Träger die Beiträge für nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 6 versicherungspflichtige 
Beziehende von Grundsicherungsgeld 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch. 

(2) Die Beiträge werden in den Fällen 
des § 48a Absatz 2 durch die Pflegekasse, 
das private Versicherungsunternehmen o-
der die Festsetzungsstelle für die Beihilfe 
gezahlt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung über den automati-
sierten Datenabgleich bei Leis-
tungen der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende 

Verordnung über den automati-
sierten Datenabgleich bei Leis-
tungen der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende 

§ 2 § 2 

Verfahren bei den Auskunftsstellen und 
der Datenstelle der Rentenversicherung 

Verfahren bei den Auskunftsstellen und 
der Datenstelle der Rentenversicherung 

(1) Die Auskunftsstellen und die Da-
tenstelle der Rentenversicherung führen 
den Da-tenabgleich nach den Absätzen 2 
bis 7 durch und übermitteln die Antwortda-
tensätze bis zum 15. des zweiten Monats, 
der auf den Abgleichszeitraum folgt, an die 
Kopfstelle. In den Fällen des § 52 Absatz 
1 Satz 3 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch wird ausschließlich der Abgleich 
nach Absatz 6 mit Ausnahme des Ab-
gleichs mit Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende durchgeführt. Die 
Datenstelle der Rentenversicherung stellt 
in den Fällen des § 52 Absatz 1 Satz 3 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch der 
Kopfstelle die Antwortdatensätze bis zum 
25. des Monats, der auf den Abgleichszeit-
raum folgt, bereit. Die Übermittlung der 
Antwortdatensätze beim Abgleich nach 
Absatz 4 unterbleibt in Fällen, in denen 
dem Bundeszentralamt für Steuern Kapi-
talerträge und Zinserträge von insgesamt 
weniger als 10 Euro übermittelt worden 
sind. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Deutsche Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See gleicht die ihr 
übermit-telten Daten mit den bei ihr ge-
speicherten Daten ab zur Feststellung der 
Dauer des Bezugs und der monatlichen 
Höhe von laufenden Leistungen und von 
Einmalzahlungen der gesetz-lichen Ren-
tenversicherung im Abgleichszeitraum. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Deutsche Post AG gleicht die 
ihr übermittelten Daten mit den bei ihr ge-
spei-cherten Daten ab zur Feststellung der 
Dauer des Bezugs und der monatlichen 
Höhe von laufenden Leistungen und von 
Einmalzahlungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und der Unfallversiche-
rung im Abgleichszeitraum. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Das Bundeszentralamt für Steu-
ern gleicht die ihm übermittelten Daten mit 
den bei ihm gespeicherten Daten ab zur 
Feststellung  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. von Kapitalerträgen, für die ein Freistel-
lungsauftrag erteilt worden ist, und von 
Namen und Anschrift des Empfängers 
des Freistellungsauftrags, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. von Zinserträgen, die auf Grund der 
Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. 
Juni 2003 im Bereich der Besteuerung 
von Zinserträgen (ABl. EU Nr. L 157 S. 
38) mitgeteilt wurden. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Zentrale Zulagenstelle für Al-
tersvermögen gleicht die ihr übermittelten 
Daten mit den bei ihr gespeicherten Daten 
ab zur Feststellung ob und in welcher 
Höhe ein Kapital nach § 12 Absatz 2 Satz 
1 Nummer 2 des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch nicht mehr dem Zweck einer 
geförderten zusätzlichen Altersvorsorge 
im Sinne des § 10a oder des Abschnitts XI 
des Einkommensteuergesetzes dient. 

(5) Die Zentrale Zulagenstelle für Al-
tersvermögen gleicht die ihr übermittelten 
Daten mit den bei ihr gespeicherten Daten 
ab zur Feststellung ob und in welcher 
Höhe ein Kapital nach § 12 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch nicht mehr dem Zweck einer 
geförderten zusätzlichen Altersvorsorge 
im Sinne des § 10a oder des Abschnitts XI 
des Einkommensteuergesetzes dient. 

(6) Die Datenstelle der Rentenversi-
cherung gleicht die ihr übermittelten Daten 
mit den bei ihr gespeicherten Daten ab zur 
Feststellung von Zeiten einer geringfügi-
gen Beschäfti-gung und einer versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung, zur Fest-
stellung der Betriebsnum-mer, des Na-
mens und der Anschrift des Arbeitgebers 
sowie zur Feststellung des Bezugs von 
Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende im Abgleichszeitraum. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Die Bundesagentur für Arbeit 
gleicht die ihr übermittelten Daten nach § 
1b Abs. 1 mit den bei ihr gespeicherten Da-
ten ab zur Feststellung der Dauer des Be-
zugs und der monatlichen Höhe von lau-
fenden Leistungen und von Einmalzahlun-
gen der Bundesagentur für Arbeit als Trä-
ger der Arbeitsförderung im Abgleichszeit-
raum. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

Verordnung zur Berechnung 
von Einkommen sowie zur 

Nichtberücksichtigung von Ein-
kommen und Vermögen beim 

Bürgergeld (Bürgergeld-Verord-
nung - Bürgergeld-V) 

Verordnung zur Berechnung 
von Einkommen sowie zur 

Nichtberücksichtigung von Ein-
kommen und Vermögen beim 

Grundsicherungsgeld (Grundsi-
cherungsgeld-Verordnung - 

GrusiG-V) 

§ 1 § 1 

Nicht als Einkommen zu berücksichti-
gende Einnahmen 

Nicht als Einkommen zu berücksichti-
gende Einnahmen 

(1) Außer den in § 11a des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch genannten Ein-
nahmen sind nicht als Einkommen zu be-
rücksichtigen:  

(1) Außer den in § 11a des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch genannten Ein-
nahmen sind nicht als Einkommen zu be-
rücksichtigen:  

1. Einnahmen, wenn sie innerhalb eines 
Kalendermonats 10 Euro nicht überstei-
gen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. (weggefallen) 2. u n v e r ä n d e r t  

3. Einnahmen aus Kapitalvermögen, so-
weit sie 100 Euro kalenderjährlich nicht 
übersteigen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. nicht steuerpflichtige Einnahmen einer 
Pflegeperson für Leistungen der Grund-
pflege und der hauswirtschaftlichen 
Versorgung, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. bei Soldaten der Auslandsverwen-
dungszuschlag, 

5. u n v e r ä n d e r t  



 - 4 - Bearbeitungsstand:Bearbeitungsstand: 

29.09.2025  15:02 

Bestehendes Recht Referentenentwurf 13. SGB II-ÄndG 

6. die aus Mitteln des Bundes gezahlte 
Überbrückungsbeihilfe nach Artikel IX 
Abs. 4 des Abkommens zwischen den 
Parteien des Nordatlantikvertrages 
über die Rechtsstellung ihrer Truppen 
(NATO-Truppenstatut) vom 19. Juni 
1951 (BGBl. 1961 II S. 1190) an ehe-
malige Arbeitnehmer bei den Stationie-
rungsstreitkräften und nach Artikel 5 
des Gesetzes zu den Notenwechseln 
vom 25. September 1990 und 23. Sep-
tember 1991 über die Rechtsstellung 
der in Deutschland stationierten ver-
bündeten Streitkräfte und zu den Über-
einkommen vom 25. September 1990 
zur Regelung bestimmter Fragen in Be-
zug auf Berlin vom 3. Januar 1994 
(BGBl. 1994 II S. 26) an ehemalige Ar-
beitnehmer bei den alliierten Streitkräf-
ten in Berlin, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. nach § 3 Nummer 11c des Einkommen-
steuergesetzes steuerfrei gewährte 
Leistungen zur Abmilderung der gestie-
genen Verbrauchspreise, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Kindergeld für Kinder des Hilfebedürfti-
gen, soweit es nachweislich an das 
nicht im Haushalt des Hilfebedürftigen 
lebende Kind weitergeleitet wird, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. bei Beziehenden von Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 2 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, die das 15. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, 
Einnahmen aus Erwerbstätigkeit, so-
weit sie einen Betrag von 100 Euro mo-
natlich nicht übersteigen, 

9. bei Beziehenden von Grundsiche-
rungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 2 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, 
die das 15. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, Einnahmen aus Erwerbs-
tätigkeit, soweit sie einen Betrag von 
100 Euro monatlich nicht übersteigen, 

10. eine Witwen- oder Witwerrente nach § 
67 Nummer 5 und 6 des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, soweit diese 
Rente bis zum Ende des dritten Kalen-
dermonats nach Ablauf des Monats, in 
dem der Ehegatte verstorben ist, die 
anschließende Witwen- oder Witwer-
rente überschreitet, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. Verpflegung, die außerhalb der in den 
§§ 2, 3 und 4 Nummer 4 genannten Ein-
kommensarten bereitgestellt wird, 

11. u n v e r ä n d e r t  
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12. Geldgeschenke an Minderjährige an-
lässlich der Firmung, Kommunion, Kon-
firmation oder vergleichbarer religiöser 
Feste sowie anlässlich der Jugend-
weihe, soweit sie den Betrag von 3 100 
Euro nicht überschreiten, 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. Hilfen zur Beschaffung von Hygiene- o-
der Gesundheitsartikeln, die auf Grund 
einer epidemischen Lage von nationa-
ler Tragweite, die vom Deutschen Bun-
destag gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes festgestellt 
worden ist, aus Mitteln des Bundes oder 
der Länder gezahlt werden. 

13. u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der § 9 Abs. 5 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch zugrunde liegenden 
Vermutung, dass Verwandte und Verschwä-
gerte an mit ihnen in Haushaltsgemein-
schaft lebende Hilfebedürftige Leistungen 
erbringen, sind die um die Absetzbeträge 
nach § 11b des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch bereinigten Einnahmen in der Re-
gel nicht als Einkommen zu berücksichtigen, 
soweit sie einen Freibetrag in Höhe des 
doppelten Betrags des nach § 20 Absatz 2 
Satz 1 maßgebenden Regelbedarfs zuzüg-
lich der anteiligen Aufwendungen für Unter-
kunft und Heizung sowie darüber hinausge-
hend 50 Prozent der diesen Freibetrag über-
steigenden bereinigten Einnahmen nicht 
überschreiten. § 11a des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Verletztenrente nach dem 
Siebten Buch Sozialgesetzbuch ist teilweise 
nicht als Einkommen zu berücksichtigen, 
wenn sie auf Grund eines in Ausübung der 
Wehrpflicht bei der Nationalen Volksarmee 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik erlittenen Gesundheitsschadens 
erbracht wird. Dabei bestimmt sich die Höhe 
des nicht zu berücksichtigenden Betrages 
nach der Höhe der vergleichbaren monatli-
chen Entschädigungszahlung nach § 83 Ab-
satz 1 des Vierzehnten Buches Sozialge-
setzbuch, die für den Grad der Schädi-
gungsfolgen zu zahlen ist, der der jeweiligen 
Minderung der Erwerbsfähigkeit entspricht. 
Bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
um 20 Prozent beträgt der nicht zu berück-
sichtigende Betrag zwei Drittel, bei einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit um 10 Pro-
zent ein Drittel der Mindestgrundrente nach 
dem Vierzehnten Buch Sozialgesetzbuch. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung zur Regelung wei-
terer Voraussetzungen der Er-

reichbarkeit erwerbsfähiger 
Leistungsberechtigter nach 
dem Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch (Erreichbarkeits-Ver-
ordnung) 

Verordnung zur Regelung wei-
terer Voraussetzungen der Er-

reichbarkeit erwerbsfähiger 
Leistungsberechtigter nach 
dem Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch (Erreichbarkeits-Ver-
ordnung) 

§ 7 § 7 

Zustimmung bei Aufenthalt außerhalb 
des näheren Bereichs ohne wichtigen 

Grund 

Zustimmung bei Aufenthalt außerhalb 
des näheren Bereichs ohne wichtigen 

Grund 

(1) Die nach § 7b Absatz 3 Satz 1 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch mögliche 
Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Ein-
gliederung in Ausbildung oder Arbeit durch 
den Aufenthalt außerhalb des näheren Be-
reichs nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 
Eine wesentliche Beeinträchtigung liegt ins-
besondere vor, wenn ein konkretes Ausbil-
dungs- oder Arbeitsangebot vorliegt, das 
nach Ablauf des Aufenthalts außerhalb des 
näheren Bereichs nicht mehr angenommen 
werden kann. Die nach § 7b Absatz 3 Satz 
2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
mögliche Dauer des Aufenthalts außerhalb 
des näheren Bereichs ohne wichtigen 
Grund soll drei Wochen je Kalenderjahr 
nicht überschreiten. Bei Vorliegen besonde-
rer Umstände kann die Zustimmung auch zu 
einem länger als drei Wochen dauernden 
Aufenthalt außerhalb des näheren Bereichs 
erteilt werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten, die Bürgergeld ergänzend zu Ein-
kommen aus einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung beziehen, ist die 
Zustimmung zu einem Aufenthalt außerhalb 
des näheren Bereichs ohne wichtigen 
Grund für die Dauer ihres arbeitsvertragli-
chen Urlaubsanspruchs zu erteilen. 

(2) Erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten, die Grundsicherungsgeld ergän-
zend zu Einkommen aus einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung bezie-
hen, ist die Zustimmung zu einem Aufent-
halt außerhalb des näheren Bereichs ohne 
wichtigen Grund für die Dauer ihres ar-
beitsvertraglichen Urlaubsanspruchs zu 
erteilen. 
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§ 8 § 8 

Erreichbarkeit von Personen, die Ar-
beitslosengeld und Bürgergeld beziehen 

Erreichbarkeit von Personen, die Ar-
beitslosengeld und Grundsicherungs-

geld beziehen 

Sofern die Agentur für Arbeit bei einer 
Person, die Anspruch auf Arbeitslosengeld 
oder Teilarbeitslosengeld hat, den Aufent-
halt außerhalb des zeit- und ortsnahen Be-
reichs nach § 3 der Erreichbarkeits-Anord-
nung vom 23. Oktober 1997 (ANBA S. 1685; 
1998 S. 1100), die zuletzt durch die Anord-
nung vom 26. September 2008 (ANBA Nr. 
12 S. 5) geändert worden ist, anerkannt hat, 
so gilt für diese Person auch für den Bezug 
von Bürgergeld die Zustimmung für die Ab-
wesenheit außerhalb des näheren Bereich 
als erteilt. 

Sofern die Agentur für Arbeit bei einer 
Person, die Anspruch auf Arbeitslosengeld 
oder Teilarbeitslosengeld hat, den Aufent-
halt außerhalb des zeit- und ortsnahen Be-
reichs nach § 3 der Erreichbarkeits-Anord-
nung vom 23. Oktober 1997 (ANBA S. 1685; 
1998 S. 1100), die zuletzt durch die Anord-
nung vom 26. September 2008 (ANBA Nr. 
12 S. 5) geändert worden ist, anerkannt hat, 
so gilt für diese Person auch für den Bezug 
von Grundsicherungsgeld die Zustim-
mung für die Abwesenheit außerhalb des 
näheren Bereich als erteilt. 

Verordnung zur Berechnung 
von Einkommen sowie zur 

Nichtberücksichtigung von Ein-
kommen und Vermögen beim 

Bürgergeld (Bürgergeld-Verord-
nung - Bürgergeld-V) 

Verordnung zur Berechnung 
von Einkommen sowie zur 

Nichtberücksichtigung von Ein-
kommen und Vermögen beim 

Grundsicherungsgeld (Grundsi-
cherungsgeld-Verordnung - 

Grundsicherungsgeld-V) 

§ 1 § 1 

Nicht als Einkommen zu berücksichti-
gende Einnahmen 

Nicht als Einkommen zu berücksichti-
gende Einnahmen 

(1) Außer den in § 11a des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch genannten Ein-
nahmen sind nicht als Einkommen zu be-
rücksichtigen:  

(1) Außer den in § 11a des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch genannten Ein-
nahmen sind nicht als Einkommen zu be-
rücksichtigen:  

1. Einnahmen, wenn sie innerhalb eines 
Kalendermonats 10 Euro nicht überstei-
gen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. (weggefallen) 2. u n v e r ä n d e r t  

3. Einnahmen aus Kapitalvermögen, so-
weit sie 100 Euro kalenderjährlich nicht 
übersteigen, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. nicht steuerpflichtige Einnahmen einer 
Pflegeperson für Leistungen der Grund-
pflege und der hauswirtschaftlichen 
Versorgung, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. bei Soldaten der Auslandsverwen-
dungszuschlag, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. die aus Mitteln des Bundes gezahlte 
Überbrückungsbeihilfe nach Artikel IX 
Abs. 4 des Abkommens zwischen den 
Parteien des Nordatlantikvertrages 
über die Rechtsstellung ihrer Truppen 
(NATO-Truppenstatut) vom 19. Juni 
1951 (BGBl. 1961 II S. 1190) an ehe-
malige Arbeitnehmer bei den Stationie-
rungsstreitkräften und nach Artikel 5 
des Gesetzes zu den Notenwechseln 
vom 25. September 1990 und 23. Sep-
tember 1991 über die Rechtsstellung 
der in Deutschland stationierten ver-
bündeten Streitkräfte und zu den Über-
einkommen vom 25. September 1990 
zur Regelung bestimmter Fragen in Be-
zug auf Berlin vom 3. Januar 1994 
(BGBl. 1994 II S. 26) an ehemalige Ar-
beitnehmer bei den alliierten Streitkräf-
ten in Berlin, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. nach § 3 Nummer 11c des Einkommen-
steuergesetzes steuerfrei gewährte 
Leistungen zur Abmilderung der gestie-
genen Verbrauchspreise, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Kindergeld für Kinder des Hilfebedürfti-
gen, soweit es nachweislich an das 
nicht im Haushalt des Hilfebedürftigen 
lebende Kind weitergeleitet wird, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. bei Beziehenden von Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 2 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, die das 15. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, 
Einnahmen aus Erwerbstätigkeit, so-
weit sie einen Betrag von 100 Euro mo-
natlich nicht übersteigen, 

9. bei Beziehenden von Grundsiche-
rungsgeld nach § 19 Absatz 1 Satz 2 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, 
die das 15. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, Einnahmen aus Erwerbs-
tätigkeit, soweit sie einen Betrag von 
100 Euro monatlich nicht übersteigen, 
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10. eine Witwen- oder Witwerrente nach § 
67 Nummer 5 und 6 des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, soweit diese 
Rente bis zum Ende des dritten Kalen-
dermonats nach Ablauf des Monats, in 
dem der Ehegatte verstorben ist, die 
anschließende Witwen- oder Witwer-
rente überschreitet, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. Verpflegung, die außerhalb der in den 
§§ 2, 3 und 4 Nummer 4 genannten Ein-
kommensarten bereitgestellt wird, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. Geldgeschenke an Minderjährige an-
lässlich der Firmung, Kommunion, Kon-
firmation oder vergleichbarer religiöser 
Feste sowie anlässlich der Jugend-
weihe, soweit sie den Betrag von 3 100 
Euro nicht überschreiten, 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. Hilfen zur Beschaffung von Hygiene- o-
der Gesundheitsartikeln, die auf Grund 
einer epidemischen Lage von nationa-
ler Tragweite, die vom Deutschen Bun-
destag gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes festgestellt 
worden ist, aus Mitteln des Bundes oder 
der Länder gezahlt werden. 

13. u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der § 9 Abs. 5 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch zugrunde liegenden 
Vermutung, dass Verwandte und Verschwä-
gerte an mit ihnen in Haushaltsgemein-
schaft lebende Hilfebedürftige Leistungen 
erbringen, sind die um die Absetzbeträge 
nach § 11b des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch bereinigten Einnahmen in der Re-
gel nicht als Einkommen zu berücksichtigen, 
soweit sie einen Freibetrag in Höhe des 
doppelten Betrags des nach § 20 Absatz 2 
Satz 1 maßgebenden Regelbedarfs zuzüg-
lich der anteiligen Aufwendungen für Unter-
kunft und Heizung sowie darüber hinausge-
hend 50 Prozent der diesen Freibetrag über-
steigenden bereinigten Einnahmen nicht 
überschreiten. § 11a des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Verletztenrente nach dem 
Siebten Buch Sozialgesetzbuch ist teilweise 
nicht als Einkommen zu berücksichtigen, 
wenn sie auf Grund eines in Ausübung der 
Wehrpflicht bei der Nationalen Volksarmee 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik erlittenen Gesundheitsschadens 
erbracht wird. Dabei bestimmt sich die Höhe 
des nicht zu berücksichtigenden Betrages 
nach der Höhe der vergleichbaren monatli-
chen Entschädigungszahlung nach § 83 Ab-
satz 1 des Vierzehnten Buches Sozialge-
setzbuch, die für den Grad der Schädi-
gungsfolgen zu zahlen ist, der der jeweiligen 
Minderung der Erwerbsfähigkeit entspricht. 
Bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
um 20 Prozent beträgt der nicht zu berück-
sichtigende Betrag zwei Drittel, bei einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit um 10 Pro-
zent ein Drittel der Mindestgrundrente nach 
dem Vierzehnten Buch Sozialgesetzbuch. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung zur Regelung wei-
terer Voraussetzungen der Er-

reichbarkeit erwerbsfähiger 
Leistungsberechtigter nach 
dem Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch (Erreichbarkeits-Ver-
ordnung) 

Verordnung zur Regelung wei-
terer Voraussetzungen der Er-

reichbarkeit erwerbsfähiger 
Leistungsberechtigter nach 
dem Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch (Erreichbarkeits-Ver-
ordnung) 

§ 7 § 7 

Zustimmung bei Aufenthalt außerhalb 
des näheren Bereichs ohne wichtigen 

Grund 

Zustimmung bei Aufenthalt außerhalb 
des näheren Bereichs ohne wichtigen 

Grund 

(1) Die nach § 7b Absatz 3 Satz 1 des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch mögliche 
Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Ein-
gliederung in Ausbildung oder Arbeit durch 
den Aufenthalt außerhalb des näheren Be-
reichs nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 
Eine wesentliche Beeinträchtigung liegt ins-
besondere vor, wenn ein konkretes Ausbil-
dungs- oder Arbeitsangebot vorliegt, das 
nach Ablauf des Aufenthalts außerhalb des 
näheren Bereichs nicht mehr angenommen 
werden kann. Die nach § 7b Absatz 3 Satz 
2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
mögliche Dauer des Aufenthalts außerhalb 
des näheren Bereichs ohne wichtigen 
Grund soll drei Wochen je Kalenderjahr 
nicht überschreiten. Bei Vorliegen besonde-
rer Umstände kann die Zustimmung auch zu 
einem länger als drei Wochen dauernden 
Aufenthalt außerhalb des näheren Bereichs 
erteilt werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten, die Bürgergeld ergänzend zu Ein-
kommen aus einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung beziehen, ist die 
Zustimmung zu einem Aufenthalt außerhalb 
des näheren Bereichs ohne wichtigen 
Grund für die Dauer ihres arbeitsvertragli-
chen Urlaubsanspruchs zu erteilen. 

(2) Erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten, die Grundsicherungsgeld ergän-
zend zu Einkommen aus einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung bezie-
hen, ist die Zustimmung zu einem Aufent-
halt außerhalb des näheren Bereichs ohne 
wichtigen Grund für die Dauer ihres ar-
beitsvertraglichen Urlaubsanspruchs zu 
erteilen. 
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§ 8 § 8 

Erreichbarkeit von Personen, die Ar-
beitslosengeld und Bürgergeld beziehen 

Erreichbarkeit von Personen, die Ar-
beitslosengeld und Grundsicherungs-

geld beziehen 

Sofern die Agentur für Arbeit bei einer 
Person, die Anspruch auf Arbeitslosengeld 
oder Teilarbeitslosengeld hat, den Aufent-
halt außerhalb des zeit- und ortsnahen Be-
reichs nach § 3 der Erreichbarkeits-Anord-
nung vom 23. Oktober 1997 (ANBA S. 1685; 
1998 S. 1100), die zuletzt durch die Anord-
nung vom 26. September 2008 (ANBA Nr. 
12 S. 5) geändert worden ist, anerkannt hat, 
so gilt für diese Person auch für den Bezug 
von Bürgergeld die Zustimmung für die Ab-
wesenheit außerhalb des näheren Bereich 
als erteilt. 

Sofern die Agentur für Arbeit bei einer 
Person, die Anspruch auf Arbeitslosengeld 
oder Teilarbeitslosengeld hat, den Aufent-
halt außerhalb des zeit- und ortsnahen Be-
reichs nach § 3 der Erreichbarkeits-Anord-
nung vom 23. Oktober 1997 (ANBA S. 1685; 
1998 S. 1100), die zuletzt durch die Anord-
nung vom 26. September 2008 (ANBA Nr. 
12 S. 5) geändert worden ist, anerkannt hat, 
so gilt für diese Person auch für den Bezug 
von Grundsicherungsgeld die Zustim-
mung für die Abwesenheit außerhalb des 
näheren Bereich als erteilt. 
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Verordnung über die Erfassung 
und Übermittlung von Daten für 
die Träger der Sozialversiche-
rung (Datenerfassungs- und -

übermittlungsverordnung - 
DEÜV) 

Verordnung über die Erfassung 
und Übermittlung von Daten für 
die Träger der Sozialversiche-
rung (Datenerfassungs- und -

übermittlungsverordnung - 
DEÜV) 

§ 3 § 3 

Zu meldender Personenkreis Zu meldender Personenkreis 

Meldungen sind zu erstatten für  Meldungen sind zu erstatten für  

1. Beschäftigte, die kranken-, pflege-, ren-
ten- oder nach dem Recht der Arbeits-
förderung versicherungspflichtig sind, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Beschäftigte, für die Beitragsanteile zur 
Rentenversicherung oder nach dem 
Recht der Arbeitsförderung zu zahlen 
sind, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. geringfügig Beschäftigte, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. Leiharbeitnehmer, 4. u n v e r ä n d e r t  

5. Bezieher von Entgeltersatzleistungen 
oder von Bürgergeld nach § 19 Absatz 
1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch, 

5. Bezieher von Entgeltersatzleistungen 
oder von Grundsicherungsgeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, 

6. Wehr- und Zivildienstleistende. 6. u n v e r ä n d e r t  

Den Beschäftigten stehen Personen gleich, 
für die ein anderer wie ein Arbeitgeber Bei-
träge auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
zahlt. 

Den Beschäftigten stehen Personen gleich, 
für die ein anderer wie ein Arbeitgeber Bei-
träge auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
zahlt. 
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Gesetz zur Ermittlung der Re-
gelbedarfe nach § 28 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch 
ab dem Jahr 2021 (Regelbe-

darfsermittlungsgesetz - RBEG) 

Gesetz zur Ermittlung der Re-
gelbedarfe nach § 28 des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch 
ab dem Jahr 2021 (Regelbe-

darfsermittlungsgesetz - RBEG) 

§ 3 § 3 

Auszuschließende Haushalte Auszuschließende Haushalte 

(1) Von den Haushalten nach § 2 sind 
vor der Bestimmung der Referenzhaushalte 
diejenigen Haushalte auszuschließen, in 
denen Leistungsberechtigte leben, die im 
Erhebungszeitraum eine der folgenden 
Leistungen bezogen haben:  

(1) Von den Haushalten nach § 2 
sind vor der Bestimmung der Referenz-
haushalte diejenigen Haushalte auszu-
schließen, in denen Leistungsberechtigte 
leben, die im Erhebungszeitraum eine der 
folgenden Leistungen bezogen haben:  

1. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
Dritten Kapitel des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach dem Vierten Ka-
pitel des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Bürgergeld nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch, 

3. Grundsicherungsgeld nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, 

4. Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz. 

4. u n v e r ä n d e r t  

(2) Nicht auszuschließen sind Haus-
halte, in denen Leistungsberechtigte leben, 
die im Erhebungszeitraum zusätzlich zu den 
Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4 
Erwerbseinkommen bezogen haben. 

(2) u n v e r ä n d e r t  



 - 2 - Bearbeitungsstand:Bearbeitungsstand: 

29.09.2025  15:02 

 


